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Bundesrat: Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Jahressteuergesetzes 2022 (JStG 

2022)  

Der Bundesrat hat am 28.10.2022 seine Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Jah-

ressteuergesetzes 2022 (JStG 2022) beschlossen (vgl. zum Regierungsentwurf TAX WEEKLY 

# 32/2022). Hervorzuheben sind folgende Forderungen und Prüfbitten: 

› Monatsbezogene Berücksichtigung der im Regierungsentwurf enthaltenen Arbeitszim-

merpauschale (Ziffer 2) und bitte, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in 

Bezug auf die Jahrespauschale für die Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers wegen 

der raumbezogenen Anwendung eine Ergänzung zur Regelung der Fälle aufzunehmen 

ist, in denen ein häusliches Arbeitszimmer durch mehrere Personen genutzt wird (Zif-

fer 7). 

› Einführung einer steuerrechtlichen Wesentlichkeitsgrenze für die RAP-Bildung analog 

der GWG-Grenze erstmals für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2021 enden (Zif-

fer 3). 

› Deutliche Erweiterung und Verschärfung der Sperrfristtatbestände in § 6 Abs. 5 EStG 

(Ziffer 4). Der Gesetzgeber soll damit auf die BFH-Urteile vom 15.07.2021 (IV R 36/18) 

und vom 18.08.2021 (XI R 43/20, XI R 20/19) und die bisherige restriktive Auffassung der 

Finanzverwaltung gesetzlich kodifizieren. Zum einen soll nach einer Einzelwirtschaftsgut-

Übertragung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG auch die Veräußerung eines (Teil-)Mitunterneh-

meranteils (ggf. anteilig) schädlich sein (§ 6 Abs. 5 Satz 4 EStG-E). Zudem soll auch die 

sog. Körperschaftsklausel erweitert und dadurch klargestellt werden, dass der Status-

wechsel subjektbezogen zu beurteilen ist (§ 6 Abs. 5 Satz 8 und 9 EStG-E). Problema-

tisch erscheint hier die geforderte Rückwirkung in allen noch offenen Fällen. 

› Ausweitung der Sofortabschreibung auf Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- bzw. 

Herstellungskosten nicht mehr als € 1.000 betragen haben und ein gleichzeitiger Weg-

fall der Poolabschreibung zur Vereinfachung des Steuerrechts und zum Abbau von Büro-

kratie- und Verwaltungsaufwand (Ziffer 11). 

› Anstelle einer Streichung der Gebäudeabschreibung nach der voraussichtlich tatsächli-

chen Nutzungsdauer (§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG) sollen die Kriterien zum Ansatz einer kürze-

ren Nutzungsdauer im weiteren Gesetzgebungsverfahren konkretisiert werden. Nur so 

könne sichergestellt werden, dass auch künftig kürzere Nutzungszeiträume von Gebäu-

den steuerlich angemessen berücksichtigt und insoweit Rechtsstreitigkeiten von vorne-

herein vermieden werden können (Ziffer 12). 

› Neufassung des § 27 Abs. 8 KStG (Einlagenrückgewähr) mit Einbeziehung von Drittstaa-

ten- und EWR-Kapitalgesellschaften mit vorgesehener erstmaliger Anwendung auf Leis-

tungen und Nennkapitalrückzahlungen, die nach dem 31.12.2022 erbracht werden (Zif-

fer 16).  

› Ausweitung des § 4 Nr. 22 Buchst. b UStG im Sinne der unionsrechtlichen Steuerbefrei-

ungsmöglichkeit, sodass nicht lediglich Teilnahmegebühren für sportliche Veranstaltun-

gen von der Umsatzsteuer befreit sind. Die gegenwärtige Gesetzeslage führt nach der 

Rechtsprechung des BFH (Urteil vom 21.04.2022, V R 48/20) – abweichend von der Ver-

waltungspraxis – dazu, dass Leistungen, die Sportvereine an ihre Mitglieder gegen allge-

meine Mitgliedsbeiträge erbringen, umsatzsteuerpflichtig zu behandeln sein könnten 

(Ziffer 21). 



T A X  W E E K L Y  

# 3 8  |  2 8 . 1 0 . 2 0 2 2  

Seite 2 von 11 

 

› Schaffung einer umsatzsteuerrechtlichen Regelung zur Unternehmerfähigkeit von Bruch-

teilsgemeinschaften (z.B. Ehegatten- und Erbengemeinschaften) sowie deren Gemein-

schaftern und weiterer zivilrechtlich nicht rechtsfähiger Gebilde, die im Wirtschaftsver-

kehr nach außen hin als Unternehmer i.S.d. UStG auftreten (Ziffer 24).  

› Weitergehende Einschränkungen der Steuerbefreiung des § 6 Abs. 3 GrEStG (Übertra-

gungen zwischen Gesamthandsgemeinschaften) im Fall der Optionsausübung nach § 1a 

KStG (Ziffer 28 Buchstabe a) mit systematischer Verortung in § 6 Abs. 4 GrEStG-E. 

› Einschränkung der Steuerbefreiung des § 7 Abs. 2 GrEStG auf Gesamthandsgemein-

schaften, die nicht nach § 1a KStG optiert haben (Ziffer 28 Buchstabe b). 

› Regelung der grunderwerbsteuerlichen Besteuerungskonkurrenz innerhalb der Ersatztat-

bestände bei zeitlich auseinanderfallendem schuldrechtlichen und dinglichen Vollzugs-

geschäft (Signing/Closing) über eine zeitlich unbegrenzt mögliche Rückabwicklung der 

Besteuerung des schuldrechtlichen Geschäfts nach § 16 GrEStG. Vorausgesetzt werden 

fristgerechte und in allen Teilen vollumfängliche Anzeigen für das schuldrechtliche sowie 

für das dingliche Rechtsgeschäft (Ziffer 29). 

Interessant ist, dass insbesondere die folgenden Ausschussempfehlungen keine Mehrheit im 

Bundesrat erhalten haben: 

› Nach den Vorstellungen des Wirtschaftsausschusses hätte der Bundesrat fordern sollen, 

dass im weiteren Gesetzgebungsverfahren gesetzliche Regelungen zur zeitlichen Stre-

ckung des Anstiegs des steuerpflichtigen Anteils der Rente sowie zur jährlichen Dynami-

sierung des Rentenfreibetrags vorgelegt werden. 

› Im weiteren Gesetzgebungsverfahren sollte der Bundesrat nach dem Willen des Finanz-

ausschusses fordern, die in den §§ 138d ff. AO geregelte Pflicht zur Mitteilung grenz-

überschreitender Steuergestaltungen um die Pflicht zur Mitteilung innerstaatlicher Steu-

ergestaltungen zu ergänzen. 

› Der Wirtschaftsausschuss regte an, die zügige Vorlage eines Gesetzentwurfs für die im 

Koalitionsvertrag angekündigte Investitionsprämie bzw. Superabschreibung zu fordern. 

› Ferner sollte der Bundesrat nach den Vorstellungen des Wirtschaftsausschusses vor dem 

Hintergrund der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland einen Rormvorschlag 

fordern, der eine Absenkung der Steuerbelastung auf ein wettbewerbsfähiges Niveau 

von 25 % und eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags vorsieht. 

Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens wird sich nun zunächst die Bundesregie-

rung im Rahmen der Gegenäußerung zu der Stellungnahme des Bundesrats äußern. Schließ-

lich wird sich zeigen, welche Forderungen des Bundesrats oder andere Änderungen der 

Bundestag beschließt. 

 

Bundesrat: Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Inflationausgleichsgesetzes (In-

flAusG)  

Der Bundesrat hat am 28.10.2022 seine Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Inflati-

onausgleichsgesetzes (InflAusG) beschlossen (vgl. zum Regierungsentwurf TAX WEEKLY 

# 32/2022). Auf die konkreten Inhalte des Gesetzentwurfs bezogen sind der Stellungnahme 
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keine wesentlichen Forderungen und Prüfbitten zu entnehmen. Lediglich das Kindergeld 

soll auch für das vierte Kind um € 12 angehoben werden. 

 

Bundesrat: Zustimmung zu des Lohnsteuerrichtlinien 2023 (LStR 2023) 

Der Bundesrat hat am 28.10.2022 den Lohnsteuer-Richtlinien 2023 (LStR 2023) zugestimmt. 

Diese sind für Lohnzahlungszeiträume ab dem 01.01.2023 anzuwenden, soweit sie nicht le-

diglich Klarstellungen beinhalten. Echte Neuregelungen sind nur ganz wenige enthalten.  

Hinweisen möchten wir auf eine Änderung zur Berechnung der Lohnsteuer für laufenden 

Arbeitslohn in Monaten, in denen der Arbeitslohn teilweise nach einem Doppelbesteue-

rungsabkommen oder dem Auslandstätigkeitserlass steuerfrei gestellt ist oder in denen der 

Mitarbeiter nur für einzelne Tage beschränkt steuerpflichtig ist. Bislang war in diesen Fällen 

die Lohnsteuer nach der Monatslohnsteuertabelle zu berechnen, wenn das Dienstverhältnis 

den ganzen Monat bestanden hat und ein monatlicher Lohnzahlungszeitraum vereinbart 

war. Ab 2023 sind in diesen Fällen Tage, an denen der Mitarbeiter keinen in Deutschland 

lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn bezogen hat, bei der Ermittlung des Lohnzahlungszeit-

raums nicht mehr einzubeziehen. Im Ergebnis ist die Lohnsteuer somit nach der Tageslohn-

steuertabelle zu berechnen und wird in vielen Fällen höher sein als bisher. 

 

BMF: Befristete Anwendung des ermäßigten Steuersatzes für die Lieferungen von Gas und 

Wärme 

Durch das Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über 

das Erdgasnetz vom 19.10.2022 wurde der Umsatzsteuersatz für Gaslieferungen über das 

Erdgasnetz sowie für die Lieferung von Wärme über ein Wärmenetz für den Zeitraum vom 

01.10.2022 bis zum 31.10.2024 von 19 % auf 7 % gesenkt. Die Änderung ist mit Wirkung 

zum 01.10.2022 in Kraft getreten. Mit BMF-Schreiben vom 25.10.2022 hat die Finanzverwal-

tung nun auch den bereits im September vorgestellten BMF-Entwurf (vgl. TAX WEEKLY 

# 33/2022) zur Anwendung der neuen Vorgaben finalisiert.  

Der BMF-Entwurf sah noch vor, dass von der Anwendung des abgesenkten Steuersatzes die 

Lieferung von Gasen ausgenommen sein sollte, welche nicht über das Erdgasnetz, sondern 

über andere Vertriebswege, wie z. B. Tankwagen oder Kartuschen, erfolgt. Nunmehr soll 

hingegen auch die Lieferung von Gas ermäßigt besteuert werden, das vom leistenden Un-

ternehmer per Tanklastwagen zum Leistungsempfänger für die Wärmeerzeugung transpor-

tiert wird. Ermäßigt besteuert wird auch die Einspeisung von Gas in das Erdgasnetz. 

Entsprechend der Ausweitung des Gesetzes unterliegt nunmehr auch die Lieferung von 

Wärme über ein Wärmenetz dem ermäßigten Steuersatz. Das BMF-Schreiben sieht daher 

für Lieferung von Wärme aus Wärmeerzeugungsanlagen die gleichen Vorgaben und Verein-

fachungen wie für die Gaslieferungen vor.  

Die im BMF-Entwurf vorgesehenen Vereinfachungen für die Anwendung der befristeten 

Steuersatzsenkung, z.B. hinsichtlich der Behandlung von End- und Abschlagszahlungen, 

wurden beibehalten. Ergänzend wird festgehalten, dass in Rechnungen, die vor dem 

01.10.2022 ausgestellt wurden und vor diesem Stichtag vereinnahmte Teilentgelte betref-

fen, der ermäßigte Steuersatz ausgewiesen werden dürfe, wenn die tatsächliche Lieferung 

oder Teillieferung erst nach dem 30.09.2022 erbracht wird. Eine Anpassung der Besteue-

rung sei in diesen Fällen nicht vorzunehmen. Dies soll ebenfalls in den Fällen des Übergangs 

der Steuerschuldnerschaft gelten.  
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Letztlich hat die Finanzverwaltung auch noch eine Vereinfachungsregelung hinsichtlich der 

Gewährung von Jahresboni, Jahresrückvergütungen und ähnlichen Entgeltsminderungen 

vorgesehen.  

Auch im Hinblick auf die geplante Rückkehr zum regulären Steuersatz von 19 % am 

01.04.2024 trifft die Finanzverwaltung Aussagen. Diesbezüglich sollen die Regelungen ent-

sprechend Anwendung finden. 

 

BMF: Entwurf zum Vorsteuerabzug der öffentlichen Hand 

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurden die Regelungen zur Unternehmereigen-

schaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) neu gefasst. Die zuvor maß-

gebliche Spezialvorschrift des § 2 Abs. 3 Satz 1 UStG sah vor, dass jPöR nur im Rahmen ih-

rer Betriebe gewerblicher Art nach §§ 1 Abs. 1 Nr. 6, 4 KStG und ihrer land- und forstwirt-

schaftlichen Betriebe unternehmerisch tätig sein konnten. Aufgrund der Neuregelung, inbe-

sondere in § 2b UStG, gelten jPöR, die den allgemeinen Unternehmerbegriff des § 2 Abs. 1 

UStG erfüllen, nunmehr nur insoweit nicht als Unternehmer, als sie Tätigkeiten ausüben, die 

ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, und die Behandlung als Nichtunterneh-

mer nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führt. Die Neuregelung trat am 

01.01.2017 in Kraft, wurde allerdings von einer Übergangsregelung in § 27 Abs. 22, 22a 

UStG flankiert, auf deren Grundlage eine jPöR dem Finanzamt gegenüber erklären konnte, 

weiterhin die alte Rechtslage für sämtliche vor dem 01.01.2023 ausgeführten Leistungen 

anzuwenden zu wollen.  

Mit dem Entwurf eines BMF-Schreibens (veröffentlicht am 25.10.2022) nimmt die Finanzver-

waltung zu Fragen des Vorsteuerabzugs einer jPöR Stellung, die sich spätestens ab dem 

01.01.2023 aus deren Status als umsatzsteuerlicher Unternehmer ergeben können, der zeit-

gleich umfangreiche nichtwirtschaftliche Tätigkeiten, z.B. nicht unternehmerische Tätigkei-

ten im Hoheitsbereich, erbringt. 

Grundsätzlich sollen für den Vorsteuerabzug die allgemeinen Regelungen anzuwenden sein 

und somit eine Unterscheidung zwischen der umsatzsteuerlich relevanten Betätigung im 

unternehmerischen (wirtschaftlichen) Bereich und der nichtunternehmerischen Betätigung 

erfolgen. Aufgrund der weiten Tätigkeitsfelder einer jPöR, ihrer anderen Organisationsform 

und der im Vergleich zu einem privatrechtlich organisierten Unternehmer nicht von wirt-

schaftlichen Gesichtspunkten geprägten Aufgabenstellung, kann bei jPöR regelmäßig da-

von ausgegangen werden, dass die Aufteilung der Vorsteuern nach dem Prinzip der wirt-

schaftlichen Zurechnung, vgl. Abschn. 15.17 Abs. 2 UStAE, nur mit unverhältnismäßigem 

Aufwand möglich wäre. 

Sollte die Ermittlung der Verwendungsverhältnisse im Einzelfall daher besondere Schwie-

rigkeiten bereiten, räumt die Finanzverwaltung für die sachgerechte Ermittlung des Anteils 

der unternehmerischen Nutzung und der unentgeltlichen Wertabgaben verschiedene Mög-

lichkeiten ein. JPöR, deren steuerpflichtige Umsätze gewisse Betragsgrenzen unterschrei-

ten, dürfen einen pauschalen Vorsteuersatz ansetzen, während im Weiteren ein sog. Ein-

nahmeschlüssel vorgesehen ist bzw. auch im Hinblick auf die Nutzung von Grundstücken 

vereinfachte Aufteilungskriterien greifen können. Besondere Vorgaben bestehen hingegen 

im Hinblick auf die von den Gebietskörperschaften Bund und Länder geschaffenen Organi-

sationseinheiten. Im Zuge der dezentralen Besteuerung nach § 18 Abs. 4f, 4g UStG soll es 

für den Vorsteuerabzug nach dem Grundsatz der Unternehmenseinheit auf die Verhältnisse 

in der gesamten Gebietskörperschaft ankommen.  
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Diese Grundsätze sollen erstmalig für Besteuerungszeiträume Anwendung finden, in denen 

die jPöR nicht mehr der „opt-out“-Erklärung nach § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG unterliegt. 

 

Oberste Finanzbehörden der Länder: Gleich lautende Erlasse zu gewerbesteuerlichen 

Maßnahmen zur Berücksichtigung der gestiegenen Energiekosten  

Mit BMF-Schreiben vom 05.10.2022 hatte die Finanzverwaltung einen Erlass herausgege-

ben, nach dem die Finanzämter die ihnen gesetzlich zur Verfügung stehenden Handlungs-

spielräume im Interesse der nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffenen Steuer-

pflichtigen nutzen sollen (vgl. TAX WEEKLY # 35/2022). Ohne strenge Nachweispflichten 

sollen im Einzelfall auf Antrag fällige Steuern gestundet, Vorauszahlungen zur Einkommen- 

oder Körperschaftsteuer angepasst werden sowie Vollstreckungsaufschub gewährt wer-

den. Dies gilt für bis zum 31.03.2023 eingehende Anträge. 

Über Anträge auf Billigkeitsmaßnahmen oder Anpassung der Vorauszahlungen unter Einbe-

ziehung der aktuellen Situation soll zeitnah entschieden werden. Auch eine rückwirkende 

Herabsetzung von Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ist im Rahmen der Ermessensent-

scheidung möglich. 

Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann im Einzelfall aus Billigkeitsgründen verzichtet 

werden. Ein solcher Verzicht auf Stundungszinsen kommt unter weiteren Voraussetzungen 

in der Regel in Betracht, wenn die Billigkeitsmaßnahme für einen Zeitraum von nicht mehr-

als drei Monaten gewährt wird. 

Mit gleich lautenden Erlassen vom 20.10.2022 haben sich die obersten Finanzbehörden der 

Länder nun zu gewerbesteuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der gestiegenen 

Energiekosten als Folge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine geäußert. Danach 

gilt bei nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffenen Steuerpflichtigen bei der Fest-

setzung des Gewerbesteuermessbetrags für Zwecke der Vorauszahlungen (§ 19 Abs. 3 

Satz 3 GewStG) Folgendes: 

Nach § 19 Abs. 3 Satz 3 GewStG kann auch das Finanzamt bei Kenntnis veränderter Verhält-

nisse hinsichtlich des Gewerbeertrags für den laufenden Erhebungszeitraum die Anpassung 

der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen veranlassen. Das gilt insbesondere für die Fälle, in de-

nen das Finanzamt Einkommensteuer- und Körperschaftsteuervorauszahlungen anpasst 

(R 19.2 Abs. 1 Satz 5 GewStR). Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen sind bei bis zum 

31.03.2023 eingehenden Anträgen keine strengen Anforderungen zu stellen. Über Anträge 

auf Herabsetzung des Gewerbesteuermessbetrags für Zwecke der Vorauszahlungen unter 

Einbeziehung der aktuellen Situation soll zeitnah entschieden werden. Auch eine rückwir-

kende Anpassung des Gewerbesteuermessbetrags für Zwecke der Gewerbesteuer-Voraus-

zahlungen für das Jahr 2022 ist im Rahmen der Ermessensentscheidung möglich. 

Nimmt das Finanzamt eine Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags für Zwecke der Vo-

rauszahlungen vor, ist die betreffende Gemeinde hieran bei der Festsetzung ihrer Gewerbe-

steuer-Vorauszahlungen gebunden (§ 19 Abs. 3 Satz 4 GewStG).  

Für etwaige Stundungs- und Erlassanträge gilt auch im Hinblick auf einen möglichen Zusam-

menhang mit Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, dass diese an die 

Gemeinden und nur dann an das zuständige Finanzamt zu richten sind, wenn die Festset-

zung und die Erhebung der Gewerbesteuer nicht den Gemeinden übertragen worden ist 

(§ 1 GewStG und R 1.6 Abs. 1 GewStR). 
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Oberste Finanzbehörden der Länder: Gleich lautende Erlasse zur Anwendung des § 1 

Abs. 2c GrEStG 

Im Zuge der Verschärfungen des GrEStG zum 01.07.2021 wurde mit der sog. Börsenklausel 

(§ 1 Abs. 2c GrEStG) auch eine Vorschrift in das Gesetz aufgenommen, die Anteilseigner-

wechsel an grundbesitzenden Kapitalgesellschaften unter bestimmten Voraussetzungen 

begünstigt. Die obersten Finanzbehörden der Länder haben nun mit gleich lautenden Erlas-

sen vom 04.10.2022 hierzu wie folgt Stellung genommen:  

› Von der Vorschrift erfasst sind sowohl unmittelbare als auch mittelbare Anteilsüber-

gänge an grundbesitzenden Kapitalgesellschaften. Begünstigt sind daher nicht nur die 

nach § 1 Abs. 2b GrEStG zu versteuernden Vorgänge, sondern auch der Übergang von 

Anteilen an Kapitalgesellschaften, die an grundbesitzenden Personengesellschaften be-

teiligt sind (§ 1 Abs. 2a Satz 3 bis 5 GrEStG). 

› Als maßgebliche Kapitalgesellschaften benennen die gleich lautenden Erlasse Aktienge-

sellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien und vergleichbare ausländische Kapi-

talgesellschaften, deren Anteile an Wertpapierhandelsplätzen zugelassen werden kön-

nen. Dabei wird unterstellt, dass die Anteile sich wertpapierrechtlich weitestgehend als 

Aktien darstellen. Wertpapiere, die sich lediglich auf Anteile an einer Kapitalgesellschaft 

beziehen, ohne das Eigentum hieran zu vermitteln (z.B. American Depository Receipts 

(ADR)) sind nach den Erlassen keine Anteile i.S.v. § 1 Abs. 2c GrEStG.  

› Von § 1 Abs. 2c GrEStG werden nur solche Anteile erfasst, die zum Handel an einem or-

ganisierten Markt nach § 2 Abs. 11 WpHG oder einem gleichwertigen Dritthandelsplatz 

zugelassen sind. In Deutschland stellt der regulierte Markt an einer Börse einen begüns-

tigten organisierten Markt nach § 2 Abs. 11 WpHG dar. Keine organisierten Märkte in 

diesem Sinne sind jedoch multilaterale Handelssysteme (MTF), zu denen in Deutschland 

auch der Freiverkehr zählt (§ 48 BörsenG). Als aktuell gleichwertig von der Europäischen 

Kommission anerkannte Handelsplätze nennen die Erlasse geregelte Märkte mit Sitz in 

den USA, Hongkong bzw. Australien. Die Börsen in der Schweiz, Großbritannien und 

Nordirland sind aktuell nicht als gleichwertiger Dritthandelsplatz anerkannt. 

› Der Anteilsübergang muss aufgrund eines Geschäfts über einen organisierten Markt, ei-

nen gleichwertigen Dritthandelsplatz oder ein MTF erfolgen. Käufer und Verkäufer müs-

sen hierbei in einer Weise zusammengebracht werden, die zu einem Vertrag über den 

Kauf der Anteile an einer Kapitalgesellschaft führt. Nicht hierunter fallen laut Erlassen da-

her in der Regel u.a. die erstmalige Ausgabe von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft 

beim Börsengang (IPO), die Ausgabe neuer Anteile in Folge einer Kapitalerhöhung und 

die Wertpapierleihe bzw. das Wertpapierdarlehen oder das Wertpapiergeschäft. 

› Anteilsübergänge i.S.d. § 1 Abs. 2c GrEStG sind bei der Ermittlung des maßgeblichen 

Vomhundertsatzes im Rahmen der Tatbestandsverwirklichung des § 1 Abs. 2a bzw. 

Abs. 2b GrEStG nicht zu berücksichtigen und daher auch nicht anzeigepflichtig. Wird 

durch die Nichtberücksichtigung das erforderliche Quantum von 90 % nicht erreicht, be-

steht mangels Tatbestandsverwirklichung des § 1 Abs. 2a bzw. Abs. 2b GrEStG keine 

Anzeigepflicht. 

Die Erlasse sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. Sie sind aktuell jedoch nur über juris ab-

rufbar. Eine Veröffentlichung im Bundessteuerblatt ist in Kürze zu erwarten. 
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BFH: Abfärbung von Verlusten aus gewerblicher Tätigkeit auf die im Übrigen vermögens-

verwaltende Tätigkeit einer GbR 

Im Urteil vom 30.06.2022 (IV R 42/19) hatte der BFH zu entscheiden, ob Verluste aus einer 

gewerblichen Tätigkeit – im Streitfall solche aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage – bei 

Überschreiten der sog. Bagatellgrenze zu einer Umqualifizierung der im Übrigen vermö-

gensverwaltenden Tätigkeit einer GbR führen. 

Im Streitfall hatte die Klägerin, eine vermögensverwaltende Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts (GbR), auf einem von ihr vermieteten Grundstück eine Photovoltaikanlage errichten 

lassen, aus deren Betrieb sie zunächst Verluste erwirtschaftete. Dem Finanzamt gegenüber 

erklärte sie für das Streitjahr 2012 Einkünfte aus der Vermietung von Grundstücken sowie 

gewerbliche Verluste im Zusammenhang mit der Photovoltaikanlage. Das Finanzamt ging 

demgegenüber davon aus, dass die Klägerin ausschließlich gewerbliche Einkünfte erzielt 

habe. Denn sie habe mit dem Betrieb der Photovoltaikanlage eine gewerbliche Tätigkeit 

ausgeübt, die auf die im Übrigen vermögensverwaltende Tätigkeit „abgefärbt“ habe. Das 

Finanzgericht wies die dagegen gerichtete Klage ab. 

Der BFH hat nunmehr das Urteil der Vorinstanz unter Aufgabe seiner früheren Rechtspre-

chung bestätigt. In einem Urteil aus dem Jahr 2018 (vgl. TAX WEEKLY # 25/2018) hatte der 

BFH zunächst die Rechtsauffassung vertreten, dass Verluste aus einer gewerblichen Tätig-

keit nicht zur Umqualifizierung der vermögensverwaltenden Tätigkeit einer GbR führen. 

Diese Rechtsprechung hat der Gesetzgeber mit dem rückwirkend auch für frühere Veranla-

gungszeiträume anwendbaren § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Alt. 1 EStG i.d.F. WElektroMobFördG 

vom 12.12.2019 außer Kraft gesetzt. Nach dieser Neuregelung tritt die umqualifizierende 

(„abfärbende“) Wirkung einer originär gewerblichen Tätigkeit einer Personengesellschaft 

unabhängig davon ein, ob aus dieser Tätigkeit ein Gewinn oder Verlust erzielt wird.  

Der BFH erachtet diese Neuregelung und deren rückwirkende Geltung im Übrigen als ver-

fassungsgemäß. Zwar stelle die im Jahre 2019 in § 52 Abs. 23 Satz 1 EStG n.F. angeordnete 

rückwirkende Geltung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Alt. 1 EStG n.F. für das Streitjahr 2012 

eine "echte" grundsätzlich verfassungsrechtlich unzulässige Rückwirkung dar, da die für ei-

nen abgeschlossenen Veranlagungszeitraum entstandene Steuerschuld mit belastender 

Wirkung nachträglich geändert werde. Jedoch sei die Rückwirkung verfassungsrechtlich 

ausnahmsweise nicht zu beanstanden, da kein schutzwürdiges Vertrauen in eine für den 

Steuerpflichtigen günstige Rechtslage bestehen konnte. Ein solch schutzwürdiges Ver-

trauen aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung könne allenfalls bei gefestigter, lang-

jähriger Rechtsprechung entstehen. Eine solche habe jedoch nicht vorgelegen, weil die 

Klägerin ihre Dispositionen bereits im Zeitraum von 2010 bis 2012 traf (Errichtung der Pho-

tovoltaikanlage, mangelnde Ausgliederung auf eine eigenständige Personengesellschaft) 

getroffen habe, die für sie positive Rechtsprechungsänderung jedoch erst mit dem Urteil 

aus dem Jahr 2018 eingetreten sei.  

Zudem hat der BFH in diesem Urteil entschieden, dass die von der Rechtsprechung ge-

schaffene und von der Finanzverwaltung akzeptierte sog. Bagatellgrenze auch bei Anwen-

dung der Neuregelung zu beachten sei. Danach führe eine originär gewerbliche Tätigkeit 

einer Personengesellschaft nicht zur Umqualifizierung ihrer im Übrigen freiberuflichen Tätig-

keit, wenn die originär gewerblichen Nettoumsatzerlöse 3 % der Gesamtnettoumsätze der 

Personengesellschaft (relative Grenze) und zugleich den Höchstbetrag von € 24.500 im Ver-

anlagungszeitraum (absolute Grenze) nicht übersteigen. Das gelte nach Ansicht des BFH  
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auch dann, wenn die Personengesellschaft – wie im Streitfall – neben ihrer originär gewerb-

lichen eine vermögensverwaltende Tätigkeit ausübt. Im Streitfall war die 3%ige relative Ba-

gatellgrenze aber deutlich überschritten worden. 

 

BFH: Erweiterte Kürzung des Gerwerbeertrags bei Überlassung von Gewerberäumen an 

geringfügig beteiligte Genossin  

Mit Urteil vom 29.06.2022 (III R 19/21) musste der BFH darüber entscheiden, ob die Über-

lassung relativ unwesentlichen Grundbesitzes – eines Ladengeschäfts – an eine mit nur 

etwa 1/6000 beteiligte Genossin, den diese für ihren Gewerbebetrieb nutzt, auch dann der 

erweiterten Kürzung bei der Genossenschaft entgegensteht, wenn der vom Betrieb der Ge-

nossin erzielte Gewerbeertrag den Freibetrag des § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG nicht er-

reicht.  

Im Streitfall vermietete die Klägerin, eine Genossenschaft, ausschließlich Wohnungen und 

gewerblich genutzte Flächen. Eine ihrer gewerblichen Mieterinnen (M) betrieb darin ein Ein-

zelhandelsgeschäft, dessen Gewinne unter dem gewerbesteuerlichen Freibetrag i.H.v. 

€ 24.500 lagen. Um auch eine Wohnung anmieten zu können, erwarb sie einen Genossen-

schaftsanteil. 

Die von der Klägerin laufend gestellten Anträge auf die sog. erweiterte Kürzung ihres Ge-

werbeertrags nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG wurden vom Finanzamt im Anschluss an eine 

Betriebsprüfung abgelehnt. Das gesetzliche Merkmal für den Ausschluss der erweiterten 

Kürzung des "Dienens" des Grundbesitzes für Zwecke des Gewerbebetriebs einer Genossin 

sei objektiv erfüllt, auch wenn es sich lediglich um einen sog. Zwergenanteil handeln 

würde. Die Klage beim Finanzgericht war erfolgreich. Dieses entschied, dass die erweiterte 

Kürzung zu gewähren sei, weil die Genossin nur geringfügig beteiligt sei und ihr Unterneh-

men selbst keine Gewerbesteuerbelastung zu tragen gehabt habe.  

Nunmehr hat der BFH jedoch das Urteil der Vorinstanz wieder aufgehoben und die Klage 

abgewiesen. Zu Unrecht habe das Finanzgericht angenommen, dass der Klägerin die erwei-

terte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 i.V.m. Satz 5 GewStG zu gewähren sei.  

Die Inanspruchnahme der erweiterten Kürzung sei nach § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG aus-

geschlossen, wenn der Grundbesitz ganz oder zum Teil dem Gewerbebetrieb eines Gesell-

schafters oder Genossen diene. Dabei stehe der Versagung der erweiterten Kürzung nicht 

entgegen, dass die Klägerin etwa 6.000 Genossen habe und die betragsmäßige Beteiligung 

und der Stimmenanteil der M einen äußerst geringen Umfang einnehme. Denn es könne 

nicht darauf ankommen, mit welchem Anteil ein Gesellschafter oder Genosse an der Grund-

stücksgesellschaft beteiligt sei.  

Die Nichtanwendbarkeit des § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 EStG lasse sich zudem auch nicht daraus 

ableiten, dass die Klägerin nur einen äußerst geringen Teil ihres Grundbesitzes an M vermie-

tet habe. Aus dem Wortlaut des Gesetzes ließen sich weder für den Umfang der Beteilung 

noch für den Anteil des einem Gesellschafter oder Genossen überlassenen Grundbesitzes 

unschädliche „Bagatellgrenzen“ entnehmen. Die Anwendung des § 9 Nr. 1 Satz 5 GewStG 

scheide auch nicht deshalb aus, weil der von M erzielte Gewerbeertrag den Freibetrag des 

§ 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG nicht erreicht habe. Hiervon zu unterscheiden seien solche 

für die Anwendung der erweiterten Kürzung unschädliche Fälle, in denen ein Gesellschafter 

oder Genosse mit den gesamten Einkünften (positiv wie negativ) von der Gewerbesteuer 

befreit sei.  
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Schließlich führt der BFH aus, dass die am Gesetzeswortlaut orientierte Rechtsprechung zur 

erweiterten Kürzung zu mitunter als unbillig empfundenen Ergebnissen führen können, wie 

dies im Streitfall anzunehmen sei. Denn die gewerbesteuerlichen Nachteile der Klägerin 

stünden in einem groben Missverhältnis zur wirtschaftlichen Bedeutung der Überlassung 

der Geschäftsräume an M. Abhilfe könne aber letztlich nur durch den Gesetzgeber herbei-

geführt werden, wie dies z.B. bereits im Hinblick auf das Ausschließlichkeitsgebot des § 9 

Abs. 1 Satz 2 GewStG durch das Fondsstandortgesetz geschehen sei (vgl. § 9 Nr. 1 Satz 3 

GewStG n.F.). Hier wurde geregelt, dass es für die Anwendung der erweiterten Kürzung un-

schädlich ist, wenn die dort näher aufgeführten bestimmten Einnahmen nicht höher als 10 

Prozent der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes sind. 
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Alle am 27.10.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IV R 42/19 30.06.2022 

Abfärbung von Verlusten aus gewerblicher Tätigkeit auf 

die im Übrigen vermögensverwaltende Tätigkeit einer 

GbR - Verfassungsmäßigkeit der § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 

Alternative 1 und Satz 2 Alternative 1, § 52 Abs. 23 Satz 1 

EStG i.d.F. des WElektroMobFördG 

III R 19/21 29.06.2022 
Erweiterte Kürzung bei Überlassung von Gewerberäumen 

an geringfügig beteiligte Genossin 

V R 35/20 15.03.2022 
Verkauf von Gutscheinen für Freizeiterlebnisse (vor Inkraft-

treten von § 3 Abs. 13 bis 15 UStG n.F. 

 

Alle am 27.10.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

X B 31/21 24.08.2022 
Wiedereinsetzungsfristen nach Zugang eines PKH-Bewilli-

gungsbeschlusses 

 

Alle bis zum 28.10.2022 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III C 2 - S 

7300/22/10001 

:001 

25.10.2022 

Entwurf eines BMF-Schreibens zur Umsatzbesteuerung der 

öffentlichen Hand - § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG); Vor-

steuerabzug bei unternehmerisch tätigen juristischen Per-

sonen des öffentlichen Rechts 

III C 2 - S 

7030/22/10016 

:005 

25.10.2022 

Befristete Absenkung des Umsatzsteuersatzes für Lieferun-

gen von Gas über das Erdgasnetz und Wärme über ein 

Wärmenetz 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210200/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210199/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210201/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250182/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-10-25-entwurf-bmf-schreiben-umsatzbesteuerung-der-oeffentlichen-hand-paragraf-2b-UStG-vorsteuerabzug.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-10-25-entwurf-bmf-schreiben-umsatzbesteuerung-der-oeffentlichen-hand-paragraf-2b-UStG-vorsteuerabzug.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-10-25-entwurf-bmf-schreiben-umsatzbesteuerung-der-oeffentlichen-hand-paragraf-2b-UStG-vorsteuerabzug.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-10-25-befristete-absenkung-umsatzsteuersatz-fuer-lieferungen-von-gas-ueber-das-erdgasnetz-und-waerme-ueber-ein-waermenetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-10-25-befristete-absenkung-umsatzsteuersatz-fuer-lieferungen-von-gas-ueber-das-erdgasnetz-und-waerme-ueber-ein-waermenetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2022-10-25-befristete-absenkung-umsatzsteuersatz-fuer-lieferungen-von-gas-ueber-das-erdgasnetz-und-waerme-ueber-ein-waermenetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Stellungnahme
des Bundesrates


Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2022 (JStG 2022)


Der Bundesrat hat in seiner 1026. Sitzung am 28. Oktober 2022 beschlossen,  


zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen:


1. Zum Gesetzentwurf allgemein 


Der Bundesrat weist darauf hin, dass das dritte Entlastungspaket des Bundes zu 


hohen strukturellen Belastungen der Länder führt. Die Länder sehen sich in der 


Mitverantwortung, einen angemessenen Beitrag zur Abmilderung der Folgen 


der hohen Energiepreise zu leisten. Ohne eine nachhaltige Beeinträchtigung bei 


der Finanzierung der übrigen notwendigen Aufgaben in ihren Haushalten 


können die Länder einen solchen Beitrag allerdings nur leisten, wenn eine 


Verständigung über die Höhe einer tragbaren Länderbelastung erfolgt und es zu 


einer deutlichen Reduzierung der Belastung der Länder durch den Bund kommt. 


Im Rahmen eines Gesamtvorschlages ist insbesondere erforderlich, dass neben 


einer Nachfolgeregelung für das sogenannte 9-Euro-Ticket die Mittel für die 


Länder nach dem Regionalisierungsgesetz zur Qualitätsverbesserung sowie im 


Hinblick auf die massiven Energiepreissteigerungen erhöht werden, die 


vollständige Übernahme der Ausgaben nach dem Wohngeldgesetz durch den 


Bund erfolgt, die außerordentlich steigenden Energie- und Sachkosten bei den 


Krankenhäusern einschließlich der Krankenversorgung der Universitätskliniken 


sowie Pflegeeinrichtungen zeitnah durch Zuweisungen des Bundes 
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gegenfinanziert werden, sowie die Bundesbeteiligung an den Kosten für die 


Unterbringung, Betreuung und Integration von geflüchteten Menschen 


wiederaufgenommen beziehungsweise intensiviert wird.


2. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 4 Absatz 5 Satz 1  Nummer 6b Satz 2, 


Satz 3 - neu -  


 Nummer 6c Satz 3 EStG)


In Artikel 1 ist Nummer 2 § 4 Absatz 5 Satz 1 wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 6b ist wie folgt zu fassen: 


„6b. Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten 


der Ausstattung. Steht für die betriebliche und berufliche Tätigkeit 


dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, können die 


Aufwendungen für die gesamte betriebliche und berufliche 


Betätigung pauschal mit dem Betrag von 1 248 Euro im 


Wirtschafts- oder Kalenderjahr (Arbeitszimmerpauschale) 


abgezogen werden; bildet das Arbeitszimmer darüber hinaus auch 


den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen 


Betätigung, können anstelle der Arbeitszimmerpauschale die 


tatsächlichen Aufwendungen abgezogen werden. Für jeden vollen 


Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen für die 


Arbeitszimmerpauschale nach Satz 1 nicht vorliegen, ermäßigt sich 


der Betrag von 1 248 Euro um ein Zwölftel.“ 


b) In Nummer 6c Satz 3 sind nach den Wörtern „oder wenn“ die 


Wörter „für den nämlichen Monat“ einzufügen. 
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Begründung: 


Zu Nummer 6b Satz 3: Eine monatsbezogene Berücksichtigung der 
Arbeitszimmerpauschale mindert nicht die Zielsetzung einer wesentlichen 
Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens und des Bürokratieabbaus im 
Zusammenhang mit der steuerlichen Berücksichtigung eines häuslichen 
Arbeitszimmers. Sie trägt jedoch stärker dem Gedanken Rechnung, dass mit 
der Pauschale tatsächlich entstandener Aufwand abgegolten werden soll und 
führt damit zu mehr Steuergerechtigkeit als eine Jahrespauschale. Zudem wird 
eine Ungleichbehandlung gegenüber Steuerpflichtigen, die wegen fehlender 
räumlicher Möglichkeiten kein Arbeitszimmer zur Verfügung haben und daher 
lediglich die Tagespauschale nach § 4 Absatz 5 Nummer 6c – neu – steuerlich 
geltend machen können, verringert. 


Zu Nummer 6c Satz 3: Die Einfügung „für den nämlichen Monat“ ist 
erforderlich, da die Arbeitszimmerpauschale nunmehr monatsweise gewährt 
werden kann und damit die Inanspruchnahme der Tagespauschale für andere 
Monate zu eröffnen ist.  


3. Zu Artikel 1 Nummer 2a - neu - (§ 5 Absatz 5 Satz 1a - neu - EStG) 


Nummer 14 Buchstabe b1 - neu - 


(§ 52 Absatz 9 Satz 01 - neu -EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 2 ist folgende Nummer 2a einzufügen: 


„2a. Nach § 5 Absatz 5 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Eine Rechnungsabgrenzung kann unterbleiben, wenn die jeweilige 


Ausgabe oder Einnahme im Sinne des Satz 1 die Grenze des § 6 


Absatz 2 Satz 1 nicht übersteigt; das Wahlrecht ist einheitlich für 


alle Ausgaben und Einnahmen auszuüben.““


b) In Nummer 14 ist nach Buchstabe b folgender Buchstabe b1 einzufügen: 


„b1) Dem Absatz 9 wird folgender Satz vorangestellt: 


„§ 5 Absatz 5 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 


vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für Wirtschaftsjahre 


anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2021 enden.““
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Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Bei der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich sind sogenannte 
aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) zu bilden. Damit 
werden Ausgaben und Einnahmen demjenigen Wirtschaftsjahr zugeordnet, zu 
dem sie wirtschaftlich gehören. 


Nach § 5 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 EStG ist ein aktiver RAP zu bilden, wenn 
Ausgaben vor dem Abschlussstichtag getätigt werden, soweit sie Aufwand für 
eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ein passiver RAP ist 
demgegenüber nach § 5 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 EStG anzusetzen, wenn 
Einnahmen vor dem Abschlussstichtag vereinnahmt werden, soweit sie Ertrag 
für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 


In seinem Urteil vom 16. März 2021 - X R 34/19, BStBl. II S. 844 - sieht der 
Bundesfinanzhof die Bildung von (aktiven) RAP auch in Fällen von geringer 
Bedeutung als zwingend an. Mangels gesetzlicher Grundlage sei ein Verzicht 
auf die RAP-Bildung in Bagatellfällen nicht möglich. Steuerbilanziell müssen 
demnach auch Kleinstbeträge, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit 
nach dem Abschlussstichtag darstellen, aktiv abgegrenzt werden. Nachdem die 
Tatbestandsmerkmale von aktiven und passiven RAP gleich auszulegen sind, 
gilt diese Rechtsprechung auch für passive RAP. Dies führt zu erheblichem 
Bürokratieaufwand bei nahezu allen bilanzierenden Unternehmen und damit 
auch bei den steuerlichen Beratern und auf Seiten der Finanzverwaltung. 


Um einen weiteren Schritt zur Steuervereinfachung und zum Bürokratieabbau 
zu gehen, wird daher eine Wesentlichkeitsgrenze gesetzlich bestimmt, die sich 
betragsmäßig an der Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter 
(GWG) orientiert. Aktive und passive RAP müssen damit nur noch dann 
gebildet werden, wenn die einzelne Ausgabe oder Einnahme die 
Wesentlichkeitsgrenze im Sinne von § 6 Absatz 2 Satz 1 EStG übersteigt. 
Damit wird im Gleichklang mit den GWG auf die periodengerechte 
Gewinnabgrenzung zugunsten von Vereinfachung und Bürokratieabbau 
verzichtet. 


Vor dem Hintergrund der Bürokratieentlastung wäre es nicht gerechtfertigt, 
wenn der Steuerpflichtige lediglich auf die Bildung von steuererhöhenden 
aktiven RAP (und damit der Abgrenzung von Ausgaben), nicht aber auf 
diejenige von steuermindernden passiven RAP (und damit der Abgrenzung von 
Einnahmen) verzichten und seine steuerliche Bemessungsgrundlage damit 
einseitig mindern könnte. Demnach kann das Wahlrecht zum Verzicht auf eine 
RAP-Bildung nur einheitlich für sämtliche Abgrenzungsfälle und damit für alle 
Einnahmen und Ausgaben ausgeübt werden. 
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Durch einen Übereinstimmungsvorbehalt für die Gewinnermittlung nach § 5 
EStG - ähnlich § 6 Absatz 1 Nummer 1b Satz 2 EStG - könnte ein einheitlicher 
Ansatz in der Handels- und der Steuerbilanz erreicht und damit sichergestellt 
werden, dass die Ausübung des steuerlichen Ansatzwahlrechts nicht allein 
steuerlich motiviert ist. Allerdings erscheint handelsrechtlich nicht 
abschließend geklärt, in welchen Fällen entsprechend dem Grundsatz der 
Wesentlichkeit von der Bilanzierung geringfügiger RAP abgesehen werden 
kann. Eine zwingende Übereinstimmung zwischen Handels- und Steuerbilanz 
wäre damit mit Rechtsunsicherheit belastet. Daher enthält die Neuregelung 
keinen Übereinstimmungsvorbehalt zwischen Handels- und Steuerbilanz. 


Langfristig könnte die Einführung einer steuerrechtlichen Wesentlichkeits-
grenze für die RAP-Bildung allerdings dazu führen, dass der steuerliche 
Grenzwert im Rahmen der handelsrechtlichen Rechnungslegung zur 
Auslegung des Grundsatzes der Wesentlichkeit herangezogen wird.


4. Zu Artikel 1 Nummer 2a - neu - (§ 6 Absatz 5 Satz 4a - neu -, 


Satz 7 - neu -, 


Satz 8 - neu - EStG) 


Nummer 14 (§ 52 Absatz 12 Satz 8a - neu - EStG)


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 2 ist folgende Nummer 2a einzufügen: 


„2a. § 6 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt: 


„Dasselbe gilt, wenn das übertragene Wirtschaftsgut anteilig 


Bestandteil der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils ist.“ 


b) Folgende Sätze werden angefügt: 


„Eine unmittelbare oder mittelbare Begründung und Erhöhung 


eines Anteils einer Körperschaft, Personenvereinigung oder 


Vermögensmasse an dem übertragenen Wirtschaftsgut gemäß 


Satz 6 und 7 liegt auch vor, wenn dieser Anteil an die Stelle 


eines unmittelbaren oder mittelbaren Anteils einer anderen 


Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse tritt. 


Satz 7 gilt auch, wenn innerhalb von sieben Jahren nach der 


Übertragung des Wirtschaftsguts der Anteil einer Körperschaft, 


Personenvereinigung oder Vermögensmasse an dem 


übertragenen Wirtschaftsgut durch entgeltliche Übertragung 


unmittelbar oder mittelbar begründet und erhöht wird.““
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b) In Nummer 14 ist nach Buchstabe b folgender Buchstabe b1 einzufügen: 


„b1) In Absatz 12 wird nach Satz 8 folgender Satz eingefügt: 


„§ 6 Absatz 5 Sätze 5, 8 und 9 in der Fassung des Artikels 1 des 


Gesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind in allen offenen Fällen 


anzuwenden.““


Begründung:


Zu Buchstabe a: 


In den in § 6 Absatz 5 Satz 3 EStG genannten Übertragungsfällen ist ein 
Wirtschaftsgut grundsätzlich mit dem Buchwert anzusetzen. Der Teilwert ist 
hingegen anzusetzen, soweit bereits im Zeitpunkt der Übertragung (§ 6 
Absatz 5 Satz 5 EStG) oder innerhalb von sieben Jahren nach diesem Zeitpunkt 
(§ 6 Absatz 5 Satz 6 EStG) der Anteil einer Körperschaft an diesem 
Wirtschaftsgut unmittelbar oder mittelbar begründet wird oder sich erhöht. 


§ 6 Absatz 5 Satz 4a - neu - :


Mit den Urteilen vom 15. Juli 2021 - IV R 36/18 und vom 18. August 2021 - 
XI R 43/20 (Parallelentscheidung desselben Datums - XI R 20/19) lehnte es der 
BFH ab, die Veräußerung des übertragenen Wirtschaftsguts im Rahmen der 
Veräußerung eines (Teil-)Mitunternehmeranteils unter § 6 Absatz 5 Satz 4 
EStG zu subsumieren. Zwar sah der BFH, dass der Anteil an einer 
Personengesellschaft steuerrechtlich die Zusammenfassung aller Anteile an den 
Wirtschaftsgütern des Gesellschaftsvermögens verkörpert. Er sah sich jedoch 
durch den Wortlaut des § 6 Absatz 5 Satz 4 EStG an dieser Subsumtion 
gehindert. Denn der Wortlaut verlange die Veräußerung oder Entnahme des 
„nach Satz 3 übertragene[n] Wirtschaftsgut[s]“. 


Mit der Einfügung von Satz 4a wird dieser Beanstandung Rechnung getragen 
und die fehlende Rechtsgrundlage für das Vorliegen eines Sperrfristverstoßes 
bei Veräußerung eines (Teil-) Mitunternehmeranteils geschaffen. Die 
Veräußerung eines Mitunternehmeranteils ist auch anzunehmen, wenn ein 
Mitunternehmer nicht seinen gesamten Mitunternehmeranteil, sondern nur 
einen Teil dieses Anteils veräußert. 


Damit wird erreicht, dass auch weiterhin Gestaltungen vermieden werden, mit 
denen im Rechtskleid einer (Teil-)Mitunternehmeranteilsveräußerung stille 
Reserven von Einzelwirtschaftsgütern ohne Beachtung einer Sperrfristregelung 
übertragen werden können. Nicht zuletzt wird auch der Gleichklang mit der 
Sperrfrist des § 22 UmwStG wiederhergestellt. Denn auch im Rahmen dieser 
Vorschrift wird ein Sperrfristverstoß angenommen, wenn die erhaltenen 
Anteile Teil einer (Teil-)Mitunternehmeranteilsveräußerung sind. 
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§ 6 Absatz 5 Satz 7 - neu -  und 8 - neu - : 


Mit den Urteilen vom 15. Juli 2021 - IV R 36/18 und vom 18. August 2021 - 
XI R 43/20 (Parallelentscheidung desselben Datums - XI R 20/19) nahm der 
BFH auch zur sogenannte Körperschaftsteuerklausel des § 6 Absatz 5 Satz 6 
EStG Stellung. 


Dabei nahm er eine teleologische Reduktion dieser Norm vor. Hierfür wählten 
die beiden Senate aber unterschiedliche Ansätze.  


Der IV. Senat geht vom Gedanken der Statusänderung aus. Die Norm 
sanktioniere die auf Ebene der Mitunternehmerschaft dadurch eintretende 
Statusänderung der stillen Reserven, dass diese einem Körperschaftsteuer-
Subjekt zuzurechnen sind (Statusänderung auf Ebene der Mitunternehmer-
schaft). Zudem wolle die Norm Vorsorge dagegen treffen, dass die stillen 
Reserven unter Nutzung des Halb-/Teileinkünfteverfahrens durch die 
Veräußerung der im Wert gestiegenen Anteile am Körperschaftsteuer-Subjekt 
realisiert werden (Statusänderung auf Ebene des Gesellschafters). 


Dabei verneint der Senat die Subjektbezogenheit des Statuswechsels. Der 
Statuswechsel trete nur ein, wenn die stillen Reserven erstmals einem 
Körperschaftsteuer-Subjekt zuzurechnen sind, deshalb ist der Wechsel von der 
Zurechnung von dem einen Körperschaftsteuer-Subjekt in die Zurechnung zu 
einem anderen Körperschaftsteuer-Subjekt keine Sperrfristverletzung. 


Dies eröffnet mehraktige Gestaltungen, die im Kern zum Inhalt haben, 
Einzelwirtschaftsgüter von einem Körperschaftsteuer-Subjekt auf ein anderes 
Körperschaftsteuer-Subjekt zu übertragen. Denn auf die Übertragung nach § 6 
Absatz 5 EStG können sehr zeitnah die weiteren Gestaltungsschritte folgen, 
sodass der Verzicht auf die Sperrfrist ein Gesamtvorgehen erlaubt, mit dem in 
mehreren zeitnah aufeinander folgenden Schritten das Einzelwirtschaftsgut 
planvoll in die Zielkörperschaft übertragen werden kann. 


Hinzu kommt, dass der XI. Senat in seiner nahezu zeitgleich ergangenen 
Entscheidung einen anderen Ansatz für eine teleologische Reduktion wählt.  


Seiner Ansicht nach scheidet ein Sperrfristverstoß aus, wenn an einem zuvor zu 
Buchwerten eingebrachten Wirtschaftsgut innerhalb von sieben Jahren 
aufgrund eines vollentgeltlichen Beteiligungserwerbs ein Anteil einer 
Körperschaft begründet werde. Damit verdränge die Veräußerung des 
übertragenen Wirtschaftsguts den Normbefehl des rückwirkenden 
Teilwertansatzes. 


Damit ist mit den beiden Urteilen eine unabgestimmte Rechtslage entstanden. 
Hinzu kommt, dass das Urteil des XI. Senats zu Belastungsänderungen 
insbesondere in zeitlicher Hinsicht führt. Denn während der Sperrfristverstoß 
die im Zeitpunkt der Übertragung vorhandenen stillen Reserven rückwirkend 
auf den Zeitpunkt der Übertragung zum Ansatz bringt, käme es nach der 
Entscheidung des XI. Senats im Zeitpunkt der Veräußerung zur Versteuerung 
der stillen Reserven, die in diesem Zeitpunkt vorhanden sind. 


Mit der Ergänzung wird damit eine durch die Rechtsprechung entstandene 
unabgestimmte Rechtslage beseitigt und Rechtssicherheit wiederhergestellt.  
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Zu Buchstabe b: 


Mit den Rechtsänderungen wird die Rechtslage vor Ergehen der 
Rechtsprechung durch die angesprochenen Urteile wiederhergestellt. Sie gelten 
damit für alle offenen Fälle. 


5. Zu Artikel 1 Nummer 3a -neu- (§ 25 Absatz 4 Satz 1 EStG) 


 Nummer 14 Buchstabe b1 - neu - (§ 52 Absatz 31 a - neu - EStG) 


Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 3 ist folgende Nummer 3a einzufügen: 


„3a. In § 25 Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „und es sich nicht um 


einen der Veranlagungsfälle gemäß § 46 Absatz 2 Nummer 2 bis 8 


handelt.“ durch die Wörter „und die in § 46 Absatz 2 Nummer 1 


genannte Betragsgrenze überschritten wird.“ ersetzt.“ 


b) In Nummer 14 ist nach Buchstabe b folgender Buchstabe b1 einzufügen: 


„b1) Nach Absatz 31 wird folgender Absatz 31a eingefügt: 


„§ 25 Absatz 4 Satz 1 zweiter Halbsatz in der Fassung des 


Artikels 1 des Gesetzes vom [einfügen: Ausfertigungsdatum und 


Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist für nach dem 


31. Dezember 2022 endende Veranlagungszeiträume anzu-


wenden.““


Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Der Änderungsbedarf ergibt sich in Folge des BFH-Urteils X R 36/19 vom 
28. Oktober 2020 (BStBlr. 2021 II S. 841). 


Die bisherige Formulierung des zweiten Halbsatzes im § 25 Absatz 4 Satz 1 
EStG führt zu nicht gerechtfertigten Rückausnahmen von der Pflicht zur 
Übermittlung der Einkommensteuererklärung nach amtlich vorgeschriebenen 
Datensatz durch Datenfernübertragung. Durch den geänderten Wortlaut bleibt 
die sich aus § 25 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 EStG ergebende Pflicht zur 
elektronischen Übermittlung der Einkommensteuererklärung auch dann 
erhalten, wenn neben den Einkünften nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 
EStG Pflichtveranlagungstatbestände gemäß § 46 Absatz 2 Nummer 2 bis 8 
EStG vorliegen. Durch die bisherige Formulierung führt zum Beispiel die 
Anwendung der Steuerklasse IV mit Faktor oder der Steuerklasse V bei 
Ehegatten dazu, dass die Pflicht zur elektronischen Übermittlung der 
Einkommensteuererklärung entfällt, obwohl die erzielten Einkünfte nach § 2 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 EStG mehr als 410 Euro betragen.
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Zu Buchstabe b: 


Es handelt sich um eine notwendige Ergänzung zum Anwendungszeitraum der 
Änderung laut Artikel 1 Nummer 4 des Gesetzentwurfes.


6. Zu Artikel 1 Nummer 4a - neu - 


(§ 39e Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 - neu - bis 10 - neu - EStG)


In Artikel 1 ist nach Nummer 4 folgende Nummer 4a einzufügen: 


„4a. In § 39e Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch ein 


Komma ersetzt und folgende Nummern 4 bis 10 werden angefügt: 


„4. bei Verheirateten, ob und in welchem Zeitraum der Ehegatte im 


Inland nicht meldepflichtig ist oder die Ehegatten dauernd getrennt 


leben, 


5. die Bildung einer geringeren Zahl der Kinderfreibeträge als 


Lohnsteuerabzugsmerkmal (§ 38b Absatz 3) bei einer Pflicht der 


Meldebehörden zur Mitteilung der in Satz 1 Nummer 3 genannten 


Daten, 


6. Beträge nach § 39a Absatz 1 Satz 1, 


7. Grad der Behinderung, die Feststellung der weiteren 


gesundheitlichen Merkmale durch das Merkzeichen „H“ (hilflos), 


das Merkzeichen „Bl“ (blind) oder das Merkzeichen „TBl“ 


(taubblind) sowie den Gültigkeitszeitraum der Feststellungen,


8. ob und in welchem Zeitraum der Arbeitnehmer die Voraus-


setzungen des § 33b Absatz 4 (Hinterbliebenen-Pauschbetrag) 


erfüllt, 
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9. Datum, ab dem die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale dem 


Arbeitgeber zum Abruf bereitgestellt werden (Referenzdatum des 


Arbeitgebers), 


10. sonstige für die Bildung elektronischer Lohnsteuerabzugsmerkmale 


zwingend erforderliche Informationen.““


Begründung:


Allgemeines 


Benötigt ein Arbeitgeber für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs 
elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale seines Arbeitnehmers (ELStAM), 
stellt das Bundeszentralamt für Steuern - BZSt - diese dem Arbeitgeber zum 
Abruf bereit (ELStAM-Verfahren). 


Grundsätzlich bildet das BZSt die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale 
automatisiert. Grundlage hierfür sind die beim BZSt gespeicherten Daten 
(ELStAM-Datenbank). 


Bildet hingegen das Finanzamt auf Antrag des Arbeitnehmers 
Lohnsteuerabzugsmerkmale, übermittelt das Finanzamt diese 
Lohnsteuerabzugsmerkmale dem BZSt zur Bereitstellung für den Abruf durch 
den Arbeitgeber. Das Finanzamt greift zu diesem Zweck zunächst auf die in 
der ELStAM-Datenbank gespeicherten Daten zu. Ändert das Finanzamt die 
Besteuerungsgrundlagen zur Bildung der ELStAM, werden die geänderten 
Daten in der ELStAM-Datenbank gespeichert (Verfahren LAVENDEL). 


Damit den Arbeitgebern die ELStAM zum Abruf bereitgestellt werden können, 
ist § 39e Absatz 2 EStG klarstellend um weitere hierfür notwendige Daten zu 
ergänzen, die vom BZSt gespeichert werden dürfen. 


Im Einzelnen


Zu Nummer 4 


Damit bei Verheirateten die Steuerklasse in der ELStAM-Datenbank zutreffend 
automatisch gebildet werden kann, ist die Speicherung folgender Daten durch 
das BZSt erforderlich: 


- Bei meldepflichtigen Arbeitnehmern erfolgt die Bildung der elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale auf der Grundlage der Meldedaten der 
Wohnsitzgemeinde. Mit dem Wegzug eines Ehegatten ins Ausland, entfällt 
dessen Meldepflicht. Damit für den im Inland verbleibenden Ehegatten auf 
Antrag weiterhin die Steuerklasse III gebildet werden kann, muss vom BZSt 
in diesen Fällen zusätzlich der Gültigkeitszeitraum gespeichert werden, für 
den der andere Ehegatte im Inland nicht meldepflichtig ist. 
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- Leben Ehegatten dauernd getrennt, haben sie dies dem zuständigen 
Wohnsitzfinanzamt unverzüglich anzuzeigen. Durch das dauernde 
Getrenntleben gehören die Ehegatten ab Beginn des darauffolgenden Jahres 
zwingend in die Steuerklasse I. Damit die Steuerklasse I automatisch gebildet 
werden kann, ist es erforderlich, dass der Zeitraum des dauernden 
Getrenntlebens beim BZSt gespeichert wird. 


Zu Nummer 5 


Bei Arbeitnehmern wird die steuerliche Freistellung des Existenzminimums 
eines Kindes im laufenden Kalenderjahr grundsätzlich über das Kindergeld 
bewirkt (§ 31 Satz 3 EStG). Nur bei den Zuschlagsteuern (Solidaritätszuschlag, 
Kirchensteuer) wirken sich die Kinderfreibeträge im Lohnsteuerabzugs-
verfahren aus. 


Zu diesem Zweck sind die Meldebehörden verpflichtet, dem BZSt für jeden 
Arbeitnehmer die Kinder mit ihrer Identifikationsnummer mitzuteilen. 
Voraussetzung ist, dass das Kind mit Hauptwohnsitz oder alleinigem Wohnsitz 
im Zuständigkeitsbereich der Meldebehörde gemeldet ist und das Kind das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 


Das BZSt berücksichtigt dann automatisch bei minderjährigen Kindern in den 
Steuerklassen I bis IV die sogenannten Kinderfreibetragszähler bei beiden 
Elternteilen entsprechend der Regelungen in § 38b Absatz 2 EStG, sofern 
Eltern und Kinder in derselben Gemeinde wohnen. 


Von einer automatischen Berücksichtigung eines minderjährigen Kindes kann 
im Lohnsteuerabzugsverfahren jedoch abgesehen werden, wenn der 
Arbeitnehmer einen entsprechenden Antrag stellt (§ 38b Absatz 3 EStG). 
Damit der Antrag im ELStAM-Verfahren berücksichtigt werden kann, ist es 
erforderlich, dass das BZSt die Bildung einer geringeren Zahl der 
Kinderfreibeträge als Lohnsteuerabzugsmerkmal speichert. 


Zu Nummer 6 


Damit dem Arbeitgeber die ELStAM zum Abruf bereitgestellt werden können, 
speichert das BZSt die Lohnsteuerabzugsmerkmale (§ 39e Absatz 2 Satz 1 
EStG). Zu den Lohnsteuerabzugsmerkmalen gehört unter anderem der 
Freibetrag und der Hinzurechnungsbetrag (§ 39 Absatz 4 Nummer 3 EStG), die 
sich aus der Summe der in § 39a Absatz 1 Satz 1 EStG genannten Beträge 
ermitteln (zum Beispiel die Pauschbeträge für Menschen mit Behinderungen 
und Hinterbliebene). 


Für die Bildung der Lohnsteuerabzugsmerkmale steht dem Finanzamt das 
elektronische Verfahren LAVENDEL zur Verfügung; das gilt auch für 
Freibetrag und Hinzurechnungsbetrag. Damit für das Finanzamt insbesondere 
bei einem späteren Antrag auf Änderung erkennbar und nachvollziehbar ist, 
wie sich Freibetrag und Hinzurechnungsbetrag zusammensetzen, ist es 
zwingend erforderlich, dass auch die in § 39a Absatz 1 Satz 1 EStG genannten 
Beträge beim BZSt gespeichert werden.
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Zu Nummer 7 und Nummer 8 


Auf Antrag des Arbeitnehmers können Pauschbeträge für Menschen mit 
Behinderungen und Hinterbliebene bereits beim Lohnsteuerabzug 
berücksichtigt werden. Bei Vorliegen der Voraussetzungen in § 33b Absatz 1 
bis 5 EStG bildet das Finanzamt in Höhe des jeweiligen Pauschbetrags einen 
Freibetrag. 


Damit das Finanzamt bezüglich des Pauschbetrags für Menschen mit 
Behinderungen im Verfahren LAVENDEL den Freibetrag nach Maßgabe des 
§ 33b Absatz 3 EStG in zutreffender Höhe bilden kann, ist es erforderlich, dass 
der Grad der Behinderung, die weiteren gesundheitlichen Merkmale mit dem 
Merkzeichen „H“ (hilflos), „Bl“ (blind) oder „TBl“ (taubblind) sowie der 
Gültigkeitszeitraum der Feststellungen beim BZSt gespeichert werden. 


Hinsichtlich der Berücksichtigung des Pauschbetrags für Hinterbliebene ist es 
notwendig, dass zum einen das Datum, ab dem der Arbeitnehmer 
Hinterbliebener ist, und zum anderen der Zeitraum, in dem die Voraussetzung 
als Hinterbliebener erfüllt sind, beim BZSt gespeichert werden. 


Zu Nummer 9 


Der Arbeitgeber hat bei Beginn des Dienstverhältnisses die ELStAM für den 
Arbeitnehmer beim BZSt abzurufen. Dazu muss der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer beim BZSt einmalig anmelden und dadurch dessen ELStAM 
anfordern. 


In der Anmeldung hat der Arbeitgeber neben dem Beschäftigungsbeginn das 
sogenannte Referenzdatum anzugeben. Das Referenzdatum ist das Datum, ab 
dem dem Arbeitgeber die ELStAM des Arbeitnehmers bereitgestellt werden 
sollen. Bei neu eingestellten Arbeitnehmern ist das Referenzdatum in der Regel 
identisch mit dem Datum des Beschäftigungsbeginns. 


Zu einer Abweichung kann es allerdings zum Beispiel kommen, wenn zunächst 
ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis mit Lohnsteuerpauschalierung 
vereinbart ist und erst später eine Besteuerung des Arbeitslohns im 
Regelverfahren erfolgt. Bei einer solchen Lohnsteuerpauschalierung verzichtet 
der Arbeitgeber auf den Abruf der ELStAM. Einer Bereitstellung der ELStAM 
durch das BZSt bedarf es nicht. Beim Wechsel zum Regelverfahren fallen das 
Datum des Beschäftigungsbeginns und das Referenzdatum auseinander. Daher 
ist das Referenzdatum durch das BZSt zu speichern. 


Zu Nummer 10 


Da die Bildung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen durch das 
Finanzamt ausschließlich im Verfahren LAVENDEL erfolgt, ist es 
erforderlich, dass Informationen (Hinweise), die für das Finanzamt bei der 
Bearbeitung zwingend erforderlich sind, beim BZSt gespeichert werden. Eine 
zweckfremde Speicherung von Informationen ist ausgeschlossen.
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7. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob in § 4 


Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b EStG (Aufwendungen für ein häusliches 


Arbeitszimmer) in Bezug auf die Jahrespauschale in Höhe von 1 250 Euro für 


die Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers eine Ergänzung zur Regelung der 


Fälle aufzunehmen ist, in denen ein häusliches Arbeitszimmer durch mehrere 


Personen genutzt wird. 


Begründung: 


Als Ausnahme zu dem Grundsatz, dass Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer den Gewinn eines Steuerpflichtigen nicht mindern dürfen, ist 
nach dem Gesetzentwurf der Abzug eines Pauschalbetrags von 1 250 Euro 
vorgesehen für Fälle, in denen dem Steuerpflichtigen kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht. Die Gewährung dieses Pauschalbetrags knüpft an 
dieselben Voraussetzungen an, unter denen bisher der Abzug nachgewiesener 
Aufwendungen bis zu einem Höchstbetrag von 1 250 Euro möglich war. Bei 
Nutzung eines Arbeitszimmers durch mehrere Steuerpflichtige galt der 
bisherige Höchstbetrag personenbezogen. 


Nach der Begründung zum Gesetzentwurf soll die Jahrespauschale 
raumbezogen anzuwenden sein. Üben mehrere Steuerpflichtige ihre 
betriebliche oder berufliche Tätigkeit in demselben häuslichen Arbeitszimmer 
aus, soll der Betrag von 1 250 Euro auf die nutzenden Steuerpflichtigen 
aufzuteilen sein. Der Betrag soll abweichend von der bisherigen Rechtslage 
nicht personenbezogen vervielfacht, sondern insgesamt nur einmal gewährt 
werden. 


Die vorgenannte gesetzgeberische Intention kommt in der nachfolgend 
wiedergegebenen Formulierung im Gesetzentwurf (Nummer 6b) nicht zum 
Ausdruck: 


[…] „Steht für die betriebliche und berufliche Tätigkeit dauerhaft kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung, können die Aufwendungen für die gesamte 
betriebliche und berufliche Betätigung pauschal mit dem Betrag von 
1 250 Euro im Wirtschafts- oder Kalenderjahr (Jahrespauschale) abgezogen 
werden; […]“
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Das Merkmal, dass für die betriebliche und berufliche Tätigkeit kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung stehen darf, ist bezogen auf den einzelnen 
Steuerpflichtigen zu prüfen. Erfüllt ein Steuerpflichtiger diese Voraussetzung, 
so steht ihm nach der Fassung im Gesetzentwurf des § 4 Absatz 5 Nummer 6b 
Satz 2 erster Halbsatz EStG-E der Abzug des Pauschalbetrags in Höhe von 
1 250 Euro zu. Ohne ausdrückliche gesetzliche Festlegung gibt es keine 
Grundlage, diesen Betrag dem einzelnen Steuerpflichtigen nur anteilig zu 
gewähren, wenn weitere Nutzer des Arbeitszimmers ebenfalls den 
Pauschalbetrag in Anspruch nehmen. Eine entsprechende Klarstellung wird 
auch deshalb für erforderlich gehalten, weil sich die Regelungen des § 4 
Absatz 5 EStG generell auf den Gewinn eines Steuerpflichtigen beziehen, so 
dass ohne ausdrückliche anderslautende Regelung auch der Pauschalbetrag 
personenbezogen gewährt werden müsste. Die Erwähnung der 
Raumbezogenheit lediglich in der Begründung zum Gesetzentwurf ist in 
Anbetracht dieser Systematik des § 4 Absatz 5 EStG zum Erreichen des 
angestrebten Ergebnisses nicht ausreichend oder wenigstens mit großen 
Rechtsunsicherheiten behaftet. 


Im Zuge der Prüfung könnte im Interesse der Rechtssicherheit gleichzeitig 
geregelt werden, nach welchem Maßstab die Verteilung der Pauschale auf die 
Nutzenden des Arbeitszimmers zu erfolgen hat. Denkbar wäre eine anteilige 
Verteilung nach dem zeitlichen Umfang der Nutzung oder aber eine Verteilung 
nach Köpfen.


8. Zu Artikel 1 Nummer 13 Buchstabe a (§ 51 Absatz 4 Nummer 1 EStG) 


Artikel 1 Nummer 13 Buchstabe a ist wie folgt zu fassen: 


„a) In Nummer 1 werden die Wörter „und § 50a Absatz 5 Satz 6“ gestrichen.“ 


Begründung: 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Zusätzlich zum Gesetzeszitat 
ist auch das Wort „und“ zu streichen, da die Aufzählung mehrerer 
Rechtsnormen entfällt. 
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9. Zu Artikel 4 Nummer 1 (§ 3 Nummer 72 EStG) 


Artikel 9 Nummer 4 (§ 12 Absatz 3 UStG) 


a) Der Bundesrat stellt fest, dass Photovoltaikanlagen eine zuverlässige, 


unabhängige und nachhaltige Energieversorgung sicherstellen und die 


Bürgerinnen und Bürger unseres Landes vor Energiepreisschwankungen 


schützen. Sie leisten so einen gezielten und damit wesentlichen Beitrag zur 


Energiewende und dienen der Umsetzung der umweltspezifischen 


Verpflichtungen der EU im Bereich der Dekarbonisierung und dem Green 


Deal. Es sollten daher steuerliche Anreize zur verstärkten Nutzung von 


Energie aus erneuerbaren Quellen geschaffen und damit der Zugang zu 


umweltfreundlichen Energieprodukten erleichtert werden. 


b) Daher hatte sich der Bundesrat bereits im November 2021 dafür 


ausgesprochen, steuerliche Hürden bei Anschaffung und Betrieb kleiner 


Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) abzubauen. Der Bundesrat begrüßt, 


dass die Bundesregierung diesen Beschluss der Länder in dem vorliegenden 


Gesetzentwurf umsetzt. Ziel ist es, die Betreiberinnen und Betreiber 


hinsichtlich des Betriebs kleiner PV-Anlagen von allen steuerlichen 


Pflichten zu entbinden und damit einen umfassenden und deutlichen Beitrag 


zur Steuervereinfachung und zum Bürokratieabbau zu leisten. 


c) Mit der gesetzlichen Verankerung einer Einkommensteuerbefreiung für die 


Einnahmen und Entnahmen aus dem Betrieb von kleinen 


Photovoltaikanlagen wird für die Betreiberinnen und Betreiber 


Rechtssicherheit im Vergleich zur bisher nur im Verwaltungswege 


gewährten Vereinfachungsregelung geschaffen. Die Steuerbefreiung gilt 


unabhängig von der Verwendung des erzeugten Stroms und stellt damit im 


Vergleich zur bisherigen Rechtslage eine weitere Vereinfachung dar. Durch 


die Ausdehnung der Grenze über 10 Kilowatt (peak) hinaus werden auch 


Betreiberinnen und Betreiber größerer Photovoltaikanlagen – insbesondere 


auf Mehrfamilienhäusern – von ertragsteuerlichen Pflichten im 


Zusammenhang mit begünstigen Photovoltaikanlagen – wie etwa der 


Abgabe einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung – entlastet. Insoweit 


werden gezielt bürokratische Hürden abgebaut.  
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d) Ein Nullsteuersatz für die Lieferung und Installation von 


Photovoltaikanlagen, die sich unter anderem auf oder in der Nähe von 


Wohngebäuden befinden, nutzt den Spielraum zielgenau aus, den die EU 


mit der jüngsten Reform zu den Mehrwertsteuersätzen den Mitgliedstaaten 


gegeben hat. Zugleich wird damit die Autarkie der Energieversorgung in 


Deutschland für Verbraucherinnen und Verbraucher nachhaltig gestärkt. 


Die Maßnahme hat für Betreiberinnen und Betreiber solcher Anlagen, aber 


auch für die Steuerverwaltung, wesentliche Vereinfachungen und 


Erleichterungen zur Folge: Betreiberinnen und Betreiber werden damit auch 


ohne Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung wirtschaftlich von der 


Vorsteuer entlastet.


Der Bürokratieaufwand im Regelbesteuerungsverfahren entfällt für 


Betreiberinnen und Betreiber sowie die Finanzverwaltung gleichermaßen. 


e) Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren sicher zu stellen, 


dass die mit dem Nullsteuersatz verbundenen Potenziale zum 


Bürokratieabbau tatsächlich ausgeschöpft werden. Nach derzeitiger 


Rechtslage würden auch für die Betreiberinnen und Betreiber von 


PV-Anlagen als Kleinunternehmer noch steuerliche Erfassungs- und 


Erklärungspflichten verbleiben. Der Bundesrat bittet daher zu prüfen, ob 


Kleinunternehmer von diesen steuerlichen Pflichten freigestellt werden 


können.


f) Die Steuerbefreiung in § 3 Nummer 72 EStG-E gilt nach § 7 Satz 1 


GewStG auch für die Gewerbesteuer. Der Bundesrat bittet die 


Bundesregierung daher zu prüfen, ob § 3 Nummer 32 GewStG zukünftig 


entfallen kann.


10. Zu Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe b (§ 3 Nummer 72 EStG) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der 


sachliche Anwendungsbereich der neu vorgesehenen Ertragsteuerbefreiung für 


Photovoltaikanlagen in § 3 Nummer 72 EStG-E neben den genannten Gebäuden 


auch Gebäude umfassen sollte, die keine Einfamilienhäuser sind und nicht 


überwiegend Wohnzwecken dienen.
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Begründung: 


Die neue Steuerbefreiungsvorschrift in § 3 Nummer 72 EStG-E umfasst unter 
Satz 1 Buchstabe a die Einnahmen sowie die Entnahmen aus dem Betrieb von 
Photovoltaikanlagen mit einer installierten Bruttonennleistung laut 
Marktstammdatenregister von 30 kW (peak) auf Einfamilienhäusern und nicht 
Wohnzwecken dienenden Gebäuden (zum Beispiel Gewerbeimmobilien). Die 
Steuerbefreiung gilt nach Satz 1 Buchstabe b ebenfalls für Mehrfamilienhäuser 
und gemischt genutzte Gebäude mit Wohn- und Gewerbeeinheiten mit 
überwiegender Nutzung zu Wohnzwecken bis zu einer Bruttonennleistung von 
15 KW (peak) je Wohn- und Gewerbeeinheit, maximal 100 kW (peak) pro 
Steuerpflichtigen beziehungsweise Mitunternehmerschaft.  


Mischgebäude, die nicht überwiegend Wohnzwecken dienen, werden hingegen 
nicht von dem sachlichen Anwendungsbereich der Steuerbefreiungsvorschrift 
umfasst.  


Beispiele: 


Ein Gebäude (kein Einfamilienhaus) wird 


a) zu 100 Prozent gewerblich genutzt - § 3 Nummer 72 Satz 1 Buchstabe a 
EStG-E; 


b) zu 49 Prozent gewerblich und zu 51 Prozent zu Wohnzwecken genutzt - 
§ 3 Nummer 72 Satz 1 Buchstabe b EStG-E; 


c) zu 51 Prozent gewerblich und zu 49 Prozent zu Wohnzwecken genutzt - 
keine Anwendung von § 3 Nummer 72 EStG-E. 


Sachliche Gründe für die Ungleichbehandlung sind nicht ersichtlich. Es sollte 
geprüft werden, ob der sachliche Anwendungsbereich um Gebäude, die keine 
Einfamilienhäuser sind und nicht überwiegend Wohnzwecken dienen, erweitert 
werden sollte. 


11. Zu Artikel 4 Nummer 1a - neu - (§ 6 Absatz 2 Satz 1, Absatz 2a EStG 


 Nummer 13 Buchstabe b1 - neu - 


(§ 52 Absatz 12 Satz 5a - neu -, 


Satz 7a - neu -, 


Satz 7b - neu - EStG)


Artikel 4 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Nummer 1 ist folgende Nummer 1a einzufügen: 


„1a. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „800 Euro“ durch die 


Angabe „1 000 Euro“ ersetzt. 


b) Absatz 2a wird aufgehoben.“ 


b) In Nummer 13 ist nach Buchstabe b folgender Buchstabe b1 einzufügen: 
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„b1) Absatz 12 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Satz 5 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 6 Absatz 2 Satz 1 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes 


vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals bei Wirtschafts-


gütern anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2022 


angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt 


werden.“


b) Nach Satz 7 werden folgende Sätze eingefügt: 


„§ 6 Absatz 2a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 


27. Juni 2017 (BGBl. I S. 2074) ist letztmals bei 


Wirtschaftsgütern anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2023 


angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt 


worden sind. Für Sammelposten, die am 31. Dezember 2022 


noch vorhanden sind, ist Absatz 2a in der am 


31. Dezember 2022 geltenden Fassung weiter anzuwenden.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Nach derzeitiger Rechtslage können die Anschaffungs- und Herstellungskosten 
von sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgütern sofort als Betriebsausgabe 
abgezogen werden, sofern ihr Nettowert 800 Euro nicht übersteigt.  


Alternativ kann bei Wirtschaftsgütern, deren Wert mehr als 250 Euro, jedoch 
nicht mehr als 1 000 Euro beträgt, von einer Einzelbewertung abgesehen und 
stattdessen ein Sammelposten gebildet werden. Dieser ist dann über 5 Jahre 
gleichmäßig gewinnmindernd aufzulösen (Poolabschreibung). 


Da die Entscheidung zur Bildung eines Sammelpostens für alle im 
Wirtschaftsjahr angeschafften, hergestellten bzw. eingelegten Wirtschaftsgüter 
einheitlich getroffen werden muss und die Möglichkeit der Sofortabschreibung 
damit entfällt, ist der praktische Anwendungsbereich dieser verhältnismäßig 
komplexen Vorschrift seit jeher stark begrenzt. Dies gilt umso mehr, seitdem 
die Grenze zur Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter 800 Euro 
beträgt. 


Eine Ausweitung der Sofortabschreibung auf Wirtschaftsgüter, deren 
Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten nicht mehr als 1 000 Euro 
betragen haben und ein gleichzeitiger Wegfall der Poolabschreibung würden 
daher zu einer Vereinfachung des Steuerrechts und zum Abbau von Bürokratie-
und Verwaltungsaufwand beitragen. Zudem würden insbesondere Kleinst- und 
Kleinunternehmen von der zusätzlichen Liquidität profitieren.
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Zu Buchstabe b: 


Folgeänderung aufgrund der Anhebung der Grenze für eine Sofortabschreibung 
als geringwertiges Wirtschaftsgut.


12. Zu Artikel 4 Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (§ 7 Absatz 4 Satz 2 


EStG) 


a) Der Bundesrat stellt fest, dass Abschreibungen eine standardisierte, 


pauschale Ermittlungsmethode zur Abbildung der regelmäßigen 


Wertminderung von Wirtschaftsgütern bei der Einkünfteermittlung 


darstellen. Ermittlungsgrundlage bildet für den Bereich der linearen 


Abschreibung grundsätzlich die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Bei 


Gebäuden wird ein typisierter Abschreibungssatz auf Basis einer 


unterstellten Nutzungsdauer von 33, 40 beziehungsweise 50 Jahren 


herangezogen. Nach Auffassung des Bundesrates handelt sich hierbei um 


ein bewährtes, unbürokratisches Instrumentarium, das als Grundsatz 


beibehalten werden sollte. 


b) Der Bundesrat ist sich bewusst, dass gerade bei Gebäuden, die aufgrund 


ihrer Funktion und Baubeschaffenheit explizit darauf ausgelegt sind, 


deutlich kürzeren Zeiträumen als die typisierende Nutzungsdauer zu dienen, 


eine adäquate Methode zur steuerlichen Berücksichtigung dieser Tatsache 


notwendig ist. Für diese Fälle ist es im geltenden Recht nach § 7 Absatz 4 


Satz 2 EStG möglich, die Abschreibung nach der voraussichtlichen 


tatsächlichen Nutzungsdauer vorzunehmen. 


c) Mit Urteil vom 28. Juli 2021 - Az. IX R 25/19 - stellte der Bundesfinanzhof 


fest, dass sich Steuerpflichtige zur Darlegung einer kürzeren tatsächlichen 


Nutzungsdauer bei Gebäuden jeder Methode bedienen können, die im 


Einzelfall zur Führung des erforderlichen Nachweises geeignet erscheint. 


Der Bundesrat erkennt an, dass die bisherigen Anforderungen der 


Finanzverwaltung an den Nachweis einer tatsächlich kürzeren 


Nutzungsdauer von Gebäuden entsprechend angepasst werden müssen. 


Eine generelle Abschaffung der bisherigen gesetzlichen Ausnahmeregelung 


wäre allerdings nach Überzeugung des Bundesrates problematisch. Eine 


Regelung durch Streichung würde letztlich keine Klarheit und 


Rechtssicherheit bedeuten, sondern wäre streitbefangen. 
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d) Der Bundesrat ist der Auffassung, dass eine Streichung des § 7 Absatz 4 


Satz 2 EStG im Ergebnis auch dazu führen würde, dass in Fällen von 


Betriebsgebäuden mit einer objektiv deutlich kürzeren Nutzungsdauer ein 


Großteil des Abschreibungsvolumens im Wege einer außergewöhnlichen 


Abschreibung des Restwertes in das letzte Wirtschaftsjahr der Nutzung 


verlagert werden würde. Diese Vorgehensweise widerspricht dem 


Grundsatz, den Wertverzehr gleichbleibend über die gesamte 


Nutzungsdauer eines Wirtschaftsguts zu verteilen, und würde in bestimmten 


Wirtschaftsbranchen zu erheblichen Gewinnverschiebungen führen. 


e) Vor diesem Hintergrund fordert der Bundesrat, im weiteren 


Gesetzgebungsverfahren einen Regelungsvorschlag vorzulegen, der anstelle 


einer Streichung des § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG eine Konkretisierung der 


Kriterien zum Ansatz einer kürzeren Nutzungsdauer vornimmt. Nur so kann 


sichergestellt werden, dass auch künftig kürzere Nutzungszeiträume von 


Gebäuden steuerlich angemessen berücksichtigt und insoweit 


Rechtsstreitigkeiten von vorneherein vermieden werden können. 


13. Zu Artikel 4 Nummer 3 Buchstabe a -neu - 


(§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2, 


2. Halbsatz - neu - EStG) 


Nummer 5a (§ 32 Absatz 6 Satz 12 - neu - EStG)


Artikel 4 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 3 ist wie folgt zu fassen: 


„3. § 10 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Nummer 3 wird der Punkt am Ende von Satz 2 durch 


ein Komma ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 


„Voraussetzung für die Berücksichtigung der Beiträge ist die 


Angabe der erteilten Identifikationsnummer (§ 139b der 


Abgabenordnung) des Kindes in der Einkommensteuererklärung 


des Steuerpflichtigen.“ 


b) Absatz 3 Satz 6 wird wie folgt gefasst: 


„Der Prozentsatz in Satz 4 … <weiter wie Vorlage>“
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b) Nach Nummer 5 ist folgende Nummer 5a einzufügen: 


„5a. Dem § 32 Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 


„Voraussetzung für die Berücksichtigung der Freibeträge ist die 


Angabe der erteilten Identifikationsnummer (§ 139b der 


Abgabenordnung) des Kindes in der Einkommensteuererklärung 


des Steuerpflichtigen.““


Begründung: 


Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seiner Prüfung der steuerlichen 
Berücksichtigung von Kindern (vgl. Jahresbericht des Rechnungshofs vom 
15. Februar 2022 zu Nummer 4, Landtag Rheinland-Pfalz Drs. 18/2400) 
Bearbeitungsmängel festgestellt. Bei der Übertragung von Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträgen und Pauschbeträgen für Menschen mit 
Behinderung von Kindern auf Ihre Eltern sei es zu Doppelberücksichtigungen 
sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern gekommen. Diese 
Doppelberücksichtigungen führt der Rechnungshof u.a. darauf zurück, dass die 
steuerlichen Identifikationsnummern der Kinder vielfach nicht in der Anlage 
Kind zur Einkommensteuererklärung der Eltern eingetragen waren. Der 
Rechnungshof hat hierzu festgestellt, dass eine gesetzliche Verpflichtung zur 
Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer des Kindes nur für den Fall der 
Übertragung eines dem Kind zustehenden Behinderten-Pauschbetrags oder 
Hinterbliebenenpauschbetrags existiere. Da alle mit der Anlage Kind der 
Einkommensteuererklärung geltend gemachten Steuerbegünstigungen auf dem 
Kinderfreibetrag oder dem Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs-
oder Ausbildungsbedarf basieren, hat der Rechnungshof empfohlen, auf eine 
generelle gesetzliche Verpflichtung zur Angabe der steuerlichen 
Identifikationsnummer des Kindes schon bei deren Beantragung hinzuwirken. 


Die angegebenen Änderungen normieren die Angabe der steuerlichen 
Identifikationsnummer des Kindes als Tatbestandsmerkmal bedingter 
Steuerbegünstigungen nach dem Vorbild der Regelung in § 33b Absatz 5 
Satz 5 EStG.
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14. Zu Artikel 6a - neu - (§ 65 Absatz 3a Satz 4, 5 EStDV)


Nach Artikel 6 ist folgender Artikel 6a einzufügen: 


„Artikel 6a 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung“ 


§ 65 Absatz 3a der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung 


der Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch 


Artikel 10 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1259) geändert worden 


ist, wird wie folgt geändert: 


a) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


„Neben den nach § 93c Absatz 1 der Abgabenordnung zu übermittelnden 


Daten sind zusätzlich folgende Daten zu übermitteln: 


1. der Grad der Behinderung, 


2. die Feststellung weiterer gesundheitlicher Merkmale (Merkzeichen): 


a) G (erheblich gehbehindert), 


b) aG (außergewöhnlich gehbehindert), 


c) B (ständige Begleitung notwendig), 


d) H (hilflos), 


e) Bl (blind), 


f) Gl (gehörlos), 


g) TBl (taubblind), 


3. die Einstufung als pflegebedürftige Person mit schwersten 


Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten in den 


Pflegegraden 4 oder 5, 


4. die Dauer der Gültigkeit der Feststellung, 


5. das Datum des Antrags auf Feststellung einer Behinderung, 


6. das Datum des Bescheides über die Feststellung einer Behinderung, 


7. die Kennzeichnung im Fall einer rückwirkenden Feststellung einer 


Behinderung,







- 23 - Drucksache 457/22 (Beschluss)


8. das Datum der Wirksamkeit der Feststellung einer Behinderung im Fall 


einer rückwirkenden Feststellung.“ 


b) In Satz 5 werden nach dem Wort „hat“ die Wörter „ihre erstmalige 


Feststellung sowie“ eingefügt.“


Folgeänderung: 


Das Inhaltsverzeichnis ist wie folgt zu ändern: 


Nach der Angabe zu Artikel 6 ist folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 6a Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung“


Begründung: 


Durch die Regelung in § 65 Absatz 3a der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung (EStDV) soll für Menschen mit Behinderung und 
Pflegebedürftige künftig der bisher für die Inanspruchnahme der Pauschbeträge 
erforderliche Nachweis des Grades der Behinderung beziehungsweise der 
Pflegebedürftigkeit in „Papierform“ entfallen. Dies stellt für die Bürgerinnen 
und Bürger, deren Arbeitgeber und auch für die Verwaltung eine erhebliche 
Vereinfachung dar. 


Durch die vorgeschlagenen Änderungen wird der Umfang der zu 
übermittelnden Daten an den aktuellen Gesetzeswortlaut des § 33b EStG 
angepasst und zugleich den verfahrensrechtlichen Änderungsvorschriften der 
Abgabenordnung Rechnung getragen. Die Änderungen sind auf Fachebene 
abgestimmt und Grundlage für eine zeitnahe Einführung des elektronischen 
Verfahrens. 


Zu Buchstabe a: 


§ 65 Absatz 3a Satz 4 Nummer 2 Buchstabe g 


Da taubblinden Menschen nach § 33b Absatz 3 Satz 3 EStG ab dem 
Veranlagungszeitraum 2021 der erhöhte Pauschbetrag für Menschen mit 
Behinderungen gewährt wird, ist zukünftig auch das Merkzeichen TBl 
(taubblind) zu übermitteln. 


§ 65 Absatz 3a Satz 4 Nummern 3 und 4 


Die Mitteilung der Feststellung, dass die Behinderung zu einer dauernden 
Einbuße der körperlichen Beweglichkeit geführt hat beziehungsweise, dass die 
Behinderung auf einer typischen Berufskrankheit beruht, ist ab dem 
Veranlagungszeitraum 2021 mangels steuerlicher Bedeutung nicht mehr 
erforderlich. Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden daher gestrichen. 


Die bisherige Nummer 5 („die Einstufung als pflegebedürftige Person mit 
schwersten Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten in den 
Pflegegraden 4 oder 5“) wird Nummer 3. 


Die bisherige Nummer 6 („Dauer der Gültigkeit der Feststellung“) wird 
Nummer 4.







Drucksache 457/22 (Beschluss) - 24 -


Die Gültigkeit ist auf dem Schwerbehindertenausweis im Format MMJJJJ 
angegeben. Es handelt sich um den Zeitraum, für den der Grad der 
Behinderung festgestellt wird. In Fällen, in denen es sich um eine 
rückwirkende Feststellung für Zeiträume vor der Antragstellung handelt, ist als 
Beginn der Gültigkeit der Feststellung der rückwirkende Zeitpunkt im Format 
MMJJJJ zu übermitteln. In Fällen, in denen der Grad der Behinderung 
dauerhaft festgestellt wird, ist als Ablauf der Gültigkeit „999999“ zu 
übermitteln.  


§ 65 Absatz 3a Satz 4 Nummer 5 


Das Datum des Antrags auf Feststellung einer Behinderung ist für die 
Anwendbarkeit der Ablaufhemmung nach § 171 Absatz 10 AO maßgeblich, da 
die Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist nur gilt, sofern der 
Grundlagenbescheid vor Ablauf der für den Folgebescheid geltenden 
Festsetzungsfrist bei der zuständigen Behörde beantragt worden ist 
(vgl. § 171 Absatz 10 Satz 3 AO). Daneben sind die Daten zu übermitteln, um 
den der Mitteilung zugrunde liegenden Bescheid über die Feststellung der 
Behinderung eindeutig bestimmen zu können. 


§ 65 Absatz 3a Satz 4 Nummer 6 


Zur Bestimmung des Datums der Bekanntgabe und der Unanfechtbarkeit des 
Bescheides über die Feststellung der Behinderung (wegen möglicher 
Widerspruchs- und Klageverfahren) ist dessen Datum zu übermitteln. Daneben 
ist das Datum zu übermitteln, um den der Mitteilung zugrunde liegenden 
Bescheid über die Feststellung der Behinderung eindeutig bestimmen zu 
können. 


§ 65 Absatz 3a Satz 4 Nummer 7 


In vielen Fällen wird eine rückwirkende Feststellung einer Behinderung für 
Zeiträume vor der Antragstellung nach § 152 Absatz 1 Satz 2 SGB IX 
beantragt. In diesen Fällen ist der Fall als rückwirkende Feststellung einer 
Behinderung zu kennzeichnen. Den Anträgen wird bei medizinischer 
Begründetheit in der Regel ohne weiteres entsprochen. 


§ 65 Absatz 3a Satz 4 Nummer 8 


Im Falle einer rückwirkenden Feststellung einer Behinderung für Zeiträume 
vor der Antragstellung sagt das Datum des Bescheides über die Feststellung 
einer Behinderung (vgl. Satz 4 Nummer 6 - neu -) nichts über den Zeitpunkt 
der rückwirkenden Feststellung einer Behinderung aus. Daher ist zusätzlich 
neben dem Datum des Bescheides auch das Datum der Wirksamkeit der 
Feststellung einer Behinderung (ab welchem Datum liegt der Grad der 
Behinderung vor) mitzuteilen. 


Zu Buchstabe b: 


§ 65 Absatz 3a Satz 5 


Die Lieferzeitpunkte sind zu vereinheitlichen. Die unverzügliche Übermittlung 
unterjähriger erstmaliger Feststellungen stellt gegenüber einem festen 
Lieferzeitpunkt (1. Oktober) eine zeitnahe Berücksichtigung im Lohnsteuer-
ermäßigungs- und Einkommensteuervorauszahlungsverfahren sicher.
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15. Zu Artikel 6a - neu - (§ 5 Absatz 1 Nummer 2,  


§ 34 Absatz 3 Satz 2a - neu -, 


Satz 2b - neu - KStG) 


Nach Artikel 6 ist folgender Artikel 6a einzufügen: 


„Artikel 6a 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 


15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 


vom 25. Juni 2021 (BGBI. I S. 2056) geändert worden ist, wird wie folgt 


geändert: 


1. In § 5 Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter „die Investitionsbank 


Sachsen-Anhalt – Anstalt der Norddeutschen Landesbank – Girozentrale– “ 


durch die Wörter „die Investitionsbank Sachsen-Anhalt“ ersetzt. 


2. In § 34 Absatz 3 werden nach Satz 2 folgende Sätze eingefügt: 


„§ 5 Absatz 1 Nummer 2 ist für die Investitionsbank Sachsen-Anhalt 


erstmals für den Veranlagungszeitraum 2023 anzuwenden. Die 


Steuerbefreiung nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 in der bis zum …. [einsetzen: 


Tag vor der erstmaligen Anwendung der mit dem vorliegenden Gesetz 


erfolgenden Änderung des KStG] geltenden Fassung ist für die 


Investitionsbank Sachsen-Anhalt – Anstalt der Norddeutschen Landesbank 


– Girozentrale – letztmalig für den Veranlagungszeitraum 2023 


anzuwenden.““


Folgeänderung: 


Das Inhaltsverzeichnis ist wie folgt zu ändern: 


Nach der Angabe zu Artikel 6 ist folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 6a Änderung des Körperschaftsteuergesetzes“
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Begründung: 


Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 15. Dezember 2021 das Gesetz zur 
Errichtung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt als rechtlich selbständige 
Förderbank (IB ErrG, GVBl. LSA S. 598) beschlossen. 


Dieses Gesetz legt eine rechtliche Verselbständigung der Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt zum 1. März 2023 fest. Gemäß § 1 Absatz 1 IB ErrG errichtet 
das Land Sachsen-Anhalt hierfür eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Bis zu 
diesem Zeitpunkt ist die Investitionsbank Sachsen-Anhalt eine teilrechtsfähige 
Anstalt innerhalb der Anstalt der Norddeutschen Landesbank – Girozentrale –. 


Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt ist gemäß § 5 Absatz 1 IB ErrG das 
zentrale Förderinstitut des Landes und unterstützt das Land in dessen Auftrag 
bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Das Tätigkeitsfeld der Förderbank 
bleibt unverändert. 


Nach der derzeitigen Gesetzesfassung ist die Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
– Anstalt der Norddeutschen Landesbank – Girozentrale – von der 
Körperschaftsteuer befreit. Diese Befreiung soll auch für die Gesamtrechts-
nachfolgerin Investitionsbank Sachsen-Anhalt gelten.  


16. Zu Artikel 6a - neu - (§ 27 Absatz 8 Satz 1, 3, 4, 9,


 § 34 Absatz 10 KStG)


Artikel 6a1 - neu - (§ 7 Absatz 2, § 8a Absatz 3 - neu -,


 § 9 KapErhStG)


Artikel 22 Nummer 2 - neu - (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 FVG)


Der Gesetzentwurf ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Artikel 6 ist folgender Artikel 6a einzufügen: 


„Artikel 6a 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 


15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 3 des 


Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2056) geändert worden ist, wird 


wie folgt geändert: 


1. § 27 Absatz 8 wird wie folgt geändert:
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a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Eine Einlagenrückgewähr können auch Körperschaften oder 


Personenvereinigungen erbringen, die nicht der unbeschränkten 


Steuerpflicht im Inland unterliegen, wenn sie Leistungen im Sinne 


des § 20 Absatz 1 Nummer 1 oder 9 des Einkommensteuergesetzes 


gewähren können.“


b) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Der als Einlagenrückgewähr zu berücksichtigende Betrag wird auf 


Antrag der Körperschaft oder Personenvereinigung für das 


jeweilige Wirtschaftsjahr gesondert festgestellt.“ 


c) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


„Der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bis zum 


Ende des 12. Monats zu stellen, der auf das Ende des 


Wirtschaftsjahres folgt, in dem die Leistung erfolgt ist.“ 


d) Satz 9 wird wie folgt gefasst: 


„Soweit für Leistungen nach Satz 1 oder Nennkapitalrückzahlungen 


eine Einlagenrückgewähr nicht gesondert festgestellt worden ist, 


gelten sie als Gewinnausschüttung, die beim Anteilseigner zu 


Einnahmen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 oder 9 des 


Einkommensteuergesetzes führen.“


2. § 34 Absatz 10 wird wie folgt gefasst: 


„(10) § 27 Absatz 8 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes … 


[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] ist erstmalig anzuwenden auf Leistungen und 


Nennkapitalrückzahlungen, die nach dem 31. Dezember 2022 erbracht 


werden.““







Drucksache 457/22 (Beschluss) - 28 -


b) Nach Artikel 6a - neu - ist folgender Artikel 6a1 - neu einzufügen: 


 „Artikel 6a1


Änderung des Gesetzes über steuerrechtliche Maßnahmen bei Erhöhung des 


Nennkapitels aus Gesellschaftsmitteln 


Das Gesetz über steuerrechtliche Maßnahmen bei Erhöhung des 


Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln in der Fassung der Bekanntmachung 


vom 10. Oktober 1967 (BGBl. I S. 977), das zuletzt durch Artikel 10 des 


Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782) geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert:  


1. § 7 Absatz 2 wird aufgehoben. 


2. Dem § 8a wird folgender Absatz 3 angefügt: 


„(3) § 7 Absatz 2 ist letztmals auf die Rückzahlung von Nennkapital 


anzuwenden, wenn die Rückzahlung vor dem 1. Januar 2023 erfolgt 


ist.“


3. § 9 wird aufgehoben.“ 


c) Artikel 22 ist wie folgt zu fassen: 


„Artikel 22 


Änderung des Gesetzes über die Finanzverwaltung 


Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 


4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 10 des 


Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) geändert worden ist, wird wie 


folgt geändert:


§ 5 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 11 Satz 6 und 7 wird aufgehoben. 


b) Nummer 29 wird wie folgt gefasst: 


„29. die Durchführung der gesonderten Feststellung der 


Einlagenrückgewähr nach § 27 Absatz 8 des 


Körperschaftsteuergesetzes;““


Folgeänderung: 


Im Inhaltsverzeichnis sind nach Artikel 6 folgende Angaben einzufügen: 


„Artikel 6a Änderung des Körperschaftsteuergesetzes
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  Artikel 6a1 Änderung des Gesetzes über steuerrechtliche Maßnahmen bei  


Erhöhung des Nennkapitels aus Gesellschaftsmitteln“


Begründung:


Zu Buchstabe a: 


Allgemein 


Die Neufassung des § 27 Absatz 8 KStG, wonach eine Einlagenrückgewähr für 
Körperschaften oder Personenvereinigungen, die nicht der unbeschränkten 
Steuerpflicht im Inland unterliegen, auf Antrag gesondert festgestellt wird, 
umfasst nun auch Drittstaaten-Kapitalgesellschaften und Kapitalgesellschaften, 
die in einem EWR-Staat ansässig sind, der nicht zugleich EU-Mitgliedstaat ist. 


Hiermit wird ab dem Veranlagungszeitraum 2023 die gesetzliche Grundlage 
geschaffen, dass Anträge auf gesonderte Feststellung der Einlagenrückgewähr 
nach § 27 Absatz 8 KStG von Drittstaaten-Kapitalgesellschaften und 
Kapitalgesellschaften, die in einem EWR-Staat ansässig sind, der nicht 
zugleich EU-Mitgliedstaat ist, gestellt werden können. 


Zuständig für die gesonderte Feststellung ist die Finanzbehörde, die im 
Zeitpunkt der Abgabe des Antrags nach § 20 der Abgabenordnung (AO) für die 
Besteuerung nach dem Einkommen örtlich zuständig ist. Bei Körperschaften 
oder Personenvereinigungen, für die im Zeitpunkt der Antragstellung nach 
§ 20 AO keine Finanzbehörde zuständig ist, ist abweichend von Satz 5 das 
Bundeszentralamt für Steuern zuständig (§ 27 Absatz 8 Satz 5 und 6 KStG). 


Gewinnanteile und sonstige Bezüge aus Beteiligungen an Körperschaften 
gehören zu den Einkünften aus Kapitalvermögen nach § 20 Absatz 1 
Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG). Mit der Einführung des 
Anrechnungsverfahrens im Jahr 1977 wurde in § 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 
(heute Satz 3) EStG für Zwecke der Besteuerung des Anteilseigners geregelt, 
dass die Rückgewähr von nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen beim 
Anteilseigner dann „nicht zu den Einnahmen [aus Kapitalvermögen gehört], 
soweit sie aus Ausschüttungen einer unbeschränkt steuerpflichtigen 
Körperschaft stammen, für die Eigenkapital im Sinne des § 30 Absatz 2 
Nummer 4 [= Einlagen] KStG als verwendet gilt“. Hierfür wurden unter dem 
Anrechnungsverfahren die Einlagen der Gesellschafter auf Ebene der 
Gesellschaft als sogenannte EK 04 gesondert festgestellt. Bei der Einführung 
des Halbeinkünfteverfahrens wurde das EK 04 in das steuerliche Einlagekonto 
(§ 27 KStG) überführt (§ 39 KStG).  


Auf Ebene der ausschüttenden Körperschaft war die Einlagenrückgewähr im 
Rahmen der gesonderten Feststellung des steuerlichen Einlagekontos nach 
§ 27 KStG bis zum Jahr 2005 ausdrücklich auf unbeschränkt steuerpflichtige 
Kapitalgesellschaften beschränkt. Sie wurde ab dem Veranlagungszeitraum 
2006 durch § 27 Absatz 8 KStG auf Kapitalgesellschaften aus EU-
Mitgliedstaaten erweitert. 
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Durch die Anpassung des Satzes 1 wird der Anwendungsbereich der 
gesetzlichen Regelung zur Feststellung einer Einlagenrückgewähr für nicht 
unbeschränkt steuerpflichtige Gesellschaften von EU-Gesellschaften auf EWR-
und Drittstaaten-Kapitalgesellschaften erweitert. Hierdurch wird auch die 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs umgesetzt (BFH vom 20. Oktober 2010 
- I R 117/08 -, vom 13. Juli 2016 - VIII R 47/13 und VIII R 73/13 -, vom 
10. April 2019 - I R 15/16). 


Neben der Rückgewähr von nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen 
gehört nach dem System des § 27 Absatz 8 KStG auch die in § 28 KStG 
geregelte Rückzahlung von Nennkapital zu den Beträgen, die als 
Einlagenrückgewähr gesondert festzustellen sind. Diese Auslegung ist bislang 
im BMF-Schreiben vom 4. April 2016, BStBl I 2016, 468, enthalten und wird 
nun in § 27 Absatz 8 Satz 3 KStG aufgenommen. 


Durch die Verwendung des Begriffs „Einlagenrückgewähr“ in Satz 3 wird ein 
inhaltlicher Bezug zu den Sätzen 1 und 2 des Absatzes 8 hergestellt. In Satz 2 
ist der Fall der Nennkapitalrückzahlung durch Bezug auf § 28 KStG enthalten. 
Damit werden nach Satz 3 von einer Einlagenrückgewähr sowohl 
Nennkapitalrückzahlungen als auch die Rückzahlung von nicht in das 
Nennkapital geleisteten Einlagen erfasst. 


Derzeit ist in § 27 Absatz 8 Satz 4 KStG geregelt, dass der Antrag nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck bis zum Ende des Kalenderjahrs zu stellen ist, das 
auf das Kalenderjahr folgt, in dem die Leistung erfolgt ist. Hierbei kommt es 
nicht darauf an, wann die Leistung im Kalenderjahr erbracht wurde. Die 
Leistung wird immer für den Veranlagungszeitraum (= Kalenderjahr) 
festgestellt (§ 27 Absatz 8 Satz 3 KStG). 


Die derzeitige Regelung hat zur Folge, dass der größte Teil der Anträge beim 
Bundeszentralamt für Steuern am Jahresende gestellt wird. Dies führt zu 
Belastungsspitzen, erschwert eine gleichmäßige Bearbeitung der Anträge im 
Jahresverlauf und führt im Ergebnis für die Antragsteller zu längeren 
Wartezeiten.  


Dagegen ist in Inlandsfällen nach § 27 Absatz 1 und 2 KStG für die 
Feststellung ausdrücklich das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft maßgeblich. 
Diese Abweichung von den Regelungen bei Inlandsfällen ist für Antragsteller 
schwer nachvollziehbar und kann zu Zweifelsfragen im Zusammenhang mit 
der Zuordnung der Leistungen zum Veranlagungszeitraum bei einem 
abweichenden Wirtschaftsjahr führen. 


Um einen gleichmäßigeren Antragseingang beim BZSt sowie eine 
Angleichung der Verfahrensweise an Inlandsfälle zu erreichen, orientiert sich 
die Antragsfrist zukünftig am Wirtschaftsjahr der antragstellenden 
Gesellschaft. Hierbei wird ausdrücklich eine Frist von 12 Monaten nach dem 
Ende des Wirtschaftsjahres, in dem die Leistung erfolgt ist, vorgesehen. Damit 
ist auch in Fällen, in denen ein abgekürztes Wirtschaftsjahr auf das Ende des 
Wirtschaftsjahres folgt, in dem die Leistung erbracht wurde, die Frist von 
12 Monaten gewahrt.







- 31 - Drucksache 457/22 (Beschluss)


Nach§ 27 Absatz 8 Satz 9 KStG sind Leistungen beim Anteilseigner erst dann 
nicht als steuerpflichtige Einnahmen zu berücksichtigen, wenn sie gesondert 
festgestellt worden sind. 


Die Änderung des Satzes 3, wonach von einer Einlagenrückgewähr sowohl 
Nennkapitalrückzahlungen als auch die Rückzahlung von nicht in das 
Nennkapital geleisteten Einlagen erfasst werden, macht eine entsprechende 
Ergänzung des Satzes 9 erforderlich. 


Zu § 34 Absatz 10 


§ 27 Absatz 8 in der Fassung des vorliegenden Änderungsgesetzes ist erstmalig 
anzuwenden auf Leistungen, die nach dem 31. Dezember 2022 erbracht 
werden. 


Zu Buchstabe b: 


Zu § 7 Absatz 2 


Bei Drittstaaten-Kapitalgesellschaften werden Rückzahlungen aus der 
Herabsetzung von Nennkapital innerhalb der Fünfjahresfrist des § 7 Absatz 2 
Satz 1 und 2 KapErhStG beim Anteilseigner als Einkünfte im Sinne des § 20 
Absatz 1 Nummer 1 EStG besteuert. Außerhalb der Fünf-Jahres-Frist ist die 
Rückzahlung, vorbehaltlich der Tatbestände des § 17 Absatz 4 EStG, nicht 
steuerbar. Diese Regelung galt bis zum Jahr 2006 für Beteiligungen an allen 
ausländischen Gesellschaften. Seitdem ist sie in Fällen des § 27 Absatz 8 KStG 
nicht mehr anzuwenden (§ 7 Absatz 2 Satz 3). 


Aufgrund der Erweiterung des § 27 Absatz 8 KStG auf Drittstaaten-
Gesellschaften ist § 7 Absatz 2 KapErhStG für Rückzahlungen aus der 
Herabsetzung von Nennkapital nach dem 31. Dezember 2022 nicht mehr 
erforderlich und aufzuheben. 


Zu § 8a 


Nach § 7 Absatz 2 KapErhStG kann sich gegenüber § 27 Absatz 8 KStG 
sowohl eine Schlechter- als auch eine Besserstellung ergeben. 


Innerhalb der Fünf-Jahres-Frist wäre die Nennkapitalrückzahlung nach § 7 
Absatz 2 KapErhStG steuerpflichtig, unabhängig davon, ob die vorherige 
Erhöhung des Nennkapitals durch Umwandlung der Kapitalrücklage oder 
durch Umwandlung von Gewinnrücklagen erfolgte (§ 7 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 KapErhStG, § 207 Absatz 1 AktG). Nach § 27 Absatz 8 KStG ist 
die Nennkapitalrückzahlung, die sich aus zuvor umgewandelten 
Kapitalrücklagen speist, als Einlagenrückgewähr steuerfrei, dies ist eine 
Besserstellung gegenüber § 7 Absatz 2 KapErhStG. Die Rückzahlung von 
Gewinnrücklagen ist steuerpflichtig (§ 27 Absatz 8 Satz 9 KStG), dies ist eine 
Gleichstellung zu § 7 Absatz 2 KapErhStG. 


Außerhalb der Fünf-Jahres-Frist wäre die Nennkapitalrückzahlung nach § 7 
Absatz 2 KapErhStG nicht steuerbar. Auch nach § 27 Absatz 8 KStG ist die 
Nennkapitalrückzahlung, die sich aus zuvor umgewandelten Kapitalrücklagen 
speist, als Einlagenrückgewähr steuerfrei. Dagegen ist die Rückzahlung von 
Gewinnrücklagen unter dem Regime des § 27 Absatz 8 KStG nach dessen 
Satz 9 steuerpflichtig. Maßgebend ist der Zeitpunkt der Kapitalrückzahlung. 
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§ 7 Absatz 2 ist letztmals auf die Rückzahlung von Nennkapital anzuwenden, 
wenn die Rückzahlung vor dem 1. Januar 2023 erfolgt ist. Ab dem 
1. Januar 2023 gilt für Leistungen und Nennkapitalrückzahlungen § 27 
Absatz 8 KStG in der Fassung dieses Gesetzes. 


Zu § 9 


Nach § 9 gilt das Gesetz über steuerrechtliche Maßnahmen bei Erhöhung des 
Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln nach Maßgabe des § 12 Absatz 1 des 
Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (BGBl. I S. 1) auch im Land 
Berlin. Der Anwendungsbereich des Dritten Überleitungsgesetzes ist im Zuge 
der Wiedervereinigung und des Wegfalls des Sonderstatus von Berlin entfallen. 
Die Regelung ist nicht mehr erforderlich und aufzuheben. 


Zu Buchstabe c: 


Zu § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 


Das Bundeszentralamt für Steuern hat gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 
FVG folgende Aufgabe: 


„die Durchführung der gesonderten Feststellung und Erteilung der 
Bescheinigung nach § 27 Absatz 8 des Körperschaftsteuergesetzes;“ 


Diese Aufgabenbeschreibung ist in Bezug auf die Erteilung der Bescheinigung 
nicht zutreffend. 


Gemäß § 27 Absatz 3 KStG ist eine Kapitalgesellschaft, die für eigene 
Rechnung Leistungen erbringt, die nach § 27 Absatz 1 Satz 3 KStG als Abgang 
auf dem steuerlichen Einlagekonto zu berücksichtigen sind, verpflichtet, diese 
ihren Anteilseignern nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu bescheinigen. 
Gemäß § 27 Absatz 8 Satz 8 KStG ist in die Bescheinigung nach Absatz 3 das 
Aktenzeichen der nach Satz 5 oder 6 zuständigen Behörde aufzunehmen. 


Auch in Fällen der gesonderten Feststellung der Einlagenrückgewähr nach § 27 
Absatz 8 KStG ist die Bescheinigung an die Anteilseigner durch die 
antragstellende Kapitalgesellschaft auszustellen, nicht durch das 
Bundeszentralamt für Steuern.


Die Formulierung des § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 FVG ist daher 
entsprechend zu korrigieren. 


In Folge der Änderung des § 27 Absatz 8 KStG wird das Bundeszentralamt 
nunmehr auch für die Bearbeitung von Anträgen auf Einlagenrückgewähr von 
Drittstaaten-Kapitalgesellschaften und Kapitalgesellschaften, die in einem 
EWR-Staat ansässig sind, der nicht zugleich EU-Mitgliedstaat ist, zuständig, 
wenn die Leistungen nach dem 31. Dezember 2022 erbracht werden.


17. Zu Artikel 6a - neu - (§ 3 Nummer 2, § 36 Absatz 2 Satz 1a - neu - 


Satz 1b - neu - GewStG)  


Nach Artikel 6 ist folgender Artikel 6a einzufügen: 


„Artikel 6a 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes
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Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 


15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 


vom 19. Juni 2022 (BGBI. I S. 911) geändert worden ist, wird wie folgt 


geändert: 


1. In § 3 Nummer 2 werden die Wörter „die Investitionsbank Sachsen-Anhalt 


– Anstalt der Norddeutschen Landesbank – Girozentrale – “ durch die 


Wörter „die Investitionsbank Sachsen-Anhalt“ ersetzt.


2. In § 36 Absatz 2 werden nach Satz 1 folgende Sätze eingefügt: 


„§ 3 Nummer 2 ist für die Investitionsbank Sachsen-Anhalt erstmals für den 


Erhebungszeitraum 2023 anzuwenden. Die Steuerbefreiung nach § 3 


Nummer 2 in der bis zum …. [einsetzen: Tag vor der erstmaligen 


Anwendung der mit dem vorliegenden Gesetz erfolgenden Änderung des 


GewStG] geltenden Fassung ist für die Investitionsbank Sachsen-Anhalt – 


Anstalt der Norddeutschen Landesbank – Girozentrale – letztmalig für den 


Erhebungszeitraum 2023 anzuwenden.“


Folgeänderung: 


Das Inhaltsverzeichnis ist wie folgt zu ändern: 


Nach der Angabe zu Artikel 6 ist folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 6a Änderung des Gewerbesteuergesetzes“


Begründung: 


Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 15. Dezember 2021 das Gesetz zur 
Errichtung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt als rechtlich selbständige 
Förderbank (IB ErrG, GVBl. LSA S. 598) beschlossen. 


Dieses Gesetz legt eine rechtliche Verselbständigung der Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt zum 1. März 2023 fest. Gemäß § 1 Absatz 1 IB ErrG errichtet 
das Land Sachsen-Anhalt hierfür eine Anstalt des öffentlichen Rechtes. Bis zu 
diesem Zeitpunkt ist die Investitionsbank Sachsen-Anhalt eine teilrechtsfähige 
Anstalt innerhalb der Anstalt der Norddeutschen Landesbank - Girozentrale. 


Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt ist gemäß § 5 Absatz 1 IB ErrG das 
zentrale Förderinstitut des Landes und unterstützt das Land in dessen Auftrag 
bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Das Tätigkeitsfeld der Förderbank 
bleibt unverändert. 


Nach der derzeitigen Gesetzesfassung ist die Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
– Anstalt der Norddeutschen Landesbank – Girozentrale von der 
Gewerbesteuer befreit. Diese Befreiung soll auch für die Gesamtrechts-
nachfolgerin Investitionsbank Sachsen-Anhalt gelten.  
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18. Zu Artikel 6a - neu - (§ 7 Absatz 1 Satz 2, Satz 3 - neu - und 


Satz 4 - neu - KapErhStG) 


Artikel 22 (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 46a - neu - FVG) 


Der Gesetzentwurf ist wie folgt zu ändern: 


a) Nach Artikel 6 ist folgender Artikel einzufügen: 


„Artikel 6a 


Änderung des Gesetzes über steuerrechtliche Maßnahmen bei Erhöhung des 


Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln 


§ 7 Absatz 1 des Gesetzes über steuerrechtliche Maßnahmen bei Erhöhung 


des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 10. Oktober 1967 (BGBl. I S. 977), das zuletzt durch 


Artikel 10 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782) geändert 


worden ist, wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 2 werden nach dem Wort „hat“ die Wörter „oder die 


ausländische Gesellschaft haben“ eingefügt. 


b) Folgende Sätze werden angefügt: 


„Zuständig für die Prüfung nach Satz 1 und 2 ist die Finanzbehörde, die 


im Zeitpunkt der Antragstellung nach § 20 der Abgabenordnung für die 


Besteuerung der ausländischen Gesellschaft nach dem Einkommen 


örtlich zuständig ist. Ist im Zeitpunkt der Antragstellung nach § 20 der 


Abgabenordnung keine Finanzbehörde zuständig, ist das Bundes-


zentralamt für Steuern zuständig.““ 


b) Artikel 22 ist wie folgt zu fassen: 


„Artikel 22 


Änderung des Gesetzes über die Finanzverwaltung 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt 


durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) geändert 


worden ist, wird wie folgt geändert:


a) Nummer 11 Satz 6 und 7 <weiter wie Vorlage> 
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b) In Nummer 46 wird am Ende der Punkt durch ein Semikolon ersetzt 


und folgende Nummer angefügt: 


„46a. die Prüfung nach § 7 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes über 


steuerrechtliche Maßnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals aus 


Gesellschaftsmitteln, wenn im Zeitpunkt der Antragstellung keine 


Finanzbehörde nach § 20 der Abgabenordnung für die Besteuerung der 


ausländischen Gesellschaft nach dem Einkommen örtlich zuständig 


ist.““


Folgeänderung: 


Das Inhaltsverzeichnis ist wie folgt zu ändern: 


Nach der Angabe zu Artikel 6 ist folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 6a Änderung des Gesetzes über steuerrechtliche Maßnahmen bei 


Erhöhung des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln“


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


§ 7 Absatz 1 Satz 2 


Erhöht eine inländische Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 
Nummer 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) ihr Nennkapital durch 
Umwandlung von Rücklagen in Nennkapital, führt dies auf Ebene der 
Anteilseigner nicht zu steuerbaren Einkünften (§ 1 KapErhStG). Gleiches gilt 
unter den Voraussetzungen des § 7 Absatz 1 KapErhStG für entsprechende 
Kapitalerhöhungen ausländischer Gesellschaften. 


Bisher kann allein der Anteilseigner, der die neuen Anteilsrechte (regelmäßig 
Gratisaktien) von einer ausländischen Gesellschaft im Zuge einer 
Kapitalerhöhung erhält, nachweisen, dass diese Anteilsrechte aus einer 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln im Sinne der §§ 1, 7 KapErhStG 
stammen. Wird der entsprechende Nachweis erbracht, unterliegt die Zuteilung 
der neuen Anteilsrechte beim Erwerber keiner Besteuerung. In der Praxis ist 
die Nachweisführung für inländische Anteilseigner regelmäßig schwierig. Als 
Folge kam es bei Kreditinstituten, Verwaltung und Steuerpflichtigen in 
zurückliegenden Fällen zu nicht unerheblichem personellem und 
bürokratischen Aufwand und komplexen Rückabwicklungsverfahren. Soweit 
ausländische Gesellschaften anstelle ihrer Anteilseigner selbst einen 
entsprechenden Antrag gestellt, die notwendigen Unterlagen vorgelegt und um 
zeitnahe Klärung der steuerlichen Behandlung als Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln im Sinne der §§ 1, 7 KapErhStG gebeten haben, musste 
der Antrag mangels Rechtsgrundlage abgelehnt oder konnte nur im 
Billigkeitswege bearbeitet werden. 
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Die Ergänzung des Satz 2 schafft eine Rechtsgrundlage für die Prüfung der 
steuerlichen Behandlung als Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln auch bei 
Antragstellung durch die ausländische Gesellschaft selbst. Dies führt zu mehr 
Rechtssicherheit und baut bürokratische Hürden ab. Die Änderung tritt am Tag 
nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft (Artikel 30 Absatz 1) und ist in 
allen offenen Fällen anzuwenden.


§ 7 Absatz 1 Satz 3 und 4 - neu - 


Satz 3 und 4 regeln erstmals ausdrücklich, welche Finanzbehörde für die 
Prüfung der Anträge zuständig ist. Nach Satz 3 ist demnach die Finanzbehörde 
grundsätzlich zuständig, die im Zeitpunkt der Abgabe des Antrags nach § 20 
der Abgabenordnung (AO) für die Besteuerung der ausländischen Gesellschaft 
nach dem Einkommen örtlich zuständig ist. Ist im Zeitpunkt der Antragstellung 
keine Finanzbehörde nach § 20 AO zuständig, ist nach Satz 4 als 
Auffangzuständigkeit das Bundeszentralamt für Steuern für die Prüfung des 
Antrags zuständig. 


Zu Buchstabe b: 


Nach dem einzufügenden § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 46a ist das 
Bundeszentralamt für Steuern für die Prüfung nach § 7 Absatz 1 Satz 1 und 2 
KapErhStG zuständig, wenn im Zeitpunkt der Antragstellung keine 
Finanzbehörde nach § 20 der Abgabenordnung für die Besteuerung der 
ausländischen Gesellschaft nach dem Einkommen örtlich zuständig ist (§ 7 
Absatz 1 Satz 4 KapErhStG).  


Die Änderung tritt am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft 
(Artikel 30 Absatz 1).


19. Zu Artikel 6a - neu - (§ 7b Absatz 2 Satz 4, § 36 Absatz 3a - neu - GewStG) 


Nach Artikel 6 ist folgender Artikel einzufügen: 


„Artikel 6a 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 


15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 


vom 19. Juni 2022 (BGBl I S. 911) geändert worden ist, wird wie folgt 


geändert:


1. § 7b Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:
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„Bei der Minderung nach Satz 1 ist § 10a Satz 4 und 5 mit der Maßgabe 


entsprechend anzuwenden, dass für Zwecke der Minderung des zum Ende 


des vorangegangenen Erhebungszeitraums gesondert festgestellten 


Fehlbetrags im Sinne des § 10a nach § 7b Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 ein 


Mitunternehmer insoweit unbeachtet bleibt, als ihm kein Anteil am 


Fehlbetrag zuzurechnen ist.“


2. In § 36 wird nach Absatz 3 folgender Absatz 3a eingefügt:  


„(3a) § 7b Absatz 2 Satz 4 in der Fassung des Gesetzes vom … [ein-


setzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-


gesetzes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2023 anzuwenden.““ 


Folgeänderung: 


Das Inhaltsverzeichnis ist wie folgt zu ändern: 


Nach der Angabe zu Artikel 6 ist folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 6a Änderung des Gewerbesteuergesetzes“


Begründung: 


Zu Nummer 1: 


§ 7b Absatz 2 GewStG regelt die Verrechnung von nach § 3a EStG 
steuerfreien Sanierungserträgen mit gewerbesteuerlichen Verlusten und 
Fehlbeträgen. Zur Vermeidung einer nicht gerechtfertigten Doppel-
begünstigung bestimmt § 7b Absatz 2 Satz 1 GewStG eine vorrangige 
Verlustverrechnung, da Verluste sonst in Folgejahren genutzt werden könnten, 
obwohl ein im Sanierungsjahr entstandener Sanierungsertrag keiner 
Besteuerung unterliegt. 


Nach § 7b Absatz 2 Satz 4 GewStG sind in Fällen der unternehmensbezogenen 
Sanierung von Mitunternehmerschaften § 10a Satz 4 und 5 GewStG im 
Rahmen der Minderung der zum Ende des vorangegangenen 
Erhebungszeitraums gesondert festgestellten Fehlbeträge um einen 
Sanierungsertrag entsprechend anzuwenden. Als Folge sind die Fehlbeträge 
sowie der Sanierungsertrag den Mitunternehmern nach dem 
Gewinnverteilungsschlüssel zuzuordnen. Der einem Mitunternehmer nach dem 
gesellschaftsvertraglichen Gewinnverteilungsschlüssel der Mitunternehmer-
schaft zuzurechnende Fehlbetrag (§ 10a Satz 4 GewStG) mindert sich quotal 
nach dem verbleibenden geminderten Sanierungsertrag, der den 
Mitunternehmern nach dem Gewinnverteilungsschlüssel zuzurechnen ist (§ 10a 
Satz 5 GewStG). 
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Tritt während der Sanierung ein zusätzlicher Mitunternehmer in die 
Mitunternehmerschaft ein, kann in Höhe des dem eingetretenen 
Mitunternehmer zuzurechnenden Sanierungsertrags keine Minderung des 
gewerbesteuerlichen Fehlbetrags erfolgen, weil dem hinzutretenden 
Mitunternehmer kein Anteil am bereits festgestellten Fehlbetrag zuzurechnen 
ist. 


Die Anpassung des § 7b Absatz 2 Satz 4 GewStG verhindert dieses nicht 
sachgerechte Ergebnis, indem sie bestimmt, dass ein Mitunternehmer bei der 
entsprechenden Anwendung des § 10a Satz 4 und 5 GewStG unbeachtet bleibt, 
soweit ihm kein Anteil am Fehlbetrag zuzurechnen ist. Als Folge führt der 
Sanierungsertrag in voller Höhe zu einer Minderung des festgestellten 
Gewerbeverlusts der Mitunternehmerschaft. Dies stellt sicher, dass die 
Minderung des Gewerbeverlusts der sanierenden Personengesellschaft nicht 
vom Umfang der Beteiligung eines hinzugetretenen Mitunternehmers abhängig 
ist und verhindert Gestaltungsmöglichkeiten. 


Zu Nummer 2: 


Die Änderung des § 7 Absatz 2 Satz 4 GewStG ist erstmals für den 
Erhebungszeitraum 2023 anzuwenden.


20. Zu Artikel 7a - neu - (§ 51 Absatz 5 Satz 3 - neu - InvStG) 


Nach Artikel 7 ist folgender Artikel 7a einzufügen: 


„Artikel 7a 


Änderung des Investmentsteuergesetzes 


Dem § 51 Absatz 5 des Investmentsteuergesetzes vom 19. Juli 2016 (BGBl. I 


S. 1730), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 


S. 2050) geändert worden ist, wird folgender Satz angefügt: 


„Die schriftliche Zustimmung der Finanzbehörde zu einem solchen Antrag steht 


dem Erlass eines Änderungsbescheids unter dem Vorbehalt der Nachprüfung 


gleich.““ 


Folgeänderung: 


Das Inhaltsverzeichnis ist wie folgt zu ändern: 


Nach der Angabe zu Artikel 7 ist folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 7a Änderung des Investmentsteuergesetzes“
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Begründung: 


§ 51 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) regelt spezielle Feststellungs-
verfahren für diejenigen Besteuerungsgrundlagen, die für die Besteuerung der 
Anleger von Spezial-Investmentfonds relevant sind. Dabei steht gemäß § 51 
Absatz 5 Satz 1 InvStG die Erklärung zur gesonderten und einheitlichen 
Feststellung einer gesonderten und einheitlichen Feststellung unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung gemäß § 164 Abgabenordung gleich. Eine 
berichtigte Feststellungserklärung gilt nach § 51 Absatz 5 Satz 2 InvStG als 
Antrag auf Änderung. 


Bei berichtigten Feststellungserklärungen hat die Finanzbehörde nach 
herrschender Rechtsauffassung einen Änderungsbescheid zu erlassen, 
unabhängig davon, ob dem Änderungsantrag entsprochen oder ob von den 
erklärten Besteuerungsgrundlagen abgewichen werden soll. Aufgrund des 
enormen Umfangs, den eine gesonderte und einheitliche Feststellung nach § 51 
InvStG erreichen kann, verursacht der Erlass von Änderungsbescheiden in der 
Praxis sowohl auf Seiten der Verwaltung als auch auf Seiten der Betroffenen 
erheblichen Aufwand. 


Mit der Ergänzung des § 51 Absatz 5 InvStG soll bei berichtigten 
Feststellungserklärungen der Erlass von Änderungsbescheiden künftig 
entfallen, wenn die Finanzbehörde dem Änderungsantrag vollständig 
entspricht. Stattdessen soll – in Anlehnung an die Regelung des § 168 Satz 2 
und 3 Abgabenordnung – die schriftliche Zustimmung der Finanzbehörde zum 
Änderungsantrag ausreichen. Die gesetzliche Ergänzung dient damit der 
Verfahrensvereinfachung und stellt einen Gleichklang mit dem für 
Steueranmeldungen geltenden Verfahren her.


21. Zu Artikel 8 (Steuerbefreiung für Sportvereine) 


a) Der Bundesrat stellt fest, dass das nationale Umsatzsteuergesetz in § 4 


Nummer 22 Buchstabe b eine Steuerbefreiung für sportliche Veranstal-


tungen von gemeinnützigen Organisationen vorsieht. Grundlage bildet die 


unionsrechtliche Regelung in Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe m der 


Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL), welche eine Steuerbe-


freiung für „bestimmte“, in engem Zusammenhang mit Sport und 


Körperertüchtigung stehende Dienstleistungen ermöglicht, sofern diese von 


einer Einrichtung ohne Gewinnstreben an eine Sport oder Körperer-


tüchtigung ausübende Person erbracht wird.
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b) Der Bundesrat weist darauf hin, dass die unionsrechtliche Steuerbefreiungs-


möglichkeit im nationalen Umsatzsteuergesetz deutlich enger gefasst 


wurde, sodass national lediglich Teilnahmegebühren für sportliche 


Veranstaltungen von der Umsatzsteuer befreit werden können. Diese 


vorliegende Diskrepanz konnte bisher nur durch eine unmittelbare 


Berufung des Steuerpflichtigen auf das Unionsrecht beseitigt werden. 


c) Mit Urteil vom 21. April 2022, V R 40/20, hat der Bundesfinanzhof 


entschieden, dass eine unmittelbare Berufungsmöglichkeit auf das 


weitergefasste Unionsrecht nicht möglich ist, da der unionsrechtlich 


vorgesehene Ermessensspielraum bereits durch den nationalen Gesetzgeber 


ausgeübt wurde. Der Bundesrat befürchtet, dass dies im Ergebnis zu einer 


erweiterten Steuerpflicht für Sportvereine führt. 


d) Vor diesem Hintergrund fordert der Bundesrat, im weiteren 


Gesetzgebungsverfahren den unionsrechtlich vorgesehenen Steuer-


befreiungsrahmen von Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe m MwStSystRL im 


Sinne der betroffenen Steuerpflichtigen auszulegen und national 


umzusetzen. Nach Auffassung des Bundesrates ist es hierbei nicht nur 


erforderlich, eine tragfähige Regelung für die Zukunft, sondern auch eine 


Klarstellung für die Vergangenheit zu treffen.  


22. Zu Artikel 9 Nummer 2 Buchstabe c - neu - 


(§ 4 Nummer 27 Buchstabe b UStG)


Dem Artikel 9 Nummer 2 ist folgender Buchstabe c anzufügen: 


„c) Nummer 27 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 


„b) land- und forstwirtschaftliche Betriebshilfeleistungen für land- und 


forstwirtschaftliche Betriebe (§ 24 Absatz 2) mit höchstens drei 


Vollarbeitskräften zur Überbrückung des Ausfalls des Betriebsinhabers 


oder dessen voll mitarbeitenden Familienangehörigen wegen Krankheit, 


Unfalls, Schwangerschaft, eingeschränkter Erwerbsfähigkeit oder 


Todes sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebshilfeleistungen an 


die gesetzlichen Träger der Sozialversicherung;““
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Begründung: 


Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
erbringt nach dem SVLFGG in Verbindung mit dem KVLG 1989, dem ALG 
und dem SGB VII Betriebshilfeleistungen, sofern aufgrund der 
Arbeitsunfähigkeit des Land- und Forstwirts oder eines im Unternehmen 
mitarbeitenden Familienangehörigen die Weiterführung des land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebs anderenfalls nicht sichergestellt ist. Dabei 
unterliegt auch die direkte Gestellung von Betriebshelfern durch die SVLFG an 
die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe nicht der Umsatzsteuer. 


Vor diesem Hintergrund befreit § 4 Nummer 27 Buchstabe b UStG bislang 
bestimmte Formen der entgeltlichen Gestellung von land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeitskräften (Betriebshelfer) durch Unternehmer in 
sozialen Notfällen in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. Die 
unionsrechtliche Grundlage dieser Steuerbefreiung ist Artikel 132 Absatz 1 
Buchstabe g der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem – Mehrwertsteuer-
Systemrichtlinie (MwStSystRL). Danach befreien die Mitgliedstaaten „eng mit 
der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene Dienstleistungen 
und Lieferungen von Gegenständen, einschließlich derjenigen, die durch 
Altenheime, Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder andere von dem 
Mitgliedstaat als Einrichtungen mit sozialem Charakter anerkannte 
Einrichtungen bewirkt werden“. 


Dem BFH-Urteil vom 31. Mai 2017, V R 31/16, folgend entspricht § 4 
Nummer 27 Buchstabe b UStG insoweit nicht der unionsrechtlichen Vorgabe 
in Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe g MwStSystRL als auch einzelne 
Betriebshelfer, die also keine juristischen Personen sind, mit ihren 
Betriebshilfeleistungen für in Not geratene land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe steuerfrei sein können. Außerdem sind das BFH-Urteil vom 
14. Januar 2016, V R 56/14, und das EuGH-Urteil vom 12. März 2015, C-
594/13 („go fair“ Zeitarbeit), zu beachten, wonach Personalgestellungs-
leistungen keine im sozialen Bereich erbrachten Gemeinwohldienstleistungen 
im Sinne des Artikels 132 Absatz 1 Buchstabe g MwStSystRL sind. 


Vor diesem Hintergrund soll § 4 Nummer 27 Buchstabe b UStG dahingehend 
geändert werden, dass zukünftig die Steuerbefreiung rechtsformneutral für 
land- und forstwirtschaftliche Betriebshilfeleistungen in sozialen Notfällen in 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben in Betracht kommt.
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Unter die Steuerbefreiung fallen zum einen land- und forstwirtschaftliche 
Betriebshilfeleistungen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (§ 24 
Absatz 2 UStG) mit höchstens drei Vollarbeitskräften zur Überbrückung des 
Ausfalls des Betriebsinhabers oder dessen voll mitarbeitenden 
Familienangehörigen wegen Krankheit, Unfalls, Schwangerschaft, 
eingeschränkter Erwerbsfähigkeit oder Todes. Dabei kommt es nicht darauf an, 
wer Vertragspartner des Betriebshelfers und damit Leistungsempfänger im 
Rechtssinne ist, sondern darauf, dass die Leistung für einen notleidenden 
Betrieb erbracht wird. Leistungsempfänger kann also zum Beispiel anstelle des 
notleidenden land- und forstwirtschaftlichen Betriebes auch ein land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebshilfsdienst oder ein Dorfhelferinnendienst sein. 
Zu den begünstigten Betriebshilfeleistungen gehören insbesondere die in 
Anhang VII MwStSystRL (Verzeichnis der Tätigkeiten der 
Landwirtschaftlichen Erzeugung) genannten Leistungen. 


Mit der Beibehaltung der Beschränkung auf Leistungen für Betriebe mit 
höchstens drei Vollarbeitskräften wird die Befreiung wie bisher nur in solchen 
Fällen gewährt, in denen die Betriebshilfeleistung in einem sozialen Notfall 
erbracht wird und somit eine Gemeinwohldienstleistung im Sinne des 
Artikels 132 Absatz 1 Buchstabe g MwStSystRL ist. Die Steuerbefreiung hängt 
nicht davon ab, ob die Betriebshilfeleistung von den gesetzlichen Trägern der 
Sozialversicherung erstattet wird. Der Unternehmer muss aber nachweisen, 
dass die genannten Voraussetzungen der Befreiung erfüllt sind. 


Zum anderen fallen weiterhin solche land- und forstwirtschaftliche 
Betriebshilfeleistungen unter die Steuerbefreiung, die an die gesetzlichen 
Träger der Sozialversicherung erbracht werden.


23. Zu Artikel 9 Nummer 7a - neu - (§ 20 Satz 1 Nummer 4 - neu - UStG) 


In Artikel 9 ist nach Nummer 7 folgende Nummer 7a einzufügen: 


„7a. In § 20 Satz 1 werden nach dem Komma in Nummer 3 das Wort „oder“ 


angefügt und folgende Nummer 4 angefügt: 


„4. der eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, soweit er 


nicht freiwillig Bücher führt und auf Grund jährlicher 


Bestandsaufnahmen regelmäßig Abschlüsse macht oder hierzu 


gesetzlich verpflichtet ist,“.“
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Begründung: 


Ab dem 1. Januar 2023 sind die Neuregelungen zur Umsatzbesteuerung der 
öffentlichen Hand für alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) 
anzuwenden. Einige jPöR – insbesondere die kirchlichen jPöR sowie 
überwiegend Bund und Länder – praktizieren eine kamerale, auf dem Zufluss-
und Abflussprinzip basierende Buchführung. Diese entspricht nicht dem 
grundsätzlich für die Umsatzbesteuerung geltenden Sollprinzip (Berechnung 
der Steuer nach vereinbarten Entgelten), sondern dem Istprinzip (Berechnung 
der Besteuerung nach den vereinnahmten Entgelten). Soweit die für die Option 
zur Besteuerung nach dem Istprinzip geltende Gesamtumsatzgrenze 
überschritten ist, kann diesen jPöR nach den derzeit geltenden Regelungen die 
Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten nicht gestattet werden. 


Nach dem Unionsrecht (Artikel 66 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie) 
können die Mitgliedstaaten für bestimmte Umsätze oder Gruppen von 
Steuerpflichtigen festlegen, dass der Steueranspruch spätestens bei der 
Vereinnahmung des Preises entsteht. Die Gruppe der Steuerpflichtigen, für die 
die neu zu schaffende Regelung gelten soll, ist auf jPöR beschränkt, soweit die 
jPöR nicht freiwillig Bücher führt und auf Grund jährlicher 
Bestandsaufnahmen regelmäßig Abschlüsse macht oder hierzu gesetzlich 
verpflichtet ist. Die Regelung berücksichtigt die besonderen Umstände von 
jPöR in den Bereichen, in denen keine kaufmännische Buchführung erfolgt und 
auch nicht gesetzlich vorgesehen ist, ohne den Steueranspruch zu gefährden. 


24. Zu Artikel 9 (Unternehmerfähigkeit von Bruchteilgemeinschaften, UStG) 


a) Der Bundesrat stellt fest, dass es für die Beurteilung der 


Unternehmerfähigkeit jahrzehntelang für eine rechtssichere Beurteilung 


aller Betroffenen weder auf die Rechtsform noch auf die Rechtsfähigkeit 


des leistenden Unternehmers ankam.


b) Der Bundesrat stellt fest, dass durch abweichende Rechtsprechung seit dem 


Jahr 2018 erhebliche Rechtsunsicherheit zur Frage der Unternehmer-


fähigkeit entstanden ist. Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 


22. November 2018 – V R 65/17 – entschieden, dass eine Bruchteils-


gemeinschaft – im Gegensatz zu einer am Rechtsverkehr teilnehmenden 


Gesellschaft bürgerlichen Rechts – nicht Unternehmer sein kann. 


Zivilrechtlich komme es mangels Rechtsfähigkeit der Gemeinschaft sowohl 


für ausgeführte als auch bezogene Leistungen zu einer Zuordnung zum 


Gemeinschafter, die auch umsatzsteuerrechtlich zu beachten sei.
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c) Der Bundesrat weist darauf hin, dass eine Anwendung der abweichenden 


Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs insbesondere eine große Anzahl von 


zivilrechtlich nicht rechtsfähigen Ehegattengemeinschaften und auch 


Erbengemeinschaften vor zusätzliche Anforderungen stellen würde, die 


ohne erkennbaren Mehrwert für eine ordnungsgemäße Umsatzbesteuerung 


zusätzlichen Bürokratieaufwand verursachen würde.


d) Der Bundesrat weist ferner darauf hin, dass sich die Rechtsprechung im 


Zweifel auch auf weitere im Inland zivilrechtsfähig nicht anerkannte, aber 


gewerblich oder beruflich selbständig tätige Unternehmer, wie zum Beispiel 


auf zivilrechtlich nicht anerkannte Gesellschaften ausländischen Rechts, 


übertragen lässt. 


e) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung daher zu prüfen, ob die 


Unternehmerfähigkeit von Bruchteilsgemeinschaften und deren 


Gemeinschaftern und weiterer zivilrechtlich nicht rechtsfähiger Gebilde, die 


im Wirtschaftsverkehr nach außen hin als Unternehmer im Sinne des 


Umsatzsteuergesetzes auftreten, gesetzlich festgeschrieben werden kann. 


Dadurch kann die durch Rechtsprechung entstandene Rechtsunsicherheit 


beseitigt und andernfalls drohende erhebliche Umstellungsbedarfe für die 


Betroffenen, deren Steuerberater und die Finanzverwaltung verhindert 


werden.


25. Zu Artikel 11a - neu - (§ 6 Absatz 2 Satz 4 AStG) 


Artikel 30 (Absatz 8a - neu - )


a) Nach Artikel 11 ist folgender Artikel 11a einzufügen: 


„Artikel 11a 


Änderung des Außensteuergesetzes


In § 6 Absatz 2 Satz 4 des Außensteuergesetzes vom 8. September 1972 


(BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 


25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2050) geändert worden ist, werden nach der 


Angabe „Absatz 3“ die Wörter „in der jeweils geltenden Fassung oder einer 


bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung“ eingefügt.“ 


b) In Artikel 30 ist nach Absatz 8 folgender Absatz 8a einzufügen: 


„(8a) Artikel 11a tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.“
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Folgeänderung: 


Das Inhaltsverzeichnis ist wie folgt zu ändern: 


Nach der Angabe zu Artikel 11 ist folgende Angabe zu Artikel 11a einzufügen: 


„Artikel 11a Änderung des Außensteuergesetzes“


Begründung: 


§ 6 Absatz 2 Satz 4 AStG fingiert eine unbeschränkte Steuerpflicht für Zwecke 
des § 6 Absatz 1 AStG in den Fällen, in denen die Steuer nach § 6 Absatz 3 
AStG entfällt. Der Verweis auf den Entfall nach § 6 Absatz 3 in der jeweils 
geltenden Fassung oder einer bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung stellt 
klar, dass diese Fiktion auch dann gilt, wenn die Steuer nach einer 
vorhergehenden Fassung des § 6 AStG infolge eines nur vorübergehenden 
Wegzugs rückwirkend entfällt und der Steuerpflichtige unter Geltung der 
aktuellen Fassung des § 6 AStG erneut wegzieht (Entfall nach altem und 
erneuter Wegzug nach neuem Recht). 


Die Änderung tritt mit zum 1. Januar 2022 in Kraft und gilt dann - wie § 6 
AStG in der am 1. Juli 2021 geltenden Fassung - für nach dem 
31. Dezember 2021 verwirklichte Tatbestände des § 6 Absatz 1 AStG in der 
am 1. Juli 2021 geltenden Fassung.


26. Zu Artikel 11a - neu - (§ 15 Absatz 7 Satz 2, § 21 Absatz 4 Satz 1 AStG) 


Nach Artikel 11 ist folgender Artikel 11a einzufügen: 


„Artikel 11a 


Änderung des Außensteuergesetzes 


Das Außensteuergesetz vom 8. September 1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt 


durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2050) geändert 


worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 15 Absatz 7 Satz 2 wird die Angabe „§ 10 Absatz 3“ durch die Angabe 


„§ 10 Absatz 3 Sätze 3 bis 6“ ersetzt. 


2. In § 21 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§§ 7 bis 13, 15 bis 18“ durch die 


Angabe „§§ 7 bis 13, 16 bis 18“ ersetzt und nach dem Wort „Fassung“ die 


Wörter „und § 15 in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung“ eingefügt.“
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Folgeänderung: 


Das Inhaltsverzeichnis ist wie folgt zu ändern: 


Nach der Angabe zu Artikel 11 ist folgende Angabe zu Artikel 11a einzufügen: 


„Artikel 11a Änderung des Außensteuergesetzes“


Begründung: 


Mit der Änderung in Nummer 1 wird eine durch die Neufassung des § 10 AStG 
im Rahmen des ATAD-Umsetzungsgesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl I S. 2035) 
erforderliche, aber unterbliebene Folgeanpassung in § 15 AStG nachgeholt. 
Nummer 2 stellt sicher, dass die Verweisanpassung zum gleichen Zeitpunkt 
wie die Regelungen im ATAD-Umsetzungsgesetz Anwendung findet.


27. In Artikel 11a - neu - (§ 21 Absatz 3 AStG) 


Nach Artikel 11 ist folgender Artikel 11a einzufügen: 


„Artikel 11a 


Änderung des Außensteuergesetzes 


§ 21 Absatz 3 des Außensteuergesetzes vom 8. September 1972 (BGBl. I 


S. 1713), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 


S. 2050) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„(3) Wird ein Tatbestand des § 6 Absatz 1 in der am 30. Juni 2021 geltenden 


Fassung vor dem 1. Januar 2022 verwirklicht, ist § 6 in der am 30. Juni 2021 


geltenden Fassung für die Abwicklung dieses Falles über den 


31. Dezember 2021 hinaus anzuwenden. Abweichend von Satz 1 sind 


Minderungen des Vermögenszuwachses im Sinne des § 6 Absatz 6 in der am 


30. Juni 2021 geltenden Fassung auf Veräußerungen nach dem 24. März 2021 


nicht mehr zu berücksichtigen.““


Folgeänderung: 


Das Inhaltsverzeichnis ist wie folgt zu ändern: 


Nach der Angabe zu Artikel 11 ist folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 11a Änderung des Außensteuergesetzes“
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Begründung: 


§ 21 Absatz 3 Satz 1 AStG in der Fassung des Artikels 5 Nummer 13 des 
Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-
Umsetzungsgesetz – ATADUmsG) vom 25. Juni 2021, BGBl. I S. 2035, wird 
durch die Neufassung klarstellend dahingehend geändert, dass in Fällen, in 
denen einer der Tatbestände des § 6 Absatz 1 Außensteuergesetz (AStG) in der 
am 30. Juni 2021 geltenden Fassung vor dem 1. Januar 2022 verwirklicht 
wurde, die Rechtsfolgen jeweils gemäß § 6 AStG in der am 30. Juni 2021 
geltenden Fassung auch beim Hinzutreten weiterer Tatbestände nach dem 
31. Dezember 2021 (zum Beispiel Stundungsantrag gemäß § 6 Absatz 4 oder 
Absatz 5 AStG in der am 30. Juni 2021 geltenden Fassung oder Antrag auf 
Verlängerung der Frist zur gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 AStG in der am 
30. Juni 2021 geltenden Fassung) eintreten. Die geltende Fassung der 
Anwendungsvorschrift kann dahingehend missverstanden werden, dass 
lediglich am 31. Dezember 2021 bereits laufende Stundungen nach der alten 
Fassung des Gesetzes weiterzuführen seien, was laut der insoweit klar 
formulierten Begründung des Entwurfs des ATADUmsG („Für bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2021 verwirklichte Tatbestände im Sinne des § 6 Absatz 1 
AStG gelten die bestehenden Stundungs- und Fristenregelungen fort 
(Altfälle).“) nicht gewollt war. 


In § 21 Absatz 3 Satz 2 AStG wird ein redaktioneller Fehler korrigiert.


28. Zu Artikel 15 Nummer 1 (§ 6  Absatz 3, Absatz 4 Nummer 4 - neu - GrEStG), 


   Nummer 1a - neu - ( § 7 Absatz 3 Satz 3 - neu - GrEStG)


Artikel 15 ist wie folgt z ändern: 


a) Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 


„1. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3 Satz 4 wird gestrichen. 


b) In Absatz 4 Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch das Wort 


„oder“ ersetzt und folgende Nummer 4 wird angefügt: 


„4. die Gesamthand – in den Fällen des § 6 Absatz 3 die 


übertragende oder die erwerbende Gesamthand – nach § 1a des 


Körperschaftsteuergesetzes optiert hat; es sei denn die 


Ausübung und Wirksamkeit der Option liegt länger als zehn 


Jahre zurück und die jeweilige Beteiligung des Gesamthänders 


am Vermögen der jeweiligen Gesamthand besteht länger als 


zehn Jahre.““
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b) Nach Nummer 1 ist folgende Nummer 1a einzufügen: 


„1a. In § 7 wird dem Absatz 3 folgender Satz angefügt: 


„Die Vorschriften des Absatzes 2 gelten zudem insoweit nicht, 


als die Gesamthand nach § 1a des Körperschaftsteuergesetzes 


optiert hat; es sei denn die Ausübung und Wirksamkeit der 


Option liegt länger als zehn Jahre zurück und die jeweilige 


Beteiligung des Gesamthänders am Vermögen der jeweiligen 


Gesamthand besteht länger als zehn Jahre.““


Begründung: 


Zu § 6 Absatz 4 Nummer 4 - neu - : 


Durch Artikel 9 des Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts 
vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2050 ff.) – KöMoG – wurden die 
Steuervergünstigungen der §§ 5 und 6 des Grunderwerbsteuergesetzes 
(GrEStG) um Regelungen zur Verhinderung von Gestaltungen bei Ausübung 
der Option nach § 1a KStG erweitert. Diese Regelungen sollen in der 
Gesamtschau mit den Änderungen im Ertragsteuerrecht verhindern, dass eine 
Personenhandelsgesellschaft durch die Ausübung der Option nach § 1a KStG 
wie eine Kapitalgesellschaft nach dem Körperschaftsteuergesetz (KStG) 
besteuert wird und gleichzeitig bei einem Grundstückserwerb wegen ihrer 
zivilrechtlich unveränderten Einordnung als Gesamthand die Grunderwerb-
steuer im Wege der Steuervergünstigung nach den §§ 5 und 6 GrEStG mindern 
oder ausschließen kann. 


Für den umgekehrten Fall, in dem eine optierende Personenhandelsgesellschaft 
ein Grundstück auf ihre(n) Gesamthänder oder auf eine andere Gesamthand 
überträgt, ergibt sich der gleiche Regelungsbedarf im GrEStG. Denn zum einen 
erreicht auch eine übertragende Personenhandelsgesellschaft durch die Option 
die Besteuerung nach dem KStG. Zum anderen könnte sie – ohne die 
Einfügung des § 6 Absatz 4 Nummer 4 - neu - GrEStG – gleichzeitig von der 
Anwendung der Steuervergünstigung des § 6 GrEStG profitieren. Schließlich 
ist auch die übertragende Gesamthand (Gesamt-) Schuldnerin der 
Grunderwerbsteuer nach § 13 Nummer 1 GrEStG.  


Die einzelnen Regelungen der Steuervergünstigungen der §§ 5 und 6 GrEStG 
verfolgen dieselbe Zielrichtung und greifen auf dieselben 
Anwendungsgrundsätze zurück. Sie unterscheiden sich lediglich in der 
„Richtung“, in der das Grundstück bewegt wird (§ 5 GrEStG auf eine 
Gesamthand; § 6 GrEStG von einer Gesamthand). Nach § 1a KStG wird die 
Ausübung der Option zur Körperschaftsteuer für ertragsteuerliche Zwecke 
fiktiv als Formwechsel im Sinne des Umwandlungssteuergesetzes und die 
optierende Personenhandelsgesellschaft wie eine Kapitalgesellschaft behandelt. 
Die in den Steuervergünstigungen der §§ 5 und 6 GrEStG eingefügten Options-
Regelungen stellen einen – auf diese Vergünstigungen begrenzten – Gleichlauf
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mit der ertragsteuerlichen Behandlung der optierenden Gesellschaft her. Die 
Einfügung des § 6 Absatz 4 Nummer 4 - neu - GrEStG ist daher folgerichtig 
und entspricht der Systematik. 


§ 6 Absatz 4 Nummer 4 - neu - GrEStG regelt daher, dass die Steuer-
vergünstigung des § 6 Absatz 1 bis 3 GrEStG nicht gilt, soweit die Gesamthand 
– in den Fällen des § 6 Absatz 3 die übertragende oder die erwerbende 
Gesamthand – nach § 1a KStG optiert hat; es sei denn die Ausübung und 
Wirksamkeit der Option liegt länger als zehn Jahre zurück und die jeweilige 
Beteiligung des Gesamthänders am Vermögen der jeweiligen Gesamthand 
besteht länger als zehn Jahre (sogenannte „Vorbehaltensfrist“ beziehungsweise 
“Sperrfrist“). 


Zu § 6 Absatz 3 Satz 4: 


Die Regelung des § 6 Absatz 3 Satz 4 GrEStG wird mit der neu einzufügenden 
Regelung des § 6 Absatz 4 Nummer 4 - neu - GrEStG zusammengeführt, da es 
sich bei beiden Regelungen um eine Vorbehaltensfrist beziehungsweise um 
eine der Grundstücksübertragung vorgehende Sperrfrist handelt und derartige 
Fristen bisher für alle Fälle des § 6 Absatz 1 bis 3 GrEStG ausschließlich in § 6 
Absatz 4 GrEStG verortet waren. 


Zu § 7 Absatz 3 Satz 3 - neu - : 


Wird ein Grundstück, das einer Gesamthand gehört, von den an der 
Gesamthand beteiligten Personen flächenweise geteilt, so wird nach § 7 
Absatz 2 GrEStG die Grunderwerbsteuer nicht erhoben, soweit der Wert des 
Teilgrundstücks, das der einzelne Erwerber erhält, dem Anteil entspricht, zu 
dem er am Vermögen der Gesamthand beteiligt ist. Wird ein Grundstück bei 
der Auflösung der Gesamthand flächenweise geteilt, so ist die 
Auseinandersetzungsquote maßgebend, wenn die Beteiligten für den Fall der 
Auflösung der Gesamthand eine vom Beteiligungsverhältnis abweichende 
Auseinandersetzungsquote vereinbart haben. Die neue Regelung des § 7 
Absatz 3 Satz 3 - neu - GrEStG entspricht der neuen Regelung des § 6 Absatz 4 
Nummer 4 - neu - GrEStG und stellt sicher, dass die Steuervergünstigung nach 
§ 7 Absatz 2 GrEStG insoweit nicht gilt, als die Gesamthand nach § 1a KStG 
optiert hat; es sei denn die Ausübung und Wirksamkeit der Option liegt länger 
als zehn Jahre zurück und die jeweilige Beteiligung des Gesamthänders am 
Vermögen der jeweiligen Gesamthand besteht länger als zehn Jahre.


29. Zu Artikel 15 Nummer 1a - neu - (§ 16 Absatz 4a - neu - 


Absatz 5 Satz 2 - neu - GrEStG)


Artikel 15 ist wie folgt zu ändern: 


Nach Nummer 1 ist folgende Nummer 1a einzufügen: 


„1a. § 16 wird wie folgt geändert:
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a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 


„(4a) Wenn die Anteile in Erfüllung eines Rechtsgeschäfts im 


Sinne des § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 oder des § 1 


Absatz 3a nach Abschluss dieses Rechtsgeschäfts übergehen und 


dadurch der Tatbestand des § 1 Absatz 2a oder 2b verwirklicht 


wird, so wird auf Antrag die Festsetzung nach § 1 Absatz 3 


Nummer 1 oder Nummer 3 oder des § 1 Absatz 3a aufgehoben oder 


geändert. In den Fällen des Satzes 1 endet die Festsetzungsfrist für 


den aufgrund des Übergangs der Anteile erfüllten Tatbestand nach 


§ 1 Absatz 2a oder 2b nicht vor Ablauf der Festsetzungsfrist der 


aufzuhebenden oder zu ändernden Festsetzung nach § 1 Absatz 3 


Nummer 1 oder Nummer 3 oder des § 1 Absatz 3a.“


b) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 


„Die Vorschrift des Absatzes 4a gilt nicht, wenn einer der in § 1 


Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 oder in § 1 Absatz 3a oder in 


§ 1 Absatz 2a oder Absatz 2b bezeichneten Erwerbsvorgänge nicht 


fristgerecht und in allen Teilen vollständig angezeigt (§§ 18 bis 20) 


war.““


Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung eines oder mehrerer 
Anteile einer Gesellschaft begründet, zu deren Vermögen ein inländisches 
Grundstück gehört, unterliegt gemäß § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 
des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) der Grunderwerbsteuer, wenn durch 
die Übertragung unmittelbar oder mittelbar mindestens 90 vom Hundert der 
Anteile der Gesellschaft in der Hand des Erwerbers oder in der Hand von 
herrschenden und abhängigen Unternehmen oder abhängigen Personen oder in 
der Hand von abhängigen Unternehmen oder abhängigen Personen allein 
vereinigt werden würden. 


Wenn in Erfüllung desselben Rechtsgeschäfts die Übertragung der Anteile an 
der Gesellschaft zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, unterliegt diese gemäß 
§ 1 Absatz 2a oder 2b GrEStG ebenfalls der Grunderwerbsteuer.
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Der in § 1 Absatz 3 Halbsatz 1 GrEStG normierte gesetzliche 
Anwendungsvorrang der § 1 Absatz 2a oder 2b GrEStG gilt nicht, wenn der 
Abschluss des Rechtsgeschäfts und die Anteilsübertragung zeitlich 
auseinanderfallen. Da es sich in einem solchen Fall um zwei Erwerbsvorgänge 
innerhalb desselben Lebenssachverhalts handelt, ist eine zweimalige 
Besteuerung mit der Grunderwerbsteuer nicht gewollt.  


Der neue § 16 Absatz 4a GrEStG ermöglicht daher auf Antrag eine Aufhebung 
oder Änderung der aufgrund des Rechtsgeschäfts nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 
oder Nummer 3 GrEStG festgesetzten Grunderwerbsteuer. Gleiches gilt für 
Festsetzungen nach § 1 Absatz 3a GrEStG. Es erfolgt nur eine 
Steuerfestsetzung nach § 1 Absatz 2a oder 2b GrEStG.  


Damit im Falle eines Antrags nach § 16 Absatz 4a Satz 1 eine 
Steuerfestsetzung nach § 1 Absatz 2a oder 2b GrEStG sichergestellt werden 
kann, wird deren Festsetzungsfrist gemäß § 16 Absatz 4a Satz 2 verlängert 
(Einführung einer Ablaufhemmung). 


Zu Buchstabe b: 


Es handelt sich um eine Folgeänderung. Die Vorschriften des § 16 Absatz 1 
bis 4 GrEStG setzen für ihre Anwendung eine fristgerechte und in allen Teilen 
vollständige Anzeige (§§ 18 bis 20 GrEStG) voraus. Dies gilt auch für die neu 
einzuführende Änderungsvorschrift des § 16 Absatz 4a GrEStG-E sowohl in 
Bezug auf den Erwerbsvorgang nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 
oder des § 1 Absatz 3a GrEStG, dessen Festsetzung auf Antrag unter den 
Voraussetzungen des § 16 Absatz 4a GrEStG-E aufzuheben oder zu ändern ist, 
als auch in Bezug auf den in § 1 Absatz 2a oder Absatz 2b bezeichneten 
Erwerbsvorgang.


30. Zu Artikel 18 Nummer 1 (§ 30 Absatz 4 Nummer 2d AO) 


Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob § 30 


Absatz 4 Nummer 2d AO präziser und weniger offen formuliert werden kann, 


um den angestrebten Zweck zu erreichen, wonach eine Andienung und Abgabe 


an Landes- und Kommunalarchive nur dann zulässig ist, wenn die Beachtung 


der (bundesgesetzlichen) Vorgaben der §§ 6 und 10 bis 14 BArchG durch 


Landesgesetze oder kommunale Satzungen sichergestellt ist.
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Begründung: 


Die im Gesetzentwurf vorgesehene Formulierung der Ergänzung des § 30 
Absatz 4 um eine Nummer 2d enthält eine Öffnungsklausel für Landesgesetze 
und kommunale Satzungen bei der Abgabe von Unterlagen, die vom 
Steuergeheimnis geschützt sind, an die Landes- und Kommunalarchive. Damit 
besteht die Gefahr, dass im Bundesgebiet eine Vielzahl unterschiedlicher 
Öffnungsklauseln Einzug erhält. Es ist mit dem vom Grundrecht auf informelle 
Selbstbestimmung abgeleiteten Steuergeheimnis nicht zu vereinbaren, dass in 
dieses aufgrund unterschiedlicher kommunaler Satzungen eingegriffen wird, 
ohne dass der für die Regelung der Ausnahmen vom Steuergeheimnis 
zuständige Bundesgesetzgeber hier konkrete inhaltliche Vorgaben macht. 


Die überschießende Tendenz der vorgesehenen Normänderung ist nicht 
gerechtfertigt, weshalb eine präzisere und weniger offene Formulierung 
gefunden werden müsste, um den angestrebten Zweck zu erreichen, wonach 
eine Andienung und Abgabe an Landes- und Kommunalarchive nur dann 
zulässig ist, wenn die Beachtung der (bundesgesetzlichen) Vorgaben der §§ 6 
und 10 bis 14 BArchG durch Landesgesetze oder kommunale Satzungen 
sichergestellt ist – selbst wenn hierdurch anschließend entsprechende 
Anpassungen auf Landes- oder kommunaler Ebene erforderlich werden sollten. 


31. Zu Artikel 18 Nummer 3a - neu - (§ 64 Absatz 3 Satz 2 - neu - AO) 


Artikel 20 Nummer 01 - neu - (Artikel 97 § 1b Absatz 1 - neu - EGAO) 


a) In Artikel 18 ist nach Nummer 3 folgende Nummer 3a einzufügen: 


„3a. Dem § 64 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 


„Einnahmen, die nach § 3 Nummer 72 des Einkommensteuergesetzes 


steuerfrei sind, bleiben außer Ansatz.““ 


b) In Artikel 20 ist der Nummer 1 folgende Nummer 01 voranzustellen: 


„01. § 1b wird wie folgt geändert: 


a) Dem Wortlaut wird folgender Absatz vorangestellt: 


„(1) § 64 Absatz 3 Satz 2 der Abgabenordnung in der Fassung 


des Artikels 18 des Gesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungs-


datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist für 


Einnahmen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2022 erzielt 


werden.“


b) Dem bisherigen Wortlaut wird die Absatzbezeichnung (2) 


vorangestellt.“
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Begründung: 


Zu Buchstabe a: 


Es ist zu begrüßen, dass auch gemeinnützigen Organisationen, die einen 
Beitrag auf dem Weg hin zur Klimaneutralität leisten wollen, die im Entwurf 
eines Jahressteuergesetzes 2022 mit Blick auf den Betrieb bestimmter 
Photovoltaikanlagen vorgesehenen Neuregelungen zu Gute kommen. 


Für das Umsatzsteuerrecht bewirkt § 12 Absatz 3 UStG-E einen Gleichlauf der 
Entlastung für Privatpersonen und gemeinnützige Organisationen. Die 
Steuersatzsenkung auf Null bezieht sich unter anderem auf die Lieferung von 
Solarmodulen an den Betreiber einer Photovoltaikanlage, wenn diese Anlage 
auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen 
und anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt 
werden, installiert wird. 


Die ertragsteuerliche Befreiung der Einnahmen aus dem Betrieb dieser 
Photovoltaikanlagen (§ 3 Nummer 72 EStG-E) wird durch den Verweis in § 8 
Absatz 1 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes, demzufolge die 
einkommensteuerlichen Vorschriften grundsätzlich auch auf Körperschaften 
anwendbar sind, sichergestellt. Hierunter fallen auch gemeinnützige 
Organisationen. 


Zur Abrundung dieses Regelungskreises bedarf es noch einer Ergänzung des 
§ 64 Absatz 3 der Abgabenordnung (AO). Denn das Betreiben einer 
Photovoltaikanlage gehört in aller Regel zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
einer gemeinnützigen Organisation und stellt keinen Zweckbetrieb im Sinne 
der §§ 65 bis 68 AO dar. Betreibt eine gemeinnützige Organisation mehrere 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, werden diese als ein wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb zusammengerechnet. Übersteigen die Einnahmen 
einschließlich Umsatzsteuer aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, die keine 
Zweckbetriebe sind, insgesamt nicht 45 000 Euro im Jahr, so unterliegen die 
diesen Geschäftsbetrieben zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen nicht der 
Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. 


§ 64 Absatz 3 Satz 2 - neu - bewirkt, dass die steuerfreien Einnahmen nach § 3 
Nummer 72 EStG-E aus dem Betreiben einer Photovoltaikanlage im 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, für das Überschreiten der 45 000 Euro-
Grenze ohne Relevanz sind. 


Zu Buchstabe b: 


Die Neufassung des Artikel 97 §1b bewirkt einen Gleichlauf mit der 
Anwendungsvorschrift zu § 3 Nummer 72 EStG - neu - (Artikel 4 Nummer 13 
Buchstabe b des Entwurfs eines Jahressteuergesetzes 2022). 
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32. Zu Artikel 18 Nummer 6 (§ 139b AO) 


Der Bundesrat begrüßt die geplante Schaffung einer Rechtsgrundlage in 


§ 139b der Abgabenordnung, um einen direkten Auszahlungsweg unter 


Nutzung der steuerlichen Identifikationsnummer aufzubauen. 


Die hierdurch beabsichtigte bürokratiearme und zugleich betrugssichere 


Möglichkeit, künftige öffentliche Leistungen (wie zum Beispiel das Klimageld) 


auf Grundlage der in der Identifikationsnummern-Datenbank enthaltenen Daten 


direkt an die Bürgerinnen und Bürger auszuzahlen, ist dringend erforderlich. 


Zuletzt hat die Einführung der Energiepreispauschale gezeigt, dass ein 


Auszahlungsweg allein über die Finanzverwaltung nicht alle Bürgerinnen und 


Bürger direkt und zeitnah erreichen kann, zu einem sehr hohen 


Erfüllungsaufwand für alle Beteiligten führt und zudem für die Bürgerinnen und 


Bürger äußerst bürokratieintensiv und intransparent ist. Teilweise können diese 


eine Gewährung der Energiepreispauschale erst durch Abgabe einer 


Einkommensteuererklärung erhalten, auch wenn keine Pflicht zur Abgabe 


besteht. Zudem kann die Vermeidung von Doppelbegünstigungen nur mit 


einem hohen Prüfaufwand erzielt werden.


Der Bundesrat bittet die Bundesregierung daher, die Umsetzung des direkten 


Auszahlungswegs mit höchster Priorität voranzutreiben und bis spätestens Mitte 


des Jahres 2023 abzuschließen. 


33. Zu Artikel 22 (§ 20 FVG) 


a) Der Bundesrat stellt fest, dass im Bereich der Finanzverwaltungen von 


Bund und Ländern in erheblichem Umfang steuerlich relevante Dokumente 


erstellt, ausgedruckt und den Empfängern zugestellt werden. Insbesondere 


aus wirtschaftlichen Gründen werden der Druck und die Kuvertierung der 


Dokumente in den Ländern teilweise auf ressortfremde Behörden bzw. 


länderübergreifend ausgelagert, soweit dies nach § 20 Absatz 3 FVG 


rechtlich zulässig ist. 


b) Der Bundesrat bedauert, dass eine Abgabe von Druckdienstleistungen an 


nicht öffentliche Druckdienstleister – wie sie für die Bundesfinanz-


verwaltung nach § 20a FVG vorgesehen ist – unter gegenwärtigen 


rechtlichen Rahmenbedingungen für den Zuständigkeitsbereich der 


Länderfinanzbehörden nicht zulässig ist.
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c) Zur schnellen und effektiven Weiterverarbeitung und vor allem auch um 


Spitzenlasten im Druckaufkommen wirtschaftlich abzufangen, fordert der 


Bundesrat die Bundesregierung auf, eine Erweiterung des § 20a FVG auf 


Landesfinanzbehörden vorzunehmen. Dies eröffnet den Ländern die 


Möglichkeit, Dokumente im Rahmen einfacher Hilfstätigkeiten im 


elektronischen Verfahren von nicht öffentlichen Stellen drucken, 


kuvertieren und zum Versand an den Postdienstleister übergeben zu 


können.


d) In diesem Zusammenhang weist der Bundesrat darauf hin, dass der IT-


Grundschutzkatalog bereits 2017 durch das IT-Grundschutzkompendium 


abgelöst wurde und § 20a Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 FVG insofern 


aktualisiert werden sollte.


34. Zu Artikel 29a – neu – (§ 14 Absatz 2 Nummer 3 WoGG) 


Nach Artikel 29 ist folgender Artikel 29a einzufügen: 


„Artikel 29a 


Änderung des Wohngeldgesetzes 


In § 14 Absatz 2 werden der Nummer 3 des Wohngeldgesetzes vom 


24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), das zuletzt durch […] geändert worden 


ist, nach dem Wort „Leibrenten“ die Wörter „sowie der nach § 3 Nummer 14a 


des Einkommensteuergesetzes steuerfreie Anteil der Rente aus der gesetzlichen 


Rentenversicherung, der auf Grund des Zuschlags an Entgeltpunkten für 


langjährige Versicherung nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch geleistet 


wird“ angefügt.“


Folgeänderung: 


Das Inhaltsverzeichnis ist wie folgt zu ändern: 


Nach der Angabe zu Artikel 29 ist folgende Angabe einzufügen: 


„Artikel 29a Änderung des Wohngeldgesetzes“
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Begründung: 


Durch Artikel 3 des Entwurfs eines Jahressteuergesetzes 2022 wird der 
Grundrentenzuschlag in der gesetzlichen Rente rückwirkend zum 
1. Januar 2021 steuerfrei gestellt wird (§ 3 Nummer 14a EStG). Der 
Grundrentenzuschlag soll jedoch weiterhin zum Jahreseinkommen nach § 14 
WoGG gehören. Im Wohngeldrecht wurde zum 1. Januar 2021 in § 17a WoGG 
ein Freibetrag eingeführt, der dafür sorgt, dass die Verbesserungen bei der 
Rente durch den Grundrentenzuschlag nicht durch Kürzungen des Wohngeldes 
aufgehoben werden (vgl. BR-Drucksache 85/20, Seite 51). Eine zusätzliche 
Begünstigung des Grundrentenzuschlags wäre nicht sachgerecht und soll durch 
Ergänzung in § 14 Absatz 2 Nummer 3 WoGG ausgeschlossen werden. Zudem 
wäre eine Anrechnungsfreiheit des Grundrentenzuschlags ohne Amtshilfe 
durch die Träger der Rentenversicherung nicht umsetzbar, da den 
Wohngeldbehörden die Höhe des Grundrentenzuschlags in der Regel nicht 
bekannt ist. 
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Stellungnahme
des Bundesrates


Entwurf eines Gesetzes zum Ausgleich der Inflation durch einen 
fairen Einkommensteuertarif sowie zur Anpassung weiterer 
steuerlicher Regelungen (Inflationsausgleichsgesetz - InflAusG)


Der Bundesrat hat in seiner 1026. Sitzung am 28. Oktober 2022 beschlossen, zu 


dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen:


1. Zum Gesetzentwurf allgemein 


Der Bundesrat weist darauf hin, dass das dritte Entlastungspaket des Bundes zu 


hohen strukturellen Belastungen der Länder führt. Die Länder sehen sich in der 


Mitverantwortung, einen angemessenen Beitrag zur Abmilderung der Folgen 


der hohen Energiepreise zu leisten. Ohne eine nachhaltige Beeinträchtigung bei 


der Finanzierung der übrigen notwendigen Aufgaben in ihren Haushalten 


können die Länder einen solchen Beitrag allerdings nur leisten, wenn eine 


Verständigung über die Höhe einer tragbaren Länderbelastung erfolgt und es zu 


einer deutlichen Reduzierung der Belastung der Länder durch den Bund kommt. 


Im Rahmen eines Gesamtvorschlages ist insbesondere erforderlich, dass neben 


einer Nachfolgeregelung für das sogenannte 9-Euro-Ticket die Mittel für die 


Länder nach dem Regionalisierungsgesetz zur Qualitätsverbesserung sowie im 


Hinblick auf die massiven Energiepreissteigerungen erhöht werden, die 


vollständige Übernahme der Ausgaben nach dem Wohngeldgesetz durch den 


Bund erfolgt, die außerordentlich steigenden Energie- und Sachkosten bei den
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Krankenhäusern einschließlich der Krankenversorgung der Universitätskliniken 


sowie Pflegeeinrichtungen zeitnah durch Zuweisungen des Bundes 


gegenfinanziert werden, sowie die Bundesbeteiligung an den Kosten für die 


Unterbringung, Betreuung und Integration von geflüchteten Menschen 


wiederaufgenommen beziehungsweise intensiviert wird.


2. Zu Artikel 2 Nummer 8 (§ 66 Absatz 1 EStG) 


Artikel 5 Nummer 1 (§ 6 Absatz 1 BKGG) 


a) In Artikel 2 Nummer 8 ist in § 66 Absatz 1 die Angabe „250 Euro“ durch 


die Angabe „262 Euro“ zu ersetzen. 


b) In Artikel 5 Nummer 1 ist in § 6 Absatz 1 die Angabe „250 Euro“ durch die 


Angabe „262 Euro“ zu ersetzen.


Begründung: 


Der Gesetzentwurf sieht eine Erhöhung des Kindergeldes für das erste und 
zweite Kind um je 18 Euro vor. Auch das Kindergeld für das dritte Kind wird 
um 12 Euro angehoben. Diese Regelungen dienen der „spürbaren Entlastung 
von (Mehrkind-)Familien“ (vergleiche Begründung zu Artikel 2 Nummer 8, 
§ 66 Absatz 1 EStG) vor dem Hintergrund deutlicher Preissteigerungen. 


Vor diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, warum das Kindergeld für 
das vierte und jedes weitere Kind unverändert bleiben soll. Die starken 
Preissteigerungen belasten gerade Familien mit mehr als drei Kindern, da für 
alle Familienmitglieder unter anderem Lebensmittel zu stark gestiegenen 
Preisen beschafft werden müssen. Da Mehrkindfamilien überdurchschnittlich 
oft von Armut betroffen sind, müssen gerade Familien mit mehr als drei 
Kindern besonders gut vor den Folgen der Preissteigerungen geschützt werden. 


Deshalb erscheint es angemessen, das Kindergeld auch für das vierte und jedes 
weitere Kind um 12 Euro anzuheben.
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3. Zu Artikel 5 (Änderung des Bundeskindergeldgesetzes) 


a) Der Bundesrat begrüßt, dass durch die Erhöhung der Kinderfreibeträge und 


des Kindergeldes Familien entlastet werden. Da sie in besonderem Maße 


notwendige Verbrauchsausgaben haben, sind sie von den Folgen von 


Inflation und steigenden Preisen mit am stärksten betroffen. 


b) Zur Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität von Familien sind jedoch 


weitere Maßnahmen erforderlich, die zielgerichtet arme und 


armutsgefährdete Kinder und ihre Familien erreichen. Dabei ist zu 


berücksichtigen, dass viele dieser Familien von der Erhöhung des 


Kindergeldes nicht profitieren, weil es auf die Leistungen der 


Grundsicherung angerechnet wird. 


c) Eine wesentliche Lehre aus der Corona-Pandemie ist, dass auf die 


Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in belasteten 


Lebenssituationen ein besonderes Augenmerk gerichtet werden muss. Der 


russische Angriffskrieg gegen die Ukraine richtet sich auch gegen den 


gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Seine Folgen treffen auch 


in Deutschland diejenigen besonders stark, die ohnehin schon belastet sind; 


Kinder und Jugendliche sind erneut besonders vulnerabel. 


d) Da Entlastungen für Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger die 


wirtschaftlichen Folgen zwar abfedern, aber kaum vollständig ausgleichen 


können, sind zielgerichtete Maßnahmen wichtig, um einkommensarme und 


armutsgefährdete Familien in Deutschland zu unterstützen. Neben 


finanziellen Maßnahmen ist eine soziale Infrastruktur notwendig, die 


Kinder, Jugendliche und Eltern angesichts der gestiegenen Belastungen und 


Zukunftssorgen berät und unterstützt.
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e) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im Zusammenhang mit dem 


geplanten Abwehrschirm auch Maßnahmen zur sozialen Unterstützung für 


Kinder, Jugendliche und Familien zu prüfen. Über Programme, die zur 


Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie geschaffen wurden und sich 


bewährt haben, könnte schnell Hilfe geschaffen werden, die tatsächlich 


ankommt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Krise stärkt. So 


könnten zum Beispiel die Förderung der Schulsozialarbeit sowie der 


Mobilen Jugendarbeit oder Streetwork auch für die Bewältigung der 


aktuellen Krise eingesetzt werden und über ein an die Strukturen von 


„Auf!Leben“ aufsetzendes Förderprogramm der Deutschen Kinder- und 


Jugendstiftung Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und Eltern, 


die durch die aktuelle Krise besonders getroffen werden, schnell in die 


Fläche gebracht werden. 
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Allgemeine
Verwaltungsvorschrift 
der Bundesregierung 


Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Besteuerung des 
Arbeitslohns 2023 (Lohnsteuer-Richtlinien 2023 - LStR 2023)


A. Problem und Ziel 


Die Lohnsteuer-Richtlinien sind eine allgemeine Verwaltungsvorschrift der Bundesregie-
rung, die aufgrund ihrer Bindungswirkung für die Verwaltung eine einheitliche Anwendung 
der Rechtsvorschriften für die Arbeitnehmerbesteuerung durch die Finanzämter gewähr-
leistet.


Die Lohnsteuer-Richtlinien sind teilweise veraltet und überarbeitungsbedürftig. Die letzte 
größere Überarbeitung erfolgte durch die Lohnsteuer-Änderungsrichtlinien 2015 vom 
22. Oktober 2014 (BStBl I S. 1344). Die letzte Neufassung erfolgte in Gestalt der Lohn-
steuer-Richtlinien 2008 vom 10. Dezember 2007 (BStBl I Sondernummer 1/2007). Auf 
aktuelle Ereignisse hat die Finanzverwaltung in der jüngeren Vergangenheit vor allem 
durch den Erlass einheitlicher Verwaltungsgrundsätze nach § 21a Finanzverwaltungsge-
setz (BMF-Schreiben) reagiert. Die Lohnsteuer-Richtlinien sind für die Rechtsanwendung 
aber nach wie vor von erheblicher Bedeutung. Es ist daher an der Zeit, die Lohnsteuer-
Richtlinien grundlegend zu überarbeiten, um diese an die aktuellen Entwicklungen in 
Form von Gesetzen, Gerichtsentscheidungen, BMF-Schreiben und Beschlüssen von 
Bund und Ländern anzupassen. 


Darüber hinaus sind umfangreiche redaktionelle wie sprachliche Änderungen erforderlich. 
Ziel der Überarbeitung ist es auch, dass die Rechtsanwendung erleichtert wird. Insbeson-
dere soll auch eine Übereinstimmung mit dem Basisregelwerk „Bürgernahe und ge-
schlechtergerechte Sprache der Steuerverwaltung“ erreicht werden.


B. Lösung 


Die Bundesregierung hat die Lohnsteuer-Richtlinien im Rahmen einer Neufassung grund-
legend überarbeitet. 


Im Hinblick auf die in den zurückliegenden Jahren stetig gewachsene Bedeutung von 
BMF-Schreiben enthält die Neufassung der Lohnsteuer-Richtlinien trotz der grundlegen-
den Überarbeitung kaum echte Neuregelungen. Die Bundesregierung hat davon abgese-
hen, den Inhalt neuerer BMF-Schreiben in die Richtlinien zu übernehmen. Allerdings wur-
den diese teilweise an zwischenzeitlich ergangene BMF-Schreiben angepasst. Dies gilt 
insbesondere für die Richtlinien zu § 8 Einkommensteuergesetz (EStG). Darüber hinaus 
beinhaltet die Neufassung zahlreiche redaktionelle Änderungen.
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C. Alternativen 


Keine.


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Regelungen führen zu geringfügigen Auswirkungen auf das Steueraufkommen.


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Die Regelungen sind mit keinem zusätzlichen Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und 
Bürger verbunden.


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Die Regelungen sind mit keinem zusätzlichen Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft ver-
bunden.


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Die Regelungen sind mit keinem zusätzlichen Erfüllungsaufwand für die Verwaltung ver-
bunden.


F. Weitere Kosten


Keine.
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der Bundesregierung 


Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Besteuerung des 
Arbeitslohns 2023 (Lohnsteuer-Richtlinien 2023 - LStR 2023)


Bundesrepublik Deutschland Berlin, 15. September 2022 
  Der Bundeskanzler


An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Bodo Ramelow


Sehr geehrter Herr Präsident,


hiermit übersende ich die von der Bundesregierung beschlossene


Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Besteuerung des Arbeitslohns 2023 
(Lohnsteuer-Richtlinien 2023 – LStR 2023)


mit Begründung und Vorblatt.


Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 108 Absatz 7 des 


Grundgesetzes herbeizuführen. 


Federführend ist das Bundesministerium der Finanzen.


Mit freundlichen Grüßen 


Olaf Scholz 
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Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Besteuerung des  
Arbeitslohns 2023 (Lohnsteuer-Richtlinien 2023 – LStR 2023)


Vom ...


Nach Artikel 108 Absatz 7 des Grundgesetzes erlässt die Bundesregierung folgende 
allgemeine Verwaltungsvorschrift:


Lohnsteuer-Richtlinien 2023 – LStR 2023


Inhaltsverzeichnis 


Abkürzungsverzeichnis


Einführung 


R 3.2 Leistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (§ 3 Nr. 2 EStG) 


R 3.4 Überlassung von Dienstkleidung und anderen Leistungen an bestimmte 
Angehörige des öffentlichen Dienstes (§ 3 Nr. 4 EStG)


R 3.6 Gesetzliche Bezüge der Wehr- und Zivildienstbeschädigten, Kriegsbeschä-
digten, ihrer Hinterbliebenen und der ihnen gleichgestellten Personen (§ 3 
Nr. 6 EStG)


R 3.11 Beihilfen und Unterstützungen, die wegen Hilfsbedürftigkeit gewährt wer-
den (§ 3 Nr. 11 EStG)


R 3.12 Aufwandsentschädigungen aus öffentlichen Kassen (§ 3 Nr. 12 Satz 2 
EStG)


R 3.13 Reisekostenvergütungen, Umzugskostenvergütungen und Trennungsgel-
der aus öffentlichen Kassen (§ 3 Nr. 13 EStG)


R 3.16 Steuerfreie Leistungen für Reisekosten, Umzugskosten und Mehraufwen-
dungen bei doppelter Haushaltsführung außerhalb des öffentlichen Diens-
tes (§ 3 Nr. 16 EStG)


R 3.26 Steuerbefreiung für nebenberufliche Tätigkeiten (§ 3 Nr. 26 EStG) 


R 3.28 Leistungen nach dem AltTZG (§ 3 Nr. 28 EStG) 


R 3.30 Werkzeuggeld (§ 3 Nr. 30 EStG) 


R 3.31 Überlassung typischer Berufskleidung (§ 3 Nr. 31 EStG) 


R 3.32 Sammelbeförderung von Arbeitnehmern zwischen Wohnung und erster Tä-
tigkeitsstätte (§ 3 Nr. 32 EStG)


R 3.33 Unterbringung und Betreuung von nicht schulpflichtigen Kindern (§ 3 Nr. 33 
EStG)
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R 3.45 Betriebliche Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräte (§ 3 
Nr. 45 EStG) 
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R 3.50 Durchlaufende Gelder, Auslagenersatz (§ 3 Nr. 50 EStG) 


R 3.58 Zuschüsse und Zinsvorteile aus öffentlichen Haushalten (§ 3 Nr. 58 EStG) 


R 3.59 Steuerfreie Mietvorteile (§ 3 Nr. 59 EStG) 


R 3.62 Zukunftssicherungsleistungen (§ 3 Nr. 62 EStG, § 2 Abs. 2 Nr. 3 LStDV) 


R 3.64 Kaufkraftausgleich (§ 3 Nr. 64 EStG) 


R 3.65 Insolvenzsicherung (§ 3 Nr. 65 EStG) 


R 3b Steuerfreiheit der Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 
(§ 3b EStG)


R 8.1 Bewertung der Sachbezüge (§ 8 Abs. 2 EStG) 


R 8.2 Belegschaftsrabatte (§ 8 Abs. 3 EStG) 


R 9.1 Werbungskosten 


R 9.2 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung 


R 9.3 Ausgaben im Zusammenhang mit Berufsverbänden 


R 9.4 Reisekosten 


R 9.5 Fahrtkosten als Reisekosten 


R 9.6 Verpflegungsmehraufwendungen als Reisekosten 


R 9.7 Übernachtungskosten 


R 9.8 Reisenebenkosten 


R 9.9 Umzugskosten 


R 9.10 Aufwendungen für Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
sowie Fahrten nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG 


R 9.11 Mehraufwendungen bei doppelter Haushaltsführung 


R 9.12 Arbeitsmittel 


R 9.13 Werbungskosten bei Heimarbeitern 


R 19.1 Arbeitgeber 


R 19.2 Nebentätigkeit und Aushilfstätigkeit 


R 19.3 Arbeitslohn 


R 19.4 Vermittlungsprovisionen 


R 19.5 Zuwendungen bei Betriebsveranstaltungen
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R 19.6 
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Aufmerksamkeiten 


R 19.7 Berufliche Fort- oder Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers 


R 19.8 Versorgungsbezüge


R 19.9 Zahlung von Arbeitslohn an die Erben oder Hinterbliebenen eines verstor-
benen Arbeitnehmers


R 38.1 Steuerabzug vom Arbeitslohn 


R 38.2 Zufluss von Arbeitslohn 


R 38.3 Einbehaltungspflicht des Arbeitgebers 


R 38.4 Lohnzahlung durch Dritte 


R 38.5 Lohnsteuerabzug durch Dritte 


R 39.1 Lohnsteuerabzugsmerkmale 


R 39.2 Änderungen und Ergänzungen der Lohnsteuerabzugsmerkmale 


R 39.3 Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 


R 39.4 Lohnsteuerabzug bei beschränkter Einkommensteuerpflicht 


R 39.5 Anwendung von DBA 


R 39a.1 Verfahren bei Bildung eines Freibetrags oder eines Hinzurechnungsbe-
trags 


R 39a.2 Freibetrag wegen negativer Einkünfte 


R 39a.3 Freibeträge bei Ehegatten 


R 39b.1 – unbesetzt – 


R 39b.2 Laufender Arbeitslohn und sonstige Bezüge 


R 39b.3 Freibeträge für Versorgungsbezüge 


R 39b.4 Altersentlastungsbetrag beim Lohnsteuerabzug 


R 39b.5 Einbehaltung der Lohnsteuer vom laufenden Arbeitslohn 


R 39b.6 Einbehaltung der Lohnsteuer von sonstigen Bezügen 


R 39b.7 – unbesetzt – 


R 39b.8 Permanenter Lohnsteuer-Jahresausgleich 


R 39b.9 Besteuerung des Nettolohns 


R 39c Lohnsteuerabzug durch Dritte ohne Lohnsteuerabzugsmerkmale 


R 40.1 Bemessung der Lohnsteuer nach besonderen Pauschsteuersätzen (§ 40 
Abs. 1 EStG)
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R 40.2 Bemessung der Lohnsteuer nach einem festen Pauschsteuersatz (§ 40 
Abs. 2 EStG) 
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R 40a.1 Kurzfristig Beschäftigte und Aushilfskräfte in der Land- und Forstwirtschaft 


R 40a.2 Geringfügig entlohnte Beschäftigte


R 40b.1 Pauschalierung der Lohnsteuer bei Beiträgen zu Direktversicherungen und 
Zuwendungen an Pensionskassen für Versorgungszusagen, die vor dem 
01.01.2005 erteilt wurden


R 40b.2 Pauschalierung der Lohnsteuer bei Beiträgen zu einer Gruppenunfallversi-
cherung 


R 41.1 Aufzeichnungserleichterungen, Aufzeichnung der Religionsgemeinschaft 


R 41.2 Aufzeichnung des Großbuchstabens U 


R 41.3 Betriebsstätte 


R 41a.1 Lohnsteuer-Anmeldung 


R 41a.2 Abführung der Lohnsteuer 


R 41b Abschluss des Lohnsteuerabzugs 


R 41c.1 Änderung des Lohnsteuerabzugs 


R 41c.2 Anzeigepflichten des Arbeitgebers 


R 41c.3 Nachforderung von Lohnsteuer 


R 42b Durchführung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs durch den Arbeitgeber 


R 42d.1 Inanspruchnahme des Arbeitgebers 


R 42d.2 Haftung bei Arbeitnehmerüberlassung 


R 42d.3 Haftung bei Lohnsteuerabzug durch einen Dritten 


R 42e Anrufungsauskunft 


R 42f Lohnsteuer-Außenprüfung
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Abkürzungsverzeichnis
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Abs. = Absatz 


abzgl. = abzüglich 


AfA = Absetzung für Abnutzung 


AltTZG = Altersteilzeitgesetz 


Amtsbl. = Amtsblatt 


AO = Abgabenordnung 


ArbMedVV = Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge


ArbSchG = Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschut-
zes, zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
der Beschäftigten bei der Arbeit


AÜG = Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 


ausschl. = ausschließlich 


AUV = Auslandsumzugskostenverordnung 


AVG = Angestelltenversicherungsgesetz 


BBesG = Bundesbesoldungsgesetz 


BBG = Bundesbeamtengesetz 


BeamtVG = Beamtenversorgungsgesetz 


BetrAVG = Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung 


BetrKV = Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 


BfA = Bundesagentur für Arbeit 


BGB = Bürgerliches Gesetzbuch 


BGBl. = Bundesgesetzblatt 


BMF = Bundesministerium der Finanzen 


BRKG = Bundesreisekostengesetz 


bspw. = beispielsweise 


BStBl I = Bundessteuerblatt Teil I 


BStBl II = Bundessteuerblatt Teil II 


Buchst. = Buchstabe
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BUKG = Bundesumzugskostengesetz 
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BVG = Bundesversorgungsgesetz 


BWGöD = Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung national 
sozialistischen Unrechts


bzw. = beziehungsweise 


DKfAG = Dienstrechtliches Kriegsfolgen-Abschlussgesetz 


DBA = Doppelbesteuerungsabkommen 


Doppelbuchst. = Doppelbuchstabe 


einschl. = einschließlich 


EStDV = Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


EStG = Einkommensteuergesetz 


EStR = Einkommensteuer-Richtlinien 


GBl. = Gesetzblatt 


gem. = gemäß 


ggf. = gegebenenfalls 


GVBl. = Gesetz- und Verordnungsblatt 


i. d. F. = in der Fassung 


i. d. R. = in der Regel 


i. H. d. = in Höhe des/der 


i. H. v. = in Höhe von 


i. S. d. = im Sinne des/der 


i. V. m. = in Verbindung mit 


KVBEVO = Krankenversicherungsbeitragsanteil-Ermittlungsverordnung 


Kfz = Kraftfahrzeug 


Kj. = Kalenderjahr 


KStG = Körperschaftsteuergesetz 


LStDV = Lohnsteuer-Durchführungsverordnung 


LStR = Lohnsteuer-Richtlinien 


Nr. = Nummer 


o. Ä. = oder Ähnliche
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PC = Personalcomputer 


- 7 -


R = Richtlinie 


s. = siehe 


S. = Seite 


sog. = sogenannt/e 


SGB = Sozialgesetzbuch 


Stpfl. = Steuerpflichtiger 


SvEV = Sozialversicherungsentgeltverordnung 


SVG = Soldatenversorgungsgesetz 


TV-L = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 


u. a. = unter anderem 


VVG = Versicherungsvertragsgesetz 


VZ = Veranlagungszeitraum 


WoFG = Wohnraumförderungsgesetz 


z. B. = zum Beispiel 


ZDG = Zivildienstgesetz 


zzgl. = zuzüglich 


> = siehe
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Einführung
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(1) 1Die Lohnsteuer-Richtlinien 2023 behandeln Anwendungs- und Auslegungsfragen 
von allgemeiner Bedeutung, um eine einheitliche Anwendung des Lohnsteuerrechts durch 
die Finanzbehörden sicherzustellen. 2Sie geben außerdem zur Vermeidung unbilliger Här-
ten und aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung Anweisungen an die Finanzämter, wie 
in bestimmten Fällen zu verfahren ist.


(2) 1Die Lohnsteuer-Richtlinien 2023 treten am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft 
und sind ab dem 1. Januar 2023 anzuwenden. 2Sie ersetzen die Lohnsteuer-Richtlinien 
2008 vom 10. Dezember 2007 (BStBl I Sondernummer 1/2007), zuletzt geändert durch die 
Lohnsteuer-Änderungsrichtlinien 2021 vom 3. Juni 2021 (BStBl I S. 776).







Leistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch 
(§ 3 Nr. 2 EStG) 


(1) 1Steuerfrei sind das Arbeitslosengeld und das Teilarbeitslosengeld nach dem SGB III. 
2Etwaige spätere Zahlungen des Arbeitgebers an die Agentur für Arbeit aufgrund des ge-
setzlichen Forderungsübergangs (§ 115 SGB X) sind ebenfalls steuerfrei, wenn über das 
Vermögen des Arbeitgebers das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist oder einer der Fälle 
des § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 oder 3 SGB III vorliegt. 3Hat die Agentur für Arbeit in den 
Fällen der § 157 Abs. 3 und § 158 Abs. 4 SGB III zunächst Arbeitslosengeld gezahlt und 
zahlt der Arbeitnehmer dieses aufgrund dieser Vorschriften der Agentur für Arbeit zurück, 
bleibt die Rückzahlung mit Ausnahme des Progressionsvorbehalts (>R 32b EStR) ohne 
steuerliche Auswirkung (§ 3c EStG); der dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber nachgezahlte 
Arbeitslohn ist steuerpflichtig. 


Drucksache 455/22- 9 -


(2) Steuerfrei sind außerdem das Insolvenzgeld (§ 165 SGB III) und Leistungen des In-
solvenzverwalters oder des ehemaligen Arbeitgebers aufgrund von § 169 Satz 1 SGB III an 
die Bundesagentur oder Leistungen der Einzugsstelle an die Agentur für Arbeit aufgrund 
von § 175 Abs. 2 SGB III. 


(3) Zu den steuerfreien Leistungen nach dem SGB III gehört auch das Wintergeld, das 
als Mehraufwands-Wintergeld zur Abgeltung der witterungsbedingten Mehraufwendungen 
bei Arbeit und als Zuschuss-Wintergeld für jede aus Arbeitszeitguthaben ausgeglichene 
Ausfallstunde (zur Vermeidung der Inanspruchnahme des Saison-Kurzarbeitergeldes) ge-
zahlt wird (§ 102 SGB III). 


(4) Steuerfrei sind auch das Übergangsgeld und der Gründungszuschuss, die Menschen 
mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohten Menschen nach den §§ 65 bis 72 
SGB IX bzw. § 49 Abs. 3 Nr. 6 SGB IX geleistet werden, weil es sich um Leistungen i. S. d. 
SGB III, SGB VI, SGB VII sowie des BVG bzw. ab 01.01.2024 i. S. d. SGB XIV handelt.


Überlassung von Dienstkleidung und anderen Leistungen 
an bestimmte Angehörige des öffentlichen Dienstes 


(§ 3 Nr. 4 EStG) 


1Die Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 4 Buchst. a und b EStG gilt für sämtliche Dienstbeklei-
dungsstücke, die die Angehörigen der genannten Berufsgruppen nach den jeweils maßge-
benden Dienstbekleidungsvorschriften zu tragen verpflichtet sind. 2Zu den Angehörigen der 
Bundeswehr oder der Bundespolizei i. S. d. § 3 Nr. 4 EStG gehören nicht die Zivilbediens-
teten.


Gesetzliche Bezüge der Wehr- und Zivildienstbeschädigten, 
Kriegsbeschädigten, ihrer Hinterbliebenen und der ihnen 


gleichgestellten Personen (§ 3 Nr. 6 EStG) 


(1) 1Steuerfreie Bezüge nach § 3 Nr. 6 EStG sind die Leistungen nach dem BVG ohne 
Rücksicht darauf, ob sie sich unmittelbar aus diesem oder aus Gesetzen, die es für an-
wendbar erklären, ergeben, ferner Leistungen nach § 41 Abs. 2, den §§ 63, 63a, 63b, 63e, 
63f, 85 und 86 SVG sowie nach § 35 Abs. 5 und nach § 50 ZDG. 2Zu den Gesetzen, die 
das BVG für anwendbar erklären, gehören 


1. das SVG (§§ 80, 81b, 81e, 81f des Gesetzes), 


2. das ZDG (§§ 47, 47b des Gesetzes), 


3. das Häftlingshilfegesetz (§§ 4, 5 des Gesetzes i. V. m. § 86 BVG),    


4. das Gesetz über den Bundesgrenzschutz vom 18.08.1972 in der jeweils geltenden 
Fassung (§ 59 Abs. 1 des Gesetzes i. V. m. dem SVG), 


5. das Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grund-
gesetzes fallenden Personen (§§ 66, 66a des Gesetzes) unter Beachtung der An-
wendungsregelung des § 2 Dienstrechtliches Kriegsfolgen-Abschlußgesetz,


R 3.2


R 3.4


R 3.6







6. das Gesetz zur Einführung des BVG im Saarland vom 16.08.1961 (§ 5 Abs. 1 des 
Gesetzes), 


7. das Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (§§ 1, 10a des Ge-
setzes), 


Drucksache 455/22Drucksache 455/22 - 10 -


8. das Infektionsschutzgesetz (§ 60 des Gesetzes), 


9. das Strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz (§§ 21, 22 des Gesetzes), 


10. das Verwaltungsrechtliche Rehabilitierungsgesetz (§§ 3, 4 des Gesetzes). 


(2) Zu den nach § 3 Nr. 6 EStG versorgungshalber gezahlten Bezügen, die nicht auf-
grund der Dienstzeit gewährt werden, gehören auch 


1. Bezüge der Berufssoldaten der früheren Wehrmacht, der Angehörigen des Vollzugs-
dienstes der Polizei, des früheren Reichswasserschutzes, der Beamten der früheren 
Schutzpolizei der Länder sowie der früheren Angehörigen der Landespolizei und ihrer 
Hinterbliebenen, 


2. die Unfallfürsorgeleistungen an Beamte aufgrund der §§ 32 bis 35, 38, 40, 41, 43 und 
43a BeamtVG, Unterhaltsbeiträge nach § 38a BeamtVG oder vergleichbarem Landes-
recht, die einmalige Unfallentschädigung und die entsprechende Entschädigung für Hin-
terbliebene nach § 20 Abs. 4 und 5 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes, 


3. die Dienstbeschädigungsvollrenten und die Dienstbeschädigungsteilrenten nach den 
Versorgungsordnungen der Nationalen Volksarmee (VSO-NVA), der Volkspolizei, der 
Feuerwehr und des Strafvollzugs des Ministeriums des Innern (VSO-MdI), der DDR-Zoll-
verwaltung (VSO-Zoll) und des Ministeriums für Staatssicherheit/Amtes für Nationale Si-
cherheit (VSO-MfS/AfNS) sowie der Dienstbeschädigungsausgleich, der ab dem 
01.01.1997 nach dem Gesetz über einen Ausgleich für Dienstbeschädigungen im Bei-
trittsgebiet vom 11.11.1996 (BGBl. I S. 1676) anstelle der vorbezeichneten Renten ge-
zahlt wird, 


4. Leistungen durch den Dienstherrn bei Schmerzensgeldansprüchen gegen Dritte nach 
§ 78a BBG oder vergleichbarem Landesrecht.


Beihilfen und Unterstützungen, die wegen Hilfsbedürftigkeit gewährt werden 
(§ 3 Nr. 11 EStG)


Beihilfen und Unterstützungen aus öffentlichen Mitteln 


(1) Steuerfrei sind 


1. Beihilfen in Krankheits-, Geburts- oder Todesfällen nach den Beihilfevorschriften des 
Bundes oder der Länder sowie Unterstützungen in besonderen Notfällen, die aus öffent-
lichen Kassen gezahlt werden; 


2. Beihilfen in Krankheits-, Geburts- oder Todesfällen oder Unterstützungen in besonderen 
Notfällen an Arbeitnehmer von Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentli-
chen Rechts aufgrund von Beihilfevorschriften (Beihilfegrundsätzen) oder Unterstüt-
zungsvorschriften (Unterstützungsgrundsätzen) des Bundes oder der Länder oder von 
entsprechenden Regelungen; 


3. Beihilfen und Unterstützungen an Arbeitnehmer von Verwaltungen, Unternehmen oder 
Betrieben, die sich überwiegend in öffentlicher Hand befinden, wenn 


a) die Verwaltungen, Unternehmen oder Betriebe einer staatlichen oder kommunalen 
Aufsicht und Prüfung der Finanzgebarung bezüglich der Entlohnung und der Gewäh-
rung der Beihilfen unterliegen und 


b) die Entlohnung sowie die Gewährung von Beihilfen und Unterstützungen für die be-
troffenen Arbeitnehmer ausschl. nach den für Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes 
geltenden Vorschriften und Vereinbarungen geregelt sind; 


4. Beihilfen und Unterstützungen an Arbeitnehmer von Unternehmen, die sich nicht über-
wiegend in öffentlicher Hand befinden, z. B. staatlich anerkannte Privatschulen, wenn


R 3.11







a) hinsichtlich der Entlohnung, der Reisekostenvergütungen und der Gewährung von 
Beihilfen und Unterstützungen nach den Regelungen verfahren wird, die für den öf-
fentlichen Dienst gelten, 


b) die für die Bundesverwaltung oder eine Landesverwaltung maßgeblichen Vorschriften 
über die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung und über die Rechnungsprü-
fung beachtet werden und 
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c) das Unternehmen der Prüfung durch den Bundesrechnungshof oder einen Landes-
rechnungshof unterliegt.


Unterstützungen an Arbeitnehmer im privaten Dienst 


(2) 1Unterstützungen, die von privaten Arbeitgebern an einzelne Arbeitnehmer gezahlt 
werden, sind steuerfrei, wenn die Unterstützungen dem Anlass nach gerechtfertigt sind, 
z. B. in Krankheits- und Unglücksfällen. 2Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass die 
Unterstützungen 


1. aus einer mit eigenen Mitteln des Arbeitgebers geschaffenen, aber von ihm unabhängi-
gen und mit ausreichender Selbständigkeit ausgestatteten Einrichtung gewährt werden. 
2Das gilt nicht nur für bürgerlich-rechtlich selbständige Unterstützungskassen, sondern 
auch für steuerlich selbständige Unterstützungskassen ohne bürgerlich-rechtliche 
Rechtspersönlichkeit, auf deren Verwaltung der Arbeitgeber keinen maßgebenden Ein-
fluss hat; 


2. aus Beträgen gezahlt werden, die der Arbeitgeber dem Betriebsrat oder sonstigen Ver-
tretern der Arbeitnehmer zu dem Zweck überweist, aus diesen Beträgen Unterstützun-
gen an die Arbeitnehmer ohne maßgebenden Einfluss des Arbeitgebers zu gewähren; 


3. vom Arbeitgeber selbst erst nach Anhörung des Betriebsrats oder sonstiger Vertreter der 
Arbeitnehmer gewährt oder nach einheitlichen Grundsätzen bewilligt werden, denen der 
Betriebsrat oder sonstige Vertreter der Arbeitnehmer zugestimmt haben. 


3Die Voraussetzungen des Satzes 2 Nr. 1 bis 3 brauchen nicht vorzuliegen, wenn der Be-
trieb weniger als fünf Arbeitnehmer beschäftigt. 4Die Unterstützungen sind bis zu einem 
Betrag von 600 € je Kj. steuerfrei. 5Der 600 € übersteigende Betrag gehört nur dann nicht 
zum steuerpflichtigen Arbeitslohn, wenn er aus Anlass eines besonderen Notfalls gewährt 
wird. 6Bei der Beurteilung, ob ein solcher Notfall vorliegt, sind auch die Einkommensver-
hältnisse und der Familienstand des Arbeitnehmers zu berücksichtigen; drohende oder be-
reits eingetretene Arbeitslosigkeit begründet für sich keinen besonderen Notfall im Sinne 
dieser Vorschrift. 7Steuerfrei sind auch Leistungen des Arbeitgebers zur Aufrechterhaltung 
und Erfüllung eines Beihilfeanspruchs nach beamtenrechtlichen Vorschriften sowie zum 
Ausgleich von Beihilfeaufwendungen früherer Arbeitgeber im Falle der Beurlaubung oder 
Gestellung von Arbeitnehmern oder des Übergangs des öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnisses auf den privaten Arbeitgeber, wenn Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen 
Krankenversicherung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB V besteht.


Aufwandsentschädigungen aus öffentlichen Kassen 
(§ 3 Nr. 12 Satz 2 EStG) 


(1) 1Öffentliche Dienste leisten i. d. R. alle Personen, die im Dienst einer juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts stehen und hoheitliche (einschl. schlichter Hoheitsverwaltung) 
Aufgaben ausüben, die nicht der Daseinsvorsorge zuzurechnen sind. 2Keine öffentlichen 
Dienste i. S. d. § 3 Nr. 12 Satz 2 EStG leisten hingegen Personen, die in der fiskalischen 
Verwaltung tätig sind. 


(2) 1Voraussetzung für die Anerkennung als steuerfreie Aufwandsentschädigung nach 
§ 3 Nr. 12 Satz 2 EStG ist, dass die gezahlten Beträge dazu bestimmt sind, Aufwendungen 
abzugelten, die steuerlich als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abziehbar wären. 
2Eine steuerfreie Aufwandsentschädigung liegt deshalb insoweit nicht vor, als die Entschä-
digung für Verdienstausfall oder Zeitverlust oder zur Abgeltung eines Haftungsrisikos ge-
zahlt wird oder dem Empfänger ein abziehbarer Aufwand nicht oder offenbar nicht in Höhe 
der gewährten Entschädigung erwächst. 3Das Finanzamt hat das Recht und die Pflicht zu


R 3.12
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prüfen, ob die als Aufwandsentschädigung gezahlten Beträge tatsächlich zur Bestreitung 
eines abziehbaren Aufwands erforderlich sind. 4Dabei ist nicht erforderlich, dass der Stpfl. 
alle seine dienstlichen Aufwendungen bis ins Kleinste nachweist. 5Entscheidend ist auch 
nicht, welche Aufwendungen einem einzelnen Stpfl. in einem einzelnen Jahr tatsächlich 
erwachsen sind, sondern ob Personen in gleicher dienstlicher Stellung im Durchschnitt der 
Jahre abziehbare Aufwendungen etwa in Höhe der Aufwandsentschädigung erwachsen. 
6Eine Nachprüfung ist nur geboten, wenn dazu ein Anlass von einigem Gewicht besteht. 
7Werden im kommunalen Bereich ehrenamtlich tätigen Personen Bezüge unter der Be-
zeichnung Aufwandsentschädigung gezahlt, sind sie nicht nach § 3 Nr. 12 Satz 2 EStG 
steuerfrei, soweit sie auch den Aufwand an Zeit und Arbeitsleistung sowie den entgangenen 
Arbeitsverdienst und das Haftungsrisiko abgelten oder den abziehbaren Aufwand offen-
sichtlich übersteigen. 
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(3) 1Zur Erleichterung der Feststellung, inwieweit es sich in den Fällen des § 3 Nr. 12 
Satz 2 EStG um eine steuerfreie Aufwandsentschädigung handelt, ist wie folgt zu verfahren: 
2Sind die Anspruchsberechtigten und der Betrag oder auch ein Höchstbetrag der aus einer 
öffentlichen Kasse gewährten Aufwandsentschädigung durch Gesetz oder Rechtsverord-
nung bestimmt, ist die Aufwandsentschädigung 


1. bei hauptamtlich tätigen Personen in voller Höhe steuerfrei, 


2. bei ehrenamtlich tätigen Personen i. H. v. 1/3 der gewährten Aufwandsentschädigung, 
mindestens 250 € monatlich, steuerfrei. 


3Sind die Anspruchsberechtigten und der Betrag oder auch ein Höchstbetrag nicht durch 
Gesetz oder Rechtsverordnung bestimmt, kann bei hauptamtlich und ehrenamtlich tätigen 
Personen i. d. R. ohne weiteren Nachweis ein steuerlich anzuerkennender Aufwand von 
250 € monatlich angenommen werden. 4 Ist die Aufwandsentschädigung niedriger als 250 € 
monatlich, bleibt nur der tatsächlich geleistete Betrag steuerfrei. 5Bei Personen, die für 
mehrere Körperschaften des öffentlichen Rechts tätig sind, sind die steuerfreien monatli-
chen Mindest- und Höchstbeträge auf die Entschädigung zu beziehen, die von der einzel-
nen öffentlich-rechtlichen Körperschaft an diese Personen gezahlt wird. 6Aufwandsent-
schädigungen für mehrere Tätigkeiten bei einer Körperschaft sind für die Anwendung der 
Mindest- und Höchstbeträge zusammenzurechnen. 7Bei einer gelegentlichen ehrenamtli-
chen Tätigkeit sind die steuerfreien monatlichen Mindest- und Höchstbeträge nicht auf ei-
nen weniger als einen Monat dauernden Zeitraum der ehrenamtlichen Tätigkeit umzurech-
nen. 8Soweit der steuerfreie Monatsbetrag von 250 € nicht ausgeschöpft wird, ist eine Über-
tragung in andere Monate dieser Tätigkeiten im selben Kj. möglich. 9Maßgebend für die 
Ermittlung der Anzahl der in Betracht kommenden Monate ist die Dauer der ehrenamtlichen 
Funktion bzw. Ausübung im Kj. 10Die für die Finanzverwaltung zuständige oberste Landes-
behörde kann im Benehmen mit dem BMF und den obersten Finanzbehörden der anderen 
Länder Anpassungen an die im Lande gegebenen Verhältnisse vornehmen. 


(4) 1Die Empfänger von Aufwandsentschädigungen können dem Finanzamt gegenüber 
einen höheren steuerlich abziehbaren Aufwand glaubhaft machen; der die Aufwandsent-
schädigung übersteigende Aufwand ist als Werbungskosten oder Betriebsausgaben ab-
ziehbar. 2Wenn einer hauptamtlich tätigen Person neben den Aufwendungen, die durch die 
Aufwandsentschädigung ersetzt werden sollen, andere beruflich veranlasste Aufwendun-
gen entstehen, sind diese unabhängig von der Aufwandsentschädigung als Werbungskos-
ten abziehbar; in diesem Falle ist aber Absatz 3 nicht anzuwenden, sondern nach Absatz 2 
Satz 3 bis 6 zu verfahren. 3Bei ehrenamtlich tätigen Personen sind alle durch die Tätigkeit 
veranlassten Aufwendungen als durch die steuerfreie Aufwandsentschädigung ersetzt an-
zusehen, so dass nur ein die Aufwandsentschädigung übersteigender Aufwand als Wer-
bungskosten oder Betriebsausgaben abziehbar ist. 


(5) 1Von Pauschalentschädigungen, die Gemeinden oder andere juristische Personen 
des öffentlichen Rechts für eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit zahlen, darf ein Be-
trag bis zu 8 € täglich ohne nähere Prüfung als steuerfrei anerkannt werden. 2Bei höheren 
Pauschalentschädigungen hat das Finanzamt zu prüfen, ob auch ein Aufwand an Zeit und 
Arbeitsleistung sowie ein entgangener Verdienst abgegolten worden ist. 3Anstelle dieser 
Regelung kann auch Absatz 3 angewendet werden.







Reisekostenvergütungen, Umzugskostenvergütungen und Trennungsgelder aus öf-
fentlichen Kassen (§ 3 Nr. 13 EStG) 


(1) 1Nach § 3 Nr. 13 EStG sind Leistungen (Geld und Sachbezüge) steuerfrei, die als 
Reisekostenvergütungen, Umzugskostenvergütungen oder Trennungsgelder aus einer öf-
fentlichen Kasse gewährt werden; dies gilt nicht für Mahlzeiten, die dem Arbeitnehmer wäh-
rend einer beruflichen Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung 
vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten zur Verfügung gestellt 
werden. 2Die Steuerfreiheit von Verpflegungszuschüssen ist auf die nach § 9 Abs. 4a EStG 
maßgebenden Beträge begrenzt. 3R 3.16 Satz 1 bis 3 ist entsprechend anzuwenden. 
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(2) 1Reisekostenvergütungen sind die als solche bezeichneten Leistungen, die dem 
Grunde und der Höhe nach unmittelbar nach Maßgabe der reisekostenrechtlichen Vor-
schriften des Bundes oder der Länder gewährt werden. 2Reisekostenvergütungen liegen 
auch vor, soweit sie aufgrund von Tarifverträgen oder anderen Vereinbarungen (z. B. öf-
fentlich-rechtliche Satzung) gewährt werden, die den reisekostenrechtlichen Vorschriften 
des Bundes oder eines Landes dem Grund und der Höhe nach vollumfänglich entsprechen. 
3§ 12 Nr. 1 EStG bleibt unberührt. 


(3) 1Werden bei Reisekostenvergütungen aus öffentlichen Kassen die reisekostenrecht-
lichen Vorschriften des Bundes oder der Länder nicht oder nur teilweise angewendet, kön-
nen auf diese Leistungen, die zu § 3 Nr. 16 EStG erlassenen Verwaltungsvorschriften an-
gewendet werden. 2 Im Übrigen kann auch eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 12, 26, 26a 
oder 26b EStG in Betracht kommen (>R 3.12 und 3.26). 


(4) 1Die Absätze 2 und 3 gelten sinngemäß für Umzugskostenvergütungen und Tren-
nungsgelder nach Maßgabe der umzugskosten- und reisekostenrechtlichen Vorschriften 
des Bundes und der Länder. 2Werden anlässlich eines Umzugs Verpflegungszuschüsse 
nach dem BUKG gewährt, sind diese nur im Rahmen der zeitlichen Voraussetzungen des 
§ 9 Abs. 4a EStG steuerfrei. 3Trennungsgeld, das bei täglicher Rückkehr zum Wohnort ge-
währt wird, ist nur in den Fällen des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 1 EStG steuerfrei. 4Tren-
nungsgeld, das bei Bezug einer Unterkunft am Ort der ersten Tätigkeitsstätte gewährt wird, 
ist regelmäßig nach Maßgabe von § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 und Abs. 4a EStG steuerfrei. 
5R 9.9 Abs. 2 Satz 1 ist entsprechend anzuwenden.


Steuerfreie Leistungen für Reisekosten, Umzugskosten und 
Mehraufwendungen bei doppelter Haushaltsführung außerhalb 


des öffentlichen Dienstes 
(§ 3 Nr. 16 EStG) 


1Zur Ermittlung der steuerfreien Leistungen (Geld und Sachbezüge) für Reisekosten dür-
fen die einzelnen Aufwendungsarten zusammengefasst werden; die Leistungen sind steu-
erfrei, soweit sie die Summe der nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 1, 2 und 4, Nr. 5a 
und 5b und Abs. 4a EStG sowie R 9.7 Abs. 3 und R 9.8 zulässigen Leistungen nicht über-
steigen. 2Hierbei können mehrere Reisen zusammengefasst abgerechnet werden. 3Dies 
gilt sinngemäß für Umzugskosten und für Mehraufwendungen bei einer doppelten Haus-
haltsführung. 4Wegen der Höhe der steuerfrei zu belassenden Leistungen für Reisekosten, 
Umzugskosten und Mehraufwendungen bei einer doppelten Haushaltsführung >§ 9 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 5 EStG sowie R 9.7 bis 9.9 und R 9.11.


R 3.13


R 3.16


R 3.26
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Begünstigte Tätigkeiten 


(1) 1Die Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder Betreuer haben miteinan-
der gemeinsam, dass sie auf andere Menschen durch persönlichen Kontakt Einfluss neh-
men, um auf diese Weise deren geistige und körperliche Fähigkeiten zu entwickeln und zu 
fördern. 2Gemeinsames Merkmal der Tätigkeiten ist eine pädagogische Ausrichtung. 3Zu 
den begünstigten Tätigkeiten gehören z. B. die Tätigkeit eines Sporttrainers, eines Chorlei-
ters oder Orchesterdirigenten, die Lehr- und Vortragstätigkeit im Rahmen der allgemeinen 
Bildung und Ausbildung (z. B. Kurse und Vorträge an Schulen und Volkshochschulen, Müt-
terberatung, Erste-Hilfe-Kurse, Schwimm-Unterricht) oder im Rahmen der beruflichen Aus-
bildung und Fortbildung, nicht dagegen die Ausbildung von Tieren (z. B. von Rennpferden 
oder Diensthunden). 4Die Pflege alter Menschen, kranker Menschen oder von Menschen 
mit Behinderungen umfasst außer der Dauerpflege auch Hilfsdienste bei der häuslichen 
Betreuung durch ambulante Pflegedienste (z. B. Unterstützung bei der Grund- und Behand-
lungspflege, bei häuslichen Verrichtungen und Einkäufen, beim Schriftverkehr), bei der Al-
tenhilfe entsprechend § 71 SGB XII (z. B. Hilfe bei der Wohnungs- und Heimplatzbeschaf-
fung sowie in Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste), die nicht auf die bloße 
Beförderungsleistung beschränkte Tätigkeit eines Fahrers im Hol- und Bringdienst von bzw. 
zu einer Tagespflege und Hilfsdienste bei Sofortmaßnahmen gegenüber Schwerkranken 
und Verunglückten (z. B. durch Rettungssanitäter und Ersthelfer). 5Eine Tätigkeit, die ihrer 
Art nach keine übungsleitende, ausbildende, erzieherische, betreuende oder künstlerische 
Tätigkeit und keine Pflege alter Menschen, kranker Menschen oder von Menschen mit Be-
hinderungen ist, ist keine begünstigte Tätigkeit, auch wenn sie die übrigen Voraussetzun-
gen des § 3 Nr. 26 EStG erfüllt. 6Nicht begünstigt ist z. B. eine Tätigkeit als Vorstandsmit-
glied, als Vereinskassierer oder als Gerätewart bei einem Sportverein bzw. als ehrenamtlich 
tätiger Betreuer (§ 1814 BGB), als Vormund (§ 1774 BGB) oder als Pfleger (§§ 1809 ff. 
BGB, 1882 ff. BGB); ggf. ist § 3 Nr. 26a bzw. 26b EStG anzuwenden. 


Nebenberuflichkeit 


(2) 1Eine Tätigkeit wird nebenberuflich ausgeübt, wenn sie – bezogen auf das Kj. – nicht 
mehr als 1/3 der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs in Anspruch nimmt oder 
die regelmäßige Wochenarbeitszeit nicht mehr als 14 Stunden beträgt. 2Es können deshalb 
auch solche Personen nebenberuflich tätig sein, die im steuerrechtlichen Sinne keinen 
Hauptberuf ausüben, z. B. Hausfrauen, Vermieter, Studenten, Rentner oder Arbeitslose. 
3Übt ein Stpfl. mehrere verschiedenartige Tätigkeiten i. S. d. § 3 Nr. 26 EStG aus, ist die 
Nebenberuflichkeit für jede Tätigkeit getrennt zu beurteilen. 4Mehrere gleichartige Tätigkei-
ten sind zusammenzufassen, wenn sie sich nach der Verkehrsanschauung als Ausübung 
eines einheitlichen Hauptberufs darstellen, z. B. Unterricht von jeweils weniger als 1/3 des 
Pensums einer Vollzeitkraft in mehreren Schulen. 5Eine Tätigkeit wird nicht nebenberuflich 
ausgeübt, wenn sie als Teil der Haupttätigkeit anzusehen ist. 


Arbeitgeber/Auftraggeber 


(3) 1Der Freibetrag wird nur gewährt, wenn die Tätigkeit im Dienst oder im Auftrag einer 
der in § 3 Nr. 26 EStG genannten Personen erfolgt. 2Als juristische Personen des öffentli-
chen Rechts kommen bspw. in Betracht Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände, 
Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Rechtsanwaltskammern, Steuerbe-
raterkammern, Wirtschaftsprüferkammern, Ärztekammern, Universitäten oder die Träger 
der Sozialversicherung. 3Zu den Einrichtungen i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG gehören Kör-
perschaften, Personenvereinigungen, Stiftungen und Vermögensmassen, die nach der Sat-
zung oder dem Stiftungsgeschäft und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschl. 
und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen. 4Nicht zu den 
begünstigten Einrichtungen gehören bspw. Berufsverbände (Arbeitgeberverband, Gewerk-
schaft) oder Parteien. 5Fehlt es an einem begünstigten Auftraggeber/Arbeitgeber, kann der 
Freibetrag nicht in Anspruch genommen werden.
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(4) 1Die Begriffe der gemeinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Zwecke ergeben sich 
aus den §§ 52 bis 54 AO. 2Eine Tätigkeit dient auch dann der selbstlosen Förderung be-
günstigter Zwecke, wenn sie diesen Zwecken nur mittelbar zugutekommt. 


(5) 1Wird die Tätigkeit im Rahmen der Erfüllung der Satzungszwecke einer Körperschaft 
ausgeübt, die wegen Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke steu-
erbegünstigt ist, ist im Allgemeinen davon auszugehen, dass die Tätigkeit ebenfalls der 
Förderung dieser steuerbegünstigten Zwecke dient. 2Dies gilt auch dann, wenn die neben-
berufliche Tätigkeit in einem sog. Zweckbetrieb i. S. d. §§ 65 bis 68 AO ausgeübt wird, z. B. 
als nebenberuflicher Übungsleiter bei sportlichen Veranstaltungen nach § 67a Abs. 1 AO, 
als nebenberuflicher Erzieher in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) 
oder sonstigen betreuten Wohnform nach § 68 Nr. 5 AO. 3Eine Tätigkeit in einem steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb einer im Übrigen steuerbegünstigten Körper-
schaft (§§ 64, 14 AO) erfüllt dagegen das Merkmal der Förderung gemeinnütziger, mildtä-
tiger oder kirchlicher Zwecke nicht. 


(6) 1Der Förderung begünstigter Zwecke kann auch eine Tätigkeit für eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts dienen, z. B. nebenberufliche Lehrtätigkeit an einer Univer-
sität, nebenberufliche Ausbildungstätigkeit bei der Feuerwehr, nebenberufliche Fortbil-
dungstätigkeit für eine Anwalts- oder Ärztekammer. 2Dem steht nicht entgegen, dass die 
Tätigkeit in den Hoheitsbereich der juristischen Person des öffentlichen Rechts fallen kann.


Gemischte Tätigkeiten 


(7) 1Erzielt der Stpfl. Einnahmen, die teils für eine Tätigkeit, die unter § 3 Nr. 26 EStG 
fällt, und teils für eine andere Tätigkeit gezahlt werden, ist lediglich für den entsprechenden 
Anteil nach § 3 Nr. 26 EStG der Freibetrag zu gewähren. 2Die Steuerfreiheit von Bezügen 
nach anderen Vorschriften, z. B. nach § 3 Nr. 12, 13, 16 EStG, bleibt unberührt; wenn auf 
bestimmte Bezüge sowohl § 3 Nr. 26 EStG als auch andere Steuerbefreiungsvorschriften 
anwendbar sind, sind die Vorschriften in der Reihenfolge anzuwenden, die für den Stpfl. am 
günstigsten ist.


Höchstbetrag 


(8) 1Der Freibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG ist ein Jahresbetrag. 2Dieser wird auch dann 
nur einmal gewährt, wenn mehrere begünstigte Tätigkeiten ausgeübt werden. 3Er ist nicht 
zeitanteilig aufzuteilen, wenn die begünstigte Tätigkeit lediglich wenige Monate ausgeübt 
wird.


Werbungskosten- bzw. Betriebsausgabenabzug 


(9) 1Ein Abzug von Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben, die mit den steuerfreien 
Einnahmen nach § 3 Nr. 26 EStG in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang 
stehen, ist nur möglich, soweit die Ausgaben die steuerfreien Einnahmen aus der Tätigkeit 
übersteigen. 2Dadurch entstehende Verluste bzw. Werbungskostenüberschüsse können 
anerkannt werden, wenn die Tätigkeit mit Einkunftserzielungsabsicht ausgeübt wird. 3Über-
steigen sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben den steuerfreien Höchstbetrag, ist 
der den Höchstbetrag übersteigende Teil der Ausgaben gem. § 3 Nr. 26 Satz 2 EStG ab-
weichend von § 3c Abs. 1 EStG voll abziehbar. 4 In Arbeitnehmerfällen ist der Arbeitnehmer-
Pauschbetrag anzusetzen, soweit er nicht bei anderen Dienstverhältnissen verbraucht ist.


Lohnsteuerverfahren 


(10) 1Beim Lohnsteuerabzug ist eine zeitanteilige Aufteilung des steuerfreien Höchstbe-
trags nicht erforderlich; das gilt auch dann, wenn feststeht, dass das Dienstverhältnis nicht 
bis zum Ende des Kj. besteht. 2Werden nacheinander oder gleichzeitig mehrere nach § 3 
Nr. 26 EStG begünstigte Tätigkeiten ausgeübt, kann der Jahresbetrag auf die einzelnen 
Dienst- oder Auftragsverhältnisse beliebig aufgeteilt werden. 3Der Arbeitnehmer hat dem 
Arbeitgeber jedoch schriftlich zu bestätigen, dass die Steuerbefreiung nicht bereits in einem 
anderen Dienst- oder Auftragsverhältnis berücksichtigt worden ist oder berücksichtigt wird. 
4Diese Erklärung ist zum Lohnkonto zu nehmen.







Leistungen nach dem AltTZG (§ 3 Nr. 28 EStG) 


(1) 1Aufstockungsbeträge und zusätzliche Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung i. S. d. § 3 Abs. 1 Nr. 1 AltTZG sowie Aufwendungen i. S. d. § 4 Abs. 2 AltTZG sind 
steuerfrei, wenn die Voraussetzungen des § 2AltTZG, z. B. Vollendung des 55. Lebensjah-
res, Verringerung der tariflichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf die Hälfte, vor-
liegen. 2Die Vereinbarung über die Arbeitszeitverminderung muss sich zumindest auf die 
Zeit erstrecken, bis der Arbeitnehmer eine Rente wegen Alters beanspruchen kann. 3Dafür 
ist nicht erforderlich, dass diese Rente ungemindert ist. 4Der frühestmögliche Zeitpunkt, zu 
dem eine Altersrente in Anspruch genommen werden kann, ist die Vollendung des 60. Le-
bensjahres. 5Die Steuerfreiheit kommt nicht mehr in Betracht mit Ablauf des Kalendermo-
nats, in dem der Arbeitnehmer die Altersteilzeitarbeit beendet oder die für ihn geltende ge-
setzliche Altersgrenze für die Regelaltersrente erreicht hat (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 AltTZG). 
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(2) 1Die Leistungen sind auch dann steuerfrei, wenn der Förderanspruch des Arbeitge-
bers an die BfA nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 2 bis 4 AltTZG erlischt, nicht besteht oder 
ruht, z. B. wenn der frei gewordene Voll- oder Teilarbeitsplatz nicht wieder besetzt wird. 
2Die Leistungen sind auch dann steuerfrei, wenn mit der Altersteilzeit erst nach dem 
31.12.2009 begonnen wurde und diese nicht durch die BfA nach § 4 AltTZG gefördert wird 
(§ 1 Abs. 3 Satz 2 AltTZG). 3Durch eine vorzeitige Beendigung der Altersteilzeit (Störfall) 
ändert sich der Charakter der bis dahin erbrachten Arbeitgeberleistungen nicht, weil das 
AltTZG keine Rückzahlung vorsieht. 4Die Steuerfreiheit der Aufstockungsbeträge bleibt da-
her bis zum Eintritt des Störfalls erhalten. 


(3) 1Aufstockungsbeträge und zusätzliche Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung sind steuerfrei, auch soweit sie über die im AltTZG genannten Mindestbeträge hinaus-
gehen. 2Dies gilt nur, soweit die Aufstockungsbeträge zusammen mit dem während der 
Altersteilzeit bezogenen Nettoarbeitslohn monatlich 100 % des maßgebenden Arbeitslohns 
nicht übersteigen. 3Maßgebend ist bei laufendem Arbeitslohn der Nettoarbeitslohn, den der 
Arbeitnehmer im jeweiligen Lohnzahlungszeitraum ohne Altersteilzeit üblicherweise erhal-
ten hätte; bei sonstigen Bezügen ist auf den unter Berücksichtigung des nach R 39b.6 
Abs. 2 ermittelten voraussichtlichen Jahresnettoarbeitslohn unter Einbeziehung der sonsti-
gen Bezüge bei einer unterstellten Vollzeitbeschäftigung abzustellen. 4Unangemessene Er-
höhungen vor oder während der Altersteilzeit sind dabei nicht zu berücksichtigen. 5Aufsto-
ckungsbeträge, die in Form von Sachbezügen gewährt werden, sind steuerfrei, wenn die 
Aufstockung betragsmäßig in Geld festgelegt und außerdem vereinbart ist, dass der Arbeit-
geber anstelle der Geldleistung Sachbezüge erbringen darf.


Werkzeuggeld (§ 3 Nr. 30 EStG) 


1Die Steuerbefreiung beschränkt sich auf die Erstattung der Aufwendungen, die dem 
Arbeitnehmer durch die betriebliche Benutzung eigener Werkzeuge entstehen. 2Als Werk-
zeuge sind allgemein nur Handwerkzeuge anzusehen, die zur leichteren Handhabung, zur 
Herstellung oder zur Bearbeitung eines Gegenstands verwendet werden; Musikinstrumente 
und deren Einzelteile gehören ebenso wie Datenverarbeitungs- und Telekommunikations-
geräte sowie deren Zubehör o. Ä. nicht dazu. 3Eine betriebliche Benutzung der Werkzeuge 
liegt auch dann vor, wenn die Werkzeuge im Rahmen des Dienstverhältnisses außerhalb 
einer Betriebsstätte des Arbeitgebers eingesetzt werden, z. B. auf einer Baustelle. 4Ohne 
Einzelnachweis der tatsächlichen Aufwendungen sind pauschale Entschädigungen steuer-
frei, soweit sie 


1. die regelmäßige AfA der Werkzeuge, 


2. die üblichen Betriebs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten der Werkzeuge so-
wie 


3. die Kosten der Beförderung der Werkzeuge 


abgelten. 5Soweit Entschädigungen für Zeitaufwand des Arbeitnehmers gezahlt werden, 
z. B. für die ihm obliegende Reinigung und Wartung der Werkzeuge, gehören sie zum steu-
erpflichtigen Arbeitslohn.


R 3.28


R 3.30







Überlassung typischer Berufskleidung (§ 3 Nr. 31 EStG) 


(1) 1Steuerfrei ist nach § 3 Nr. 31 erster Halbsatz EStG nicht nur die Gestellung, sondern 
auch die Übereignung typischer Berufskleidung durch den Arbeitgeber. 2Erhält der Arbeit-
nehmer die Berufsbekleidung von seinem Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn (§ 8 Abs. 4 EStG), ist anzunehmen, dass es sich um typische Berufsklei-
dung handelt, wenn nicht das Gegenteil offensichtlich ist. 3Zur typischen Berufskleidung 
gehören Kleidungsstücke, die 


1. als Arbeitsschutzkleidung auf die jeweils ausgeübte Berufstätigkeit zugeschnitten sind 
oder 


2. nach ihrer z. B. uniformartigen Beschaffenheit oder dauerhaft angebrachten Kennzeich-
nung durch Firmenemblem objektiv eine berufliche Funktion erfüllen, 
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wenn ihre private Nutzung so gut wie ausgeschlossen ist. 4Normale Schuhe und Unterwä-
sche sind z. B. keine typische Berufskleidung. 


(2) 1Die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 31 zweiter Halbsatz EStG beschränkt sich auf die 
Erstattung der Aufwendungen, die dem Arbeitnehmer durch den beruflichen Einsatz typi-
scher Berufskleidung in den Fällen entstehen, in denen der Arbeitnehmer z. B. nach Unfall-
verhütungsvorschriften, Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung einen Anspruch auf Gestel-
lung von Arbeitskleidung hat, der aus betrieblichen Gründen durch die Barvergütung abge-
löst wird. 2Die Barablösung einer Verpflichtung zur Gestellung von typischer Berufskleidung 
ist z. B. betrieblich begründet, wenn die Beschaffung der Kleidungsstücke durch den Ar-
beitnehmer für den Arbeitgeber vorteilhafter ist. 3Pauschale Barablösungen sind steuerfrei, 
soweit sie die regelmäßige AfA und die üblichen Instandhaltungs- und Instandsetzungskos-
ten der typischen Berufskleidung abgelten. 4Aufwendungen für die Reinigung gehören re-
gelmäßig nicht zu den Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten der typischen Berufs-
bekleidung.


Sammelbeförderung von Arbeitnehmern zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte (§ 3 Nr. 32 EStG) 


Die Notwendigkeit einer Sammelbeförderung ist z. B. in den Fällen anzunehmen, in de-
nen 


1. die Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
hohem Zeitaufwand durchgeführt werden könnte oder 


2. der Arbeitsablauf eine gleichzeitige Arbeitsaufnahme der beförderten Arbeitnehmer er-
fordert.


Unterbringung und Betreuung von nicht schulpflichtigen Kindern 
(§ 3 Nr. 33 EStG) 


(1) 1Steuerfrei sind zusätzliche Arbeitgeberleistungen (§ 8 Abs. 4 EStG) zur Unterbrin-
gung (einschl. Unterkunft und Verpflegung) und Betreuung von nicht schulpflichtigen Kin-
dern des Arbeitnehmers in Kindergärten oder vergleichbaren Einrichtungen. 2Dies gilt auch, 
wenn der nicht beim Arbeitgeber beschäftigte Elternteil die Aufwendungen trägt. 3Leistun-
gen für die Vermittlung einer Unterbringungs- und Betreuungsmöglichkeit durch Dritte sind 
nicht nach § 3 Nr. 33 EStG steuerfrei, können aber unter bestimmten Voraussetzungen 
nach § 3 Nr. 34a EStG steuerfrei sein. 4Zuwendungen des Arbeitgebers an einen Kinder-
garten oder eine vergleichbare Einrichtung, durch die er für die Kinder seiner Arbeitnehmer 
ein Belegungsrecht ohne Bewerbungsverfahren und Wartezeit erwirbt, sind den Arbeitneh-
mern nicht als geldwerter Vorteil zuzurechnen. 


(2) 1Es ist gleichgültig, ob die Unterbringung und Betreuung in betrieblichen oder außer-
betrieblichen Kindergärten erfolgt. 2Vergleichbare Einrichtungen sind z. B. Schulkindergär-
ten, Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Tagesmütter, Wochenmütter und Ganztagspflege-
stellen. 3Die Einrichtung muss gleichzeitig zur Unterbringung und Betreuung von Kindern 


R 3.31


R 3.32


R 3.33







geeignet sein. 4Die alleinige Betreuung im Haushalt, z. B. durch Kinderpflegerinnen, Haus-
gehilfinnen oder Familienangehörige, genügt nicht. 5Soweit Arbeitgeberleistungen auch 
den Unterricht eines Kindes ermöglichen, sind sie nicht steuerfrei. 6Das Gleiche gilt für 
Leistungen, die nicht unmittelbar der Betreuung eines Kindes dienen, z. B. die Beförderung 
zwischen Wohnung und Kindergarten. 


(3) 1Begünstigt sind nur Leistungen zur Unterbringung und Betreuung von nicht schul-
pflichtigen Kindern. 2Ob ein Kind schulpflichtig ist, richtet sich nach dem jeweiligen landes-
rechtlichen Schulgesetz. 3Die Schulpflicht ist aus Vereinfachungsgründen nicht zu prüfen 
bei Kindern, die 
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1. das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder 


2. im laufenden Kj. das sechste Lebensjahr nach dem 30.06. vollendet haben, es sei denn, 
sie sind vorzeitig eingeschult worden, oder 


3. im laufenden Kj. das sechste Lebensjahr vor dem 01.07. vollendet haben, in den Mona-
ten Januar bis Juli dieses Jahres. 


4Den nicht schulpflichtigen Kindern stehen schulpflichtige Kinder gleich, solange sie man-
gels Schulreife vom Schulbesuch zurückgestellt oder noch nicht eingeschult sind. 


(4) 1Sachleistungen an den Arbeitnehmer, die über den nach § 3 Nr. 33 EStG steuer-
freien Bereich hinausgehen, sind regelmäßig mit dem Wert nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG 
dem Arbeitslohn hinzuzurechnen. 2Barzuwendungen an den Arbeitnehmer sind nur steuer-
frei, soweit der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die zweckentsprechende Verwendung nach-
gewiesen hat. 3Der Arbeitgeber hat die Nachweise im Original als Belege zum Lohnkonto 
aufzubewahren.


Betriebliche Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräte 
(§ 3 Nr. 45 EStG) 


1Die Privatnutzung betrieblicher Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräte 
durch den Arbeitnehmer ist unabhängig vom Verhältnis der beruflichen zur privaten Nut-
zung steuerfrei. 2Die Steuerfreiheit umfasst auch die Nutzung von Zubehör und Software. 
3Sie ist nicht auf die private Nutzung im Betrieb beschränkt, sondern gilt bspw. auch für 
Mobiltelefone im Auto oder PC in der Wohnung des Arbeitnehmers. 4Die Steuerfreiheit gilt 
nur für die Überlassung zur Nutzung durch den Arbeitgeber oder aufgrund des Dienstver-
hältnisses durch einen Dritten. 5 In diesen Fällen sind auch die vom Arbeitgeber getragenen 
Verbindungsentgelte (Grundgebühr und sonstige laufende Kosten) steuerfrei. 6Für die 
Steuerfreiheit kommt es nicht darauf an, ob die Vorteile zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn oder aufgrund einer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber über die Herabset-
zung von Arbeitslohn erbracht werden.


Durchlaufende Gelder, Auslagenersatz (§ 3 Nr. 50 EStG) 


(1) 1Durchlaufende Gelder oder Auslagenersatz liegen vor, wenn 


1. der Arbeitnehmer die Ausgaben für Rechnung des Arbeitgebers macht, wobei es gleich-
gültig ist, ob das im Namen des Arbeitgebers oder im eigenen Namen geschieht, und 


2. über die Ausgaben im Einzelnen abgerechnet wird. 
2Dabei sind die Ausgaben des Arbeitnehmers bei ihm so zu beurteilen, als hätte der Arbeit-
geber sie selbst getätigt. 3Die Steuerfreiheit der durchlaufenden Gelder oder des Auslagen-
ersatzes nach § 3 Nr. 50 EStG ist hiernach stets dann ausgeschlossen, wenn die Ausgaben 
durch das Dienstverhältnis des Arbeitnehmers veranlasst sind (>R 19.3). 4Durchlaufende 
Gelder oder Auslagenersatz werden immer zusätzlich gezahlt, da sie ihrem Wesen nach 
keinen Arbeitslohn darstellen. 5Sie können daher auch keinen anderen Arbeitslohn erset-
zen. 


(2) 1Pauschaler Auslagenersatz führt regelmäßig zu Arbeitslohn. 2Ausnahmsweise kann 
pauschaler Auslagenersatz steuerfrei bleiben, wenn er regelmäßig wiederkehrt und der
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Arbeitnehmer die entstandenen Aufwendungen für einen repräsentativen Zeitraum von drei 
Monaten im Einzelnen nachweist. 3Dabei können bei Aufwendungen für Telekommunika-
tion auch die Aufwendungen für das Nutzungsentgelt einer Telefonanlage sowie für den 
Grundpreis der Anschlüsse entsprechend dem beruflichen Anteil der Verbindungsentgelte 
an den gesamten Verbindungsentgelten (Telefon und Internet) steuerfrei ersetzt werden. 
4Fallen erfahrungsgemäß beruflich veranlasste Telekommunikationsaufwendungen an, 
können aus Vereinfachungsgründen ohne Einzelnachweis bis zu 20 % des Rechnungsbe-
trags, höchstens 20 € monatlich steuerfrei ersetzt werden. 5Zur weiteren Vereinfachung 
kann der monatliche Durchschnittsbetrag, der sich aus den Rechnungsbeträgen für einen 
repräsentativen Zeitraum von drei Monaten ergibt, für den pauschalen Auslagenersatz fort-
geführt werden. 6Der pauschale Auslagenersatz bleibt so lange steuerfrei, bis sich die Ver-
hältnisse wesentlich ändern. 7Eine wesentliche Änderung der Verhältnisse kann sich ins-
besondere im Zusammenhang mit einer Änderung der Berufstätigkeit ergeben.
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Zuschüsse und Zinsvorteile aus öffentlichen Haushalten 
(§ 3 Nr. 58 EStG) 


1Öffentliche Haushalte i. S. d. § 3 Nr. 58 EStG sind die Haushalte des Bundes, der Län-
der, der Gemeinden, der Gemeindeverbände, der kommunalen Zweckverbände und der 
Sozialversicherungsträger. 2Zu den öffentlichen Haushalten i. S. d. § 3 Nr. 58 EStG gehö-
ren auch die Haushalte der Körperschaften des öffentlichen Rechts, sofern deren Mittel 
haushaltsmäßig erfasst werden und hinsichtlich ihrer Verwendung der öffentlichen Kontrolle 
unterliegen.


Steuerfreie Mietvorteile (§ 3 Nr. 59 EStG) 


1Steuerfrei sind Mietvorteile, die im Rahmen eines Dienstverhältnisses gewährt werden 
und die auf der Förderung nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz, dem Wohnungsbau-
gesetz für das Saarland, nach dem WoFG oder den Landesgesetzen zur Wohnraumförde-
rung beruhen. 2Mietvorteile, die sich aus dem Einsatz von Wohnungsfürsorgemitteln aus 
öffentlichen Haushalten ergeben, sind ebenfalls steuerfrei. 3Bei einer Wohnung, die ohne 
Mittel aus öffentlichen Haushalten errichtet worden ist, gilt Folgendes: 4Die Mietvorteile im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses sind steuerfrei, wenn die Wohnung im Zeitpunkt ihres 
Bezugs durch den Arbeitnehmer für eine Förderung mit Mitteln aus öffentlichen Haushalten 
in Betracht gekommen wäre. 5§ 3 Nr. 59 EStG ist deshalb nur auf Wohnungen anwendbar, 
die im Geltungszeitraum der in Satz 1 genannten Gesetze errichtet worden sind, d. h. auf 
Baujahrgänge ab 1957. 6Es muss nicht geprüft werden, ob der Arbeitnehmer nach seinen 
Einkommensverhältnissen als Mieter einer geförderten Wohnung in Betracht kommt. 7Der 
Höhe nach ist die Steuerbefreiung auf die Mietvorteile begrenzt, die sich aus der Förderung 
nach den in Satz 1 genannten Gesetzen ergeben würden. 8§ 3 Nr. 59 EStG ist deshalb 
nicht anwendbar auf Wohnungen, für die der Förderzeitraum abgelaufen ist. 9Wenn der 
Förderzeitraum im Zeitpunkt des Bezugs der Wohnung durch den Arbeitnehmer noch nicht 
abgelaufen ist, ist ein Mietvorteil bis zur Höhe des Teilbetrags steuerfrei, auf den der Ar-
beitgeber gegenüber der Vergleichsmiete verzichten müsste, wenn die Errichtung der Woh-
nung nach den in Satz 1 genannten Gesetzen gefördert worden wäre. 10Der steuerfreie 
Teilbetrag verringert sich in dem Maße, in dem der Arbeitgeber nach den Förderregelungen 
eine höhere Miete verlangen könnte. 11Mit Ablauf der Mietbindungsfrist läuft auch die Steu-
erbefreiung aus. 12Soweit später zulässige Mieterhöhungen z. B. nach Ablauf des Förder-
zeitraums im Hinblick auf das Dienstverhältnis unterblieben sind, sind sie in den steuer-
pflichtigen Mietvorteil einzubeziehen.
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Zukunftssicherungsleistungen 
(§ 3 Nr. 62 EStG, § 2 Abs. 2 Nr. 3 LStDV) 
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Leistungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen 
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(1) 1Zu den nach § 3 Nr. 62 EStG steuerfreien Ausgaben des Arbeitgebers für die Zu-
kunftssicherung des Arbeitnehmers (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 und 2 LStDV) gehören insbe-
sondere die Beitragsanteile des Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag (Ren-
tenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung), 
Beiträge des Arbeitgebers nach § 172a SGB VI zu einer berufsständischen Versorgungs-
einrichtung für Arbeitnehmer, die nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, und Beiträge des Arbeit-
gebers nach § 249b SGB V und nach § 168 Abs. 1 Nr. 1b oder 1c, § 172 Abs. 3 oder 3a 
oder § 276a Abs. 1 SGB VI für geringfügig Beschäftigte. 2Dies gilt auch für solche Beitrags-
anteile, die aufgrund einer nach ausländischen Gesetzen bestehenden Verpflichtung an 
ausländische Sozialversicherungsträger, die den inländischen Sozialversicherungsträgern 
vergleichbar sind, geleistet werden. 3Steuerfrei sind nach § 3 Nr. 62 EStG auch vom Ar-
beitgeber nach § 3 Abs. 3 Satz 3 SvEV übernommene Arbeitnehmeranteile am Gesamtso-
zialversicherungsbeitrag sowie Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, die der Arbeit-
geber nach § 9 der Mutterschutz- und Elternzeitverordnung oder nach entsprechenden 
Rechtsvorschriften der Länder erstattet. 4Zukunftssicherungsleistungen aufgrund einer ta-
rifvertraglichen Verpflichtung sind dagegen nicht nach § 3 Nr. 62 EStG steuerfrei. 


(2) Für Ausgaben des Arbeitgebers zur Kranken- und Pflegeversicherung des Arbeitneh-
mers gilt Folgendes: 


1. 1Die Beitragsteile und Zuschüsse des Arbeitgebers zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung und zur sozialen Pflegeversicherung eines gesetzlich krankenversicherungspflich-
tigen Arbeitnehmers sind steuerfrei, soweit der Arbeitgeber zur Tragung der Beiträge 
verpflichtet ist (§ 249 SGB V, § 58 SGB XI); das gilt auch für den Zusatzbeitrag (§ 242 
SGB V). 2Der Beitragszuschlag für Kinderlose (§ 55 Abs. 3 SGB XI) ist vom Arbeitneh-
mer allein zu tragen und kann deshalb vom Arbeitgeber nicht steuerfrei erstattet werden. 


2. 1Zuschüsse des Arbeitgebers zur gesetzlichen Krankenversicherung und zur sozialen 
Pflegeversicherung oder privaten Pflege-Pflichtversicherung eines nicht gesetzlich kran-
kenversicherungspflichtigen Arbeitnehmers, der in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung freiwillig versichert ist, sind nach § 3 Nr. 62 EStG steuerfrei, soweit der Arbeitgeber 
nach § 257 Abs. 1 SGB V und nach § 61 Abs. 1 SGB XI zur Zuschussleistung verpflich-
tet ist. 2Soweit bei Beziehern von Kurzarbeitergeld ein fiktives Arbeitsentgelt maßgebend 
ist, bleiben die Arbeitgeberzuschüsse in voller Höhe steuerfrei (§ 257 Abs. 1 i. V. m. 
§ 249 Abs. 2 SGB V). 3Übersteigt das Arbeitsentgelt nur aufgrund von einmalig gezahl-
tem Arbeitsentgelt die Beitragsbemessungsgrenze und hat der Arbeitnehmer deshalb 
für jeden Monat die Höchstbeiträge an die Kranken- und Pflegekasse zu zahlen, sind die 
Arbeitgeberzuschüsse aus Vereinfachungsgründen entsprechend der Höchstbeiträge 
steuerfrei. 4Dies gilt auch dann, wenn das im Krankheitsfall fortgezahlte Arbeitsentgelt 
die monatliche Beitragsbemessungsgrenze unterschreitet und der Arbeitnehmer den-
noch für die Dauer der Entgeltfortzahlung die Höchstbeiträge an die Kranken- und Pfle-
gekasse zu zahlen hat. 


3. 1Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen eines 
nicht gesetzlich krankenversicherungspflichtigen Arbeitnehmers, der eine private Kran-
ken- und Pflege-Pflichtversicherung abgeschlossen hat, sind ebenfalls nach § 3 Nr. 62 
EStG steuerfrei, soweit der Arbeitgeber nach § 257 Abs. 2 SGB V sowie nach § 61 
Abs. 2 SGB XI zur Zuschussleistung verpflichtet ist. 2Der Anspruch auf den Arbeitgeber-
zuschuss an den bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versicherten 
Arbeitnehmer setzt voraus, dass der private Krankenversicherungsschutz Leistungen 
zum Inhalt hat, die ihrer Art nach auch den Leistungen des SGB V entsprechen. 3Die 
Höhe des Arbeitgeberzuschusses bemisst sich nach § 257 Abs. 2 Satz 2 SGB V. 4Eine 
leistungsbezogene Begrenzung des Zuschusses sieht § 257 Abs. 2 Satz 2 SGB V nicht 
vor, sodass Beiträge zur privaten Krankenversicherung im Rahmen des § 257 SGB V 
zuschussfähig sind, auch wenn der Krankenversicherungsvertrag
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Leistungserweiterungen enthält (§ 11 Abs. 1, § 257 Abs. 2 Satz 1 SGB V). 5Die für Zwe-
cke des Sonderausgabenabzugs bestehenden Regelungen der KVBEVO bilden keine 
Grundlage für die Bemessung des Arbeitgeberzuschusses. 6Nummer 2 Satz 3 und 4 gilt 
entsprechend. 7Für die private Pflege-Pflichtversicherung gilt, dass der Versicherungs-
schutz Leistungen zum Inhalt haben muss, die nach Art und Umfang den Leistungen der 
sozialen Pflegeversicherung nach dem SGB XI entsprechen (§ 61 Abs. 2 Satz 1 
SGB XI). 8Die Höhe des Arbeitgeberzuschusses bemisst sich nach § 61 Abs. 2 Satz 2 
SGB XI. 9Der Arbeitgeber darf Zuschüsse zu einer privaten Krankenversicherung und 
zu einer privaten Pflege-Pflichtversicherung des Arbeitnehmers nur dann steuerfrei las-
sen, wenn der Arbeitnehmer eine Bescheinigung des Versicherungsunternehmens vor-
legt, in der bestätigt wird, dass die Voraussetzungen des § 257 Abs. 2a SGB V und des 
§ 61 Abs. 6 SGB XI vorliegen und dass es sich bei den vertraglichen Leistungen um 
Leistungen i. S. d. SGB V und SGB XI handelt. 10Die Bescheinigung muss außerdem 
Angaben über die Höhe des für die vertraglichen Leistungen i. S. d. SGB V und SGB XI 
zu zahlenden Versicherungsbeitrags enthalten. 11Der Arbeitgeber hat die Bescheini-
gung als Unterlage zum Lohnkonto aufzubewahren. 12Soweit der Arbeitgeber die steu-
erfreien Zuschüsse unmittelbar an den Arbeitnehmer auszahlt, hat der Arbeitnehmer die 
zweckentsprechende Verwendung durch eine Bescheinigung des Versicherungsunter-
nehmens über die tatsächlichen Kranken- und Pflege-Pflichtversicherungsbeiträge nach 
Ablauf eines jeden Kj. nachzuweisen; der Arbeitgeber hat diese Bescheinigung als Un-
terlage zum Lohnkonto aufzubewahren. 13Diese Bescheinigung kann mit der Beschei-
nigung nach den Sätzen 9 und 10 verbunden werden. 14Ab dem 01.01.2024 wird das 
Bescheinigungsverfahren nach den Sätzen 9 bis 13 i. d. R. durch ein elektronisches Da-
tenübermittlungsverfahren ersetzt. 15Die für den steuerfreien Zuschuss und die Lohn-
steuerberechnung erforderlichen Angaben über die Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträge werden dem Arbeitgeber dann als Lohnsteuerabzugsmerkmale nach § 39 
Abs. 4 Nr. 4 Buchst. a und b EStG zum elektronischen Abruf bereitgestellt.
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Den gesetzlichen Pflichtbeiträgen gleichgestellte Zuschüsse 


(3) 1Nach § 3 Nr. 62 Satz 2 EStG sind den Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunfts-
sicherung des Arbeitnehmers, die aufgrund gesetzlicher Verpflichtung geleistet werden, die 
Zuschüsse des Arbeitgebers gleichgestellt, die zu den Beiträgen des Arbeitnehmers für 
eine Lebensversicherung – auch für die mit einer betrieblichen Pensionskasse abgeschlos-
sene Lebensversicherung –, für die freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung oder für eine öffentlich-rechtliche Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung 
der Berufsgruppe geleistet werden, wenn der Arbeitnehmer von der Versicherungspflicht in 
der gesetzlichen Rentenversicherung nach einer der folgenden Vorschriften auf eigenen 
Antrag befreit worden ist: 


1. § 18 Abs. 3 des Gesetzes über die Erhöhung der Einkommensgrenzen in der Sozialver-
sicherung und der Arbeitslosenversicherung und zur Änderung der Zwölften Verordnung 
zum Aufbau der Sozialversicherung vom 13.08.1952 (BGBl. I S. 437), 


2. Artikel 2 § 1 des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes vom 23.02.1957 
(BGBl. I S. 88, 1074) oder Artikel 2 § 1 des Knappschaftsrentenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes vom 21.05.1957 (BGBl. I S. 533), jeweils in der bis zum 30.06.1965 gel-
tenden Fassung, 


3. § 7 Abs. 2 AVG i. d. F. des Artikels 1 des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsge-
setzes vom 23.02.1957 (BGBl. I S. 88, 1074), 


4. Artikel 2 § 1 des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes oder Artikel 2 § 1 
des Knappschaftsrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes, jeweils i. d. F. des Ren-
tenversicherungs-Änderungsgesetzes vom 09.06.1965 (BGBl. I S. 476), 


5. Artikel 2 § 1 des Zweiten Rentenversicherungs-Änderungsgesetzes vom 23.12.1966 
(BGBl. I S. 745), 


6. Artikel 2 § 1 des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes oder Artikel 2 § 1 
des Knappschaftsrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes, jeweils i. d. F. des Fi-
nanzänderungsgesetzes 1967 vom 21.12.1967 (BGBl. I S. 1259),







7. Artikel 2 § 1 Abs. 2 des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes oder Artikel 2 
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§ 1 Abs. 1a des Knappschaftsrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes, jeweils 
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i. d. F. des Dritten Rentenversicherungs-Änderungsgesetzes vom 28.07.1969 (BGBl. I 
S. 956), 


8. § 20 des Gesetzes über die Sozialversicherung vom 28.06.1990 (GBl. der Deutschen 
Demokratischen Republik I Nr. 38 S. 48) i. V. m. § 231a SGB VI i. d. F. des Gesetzes 
zur Herstellung der Rechtseinheit in der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung 
(Renten-Überleitungsgesetz – RÜG) vom 25.07.1991 (BGBl. I S. 1606). 


2Zuschüsse des Arbeitgebers i. S. d. § 3 Nr. 62 Satz 2 EStG liegen nicht vor, wenn der 
Arbeitnehmer kraft Gesetzes in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungsfrei ist. 
3Den Beiträgen des Arbeitnehmers für eine freiwillige Versicherung in der allgemeinen Ren-
tenversicherung stehen im Übrigen Beiträge für die freiwillige Versicherung in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung oder für die Selbstversicherung/Weiterversicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung gleich.


Höhe der steuerfreien Zuschüsse, Nachweis 


(4) 1Die Steuerfreiheit der Zuschüsse beschränkt sich nach § 3 Nr. 62 Satz 3 EStG im 
Grundsatz auf den Betrag, den der Arbeitgeber als Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung aufzuwenden hätte, wenn der Arbeitnehmer nicht von der gesetzlichen 
Versicherungspflicht befreit worden wäre. 2Soweit der Arbeitgeber die steuerfreien Zu-
schüsse unmittelbar an den Arbeitnehmer auszahlt, hat dieser die zweckentsprechende 
Verwendung durch eine entsprechende Bescheinigung des Versicherungsträgers bis zum 
30.04. des folgenden Kj. nachzuweisen. 3Die Bescheinigung ist als Unterlage zum Lohn-
konto aufzubewahren, sofern die Daten ab dem 01.01.2024 nicht als Lohnsteuerabzugs-
merkmale aufzuzeichnen sind (>Absatz 2 Nr. 3 Satz 14 und 15).


Kaufkraftausgleich (§ 3 Nr. 64 EStG) 


(1) 1Wird einem Arbeitnehmer außerhalb des öffentlichen Dienstes von einem inländi-
schen Arbeitgeber ein Kaufkraftausgleich gewährt, bleibt er im Rahmen des Absatzes 2 
steuerfrei, wenn der Arbeitnehmer aus dienstlichen Gründen in ein Gebiet außerhalb des 
Inlands entsandt wird und dort für einen begrenzten Zeitraum einen Wohnsitz i. S. d. § 8 
AO oder gewöhnlichen Aufenthalt i. S. d. § 9 AO hat. 2Eine Entsendung für einen begrenz-
ten Zeitraum ist anzunehmen, wenn eine Rückkehr des Arbeitnehmers nach Beendigung 
der Tätigkeit vorgesehen ist. 3Es ist unerheblich, ob der Arbeitnehmer tatsächlich zurück-
kehrt oder nicht. 


(2) 1Der Umfang der Steuerfreiheit des Kaufkraftausgleichs bestimmt sich nach den Sät-
zen des Kaufkraftzuschlags zu den Auslandsdienstbezügen im öffentlichen Dienst. 2Die für 
die einzelnen Länder in Betracht kommenden Kaufkraftzuschläge werden im BStBl I be-
kannt gemacht. 


(3) 1Die Zuschläge beziehen sich jeweils auf den Auslandsdienstort einer Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland und gelten, sofern nicht im Einzelnen andere Zuschläge fest-
gesetzt sind, jeweils für den gesamten konsularischen Amtsbezirk der Vertretung. 2Die kon-
sularischen Amtsbezirke der Vertretungen ergeben sich vorbehaltlich späterer Änderungen, 
die im Bundesanzeiger veröffentlicht werden, aus dem Verzeichnis der Vertretungen der 
Bundesrepublik Deutschland im Ausland. 


(4) 1Die regionale Begrenzung der Zuschlagssätze gilt auch für die Steuerbefreiung nach 
§ 3 Nr. 64 EStG. 2Für ein Land, das von einer Vertretung der Bundesrepublik Deutschland 
nicht erfasst wird, kann jedoch der Zuschlagssatz angesetzt werden, der für einen ver-
gleichbaren konsularischen Amtsbezirk eines Nachbarlandes festgesetzt worden ist. 


(5) 1Die Zuschlagssätze werden im öffentlichen Dienst auf 60 % der Dienstbezüge, die 
bei Verwendung im Inland zustehen, und der Auslandsdienstbezüge angewendet. 2Da eine 
vergleichbare Bemessungsgrundlage außerhalb des öffentlichen Dienstes regelmäßig nicht 
vorhanden ist, ist der steuerfreie Teil des Kaufkraftausgleichs durch Anwendung eines ent-
sprechenden Abschlagssatzes nach den Gesamtbezügen einschl. des Kaufkraftausgleichs 
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zu bestimmen. 3Dabei ist es gleichgültig, ob die Bezüge im Inland oder im Ausland ausge-
zahlt werden. 4Der Abschlagssatz errechnet sich nach folgender Formel: 


Zuschlagssatz x 600
1.000 + 6 x Zuschlagssatz.


 


5Ergibt sich durch Anwendung des Abschlagssatzes ein höherer Betrag als der tatsächlich 
gewährte Kaufkraftausgleich, ist nur der niedrigere Betrag steuerfrei. 6Zu den Gesamtbe-
zügen, auf die der Abschlagssatz anzuwenden ist, gehören nicht steuerfreie Reisekosten-
vergütungen und steuerfreie Vergütungen für Mehraufwendungen bei doppelter Haushalts-
führung. 
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(6) 1Wird ein Zuschlagssatz rückwirkend erhöht, ist der Arbeitgeber berechtigt, die be-
reits abgeschlossenen Lohnabrechnungen insoweit wiederaufzurollen und bei der jeweils 
nächstfolgenden Lohnzahlung die ggf. zu viel einbehaltene Lohnsteuer zu erstatten. 2Dabei 
ist § 41c Abs. 2 und 3 EStG anzuwenden. 3Die Herabsetzung eines Zuschlagssatzes ist 
erstmals bei der Lohnabrechnung des Arbeitslohns zu berücksichtigen, der für einen nach 
der Veröffentlichung der Herabsetzung beginnenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird.


Insolvenzsicherung (§ 3 Nr. 65 EStG) 


(1) 1Die Steuerbefreiung gilt für etwaige Beiträge des Trägers der Insolvenzsicherung an 
ein Lebensversicherungsunternehmen zur Versicherung seiner Verpflichtungen im Siche-
rungsfall (§ 8 Abs. 1 BetrAVG). 2Sie gilt auch für die Übertragung von Direktzusagen oder 
für Zusagen, die von einer Unterstützungskasse erbracht werden sollen, wenn die Betrieb-
stätigkeit eingestellt und das Unternehmen liquidiert wird (§ 4 Abs. 4 BetrAVG). 3 Im Falle 
der Liquidation einer Kapitalgesellschaft greift die Steuerbefreiung auch bei der Übertra-
gung von Versorgungszusagen, die an Gesellschafter-Geschäftsführer gegeben worden 
sind; dies gilt auch dann, wenn es sich um Versorgungszusagen an beherrschende Gesell-
schafter-Geschäftsführer handelt. 4Die Sätze 2 und 3 gelten nicht bei einer Betriebsveräu-
ßerung, wenn das Unternehmen vom Erwerber fortgeführt wird. 


(2) 1Die Mittel für die Durchführung der Insolvenzsicherung werden aufgrund öffentlich-
rechtlicher Verpflichtung durch Beiträge aller Arbeitgeber aufgebracht, die Leistungen der 
betrieblichen Altersversorgung unmittelbar zugesagt haben oder eine betriebliche Alters-
versorgung über eine Unterstützungskasse, eine Direktversicherung, einen Pensionsfonds 
oder eine Pensionskasse durchführen (§ 10 BetrAVG). 2Die Beiträge an den Träger der 
Insolvenzsicherung gehören damit als Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssiche-
rung des Arbeitnehmers, die aufgrund gesetzlicher Verpflichtung geleistet werden, zu den 
steuerfreien Einnahmen i. S. d. § 3 Nr. 62 EStG. 


(3) 1Durch die Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersversorgung werden nicht neue 
oder höhere Ansprüche geschaffen, sondern nur bereits vorhandene Ansprüche gegen In-
solvenz geschützt. 2Die in Insolvenzfällen zu erbringenden Versorgungsleistungen des Trä-
gers der Insolvenzsicherung bzw. bei Rückversicherung der Pensionskasse oder des Le-
bensversicherungsunternehmens behalten deshalb ihren steuerlichen Charakter, als wäre 
der Insolvenzfall nicht eingetreten. 3Das bedeutet z. B., dass Versorgungsleistungen an 
einen Arbeitnehmer, die auf einer Pensionszusage beruhen oder die über eine Unterstüt-
zungskasse durchgeführt werden sollten, auch nach Eintritt des Insolvenzfalles und Über-
nahme der Leistungen durch ein Versicherungsunternehmen zu den Einnahmen aus nicht-
selbständiger Arbeit gehören. 


(4) In den Fällen der Übertragung oder Umwandlung einer Rückdeckungsversicherung 
(>R 40b.1 Abs. 3) ist § 3 Nr. 65 Satz 1 Buchst. c EStG nicht anwendbar, aber ggf. § 3 
Nr. 65 Satz 1 Buchst. d EStG.


R 3.65







Steuerfreiheit der Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder 
Nachtarbeit (§ 3b EStG)


Allgemeines 
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(1) 1Die Steuerfreiheit setzt voraus, dass neben dem Grundlohn tatsächlich ein Zuschlag 
für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit gezahlt wird. 2Ein solcher Zuschlag kann in ei-
nem Gesetz, einer Rechtsverordnung, einem Tarifvertrag, einer Betriebsvereinbarung oder 
einem Einzelarbeitsvertrag geregelt sein. 3Bei einer Nettolohnvereinbarung ist der Zuschlag 
nur steuerfrei, wenn er neben dem vereinbarten Nettolohn gezahlt wird. 4Unschädlich ist 
es, wenn neben einem Zuschlag für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit, die gleichzeitig 
Mehrarbeit ist, keine gesonderte Mehrarbeitsvergütung oder ein Grundlohn gezahlt wird, 
mit dem die Mehrarbeit abgegolten ist. 5Auf die Bezeichnung der Lohnzuschläge kommt es 
nicht an. 6Die Barabgeltung eines Freizeitanspruchs oder eines Freizeitüberhangs oder Zu-
schläge wegen Mehrarbeit oder wegen anderer als durch die Arbeitszeit bedingter Er-
schwernisse oder Zulagen, die lediglich nach bestimmten Zeiträumen bemessen werden, 
sind keine begünstigten Lohnzuschläge. 7§ 3b EStG ist auch bei Arbeitnehmern anwend-
bar, deren Lohn nach § 40a EStG pauschal versteuert wird.
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Grundlohn 


(2) 1Grundlohn ist nach § 3b Abs. 2 EStG der auf eine Arbeitsstunde entfallende An-
spruch auf laufenden Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer für den jeweiligen Lohnzahlungs-
zeitraum aufgrund seiner regelmäßigen Arbeitszeit erwirbt. 2 Im Einzelnen gilt Folgendes: 


1. Abgrenzung des Grundlohns 


a) 1Der Anspruch auf laufenden Arbeitslohn ist nach R 39b.2 vom Anspruch auf sonstige 
Bezüge abzugrenzen. 2Soweit Arbeitslohn-Nachzahlungen oder -Vorauszahlungen 
zum laufenden Arbeitslohn gehören, erhöhen sie den laufenden Arbeitslohn der Lohn-
zahlungszeiträume, für die sie nach- oder vorausgezahlt werden; § 41c EStG ist an-
zuwenden. 


b) 1Zum Grundlohn gehören Ansprüche auf Sachbezüge, Aufwendungszuschüsse, ver-
mögenswirksame Leistungen und die nach § 3 Nr. 56 oder 63 EStG steuerfreien Be-
träge des Arbeitgebers, wenn sie laufender Arbeitslohn sind. 2Das Gleiche gilt für 
Ansprüche auf Zuschläge und Zulagen, die wegen der Besonderheit der Arbeit in der 
regelmäßigen Arbeitszeit gezahlt werden, z. B. Erschwerniszulagen oder Schichtzu-
schläge, sowie Lohnzuschläge für die Arbeit in der nicht durch § 3b EStG begünstig-
ten Zeit. 3Regelmäßige Arbeitszeit ist die für das jeweilige Dienstverhältnis verein-
barte Normalarbeitszeit. 


c) 1Nicht zum Grundlohn gehören Ansprüche auf Vergütungen für Überstunden (Mehr-
arbeitsvergütungen), Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit in der 
nach § 3b EStG begünstigten Zeit, und zwar auch insoweit, als sie wegen Überschrei-
tens der dort genannten Zuschlagssätze steuerpflichtig sind. 2Dies gilt auch für steu-
erfreie und nach § 40 EStG pauschal besteuerte Bezüge. 


2. Ermittlung des Grundlohnanspruchs für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum 


a) 1Es ist der für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum vereinbarte Grundlohn i. S. d. 
Nummer 1 zu ermitteln (Basisgrundlohn). 2Werden die für den Lohnzahlungszeitraum 
zu zahlenden Lohnzuschläge nach den Verhältnissen eines früheren Lohnzahlungs-
zeitraums bemessen, ist auch der Ermittlung des Basisgrundlohns der frühere Lohn-
zahlungszeitraum zugrunde zu legen. 3Werden die Zuschläge nach der Arbeitsleis-
tung eines früheren Lohnzahlungszeitraums, aber nach dem Grundlohn des laufen-
den Lohnzahlungszeitraums bemessen, ist der Basisgrundlohn des laufenden Lohn-
zahlungszeitraums zugrunde zu legen. 4Soweit sich die Lohnvereinbarung auf andere 
Zeiträume als auf den Lohnzahlungszeitraum bezieht, ist der Basisgrundlohn durch 
Vervielfältigung des vereinbarten Stundenlohns mit der Stundenzahl der regelmäßi-
gen Arbeitszeit im Lohnzahlungszeitraum zu ermitteln. 5Bei einem monatlichen Lohn-
zahlungszeitraum ergibt sich die Stundenzahl der regelmäßigen Arbeitszeit aus dem 
4,35fachen der wöchentlichen Arbeitszeit. 6Arbeitszeitausfälle, z. B. durch Urlaub 
oder Krankheit, bleiben außer Betracht.


R 3b
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b) 1Zusätzlich ist der Teil des für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum zustehenden 
Grundlohns i. S. d. Nummer 1 zu ermitteln, dessen Höhe nicht von im Voraus be-
stimmbaren Verhältnissen abhängt (Grundlohnzusätze), z. B. der nur für einzelne Ar-
beitsstunden bestehende Anspruch auf Erschwerniszulagen oder Spätarbeitszu-
schläge oder der von der Zahl der tatsächlichen Arbeitstage abhängende Anspruch 
auf Fahrtkostenzuschüsse. 2Diese Grundlohnzusätze sind mit den Beträgen anzuset-
zen, die dem Arbeitnehmer für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum tatsächlich zu-
stehen. 
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3. Umrechnung des Grundlohnanspruchs 
1Basisgrundlohn (Nummer 2 Buchst. a) und Grundlohnzusätze (Nummer 2 Buchst. b) 
sind zusammenzurechnen und durch die Zahl der Stunden der regelmäßigen Arbeitszeit 
im jeweiligen Lohnzahlungszeitraum zu teilen. 2Bei einem monatlichen Lohnzahlungs-
zeitraum ist der Divisor mit dem 4,35fachen der wöchentlichen Arbeitszeit anzusetzen. 
3Das Ergebnis ist der Grundlohn; er ist für die Berechnung des steuerfreien Anteils der 
Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit maßgebend, soweit er die Stun-
denlohnhöchstgrenze nach § 3b Abs. 2 Satz 1 EStG nicht übersteigt. 4 Ist keine regel-
mäßige Arbeitszeit vereinbart, sind der Ermittlung des Grundlohns die im Lohnzahlungs-
zeitraum tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden zugrunde zu legen. 5Bei Stücklohnemp-
fängern kann die Umrechnung des Stücklohns auf einen Stundenlohn unterbleiben. 


4. Wird ein Zuschlag für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit von weniger als einer 
Stunde gezahlt, ist bei der Ermittlung des steuerfreien Zuschlags für diesen Zeitraum der 
Grundlohn entsprechend zu kürzen. 


5. Bei einer Beschäftigung nach dem AltTZG ist der Grundlohn nach § 3b Abs. 2 EStG so 
zu berechnen, als habe eine Vollzeitbeschäftigung bestanden.


Nachtarbeit an Sonntagen und Feiertagen 


(3) 1Wird an Sonntagen und Feiertagen oder in der zu diesen Tagen nach § 3b Abs. 3 
Nr. 2 EStG gehörenden Zeit Nachtarbeit geleistet, kann die Steuerbefreiung nach § 3b 
Abs. 1 Nr. 2 bis 4 EStG neben der Steuerbefreiung nach § 3b Abs. 1 Nr. 1 EStG in An-
spruch genommen werden. 2Dabei ist der steuerfreie Zuschlagssatz für Nachtarbeit mit 
dem steuerfreien Zuschlagssatz für Sonntags- oder Feiertagsarbeit auch dann zusammen-
zurechnen, wenn nur ein Zuschlag gezahlt wird. 3Ob ein gesetzlicher Feiertag vorliegt, rich-
tet sich nach dem Ort der Arbeitsstätte; dies ist der Ort, an dem der Arbeitnehmer jeweils 
beruflich tätig wird. 4Zu den gesetzlichen Feiertagen i. S. d. § 3b Abs. 1 Nr. 3 EStG gehören 
der Oster- und der Pfingstsonntag auch dann, wenn sie in den am Ort der Arbeitsstätte 
geltenden Vorschriften nicht ausdrücklich als Feiertage genannt werden. 5Wenn für die ei-
nem Sonn- oder Feiertag folgende oder vorausgehende Nachtarbeit ein Zuschlag für Sonn-
tags- oder Feiertagsarbeit gezahlt wird, ist dieser als Zuschlag für Nachtarbeit zu behan-
deln.


Feiertagsarbeit an Sonntagen 


(4) 1 Ist ein Sonntag zugleich Feiertag, kann ein Zuschlag nur bis zur Höhe des jeweils in 
Betracht kommenden Feiertagszuschlags steuerfrei gezahlt werden. 2Das gilt auch dann, 
wenn nur ein Sonntagszuschlag gezahlt wird.


Zusammentreffen mit Mehrarbeitszuschlägen 


(5) 1Hat der Arbeitnehmer arbeitsrechtlich Anspruch auf Zuschläge für Sonntags-, Feier-
tags- oder Nachtarbeit und auf Zuschläge für Mehrarbeit und wird Mehrarbeit als Sonntags-, 
Feiertags- oder Nachtarbeit geleistet, sind folgende Fälle zu unterscheiden: 


1. Es werden sowohl die in Betracht kommenden Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder 
Nachtarbeit als auch für Mehrarbeit gezahlt. 


2. Es wird nur der in Betracht kommende Zuschlag für Sonntags-, Feiertags- oder Nacht-
arbeit gezahlt, der ebenso hoch oder höher ist als der Zuschlag für Mehrarbeit. 


3. Es wird nur der Zuschlag für Mehrarbeit gezahlt. 


4. Es wird ein einheitlicher Zuschlag (Mischzuschlag) gezahlt, der höher ist als die jeweils 
in Betracht kommenden Zuschläge, aber niedriger als ihre Summe.
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5. Es wird ein einheitlicher Zuschlag (Mischzuschlag) gezahlt, der höher ist als die Summe 
der jeweils in Betracht kommenden Zuschläge. 
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2 In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 und 2 ist von den gezahlten Zuschlägen der Betrag als 
Zuschlag für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit zu behandeln, der dem arbeitsrechtlich 
jeweils in Betracht kommenden Zuschlag entspricht. 3 Im Falle des Satzes 1 Nr. 3 liegt ein 
Zuschlag i. S. d. § 3b EStG nicht vor. 4 In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 und 5 ist der Misch-
zuschlag im Verhältnis der in Betracht kommenden Einzelzuschläge in einen nach § 3b 
EStG begünstigten Anteil und einen nicht begünstigten Anteil aufzuteilen. 5 Ist für Sonn-
tags-, Feiertags- oder Nachtarbeit kein Zuschlag vereinbart, weil z. B. Pförtner oder Nacht-
wächter ihre Tätigkeit regelmäßig zu den begünstigten Zeiten verrichten, bleibt von einem 
für diese Tätigkeiten gezahlten Mehrarbeitszuschlag kein Teilbetrag nach § 3b EStG steu-
erfrei.


Nachweis der begünstigten Arbeitszeiten 


(6) 1Steuerfrei sind nur Zuschläge, die für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags-
oder Nachtarbeit gezahlt werden. 2Zur vereinbarten und vergüteten Arbeitszeit gehörende 
Waschzeiten, Schichtübergabezeiten und Pausen gelten als begünstigte Arbeitszeit i. S. d. 
§ 3b EStG, soweit sie in den begünstigten Zeitraum fallen. 3Die tatsächlich geleistete Sonn-
tags-, Feiertags- oder Nachtarbeit ist i. d. R. im Einzelfall nachzuweisen. 4Wird eine einheit-
liche Vergütung für den Grundlohn und die Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nacht-
arbeit, ggf. unter Einbeziehung der Mehrarbeit und Überarbeit, gezahlt, weil Sonntags-, Fei-
ertags- oder Nachtarbeit üblicherweise verrichtet wird, und werden deshalb die sonntags, 
feiertags oder nachts tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden nicht aufgezeichnet, bleiben 
die in der einheitlichen Vergütung enthaltenen Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder 
Nachtarbeiten nicht nach § 3b EStG steuerfrei. 5Zu einem erleichterten Nachweis >Absatz 
7. 6Sind die Einzelanschreibung und die Einzelbezahlung der geleisteten Sonntags-, Feier-
tags- oder Nachtarbeit wegen der Besonderheiten der Arbeit und der Lohnzahlungen nicht 
möglich, darf das Betriebsstättenfinanzamt den Teil der Vergütung, der als steuerfreier Zu-
schlag für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit anzuerkennen ist, von Fall zu Fall fest-
stellen. 7 Im Interesse einer einheitlichen Behandlung der Arbeitnehmer desselben Berufs-
zweigs darf das Betriebsstättenfinanzamt die Feststellung nur auf Weisung der vorgesetz-
ten Behörde treffen. 8Die Weisung ist der obersten Landesfinanzbehörde vorbehalten, 
wenn die für den in Betracht kommenden Berufszweig maßgebende Regelung nicht nur im 
Bezirk der für das Betriebsstättenfinanzamt zuständigen vorgesetzten Behörde gilt. 9Eine 
Feststellung nach Satz 6 kommt für solche Regelungen nicht in Betracht, durch die nicht 
pauschale Zuschläge festgesetzt, sondern bestimmte Teile eines nach Zeiträumen bemes-
senen laufenden Arbeitslohns als Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit er-
klärt werden.


Pauschale Zuschläge 


(7) 1Werden Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit als laufende Pau-
schale, z. B. Monatspauschale, gezahlt und wird eine Verrechnung mit den Zuschlägen, die 
für die einzeln nachgewiesenen Zeiten für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit aufgrund 
von Einzelberechnungen zu zahlen wären, erst später vorgenommen, kann die laufende 
Pauschale oder ein Teil davon steuerfrei belassen werden, wenn 


1. der steuerfreie Betrag nicht nach höheren als den in § 3b EStG genannten Prozentsät-
zen berechnet wird, 


2. der steuerfreie Betrag nach dem durchschnittlichen Grundlohn und der durchschnittli-
chen im Zeitraum des Kj. tatsächlich anfallenden Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 
bemessen wird, 


3. die Verrechnung mit den einzeln ermittelten Zuschlägen jeweils vor der Erstellung der 
Lohnsteuerbescheinigung und somit regelmäßig spätestens zum Ende des Kj. oder beim 
Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Dienstverhältnis erfolgt. 2Für die Ermittlung 
der im Einzelnen nachzuweisenden Zuschläge ist auf den jeweiligen Lohnzahlungszeit-
raum abzustellen. 3Dabei ist auch der steuerfreie Teil der einzeln ermittelten Zuschläge 







festzustellen und die infolge der Pauschalierung zu wenig oder zu viel einbehaltene 
Lohnsteuer auszugleichen, 


4. bei der Pauschalzahlung erkennbar ist, welche Zuschläge im Einzelnen – jeweils ge-
trennt nach Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit – abgegolten sein 
sollen und nach welchen Prozentsätzen des Grundlohns die Zuschläge bemessen wor-
den sind, 
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5. die Pauschalzahlung tatsächlich ein Zuschlag ist, der neben dem Grundlohn gezahlt 
wird; eine aus dem Arbeitslohn rechnerisch ermittelte Pauschalzahlung ist kein Zu-
schlag. 


2Ergibt die Einzelfeststellung, dass der dem Arbeitnehmer aufgrund der tatsächlich geleis-
teten Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit zustehende Zuschlag im Kj. höher ist als die 
Pauschalzahlung, kann ein höherer Betrag nur steuerfrei sein, wenn und soweit der Zu-
schlag auch tatsächlich zusätzlich gezahlt wird; eine bloße Kürzung des steuerpflichtigen 
Arbeitslohns um den übersteigenden Steuerfreibetrag ist nicht zulässig. 3Diese Regelun-
gen gelten sinngemäß, wenn lediglich die genaue Feststellung des steuerfreien Betrags im 
Zeitpunkt der Zahlung des Zuschlags schwierig ist und sie erst zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt werden kann.


Zeitversetzte Auszahlung 


(8) 1Die Steuerfreiheit von Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit bleibt 
auch bei zeitversetzter Auszahlung i. d. R. erhalten. 2Voraussetzung ist jedoch, dass vor 
der Leistung der begünstigten Arbeit bestimmt wird, dass ein steuerfreier Zuschlag – ggf. 
teilweise – als Wertguthaben auf ein Arbeitszeitkonto genommen und getrennt ausgewie-
sen wird. 3Dies gilt z. B. in Fällen der Altersteilzeit bei Aufteilung in Arbeits- und Freistel-
lungsphase (sog. Blockmodelle).


Bewertung der Sachbezüge (§ 8 Abs. 2 EStG)


Allgemeines 


(1) 1Fließt dem Arbeitnehmer Arbeitslohn in Form von Sachbezügen zu, sind diese 
ebenso wie Barlohnzahlungen entweder dem laufenden Arbeitslohn oder den sonstigen 
Bezügen zuzuordnen (>R 39b.2). 2Für die Besteuerung unentgeltlicher Sachbezüge ist de-
ren Geldwert maßgebend. 3Erhält der Arbeitnehmer die Sachbezüge nicht unentgeltlich, ist 
der Unterschiedsbetrag zwischen dem Geldwert des Sachbezugs und dem tatsächlichen 
Entgelt zu versteuern. 4Der Geldwert ist entweder durch Einzelbewertung zu ermitteln (>Ab-
satz 2) oder mit einem amtlichen Sachbezugswert anzusetzen (>Absatz 4). 5Besondere 
Bewertungsvorschriften gelten nach § 8 Abs. 3 EStG für den Bezug von Waren oder Dienst-
leistungen, die vom Arbeitgeber nicht überwiegend für den Bedarf seiner Arbeitnehmer her-
gestellt, vertrieben oder erbracht werden, soweit diese Sachbezüge nicht nach § 40 EStG 
pauschal versteuert werden (>R 8.2), sowie nach § 19a Abs. 1 Satz 5 EStG und § 3 Nr. 39 
Satz 4 EStG für den Bezug von Vermögensbeteiligungen. 6Die Auszahlung von Arbeitslohn 
in Fremdwährung ist kein Sachbezug.


Einzelbewertung von Sachbezügen 


(2) 1Sachbezüge, für die keine amtlichen Sachbezugswerte (>Absatz 4) festgesetzt sind, 
die nicht nach § 8 Abs. 2 Satz 2 bis 5 EStG (>Absatz 9 und 10) zu bewerten sind, und die 
nicht nach § 8 Abs. 3 EStG bewertet werden (>R 8.2), sind nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG 
mit den um übliche Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreisen am Abgabeort im 
Zeitpunkt der Abgabe anzusetzen. 2Bei einem umfangreichen Warenangebot, von dem 
fremde Letztverbraucher ausgeschlossen sind, kann der übliche Preis einer Ware auch auf-
grund repräsentativer Erhebungen über die relative Preisdifferenz für die gängigsten Ein-
zelstücke jeder Warengruppe ermittelt werden. 3Erhält der Arbeitnehmer eine Ware oder 
Dienstleistung, die nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG zu bewerten ist, kann sie aus Vereinfa-
chungsgründen mit 96 % des Endpreises bewertet werden, zu dem sie der Abgebende oder 


R 8.1


R 8.1 (1)


R 8.1 (2)
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dessen Abnehmer fremden Letztverbrauchern im allgemeinen Geschäftsverkehr anbietet. 
4Wird die konkrete Ware oder Dienstleistung nicht zu vergleichbaren Bedingungen an Letzt-
verbraucher am Markt angeboten, ist es nicht zu beanstanden, wenn der Sachbezug statt-
dessen in Höhe der entsprechenden Aufwendungen des Arbeitgebers einschl. Umsatz-
steuer und sämtlicher Nebenkosten angesetzt wird. 5Satz 3 gilt nicht, wenn als Endpreis 
der günstigste Preis am Markt angesetzt oder ein Warengutschein i. S. d. § 8 Abs. 1 Satz 3 
EStG mit Betragsangabe hingegeben wird sowie in den Fällen des Satzes 4.
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Freigrenze nach § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG (Sachbezugsfreigrenze) 


(3) 1Bei der Prüfung der Sachbezugsfreigrenze bleiben die nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG 
zu bewertenden Vorteile, die nach §§ 37b, 40 EStG pauschal versteuert werden, außer 
Ansatz; für Gutscheine und Geldkarten i S. d. § 8 Abs. 1 Satz 3 EStG gilt die Sachbezugs-
freigrenze nur, wenn sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden 
(§ 8 Abs. 4 EStG). 2Für die Feststellung, ob die Sachbezugsfreigrenze überschritten ist, 
sind die in einem Kalendermonat zufließenden und nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG zu bewer-
tenden, ggf. um den Bewertungsabschlag nach § 8 Abs. 2 Satz 12 EStG geminderten Vor-
teile (>Absatz 6a) zusammenzurechnen, auch soweit hierfür Lohnsteuer nach § 39b Abs. 2 
und 3 EStG einbehalten worden ist. 3Außer Ansatz bleiben Vorteile, die nach § 8 Abs. 2 
Satz 2 bis 10 oder Abs. 3, § 3 Nr. 39 oder nach § 19a EStG zu bewerten sind. 4Bei der 
monatlichen Überlassung einer Zeitfahrkarte oder einer monatlichen Fahrberechtigung für 
ein Job-Ticket, das für einen längeren Zeitraum gilt, ist die Sachbezugsfreigrenze anwend-
bar, soweit nicht § 3 Nr. 15 EStG anwendbar ist.


Amtliche Sachbezugswerte 


(4) 1Amtliche Sachbezugswerte werden durch die SvEV oder durch Erlasse der obersten 
Landesfinanzbehörden nach § 8 Abs. 2 Satz 10 EStG festgesetzt. 2Die amtlichen Sachbe-
zugswerte sind, soweit nicht zulässigerweise § 8 Abs. 3 EStG angewandt wird, ausnahms-
los für die Sachbezüge maßgebend, für die sie bestimmt sind. 3Die amtlichen Sachbezugs-
werte gelten auch dann, wenn in einem Tarifvertrag, einer Betriebsvereinbarung oder in 
einem Arbeitsvertrag für Sachbezüge höhere oder niedrigere Werte festgesetzt worden 
sind. 4Sie gelten ausnahmsweise auch für Barvergütungen, wenn diese nur gelegentlich 
oder vorübergehend gezahlt werden, z. B. bei tageweiser auswärtiger Beschäftigung, für 
die Dauer einer Krankheit oder eines Urlaubs, und wenn mit der Barvergütung nicht mehr 
als der tatsächliche Wert der Sachbezüge abgegolten wird; geht die Barvergütung über den 
tatsächlichen Wert der Sachbezüge hinaus, ist die Barvergütung der Besteuerung zugrunde 
zu legen. 


Unterkunft oder Wohnung 


(5) 1Für die Bewertung einer Unterkunft, die keine Wohnung ist (>Absatz 6 Satz 2 bis 4), 
ist der amtliche Sachbezugswert nach der SvEV maßgebend, soweit nicht zulässigerweise 
§ 8 Abs. 3 EStG angewandt wird. 2Dabei ist der amtliche Sachbezugswert auch dann an-
zusetzen, wenn der Arbeitgeber die dem Arbeitnehmer überlassene Unterkunft gemietet 
und ggf. mit Einrichtungsgegenständen ausgestattet hat. 3Eine Gemeinschaftsunterkunft 
liegt vor, wenn die Unterkunft bspw. durch Gemeinschaftswaschräume oder Gemein-
schaftsküchen Wohnheimcharakter hat oder Zugangsbeschränkungen unterworfen ist. 


(6) 1Soweit nicht zulässigerweise § 8 Abs. 3 EStG angewandt wird, ist für die Bewertung 
einer Wohnung der ortsübliche Mietwert maßgebend, bei Vorliegen der Voraussetzungen 
gemindert um den Bewertungsabschlag nach § 8 Abs. 2 Satz 12 EStG (>Absatz 6a). 2Eine 
Wohnung ist eine in sich geschlossene Einheit von Räumen, in denen ein selbständiger 
Haushalt geführt werden kann. 3Wesentlich ist, dass eine Wasserversorgung und -entsor-
gung, zumindest eine einer Küche vergleichbare Kochgelegenheit sowie eine Toilette vor-
handen sind. 4Danach stellt z. B. ein Einzimmerappartement mit Küchenzeile und WC als 
Nebenraum eine Wohnung dar, dagegen ist ein Wohnraum bei Mitbenutzung von Bad, Toi-
lette und Küche eine Unterkunft. 5Als ortsüblicher Mietwert ist die Miete anzusetzen, die für 
eine nach Baujahr, Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage vergleichbare Woh-
nung üblich ist (Vergleichsmiete). 6Bei Anwendung eines Mietspiegels ist die Vergleichs-
miete der niedrigste Mietwert der Mietpreisspanne des Mietspiegels für vergleichbare


R 8.1 (3) 


R 8.1 (4) 


R 8.1 (5) 


R 8.1 (6) 
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Wohnungen zzgl. der nach der BetrKV umlagefähigen Kosten, die konkret auf die überlas-
sene Wohnung entfallen. 7 In den Fällen, in denen der Arbeitgeber vergleichbare Wohnun-
gen in nicht unerheblichem Umfang an fremde Dritte zu einer niedrigeren als der üblichen 
Miete vermietet, ist die niedrigere Miete anzusetzen. 8Die Vergleichsmiete gilt unabhängig 
davon, ob die Wohnung z. B. als Werks- und Dienstwohnung im Eigentum des Arbeitgebers 
oder dem Arbeitgeber aufgrund eines Belegungsrechts zur Verfügung steht oder von ihm 
angemietet worden ist. 9Gesetzliche Mietpreisbeschränkungen sind zu beachten. 10Stehen 
solche einem Mieterhöhungsverlangen entgegen, gilt dies jedoch nur, soweit die maßgeb-
liche Ausgangsmiete den ortsüblichen Mietwert oder die gesetzlich zulässige Höchstmiete 
nicht unterschritten hat. 11Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im Rahmen einer 
Auslandstätigkeit eine Wohnung im Ausland, deren ortsübliche Miete 18 % des Arbeits-
lohns ohne Kaufkraftausgleich übersteigt, ist diese Wohnung mit 18 % des Arbeitslohns 
ohne Kaufkraftausgleich zzgl. 10 % der darüberhinausgehenden ortsüblichen Miete zu be-
werten; dieser Wert gilt für die Anwendung des § 8 Abs. 2 Satz 12 EStG als ortsüblicher 
Mietwert.
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Bewertungsabschlag nach § 8 Abs. 2 Satz 12 EStG 


(6a) 1Der Bewertungsabschlag beträgt 1/3 vom ortsüblichen Mietwert, wenn dieser nicht 
mehr als 25 € je Quadratmeter ohne umlagefähige Kosten i. S. d. BetrKV beträgt. 2Die nach 
Anwendung des Bewertungsabschlags ermittelte Vergleichsmiete ist Bemessungsgrund-
lage für die Bewertung der Mietvorteile. 3Die Mietvorteile bleiben außer Ansatz, wenn sie 
zusammen mit anderen nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG zu bewertenden Sachbezügen die 
Sachbezugsfreigrenze nicht überschreiten. 4Überlässt der Arbeitgeber Wohnungen über-
wiegend an fremde Dritte, besteht ein Wahlrecht zwischen den Bewertungsmethoden nach 
§ 8 Abs. 2 EStG (mit Bewertungsabschlag) und § 8 Abs. 3 EStG (mit Rabatt-Freibetrag).


Kantinenmahlzeiten und Zuschüsse in Form von Essenmarken 


(7) Für die Bewertung von Mahlzeiten, die arbeitstäglich an die Arbeitnehmer abgegeben 
werden, gilt Folgendes: 


1. 1Mahlzeiten, die durch eine vom Arbeitgeber selbst betriebene Kantine, Gaststätte oder 
vergleichbare Einrichtung abgegeben werden, sind mit dem maßgebenden amtlichen 
Sachbezugswert nach der SvEV (Sachbezugswert) zu bewerten. 2Alternativ kommt eine 
Bewertung mit dem Endpreis i. S. d. § 8 Abs. 3 EStG in Betracht, wenn die Mahlzeiten 
überwiegend nicht für die Arbeitnehmer zubereitet werden. 


2. 1Mahlzeiten, die die Arbeitnehmer in einer nicht vom Arbeitgeber selbst betriebenen 
Kantine, Gaststätte oder vergleichbaren Einrichtung erhalten, sind vorbehaltlich der 
Nummer 4 ebenfalls mit dem Sachbezugswert zu bewerten, wenn der Arbeitgeber auf-
grund vertraglicher Vereinbarung durch Zuschüsse oder andere Leistungen an die die 
Mahlzeiten vertreibende Einrichtung, z. B. durch verbilligte Überlassung von Räumen, 
Energie oder Einrichtungsgegenständen, zur Verbilligung der Mahlzeiten beiträgt. 2Es 
ist nicht erforderlich, dass die Mahlzeiten im Rahmen eines Reihengeschäfts zunächst 
an den Arbeitgeber und danach von diesem an die Arbeitnehmer abgegeben werden. 


3. In den Fällen der Nummern 1 und 2 ist ein geldwerter Vorteil als Arbeitslohn zu erfassen, 
wenn und soweit der vom Arbeitnehmer für eine Mahlzeit gezahlte Preis einschl. Um-
satzsteuer den Sachbezugswert unterschreitet. 


4. Bestehen die Leistungen des Arbeitgebers im Falle der Nummer 2 aus arbeitstäglichen 
Zuschüssen zu Mahlzeiten in Form von Papier-Essenmarken (z. B. Essensgutscheine, 
Restaurantschecks) oder digitalen Essenmarken (z. B. aufladbare Geldkarten, Apps), 
die in einer Annahmestelle (z. B. Restaurant, Lebensmitteleinzelhandel) beim Erwerb 
einer Mahlzeit in Zahlung genommen werden, gilt Folgendes: 


a) 1Es ist nicht der Zuschuss, sondern die Mahlzeit mit dem Sachbezugswert zu bewer-
ten, wenn 


aa) tatsächlich arbeitstäglich eine Mahlzeit (Frühstück, Mittag- oder Abendes-
sen) durch den Arbeitnehmer erworben wird. 2Lebensmittel sind nur dann 
als Mahlzeit anzuerkennen, wenn sie zum unmittelbaren Verzehr geeignet 
oder zum Verbrauch während der Essenpausen bestimmt sind. 3Einzelne


R 8.1 (6a)


R 8.1 (7)
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Bestandteile einer Mahlzeit können auch bei verschiedenen Akzeptanzstel-
len erworben werden. 4Erwirbt der Arbeitnehmer am selben Tag weitere 
Mahlzeiten für andere Tage auf Vorrat, sind hierfür gewährte Zuschüsse als 
Barlohn zu erfassen, 
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bb) für jede Mahlzeit lediglich ein Zuschuss arbeitstäglich (ohne Krankheitstage, 
Urlaubstage und – vorbehaltlich Doppelbuchst. ee) – Arbeitstage, an denen 
der Arbeitnehmer eine Auswärtstätigkeit ausübt) beansprucht werden kann, 


cc) der Zuschuss den Sachbezugswert der Mahlzeit um nicht mehr als 3,10 € 
übersteigt, 


dd) der Zuschuss den tatsächlichen Preis der Mahlzeit nicht übersteigt und 


ee) der Zuschuss nicht von Arbeitnehmern beansprucht werden kann, die eine 
Auswärtstätigkeit ausüben, bei der die ersten drei Monate (§ 9 Abs. 4a 
Satz 6 und 7 EStG) noch nicht abgelaufen sind. 


2Dies gilt auch dann, wenn zwischen dem Arbeitgeber und der Annahmestelle, die 
die bezuschusste Mahlzeit abgibt, keine unmittelbaren vertraglichen Beziehungen be-
stehen, weil z. B. ein Unternehmen eingeschaltet ist, das die Zuschüsse verwaltet. 
3Der Arbeitgeber hat die vorstehenden Voraussetzungen nachzuweisen; der Nach-
weis der Verwendung des Zuschusses ausschl. zum Erwerb einer Mahlzeit i. S. d. 
Doppelbuchst. aa kann dabei auch durch Vorlage entsprechender vertraglicher Ver-
einbarungen zwischen dem Unternehmen, das die bezuschusste Mahlzeit abgibt, und 
dem Arbeitgeber oder dem mit der Verwaltung der Zuschüsse beauftragten Unter-
nehmen geführt werden. 4Zur Erfüllung der Voraussetzungen nach Doppelbuchst. bb 
hat der Arbeitgeber für jeden Arbeitnehmer die Tage der Abwesenheit festzustellen 
und sicherzustellen, dass die Zahl der Tage, für die Zuschüsse gewährt werden, im 
Kj. die Zahl der vereinbarten Arbeitstage abzgl. der Abwesenheitstage nicht über-
schreitet. 5Die Pflicht zur Feststellung der Abwesenheitstage und zur Anpassung der 
Zahl der Zuschüsse entfällt für Arbeitnehmer, die im Kj. durchschnittlich an nicht mehr 
als drei Arbeitstagen je Kalendermonat Auswärtstätigkeiten ausüben, wenn keiner 
dieser Arbeitnehmer im Kalendermonat mehr als 15 Zuschüsse zu Mahlzeiten (ins-
gesamt für Frühstück, Mittag- und Abendessen) erhält. 


b) Bestehen die Leistungen des Arbeitgebers ausschl. in der Hingabe von Essenmar-
ken, ist auch unter den Voraussetzungen des Buchst. a der Verrechnungswert der 
Essenmarke als Arbeitslohn anzusetzen, wenn dieser Wert den geldwerten Vorteil 
nach Nummer 3 unterschreitet. 


c) 1Wird der Arbeitsvertrag dahingehend geändert, dass der Arbeitnehmer anstelle von 
Barlohn Zuschüsse erhält, vermindert sich dadurch der Barlohn in entsprechender 
Höhe. 2Die Zuschüsse sind mit dem Wert anzusetzen, der sich nach den Buchst. a 
oder b ergibt. 3Ohne Änderung des Arbeitsvertrags führt der Austausch von Barlohn 
durch Zuschüsse nicht zu einer Herabsetzung des steuerpflichtigen Barlohns. 4 In die-
sem Falle ist der Betrag, um den sich der ausgezahlte Barlohn verringert, als Entgelt 
für die Mahlzeit anzusehen und von dem nach Buchst. a oder b maßgebenden Wert 
abzusetzen. 


d) 1Dem Arbeitgeber bleibt es unbenommen, entweder die ihm vom Arbeitnehmer vor-
gelegten Einzelbelegnachweise manuell zu überprüfen oder sich entsprechender 
elektronischer Verfahren zu bedienen (z. B. wenn ein Anbieter die Belege vollauto-
matisch digitalisiert, prüft und eine monatliche Abrechnung an den Arbeitgeber über-
mittelt, aus der sich dieselben Erkenntnisse wie aus Einzelbelegnachweisen gewin-
nen lassen). 2Die von Annahmestellen eingelösten Papier-Essenmarken brauchen 
nicht an den Arbeitgeber zurückgegeben und von ihm nicht aufbewahrt zu werden, 
wenn der Arbeitgeber eine Abrechnung erhält, aus der sich ergibt, wie viele Papier-
Essenmarken mit welchem Verrechnungswert eingelöst worden sind, und diese auf-
bewahrt. 


5. 1Wenn der Arbeitgeber unterschiedliche Mahlzeiten zu unterschiedlichen Preisen teil-
entgeltlich oder unentgeltlich an die Arbeitnehmer abgibt oder Leistungen nach Num-
mer 2 zur Verbilligung der Mahlzeiten erbringt und die Lohnsteuer nach § 40 Abs. 2 
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EStG pauschal erhebt, kann der geldwerte Vorteil mit dem Durchschnittswert der Pau-
schalbesteuerung zugrunde gelegt werden. 2Die Durchschnittsbesteuerung braucht 
nicht tageweise durchgeführt zu werden, sie darf sich auf den gesamten Lohnzahlungs-
zeitraum erstrecken. 3Bietet der Arbeitgeber bestimmte Mahlzeiten nur einem Teil seiner 
Arbeitnehmer an, z. B. in einem Vorstandskasino, sind diese Mahlzeiten nicht in die 
Durchschnittsberechnung einzubeziehen. 4Unterhält der Arbeitgeber mehrere Kantinen, 
ist der Durchschnittswert für jede einzelne Kantine zu ermitteln. 5 Ist die Ermittlung des 
Durchschnittswerts wegen der Menge der zu erfassenden Daten besonders aufwendig, 
kann die Ermittlung des Durchschnittswerts für einen repräsentativen Zeitraum und bei 
einer Vielzahl von Kantinen für eine repräsentative Auswahl der Kantinen durchgeführt 
werden. 
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6. 1Der Arbeitgeber hat die vom Arbeitnehmer geleistete Zahlung i. d. R. in nachprüfbarer 
Form nachzuweisen. 2Der Einzelnachweis der Zahlungen ist nur dann nicht erforderlich, 


a) wenn gewährleistet ist, dass 


aa) die Zahlung des Arbeitnehmers für eine Mahlzeit den anteiligen Sachbe-
zugswert nicht unterschreitet oder 


bb) nach Nummer 4 der Zuschuss als Arbeitslohn zu erfassen ist oder 


b) wenn der Arbeitgeber die Durchschnittsberechnung nach Nummer 5 anwendet.


Mahlzeiten aus besonderem Anlass 


(8) Für die steuerliche Erfassung und Bewertung von Mahlzeiten, die der Arbeitgeber 
oder auf dessen Veranlassung ein Dritter aus besonderem Anlass an Arbeitnehmer abgibt, 
gilt Folgendes: 


1. 1Mahlzeiten, die im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers an 
die Arbeitnehmer abgegeben werden, gehören nicht zum Arbeitslohn. 2Dies gilt für ein 
sog. Arbeitsessen i. S. d. R 19.6 Abs. 2 sowie für die Beteiligung von Arbeitnehmern an 
einer geschäftlich veranlassten Bewirtung i. S. d. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG; für Mahl-
zeiten im Rahmen von Betriebsveranstaltungen gilt § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG. 


2. 1Mahlzeiten, die der Arbeitgeber als Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der in-
dividuellen Arbeitskraft an seine Arbeitnehmer abgibt, sind mit ihrem tatsächlichen Preis 
anzusetzen. 2Dies gilt z. B. für eine während einer beruflich veranlassten Auswärtstätig-
keit oder doppelten Haushaltsführung gestellte Mahlzeit, deren Preis die 60-€-Grenze 
i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 8 EStG übersteigt. 3Ein vom Arbeitnehmer an den Arbeitgeber 
oder an den Dritten gezahltes Entgelt ist auf den tatsächlichen Preis anzurechnen. 4Wird 
vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten nur ein Essen, aber 
kein Getränk gestellt, ist das Entgelt, das der Arbeitnehmer für ein Getränk bei der Mahl-
zeit zahlt, nicht auf den tatsächlichen Preis der Mahlzeit anzurechnen.


Gestellung von Kfz 


(9) Überlässt der Arbeitgeber oder aufgrund des Dienstverhältnisses ein Dritter dem Ar-
beitnehmer ein Kfz zur privaten Nutzung, gilt Folgendes: 


1. 1Der Arbeitgeber hat den privaten Nutzungswert mit monatlich 1 % des inländischen 
Listenpreises des Kfz anzusetzen. 2Kann das Kfz zu Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte genutzt werden, ist i. d. R. diese Nutzungsmöglichkeit unabhängig 
von der Nutzung des Fahrzeugs zu Privatfahrten mit monatlich 0,03 % des inländischen 
Listenpreises des Kfz für jeden Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte zu bewerten und dem Arbeitslohn zuzurechnen. 3Wird das Kfz zu Fami-
lienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung genutzt, ist für jeden Ki-
lometer der Entfernung zwischen der ersten Tätigkeitsstätte und dem Ort des eigenen 
Hausstands ein Nutzungswert von 0,002 % des inländischen Listenpreises für jede Fahrt 
anzusetzen, für die der Werbungskostenabzug nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 5 EStG 
ausgeschlossen ist. 4Die Monatswerte nach den Sätzen 1 und 2 sind auch dann anzu-
setzen, wenn das Kfz dem Arbeitnehmer im Kalendermonat nur zeitweise zur Verfügung 
steht oder nur zeitweise oder gar nicht genutzt wird. 5Kürzungen der Werte, z. B. wegen 
einer Beschriftung des Kfz, oder wegen eines privaten Zweitwagens sind nicht zulässig. 
6Listenpreis i. S. d. Sätze 1 bis 3 ist – auch bei gebraucht erworbenen oder geleasten 


R 8.1 (8)


R 8.1 (9)
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Fahrzeugen – die auf volle hundert € abgerundete unverbindliche Preisempfehlung des 
Herstellers für das genutzte Kfz im Zeitpunkt seiner Erstzulassung zzgl. der Kosten für 
werkseitig im Zeitpunkt der Erstzulassung eingebaute Sonderausstattungen (z. B. Navi-
gationsgeräte, Diebstahlsicherungssysteme) und der Umsatzsteuer; der Wert eines Au-
totelefons einschl. Freisprecheinrichtung sowie der Wert eines weiteren Satzes Reifen 
einschl. Felgen bleiben außer Ansatz. 7Bei einem Kfz, das aus Sicherheitsgründen ge-
panzert ist, kann der Listenpreis des leistungsschwächeren Fahrzeugs zugrunde gelegt 
werden, das dem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt würde, wenn seine Sicherheit 
nicht gefährdet wäre. 8Kann das Kfz auch im Rahmen einer anderen Einkunftsart genutzt 
werden, ist diese Nutzungsmöglichkeit mit dem Nutzungswert nach Satz 1 abgegolten. 
9Nummer 2 Satz 9 bis 17 gilt entsprechend. 
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2. 1Der Arbeitgeber kann den privaten Nutzungswert abweichend von Nummer 1 mit den 
für das Kfz entstehenden Aufwendungen ansetzen, die auf die nach Nummer 1 zu er-
fassenden privaten Fahrten entfallen, wenn die Aufwendungen durch Belege und das 
Verhältnis der privaten zu den übrigen Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrten-
buch nachgewiesen werden. 2Dabei sind die dienstlich und privat zurückgelegten Fahrt-
strecken gesondert und laufend im Fahrtenbuch nachzuweisen. 3Für dienstliche Fahrten 
sind i. d. R. die folgenden Angaben erforderlich: 


a) Datum und Kilometerstand zu Beginn und am Ende jeder einzelnen Auswärtstätigkeit, 


b) Reiseziel und bei Umwegen auch die Reiseroute, 


c) Reisezweck und aufgesuchte Geschäftspartner. 
4Für Privatfahrten genügen jeweils Kilometerangaben; für Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte genügt jeweils ein kurzer Vermerk im Fahrtenbuch. 5Die Füh-
rung des Fahrtenbuchs kann nicht auf einen repräsentativen Zeitraum beschränkt wer-
den, selbst wenn die Nutzungsverhältnisse keinen größeren Schwankungen unterliegen. 
6Das Fahrtenbuch kann auch elektronisch geführt werden, wenn sich daraus dieselben 
Erkenntnisse wie aus einem manuell geführten Fahrtenbuch gewinnen lassen und nach-
trägliche Veränderungen der aufgezeichneten Angaben technisch ausgeschlossen oder 
dokumentiert werden. 7Der private Nutzungswert ist der Anteil an den Gesamtkosten 
des Kfz, der dem Verhältnis der Privatfahrten zur Gesamtfahrtstrecke entspricht. 8Die 
insgesamt durch das Kfz entstehenden Aufwendungen i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 4 EStG 
(Gesamtkosten) sind als Summe der Nettoaufwendungen zzgl. Umsatzsteuer zu ermit-
teln. 9Zu den Gesamtkosten gehören nur solche Kosten, die dazu bestimmt sind, unmit-
telbar dem Halten und dem Betrieb des Kfz zu dienen und im Zusammenhang mit seiner 
Nutzung typischerweise entstehen. 10Die AfA ist stets in die Gesamtkosten einzubezie-
hen; ihnen sind die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschl. Um-
satzsteuer zugrunde zu legen. 11Nicht zu den Gesamtkosten gehören z. B. Beiträge für 
einen auf den Namen des Arbeitnehmers ausgestellten Schutzbrief, Straßen- oder Tun-
nelbenutzungsgebühren und Unfallkosten. 12Verbleiben nach Erstattungen durch Dritte 
Unfallkosten bis zur Höhe von 1.000 € zzgl. Umsatzsteuer je Schaden ist es aber nicht 
zu beanstanden, wenn diese als Reparaturkosten in die Gesamtkosten einbezogen wer-
den; Satz 15 ist sinngemäß anzuwenden.13  Ist der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeit-
geber wegen Unfallkosten nach allgemeinen zivilrechtlichen Regeln schadensersatz-
pflichtig (z. B. Privatfahrten, Trunkenheitsfahrten) und verzichtet der Arbeitgeber (z. B. 
durch arbeitsvertragliche Vereinbarungen) auf diesen Schadensersatz, liegt i. H. d. Ver-
zichts ein gesonderter geldwerter Vorteil vor (§ 8 Abs. 2 Satz 1 EStG). 14Erstattungen 
durch Dritte (z. B. Versicherung) sind unabhängig vom Zahlungszeitpunkt zu berücksich-
tigen, so dass der geldwerte Vorteil regelmäßig i. H. d. vereinbarten Selbstbehalts anzu-
setzen ist. 15Hat der Arbeitgeber auf den Abschluss einer Versicherung verzichtet oder 
eine Versicherung mit einem Selbstbehalt von mehr als 1.000 € abgeschlossen, ist aus 
Vereinfachungsgründen so zu verfahren, als bestünde eine Versicherung mit einem 
Selbstbehalt von 1.000 €, wenn es bei bestehender Versicherung zu einer Erstattung 
gekommen wäre. 16Liegt keine Schadensersatzpflicht des Arbeitnehmers vor (z. B. Fälle 
höherer Gewalt, Verursachung des Unfalls durch einen Dritten) oder ereignet sich der 
Unfall auf einer beruflich veranlassten Fahrt (Auswärtstätigkeit, die wöchentliche Fami-
lienheimfahrt bei doppelter Haushaltsführung oder Fahrten zwischen Wohnung und 
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erster Tätigkeitsstätte), liegt vorbehaltlich Satz 13 kein geldwerter Vorteil vor. 17Vom Ar-
beitnehmer selbst getragene Kosten fließen nicht in die Gesamtkosten ein und erhöhen 
nicht den Nutzungswert; es wird nicht beanstandet, wenn diese Kosten in die Gesamt-
kosten einbezogen werden und zudem als Nutzungsentgelt den Nutzungswert mindern. 
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3. 1Der Arbeitgeber muss in Abstimmung mit dem Arbeitnehmer die Anwendung eines der 
Verfahren nach den Nummern 1 und 2 für jedes Kj. festlegen; das Verfahren darf bei 
demselben Kfz während des Kj. nicht gewechselt werden. 2Eine rückwirkende Änderung 
des Lohnsteuerabzugs (Wechsel von der pauschalen Nutzungswertmethode zur Fahr-
tenbuchmethode oder umgekehrt für das gesamte Kalenderjahr) ist vor Übermittlung 
oder Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung jedoch im Rahmen des § 41c EStG 
möglich. 3Soweit die genaue Erfassung des privaten Nutzungswerts nach Nummer 2 
monatlich nicht möglich ist, kann der Erhebung der Lohnsteuer monatlich 1/12 des Vor-
jahresbetrags zugrunde gelegt werden. 4Nach Ablauf des Kj. oder nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses ist der tatsächlich zu versteuernde Nutzungswert zu ermitteln und 
eine etwaige Lohnsteuerdifferenz nach Maßgabe der §§ 41c, 42b EStG auszugleichen. 
5Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer ist der Arbeitnehmer nicht an das für die 
Erhebung der Lohnsteuer gewählte Verfahren gebunden; Satz 1 zweiter Halbsatz gilt 
entsprechend. 


4. 1Zahlt der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber oder auf dessen Weisung an einen Dritten 
zur Erfüllung einer Verpflichtung des Arbeitgebers (abgekürzter Zahlungsweg) für die 
außerdienstliche Nutzung (Nutzung zu privaten Fahrten, zu Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte und zu Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung) des Kfz ein Nutzungsentgelt (z. B. Monatspauschale, Kilometerpau-
schale, vom Arbeitnehmer übernommene Leasingraten), mindert dies den Nutzungs-
wert. 2Nutzungsentgelt i. d. S. sind auch zeitraumbezogene (Einmal-)Zahlungen des Ar-
beitnehmers für die außerdienstliche Nutzung. 3Diese Zahlungen sind bei der Bemes-
sung des geldwerten Vorteils auf den Zeitraum, für den sie geleistet werden, gleichmäßig 
zu verteilen und vorteilsmindernd zu berücksichtigen. 4Rückzahlungen von Nutzungs-
entgelten sind Arbeitslohn, soweit die Nutzungsentgelte den privaten Nutzungswert ge-
mindert haben. 


4a.1(Einmal-)Zahlungen des Arbeitnehmers zu den Anschaffungskosten eines ihm auch 
zur außerdienstlichen Nutzung überlassenen Kfz sind bei der Bemessung des geldwer-
ten Vorteils auf den Zeitraum, für den sie geleistet werden, gleichmäßig zu verteilen und 
vorteilsmindernd zu berücksichtigen, wenn arbeitsvertragliche Vereinbarungen hinsicht-
lich des Zuzahlungszeitraums bestehen. 2Bestehen keine arbeitsvertraglichen Verein-
barungen hinsichtlich des Zuzahlungszeitraums, ist es nicht zu beanstanden, wenn (Ein-
mal-) Zahlungen des Arbeitnehmers im Zahlungsjahr sowie in den darauffolgenden Kj. 
auf den privaten Nutzungswert für das jeweilige Kfz bis auf 0 € angerechnet werden. 
3Bei Leasingsonderzahlungen ist entsprechend Satz 1 und 2 zu verfahren. 4 In den Fäl-
len der Nummer 2 gilt Satz 1 und 2 nur, wenn die für die AfA-Ermittlung maßgebenden 
Anschaffungskosten nicht um die Zuschüsse gemindert worden sind. 5Zuschussrück-
zahlungen sind Arbeitslohn, soweit die Zuschüsse den privaten Nutzungswert gemindert 
haben. 


5. Die Nummern 1 bis 4a gelten bei Fahrten nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG 
entsprechend. 


6. Die Sonderregelungen für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 
Satz 2 und 3 EStG sind bei der Ermittlung des Nutzungswerts zu beachten.


Gestellung eines Kfz mit Fahrer 


(10) 1Wenn ein Kfz mit Fahrer zur Verfügung gestellt wird, ist der geldwerte Vorteil aus 
der Fahrergestellung zusätzlich zum Wert nach Absatz 9 Nr. 1 oder 2 als Arbeitslohn zu 
erfassen. 2Dieser geldwerte Vorteil bemisst sich i. d. R. nach dem Endpreis i. S. d. § 8 
Abs. 2 Satz 1 EStG einer vergleichbaren von fremden Dritten erbrachten Leistung. 3Es ist 
aus Vereinfachungsgründen nicht zu beanstanden, wenn der geldwerte Vorteil abweichend 
von Satz 2 wie folgt ermittelt wird:


R 8.1 (10)







1. 1Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tä-
tigkeitsstätte oder Fahrten nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG ein Kfz mit Fahrer 
zur Verfügung, ist der für diese Fahrten nach Absatz 9 Nr. 1 oder 2 ermittelte Nutzungs-
wert des Kfz um 50 % zu erhöhen. 2Für die zweite und jede weitere Familienheimfahrt 
im Rahmen einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung erhöht sich der auf 
die einzelne Familienheimfahrt entfallende Nutzungswert nur dann um 50 %, wenn für 
diese Fahrt ein Fahrer in Anspruch genommen worden ist. 


Drucksache 455/22Drucksache 455/22 - 34 -


2. Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für andere Privatfahrten ein Kfz mit Fahrer zur 
Verfügung, ist der entsprechende private Nutzungswert des Kfz wie folgt zu erhöhen: 


a) um 50 %, wenn der Fahrer überwiegend in Anspruch genommen wird, 


b) um 40 %, wenn der Arbeitnehmer das Kfz häufig selbst steuert, 


c) um 25 %, wenn der Arbeitnehmer das Kfz weit überwiegend oder ausschl. selbst 
steuert. 


3. Bei Begrenzung des pauschalen Nutzungswertes i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 2, 3 und 5 EStG 
auf die Gesamtkosten ist der anzusetzende Nutzungswert um 50 % zu erhöhen, wenn 
das Kfz mit Fahrer zur Verfügung gestellt worden ist. 


4. 1Wenn einem Arbeitnehmer aus Sicherheitsgründen ein sondergeschütztes (gepanzer-
tes) Kfz, das zum Selbststeuern nicht geeignet ist, mit Fahrer zur Verfügung gestellt wird, 
ist von der steuerlichen Erfassung der Fahrergestellung abzusehen. 2Es ist dabei uner-
heblich, in welcher Gefährdungsstufe der Arbeitnehmer eingeordnet ist.


Belegschaftsrabatte (§ 8 Abs. 3 EStG) 


(1) 1Die steuerliche Begünstigung bestimmter Sachbezüge der Arbeitnehmer nach § 8 
Abs. 3 EStG setzt Folgendes voraus: 


1. 1Die Sachbezüge müssen dem Arbeitnehmer aufgrund seines Dienstverhältnisses zu-
fließen. 2Steht der Arbeitnehmer im Kj. nacheinander oder nebeneinander in mehreren 
Dienstverhältnissen, sind die Sachbezüge aus jedem Dienstverhältnis unabhängig von-
einander zu beurteilen. 3Auf Sachbezüge, die der Arbeitnehmer nicht unmittelbar vom 
Arbeitgeber erhält, ist § 8 Abs. 3 EStG nicht anwendbar. 


2. 1Die Sachbezüge müssen in der Überlassung von Waren oder in Dienstleistungen be-
stehen. 2Zu den Waren gehören alle Wirtschaftsgüter, die im Wirtschaftsverkehr wie Sa-
chen (§ 90 BGB) behandelt werden, also z. B. elektrischer Strom oder Wärme. 3Als 
Dienstleistungen kommen alle anderen Leistungen in Betracht, die üblicherweise gegen 
Entgelt erbracht werden. 


3. 1Auf Rohstoffe, Zutaten und Halbfertigprodukte ist die Begünstigung anwendbar, wenn 
diese mengenmäßig überwiegend in die Erzeugnisse des Betriebs eingehen. 2Betriebs-
und Hilfsstoffe, die mengenmäßig überwiegend nicht an fremde Dritte abgegeben wer-
den, sind nicht begünstigt. 


4. 1Bei jedem einzelnen Sachbezug, für den die Voraussetzungen des § 8 Abs. 3 und des 
§ 40 Abs. 1 oder2 Satz 1 EStG gleichzeitig vorliegen, kann zwischen der Pauschalbe-
steuerung, der Anwendung des § 8 Abs. 3 EStG (mit Bewertungsabschlag und Rabatt-
Freibetrag) und der Anwendung des § 8 Abs. 2 EStG (ohne Bewertungsabschlag und 
Rabatt-Freibetrag) gewählt werden. 


2Die Begünstigung gilt sowohl für teilentgeltliche als auch für unentgeltliche Sachbezüge. 
3Sie gilt deshalb z. B. für den Haustrunk im Brauereigewerbe, für die Freitabakwaren in der 
Tabakwarenindustrie und für die Deputate im Bergbau sowie in der Land- und Forstwirt-
schaft. 4Nachträgliche Gutschriften sind als Entgeltminderung zu werten, wenn deren Be-
dingungen bereits in dem Zeitpunkt feststehen, in dem der Arbeitnehmer die Sachbezüge 
erhält. 5Zuschüsse eines Dritten sind nicht als Verbilligung zu werten, sondern ggf. als 
Lohnzahlungen durch Dritte zu versteuern. 


(2) 1Der steuerlichen Bewertung des Sachbezugs, der die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 erfüllt, ist i. d. R. der Endpreis einschl. Umsatzsteuer zugrunde zu legen, zu dem der 
Arbeitgeber die konkrete Ware oder Dienstleistung fremden Letztverbrauchern im 


R 8.2







allgemeinen Geschäftsverkehr am Ende von Verkaufsverhandlungen durchschnittlich an-
bietet. 2Bei der Gewährung von Versicherungsschutz als Sachbezug sind es die Beiträge, 
die der Arbeitgeber als Versicherer von fremden Versicherungsnehmern für diesen Versi-
cherungsschutz durchschnittlich verlangt. 3Tritt der Arbeitgeber mit Letztverbrauchern au-
ßerhalb des Arbeitnehmerbereichs nicht in Geschäftsbeziehungen, ist i. d. R. der Endpreis 
zugrunde zu legen, zu denen der dem Abgabeort des Arbeitgebers nächstansässige Ab-
nehmer die konkrete Ware oder Dienstleistung fremden Letztverbrauchern anbietet. 4Dies 
gilt auch in den Fällen, in denen der Arbeitgeber nur als Kommissionär tätig ist. 5R 8.1 
Abs. 2 Satz 2 ist sinngemäß anzuwenden. 6Für die Preisfeststellung ist i. d. R. jeweils der 
Kalendertag maßgebend, an dem die Ware oder Dienstleistung an den Arbeitnehmer ab-
gegeben wird. 7Fallen Bestell- und Liefertag auseinander, sind die Verhältnisse am Bestell-
tag für die Ermittlung des Angebotspreises maßgebend. 8Der um 4 % geminderte Endpreis 
ist der Geldwert des Sachbezugs; als Arbeitslohn ist der Unterschiedsbetrag zwischen die-
sem Geldwert und dem vom Arbeitnehmer gezahlten Entgelt anzusetzen. 9Arbeitslöhne 
dieser Art aus demselben Dienstverhältnis bleiben steuerfrei, soweit sie insgesamt den Ra-
batt-Freibetrag nach § 8 Abs. 3 EStG nicht übersteigen.


Drucksache 455/22- 35 -


Werbungskosten 


(1) 1Zu den Werbungskosten gehören alle Aufwendungen, die durch den Beruf veran-
lasst sind. 2Werbungskosten, die die Lebensführung des Arbeitnehmers oder anderer Per-
sonen berühren, sind nach § 9 Abs. 5 i. V. m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 EStG insoweit nicht 
abziehbar, als sie nach der allgemeinen Verkehrsauffassung als unangemessen anzuse-
hen sind. 3Dieses Abzugsverbot betrifft nur seltene Ausnahmefälle; die Werbungskosten 
müssen erhebliches Gewicht haben und die Grenze der Angemessenheit erheblich über-
schreiten, wie z. B. Aufwendungen für die Nutzung eines Privatflugzeugs zu einer Aus-
wärtstätigkeit. 


(2) 1Aufwendungen für Ernährung, Kleidung und Wohnung sowie Repräsentationsauf-
wendungen sind i. d. R. Aufwendungen für die Lebensführung i. S. d. § 12 Nr. 1 EStG. 2Be-
steht bei diesen Aufwendungen ein Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit des Ar-
beitnehmers, ist zu prüfen, ob und in welchem Umfang die Aufwendungen beruflich veran-
lasst sind. 3Hierbei gilt Folgendes: 


1. Sind die Aufwendungen so gut wie ausschl. beruflich veranlasst, z. B. Aufwendungen für 
typische Berufskleidung (>R 3.31), sind sie in voller Höhe als Werbungskosten abzieh-
bar. 


2. Sind die Aufwendungen nur zum Teil beruflich veranlasst und lässt sich dieser Teil der 
Aufwendungen nach objektiven Merkmalen leicht und einwandfrei von den Aufwendun-
gen trennen, die ganz oder teilweise der privaten Lebensführung dienen, ist dieser Teil 
der Aufwendungen als Werbungskosten abziehbar; er kann ggf. geschätzt werden. 


3. 1Ein Abzug der Aufwendungen kommt insgesamt nicht in Betracht, wenn die – für sich 
gesehen jeweils nicht unbedeutenden – beruflichen und privaten Veranlassungsbeiträge 
so ineinandergreifen, dass eine Trennung nicht möglich und eine Grundlage für die 
Schätzung nicht erkennbar ist. 2Das ist insbesondere der Fall, wenn es an objektivier-
baren Kriterien für eine Aufteilung fehlt. 


4. 1Aufwendungen für die Ernährung gehören i. d. R. zu den nach § 12 Nr. 1 EStG nicht 
abziehbaren Aufwendungen für die Lebensführung. 2Das Abzugsverbot nach § 12 Nr. 1 
EStG gilt jedoch nicht für Verpflegungsmehraufwendungen, die z. B. als Reisekosten 
(>R 9.6) oder wegen einer aus beruflichem Anlass begründeten doppelten Haushalts-
führung (>R 9.11) so gut wie ausschl. durch die berufliche Tätigkeit veranlasst sind. 


(3) Die Annahme von Werbungskosten setzt nicht voraus, dass im selben Kj., in dem die 
Aufwendungen geleistet werden, Arbeitslohn zufließt. 


(4) 1Ansparleistungen für beruflich veranlasste Aufwendungen, z. B. Beiträge an eine 
Kleiderkasse zur Anschaffung typischer Berufskleidung, sind noch keine Werbungskosten; 
angesparte Beträge können erst dann abgezogen werden, wenn sie als Werbungskosten 


R 9.1







verausgabt worden sind. 2Hat ein Arbeitnehmer beruflich veranlasste Aufwendungen 
dadurch erspart, dass er entsprechende Sachbezüge erhalten hat, steht der Wert der Sach-
bezüge entsprechenden Aufwendungen gleich; die Sachbezüge sind vorbehaltlich der Ab-
zugsbeschränkungen nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4, 5, 7 und Abs. 5 EStG mit dem Wert als 
Werbungskosten abziehbar, mit dem sie als steuerpflichtiger Arbeitslohn erfasst worden 
sind. 3Steuerfreie Bezüge, auch soweit sie von einem Dritten – z. B. der Agentur für Arbeit – 
gezahlt werden, schließen entsprechende Werbungskosten aus. 
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(5) 1Telekommunikationsaufwendungen sind Werbungskosten, soweit sie beruflich ver-
anlasst sind. 2Weist der Arbeitnehmer den Anteil der beruflich veranlassten Aufwendungen 
an den Gesamtaufwendungen für einen repräsentativen Zeitraum von drei Monaten im Ein-
zelnen nach, kann dieser berufliche Anteil für den gesamten VZ zugrunde gelegt werden. 
3Dabei können die Aufwendungen für das Nutzungsentgelt der Telefonanlage sowie für den 
Grundpreis der Anschlüsse entsprechend dem beruflichen Anteil der Verbindungsentgelte 
an den gesamten Verbindungsentgelten (Telefon und Internet) abgezogen werden. 4Fallen 
erfahrungsgemäß beruflich veranlasste Telekommunikationsaufwendungen an, können 
aus Vereinfachungsgründen ohne Einzelnachweis bis zu 20 % des Rechnungsbetrags, je-
doch höchstens 20 € monatlich als Werbungskosten anerkannt werden. 5Zur weiteren Ver-
einfachung kann der monatliche Durchschnittsbetrag, der sich aus den Rechnungsbeträgen 
für einen repräsentativen Zeitraum von drei Monaten ergibt, für den gesamten VZ zugrunde 
gelegt werden. 6Nach R 3.50 Abs. 2 steuerfrei ersetzte Telekommunikationsaufwendungen 
mindern den als Werbungskosten abziehbaren Betrag.


Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung 


1Aufwendungen für den erstmaligen Erwerb von Kenntnissen, die zur Aufnahme eines 
Berufs befähigen, bzw. für ein erstes Studium (Erstausbildung) sind Kosten der Lebensfüh-
rung und nur als Sonderausgaben im Rahmen von § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG abziehbar. 2Wer-
bungskosten liegen dagegen nach § 9 Abs. 6 EStG vor, wenn der Arbeitnehmer zuvor be-
reits eine Erstausbildung abgeschlossen hat oder wenn die Berufsausbildung oder das Stu-
dium Gegenstand eines Dienstverhältnisses (Ausbildungsdienstverhältnis) ist. 3Unabhän-
gig davon, ob ein Dienstverhältnis besteht, sind die Aufwendungen für die Fortbildung in 
dem bereits erlernten Beruf und für die Umschulungsmaßnahmen, die einen Berufswechsel 
vorbereiten, als Werbungskosten abziehbar. 4Das gilt auch für die Aufwendungen für ein 
weiteres Studium, wenn dieses in einem hinreichend konkreten, objektiv feststellbaren Zu-
sammenhang mit späteren steuerpflichtigen Einnahmen aus der angestrebten beruflichen 
Tätigkeit steht.


Ausgaben im Zusammenhang mit Berufsverbänden 


(1) 1Ausgaben bei Veranstaltungen des Berufsstands, des Berufsverbands, des Fach-
verbands oder der Gewerkschaft eines Arbeitnehmers, die der Förderung des Allgemein-
wissens der Teilnehmer dienen, sind nicht Werbungskosten, sondern Aufwendungen für 
die Lebensführung. 2Um nicht abziehbare Aufwendungen für die Lebensführung handelt es 
sich insbesondere stets bei den Aufwendungen, die der Arbeitnehmer aus Anlass von ge-
sellschaftlichen Veranstaltungen der bezeichneten Organisation gemacht hat, und zwar 
auch dann, wenn die gesellschaftlichen Veranstaltungen im Zusammenhang mit einer rein 
fachlichen oder beruflichen Tagung oder Sitzung standen. 


(2) 1Bestimmte Veranstaltungen von Berufsständen und Berufsverbänden dienen dem 
Zweck, die Teilnehmer im Beruf fortzubilden, z. B. Vorlesungen bei Verwaltungsakademien 
oder Volkshochschulen, Fortbildungslehrgänge, fachwissenschaftliche Lehrgänge, fachli-
che Vorträge. 2Ausgaben, die dem Teilnehmer bei solchen Veranstaltungen entstehen, 
können Werbungskosten sein.


R 9.2


R 9.3







Reisekosten 


1Reisekosten sind Fahrtkosten (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a EStG, >R 9.5), Verpflegungs-
mehraufwendungen (§ 9 Abs. 4a EStG, >R 9.6), Übernachtungskosten (§ 9 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 5a EStG, >R 9.7) und Reisenebenkosten (>R 9.8), soweit diese durch eine beruflich 
veranlasste Auswärtstätigkeit (§ 9 Abs. 4a Satz 2 und 4 EStG) des Arbeitnehmers entste-
hen. 2Eine beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit ist auch der Vorstellungsbesuch eines 
Stellenbewerbers. 3Erledigt der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der beruflich veran-
lassten Auswärtstätigkeit auch in einem mehr als geringfügigen Umfang private Angelegen-
heiten, sind die beruflich veranlassten von den privat veranlassten Aufwendungen zu tren-
nen. 4 Ist das nicht – auch nicht durch Schätzung – möglich, gehören die gesamten Aufwen-
dungen zu den nach § 12 EStG nicht abziehbaren Aufwendungen für die Lebensführung 
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(z. B. Bekleidungskosten oder Aufwendungen für andere allgemeine Reiseausrüstungen). 
5Die berufliche Veranlassung der Auswärtstätigkeit, die Reisedauer und den Reiseweg hat 
der Arbeitnehmer aufzuzeichnen und anhand geeigneter Unterlagen, z. B. Fahrtenbuch 
(>R 8.1 Abs. 9 Nr. 2 Satz 3), Tankquittungen, Hotelrechnungen, Schriftverkehr, nachzuwei-
sen oder glaubhaft zu machen.


Fahrtkosten als Reisekosten


Allgemeines 


(1) 1Fahrtkosten sind die tatsächlichen Aufwendungen, die dem Arbeitnehmer durch die 
persönliche Benutzung eines Beförderungsmittels entstehen. 2Bei öffentlichen Verkehrs-
mitteln ist der entrichtete Fahrpreis einschl. etwaiger Zuschläge anzusetzen. 3Benutzt der 
Arbeitnehmer sein Fahrzeug, ist der Teilbetrag der jährlichen Gesamtkosten dieses Fahr-
zeugs anzusetzen, der dem Anteil der zu berücksichtigenden Fahrten an der Jahresfahr-
leistung entspricht. 4Der Arbeitnehmer kann aufgrund der für einen Zeitraum von zwölf Mo-
naten ermittelten Gesamtkosten für das von ihm gestellte Fahrzeug einen Kilometersatz 
errechnen, der so lange angesetzt werden darf, bis sich die Verhältnisse wesentlich ändern, 
z. B. bis zum Ablauf des Abschreibungszeitraums oder bis zum Eintritt veränderter Lea-
singbelastungen. 5Abweichend von Satz 3 können die Fahrtkosten auch mit den pauscha-
len Kilometersätzen gem. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 2 EStG angesetzt werden. 6Auf-
wendungen für Fahrten nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG gehören nicht zu den 
Reisekosten.


Erstattung durch den Arbeitgeber 


(2) 1Der Arbeitnehmer hat seinem Arbeitgeber Unterlagen vorzulegen, aus denen die 
Voraussetzungen für die Steuerfreiheit der Erstattung und, soweit die Fahrtkosten bei Be-
nutzung eines privaten Fahrzeugs nicht mit den pauschalen Kilometersätzen nach Absatz 1 
Satz 5 erstattet werden, auch die tatsächlichen Gesamtkosten des Fahrzeugs ersichtlich 
sein müssen. 2Der Arbeitgeber hat diese Unterlagen als Belege zum Lohnkonto aufzube-
wahren. 3Wird dem Arbeitnehmer für die Auswärtstätigkeit im Rahmen seines Dienstver-
hältnisses ein Kfz zur Verfügung gestellt, darf der Arbeitgeber die pauschalen Kilometers-
ätze nicht – auch nicht teilweise – steuerfrei erstatten.


Verpflegungsmehraufwendungen als Reisekosten


Allgemeines 


(1) 1Die dem Arbeitnehmer tatsächlich entstandenen, beruflich veranlassten Mehrauf-
wendungen für Verpflegung sind unter den Voraussetzungen des § 9 Abs. 4a EStG mit den 
dort genannten Pauschbeträgen anzusetzen. 2Der Einzelnachweis von Verpflegungsmehr-
aufwendungen berechtigt nicht zum Abzug höherer Beträge.


R 9.4


R 9.5


R 9.6







Konkurrenzregelung 


(2) Soweit für denselben Kalendertag Verpflegungsmehraufwendungen wegen einer 
Auswärtstätigkeit oder wegen einer doppelten Haushaltsführung (>R 9.11 Abs. 7) anzuer-
kennen sind, ist jeweils nur der höchste Pauschbetrag anzusetzen (§ 9 Abs. 4a Satz 12 
zweiter Halbsatz EStG).
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Besonderheiten bei Auswärtstätigkeiten im Ausland 


(3) 1Für den Ansatz von Verpflegungsmehraufwendungen bei Auswärtstätigkeiten im 
Ausland gelten nach Staaten unterschiedliche Pauschbeträge (Auslandstagegelder), die 
vom BMF im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder auf der Grund-
lage der höchsten Auslandstagegelder nach dem BRKG bekannt gemacht werden. 2Für die 
in der Bekanntmachung nicht erfassten Staaten ist der für Luxemburg geltende Pauschbe-
trag maßgebend; für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Übersee- und Außenge-
biete eines Staates ist der für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend. 3Werden 
an einem Kalendertag Auswärtstätigkeiten im In- und Ausland durchgeführt, ist für diesen 
Tag das entsprechende Auslandstagegeld maßgebend, selbst dann, wenn die überwie-
gende Zeit im Inland verbracht wird. 4 Im Übrigen ist beim Ansatz des Auslandstagegeldes 
Folgendes zu beachten: 


1. 1Bei Flugreisen gilt ein Staat in dem Zeitpunkt als erreicht, in dem das Flugzeug dort 
landet; Zwischenlandungen bleiben unberücksichtigt, es sei denn, dass durch sie Über-
nachtungen notwendig werden. 2Erstreckt sich eine Flugreise über mehr als zwei Kalen-
dertage, ist für die Tage, die zwischen dem Tag des Abflugs und dem Tag der Landung 
liegen, das für Österreich geltende Tagegeld maßgebend. 


2. 1Bei Schiffsreisen ist das für Luxemburg geltende Tagegeld maßgebend. 2Für das Per-
sonal auf deutschen Staatsschiffen sowie für das Personal auf Schiffen der Handelsma-
rine unter deutscher Flagge auf Hoher See gilt das Inlandstagegeld. 3Für die Tage der 
Einschiffung und Ausschiffung ist das für den Hafenort geltende Tagegeld maßgebend.


Übernachtungskosten


Allgemeines 


(1) 1Übernachtungskosten sind die tatsächlichen Aufwendungen, die dem Arbeitnehmer 
für die persönliche Inanspruchnahme einer Unterkunft zur Übernachtung entstehen. 2 Ist die 
Unterkunft am auswärtigen Tätigkeitsort die einzige Wohnung/Unterkunft des Arbeitneh-
mers, liegt kein beruflich veranlasster Mehraufwand i. S. d. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5a EStG 
vor.


Werbungskostenabzug 


(2) Die tatsächlichen Übernachtungskosten können bei einer Auswärtstätigkeit als Rei-
sekosten angesetzt und als Werbungskosten abgezogen werden, soweit sie nicht vom Ar-
beitgeber nach § 3 Nr. 13 oder 16 EStG steuerfrei ersetzt werden.


Erstattung durch den Arbeitgeber 


(3) 1Für jede Übernachtung im Inland darf der Arbeitgeber ohne Einzelnachweis einen 
Pauschbetrag von 20 € steuerfrei erstatten. 2Bei Übernachtungen im Ausland dürfen die 
Übernachtungskosten ohne Einzelnachweis der tatsächlichen Aufwendungen mit Pausch-
beträgen (Übernachtungsgelder) steuerfrei erstattet werden. 3Die Pauschbeträge werden 
vom BMF im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder auf der Grund-
lage der höchsten Auslandsübernachtungsgelder nach dem BRKG bekannt gemacht. 4Sie 
richten sich nach dem Ort, der nach R 9.6 Abs. 3 Satz 4 Nummer 1 und 2 maßgebend ist. 
5Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder und Gebiete ist R 9.6 Abs. 3 Satz 2 
anzuwenden. 6Die Pauschbeträge dürfen nicht steuerfrei erstattet werden, wenn dem Ar-
beitnehmer die Unterkunft vom Arbeitgeber oder aufgrund seines Dienstverhältnisses von 
einem Dritten unentgeltlich oder teilweise unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde. 7Auch 


R 9.7







bei Übernachtung in einem Fahrzeug ist die steuerfreie Zahlung der Pauschbeträge nicht 
zulässig. 8Bei Benutzung eines Schlafwagens oder einer Schiffskabine dürfen die Pausch-
beträge nur dann steuerfrei gezahlt werden, wenn die Übernachtung in einer anderen Un-
terkunft begonnen oder beendet worden ist.


Reisenebenkosten


Allgemeines 


(1) Reisenebenkosten werden unter den Voraussetzungen von R 9.4 Abs. 1 in tatsächli-
cher Höhe berücksichtigt und können als Werbungskosten abgezogen werden, soweit sie 
nicht vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet wurden.


Steuerfreiheit der Arbeitgebererstattungen 


(2) 1Die Erstattung der Reisenebenkosten durch den Arbeitgeber ist nach § 3 Nr. 16 
EStG steuerfrei, soweit sie die tatsächlichen Aufwendungen nicht überschreitet. 2Der Ar-
beitnehmer hat seinem Arbeitgeber Unterlagen vorzulegen, aus denen die tatsächlichen 
Aufwendungen ersichtlich sein müssen. 3Der Arbeitgeber hat diese Unterlagen als Belege 
zum Lohnkonto aufzubewahren.
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Umzugskosten


Allgemeines 


(1) Kosten, die einem Arbeitnehmer durch einen beruflich veranlassten Wohnungswech-
sel entstehen, sind Werbungskosten.


Höhe der Umzugskosten 


(2) 1Bei einem beruflich veranlassten Wohnungswechsel können die tatsächlichen Um-
zugskosten i. d. R. bis zur Höhe der Beträge als Werbungskosten abgezogen werden, die 
nach dem BUKG und der AUV als Umzugskostenvergütung höchstens gezahlt werden 
könnten, mit Ausnahme der Pauschalen nach §§ 19, 21 AUV und der Auslagen (insbeson-
dere Maklergebühren) für die Anschaffung einer eigenen Wohnung (Wohneigentum) nach 
§ 9 Abs. 1 BUKG; die Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen nach § 9 
Abs. 4a EStG sind zu beachten. 2Werden die umzugskostenrechtlich festgelegten Grenzen 
eingehalten, ist nicht zu prüfen, ob die Umzugskosten Werbungskosten darstellen. 3Die 
dienstrechtliche Beschränkung des § 13 Abs. 2 Nr. 4 BUKG hat für den Bereich des Wer-
bungskostenabzugs keine Gültigkeit. 4Auch im Fall des Umzugs vom Ausland ins Inland 
können die dem Arbeitnehmer entstandenen sonstigen Umzugsauslagen als Werbungs-
kosten nach § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG in Höhe der sich aus § 18 Abs. 1 und 2 AUV ergeben-
den Pauschbeträge für Auslandsumzüge vergleichbarer Beamter geschätzt werden. 5Die 
Werbungskosten sind nicht in entsprechender Anwendung des § 18 Abs. 4 AUV zu kürzen. 
6Werden höhere Umzugskosten im Einzelnen nachgewiesen, ist insgesamt zu prüfen, ob 
und inwieweit die Aufwendungen Werbungskosten oder nicht abziehbare Kosten der Le-
bensführung sind, z. B. bei Aufwendungen für die Neuanschaffung von Einrichtungsgegen-
ständen. 7Anstelle der in § 10 BUKG pauschal erfassten Umzugskosten können auch die 
im Einzelfall nachgewiesenen höheren Umzugskosten als Werbungskosten abgezogen 
werden. 8Ein Werbungskostenabzug entfällt, soweit die Umzugskosten vom Arbeitgeber 
steuerfrei erstattet worden sind (§ 3c EStG).


Erstattung durch den Arbeitgeber 


(3) 1Die Erstattung der Umzugskosten durch den Arbeitgeber ist steuerfrei, soweit keine 
höheren Beträge erstattet werden, als nach Absatz 2 als Werbungskosten abziehbar wären. 
2Der Arbeitnehmer hat seinem Arbeitgeber Unterlagen vorzulegen, aus denen die


R 9.8


R 9.9







tatsächlichen Aufwendungen ersichtlich sein müssen. 3Der Arbeitgeber hat diese Unterla-
gen als Belege zum Lohnkonto aufzubewahren.


Aufwendungen für Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie 
Fahrten nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG
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Maßgebliche Wohnung 


(1) 1Als Ausgangspunkt für die Wege kommt jede Wohnung des Arbeitnehmers in Be-
tracht, die er regelmäßig zur Übernachtung nutzt und von der aus er seine erste Tätigkeits-
stätte aufsucht. 2Als Wohnung ist z. B. auch ein möbliertes Zimmer, eine Schiffskajüte, ein 
Gartenhaus, ein auf eine gewisse Dauer abgestellter Wohnwagen oder ein Schlafplatz in 
einer Massenunterkunft anzusehen. 3Hat ein Arbeitnehmer mehrere Wohnungen, können 
Wege von und zu der von der ersten Tätigkeitsstätte weiter entfernt liegenden Wohnung 
nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 6 EStG nur dann berücksichtigt werden, wenn sich dort 
der Mittelpunkt der Lebensinteressen des Arbeitnehmers befindet und sie nicht nur gele-
gentlich aufgesucht wird. 4Der Mittelpunkt der Lebensinteressen befindet sich bei einem 
verheirateten Arbeitnehmer regelmäßig am tatsächlichen Wohnort seiner Familie. 5Die 
Wohnung kann aber nur dann ohne nähere Prüfung berücksichtigt werden, wenn sie der 
Arbeitnehmer mindestens sechsmal im Kj. aufsucht. 6Bei anderen Arbeitnehmern befindet 
sich der Mittelpunkt der Lebensinteressen an dem Wohnort, zu dem die engeren persönli-
chen Beziehungen bestehen. 7Die persönlichen Beziehungen können ihren Ausdruck be-
sonders in Bindungen an Personen, z. B. Eltern, Verlobte, Freundes- und Bekanntenkreis, 
finden, aber auch in Vereinszugehörigkeiten und anderen Aktivitäten. 8Sucht der Arbeit-
nehmer diese Wohnung im Durchschnitt mindestens zweimal monatlich auf, ist davon aus-
zugehen, dass sich dort der Mittelpunkt seiner Lebensinteressen befindet. 9Die Sätze 4 
bis 8 gelten unabhängig davon, ob sich der Lebensmittelpunkt im Inland oder im Ausland 
befindet.


Fahrten mit einem zur Nutzung überlassenen Kfz 


(2) 1Ein Kfz ist dem Arbeitnehmer zur Nutzung überlassen, wenn es dem Arbeitnehmer 
vom Arbeitgeber unentgeltlich oder teilentgeltlich überlassen worden ist (>R 8.1 Abs. 9) 
oder wenn es der Arbeitnehmer von dritter Seite geliehen, gemietet oder geleast hat. 2Wird 
ein Kfz von einer anderen Person als dem Arbeitnehmer, dem das Kfz von seinem Arbeit-
geber zur Nutzung überlassen ist, für Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
benutzt, kann die andere Person die Entfernungspauschale nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 
EStG geltend machen. 2Entsprechendes gilt für den Arbeitnehmer, dem das Kfz von sei-
nem Arbeitgeber überlassen worden ist, für Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte im Rahmen eines anderen Dienstverhältnisses.


Menschen mit Behinderungen i. S. d. § 9 Abs. 2 Satz 3 EStG 


(3) 1Ohne Einzelnachweis der tatsächlichen Aufwendungen können die Fahrtkosten 
nach den Regelungen in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 2 EStG angesetzt werden. 2Wird ein 
Arbeitnehmer mit Behinderungen im eigenen oder ihm zur Nutzung überlassenen Kfz ar-
beitstäglich von einem Dritten, z. B. dem Ehegatten zu seiner ersten Tätigkeitsstätte gefah-
ren und wieder abgeholt, können auch die Kfz-Kosten, die durch die Ab- und Anfahrten des 
Fahrers – die sog. Leerfahrten – entstehen, in tatsächlicher Höhe oder in sinngemäßer An-
wendung von § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 2 EStG als Werbungskosten abgezogen wer-
den. 3Für den Nachweis der Voraussetzungen des § 9 Abs. 2 Satz 3 EStG ist § 65 EStDV 
entsprechend anzuwenden. 4Für die Anerkennung der tatsächlichen Aufwendungen oder 
der Kilometersätze aus § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 2 EStG und für die Berücksichtigung 
von Leerfahrten ist bei rückwirkender Festsetzung oder Änderung des Grads der Behinde-
rung das Gültigkeitsdatum des entsprechenden Nachweises maßgebend.


R 9.10







Sammelpunkt oder weiträumiges Tätigkeitsgebiet i. S. d. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a 
Satz 3 EStG 
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(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten bei Fahrten nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG 
entsprechend.


Mehraufwendungen bei doppelter Haushaltsführung


Doppelte Haushaltsführung 


(1) 1Eine doppelte Haushaltsführung liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb des 
Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen Hausstand unterhält (Hauptwohnung) 
und auch am Ort der ersten Tätigkeitsstätte wohnt (Zweitwohnung); die Anzahl der Über-
nachtungen ist dabei unerheblich. 2Eine doppelte Haushaltsführung liegt nicht vor, solange 
die auswärtige Beschäftigung als Auswärtstätigkeit anzuerkennen ist.


Berufliche Veranlassung 


(2) 1Das Beziehen einer Zweitwohnung ist regelmäßig bei einem Wechsel des Ortes der 
ersten Tätigkeitsstätte aufgrund einer Versetzung, des Wechsels oder der erstmaligen Be-
gründung eines Dienstverhältnisses beruflich veranlasst. 2Beziehen beiderseits berufstä-
tige Ehegatten am Ort der ersten Tätigkeitsstätte eine gemeinsame Zweitwohnung, liegt 
ebenfalls eine berufliche Veranlassung vor. 3Auch die Mitnahme des nicht berufstätigen 
Ehegatten an den Ort der ersten Tätigkeitsstätte steht der beruflichen Veranlassung einer 
doppelten Haushaltsführung nicht entgegen. 4Bei Zuzug aus dem Ausland kann das Bezie-
hen einer Zweitwohnung auch dann beruflich veranlasst sein, wenn der Arbeitnehmer poli-
tisches Asyl beantragt oder erhält. 5Eine aus beruflichem Anlass begründete doppelte 
Haushaltsführung liegt auch dann vor, wenn ein Arbeitnehmer seinen Haupthausstand aus 
privaten Gründen vom Ort der ersten Tätigkeitsstätte wegverlegt und er darauf in einer 
Wohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte einen Zweithaushalt begründet, um von dort 
seiner Beschäftigung weiter nachgehen zu können. 6 In den Fällen, in denen bereits zum 
Zeitpunkt der Wegverlegung des Lebensmittelpunktes vom Ort der ersten Tätigkeitsstätte 
ein Rückumzug an den Ort der ersten Tätigkeitsstätte geplant ist oder feststeht, handelt es 
sich hingegen nicht um eine doppelte Haushaltsführung i. S. d. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 
EStG.


Eigener Hausstand 


(3) 1Ein eigener Hausstand setzt eine eingerichtete, den Lebensbedürfnissen entspre-
chende Wohnung des Arbeitnehmers sowie die finanzielle Beteiligung an den Kosten der 
Lebensführung (laufende Kosten der Lebensführung) voraus. 2 In dieser Wohnung muss 
der Arbeitnehmer einen Haushalt unterhalten, das heißt, er muss die Haushaltsführung be-
stimmen oder wesentlich mitbestimmen. 3Es ist nicht erforderlich, dass in der Wohnung am 
Ort des eigenen Hausstands hauswirtschaftliches Leben herrscht, z. B. wenn der Arbeit-
nehmer seinen nicht berufstätigen Ehegatten an den auswärtigen Ort der ersten Tätigkeits-
stätte mitnimmt oder der Arbeitnehmer nicht verheiratet ist. 4Die Wohnung muss außerdem 
der auf Dauer angelegte Mittelpunkt der Lebensinteressen des Arbeitnehmers sein. 5Bei 
größerer Entfernung zwischen dieser Wohnung und der Zweitwohnung, insbesondere bei 
einer Wohnung im Ausland, reicht bereits eine Heimfahrt im Kj. aus, um diese als Lebens-
mittelpunkt anzuerkennen, wenn in der Wohnung auch bei Abwesenheit des Arbeitnehmers 
hauswirtschaftliches Leben herrscht, an dem sich der Arbeitnehmer sowohl durch persön-
liche Mitwirkung als auch finanziell maßgeblich beteiligt. 6Bei Arbeitnehmern mit einer Woh-
nung in weit entfernt liegenden Ländern, z. B. Australien, Indien, Japan, Korea, Philippinen, 
gilt Satz 5 mit der Maßgabe, dass innerhalb von zwei Jahren mindestens eine Heimfahrt 
unternommen wird.


R 9.11 (1)


R 9.11


R 9.11 (2)


R 9.11 (3)
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(4) Eine Zweitwohnung in der Nähe des Ortes der ersten Tätigkeitsstätte steht einer 
Zweitwohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte gleich.


Notwendige Mehraufwendungen 


(5) 1Als notwendige Mehraufwendungen wegen einer doppelten Haushaltsführung kom-
men in Betracht: 


1. die Fahrtkosten aus Anlass der Wohnungswechsel zu Beginn und am Ende der doppel-
ten Haushaltsführung sowie für wöchentliche Heimfahrten an den Ort des eigenen Haus-
stands (>Absatz 6) oder Aufwendungen für wöchentliche Familien-Ferngespräche, 


2. Verpflegungsmehraufwendungen (>Absatz 7), 


3. Aufwendungen für die Zweitwohnung (>Absatz 8) und 


4. Umzugskosten (>Absatz 9). 
2Führt der Arbeitnehmer mehr als eine Heimfahrt wöchentlich durch, kann er wählen, ob er 
die nach Satz 1 in Betracht kommenden Mehraufwendungen wegen doppelter Haushalts-
führung oder die Fahrtkosten nach R 9.10 geltend machen will. 3Der Arbeitnehmer kann 
das Wahlrecht bei derselben doppelten Haushaltsführung für jedes Kj. nur einmal ausüben. 
4Hat der Arbeitgeber die Zweitwohnung unentgeltlich oder teilentgeltlich zur Verfügung ge-
stellt, sind die abziehbaren Fahrtkosten um diesen Sachbezug mit dem nach R 8.1 Abs. 5 
und 6 maßgebenden Wert zu kürzen.


Notwendige Fahrtkosten 


(6) Als notwendige Fahrtkosten sind anzuerkennen 


1. die tatsächlichen Aufwendungen für die Fahrten anlässlich der Wohnungswechsel zu 
Beginn und am Ende der doppelten Haushaltsführung. 2Für die Ermittlung der Fahrtkos-
ten ist § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 1 und 2 EStG, R 9.5 Abs. 1 anzuwenden; zusätzlich 
können etwaige Nebenkosten nach Maßgabe von R 9.8 berücksichtigt werden, 


2. die Entfernungspauschale nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 9 EStG für jeweils eine tat-
sächlich durchgeführte Heimfahrt wöchentlich. 2Aufwendungen für Fahrten mit einem im 
Rahmen des Dienstverhältnisses zur Nutzung überlassenen Kfz können nicht angesetzt 
werden (>Absatz 10 Satz 7 Nr. 1).3Aufwendungen für Besuchsfahrten der mit dem Ar-
beitnehmer in der Hauptwohnung lebenden Personen an den Ort der ersten Tätigkeits-
stätte des den doppelten Haushalt führenden Arbeitnehmers sind Werbungskosten, 
wenn der Arbeitnehmer aus beruflichen Gründen an einer Familienheimfahrt gehindert 
ist.


Notwendige Verpflegungsmehraufwendungen 


(7) 1Die dem Arbeitnehmer im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung tatsächlich 
entstandenen, beruflich veranlassten Mehraufwendungen für Verpflegung sind unter den 
Voraussetzungen des § 9 Abs. 4a Satz 12 und 13 EStG mit den dort genannten Pauschbe-
trägen anzusetzen. 2 Ist der Tätigkeit am Ort der ersten Tätigkeitsstätte eine Auswärtstätig-
keit an diesem Ort der ersten Tätigkeitsstätte unmittelbar vorausgegangen, ist deren Dauer 
auf die Dreimonatsfrist anzurechnen (§ 9 Abs. 4a Satz 13 EStG). 


Notwendige Aufwendungen für die Zweitwohnung 


(8) 1Bei einer doppelten Haushaltsführung im Inland sind die tatsächlichen Kosten für 
die Zweitwohnung im Rahmen des Höchstbetrags nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 4 EStG 
anzuerkennen. 2Aufwendungen für eine im Ausland gelegene Zweitwohnung sind zu be-
rücksichtigen, soweit sie notwendig und angemessen sind. 3Steht die Zweitwohnung im 
Ausland im Eigentum des Arbeitnehmers, sind die Aufwendungen in der Höhe als notwen-
dig anzusehen, in der sie der Arbeitnehmer als Mieter für eine nach Größe, Ausstattung 
und Lage angemessene Wohnung tragen müsste.


R 9.11 (4)


R 9.11 (5)


R 9.11 (6)


R 9.11 (7)


R 9.11 (8)
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(9) 1Umzugskosten anlässlich der Begründung, Beendigung oder des Wechsels einer 
doppelten Haushaltsführung sind vorbehaltlich des Satzes 4 Werbungskosten, wenn der 
Umzug beruflich veranlasst ist. 2Der Nachweis der Umzugskosten i. S. d. § 10 BUKG ist 
notwendig, weil für sie keine Pauschalierung möglich ist. 3Dasselbe gilt für die sonstigen 
Umzugsauslagen i. S. d. § 18 AUV bei Beendigung einer doppelten Haushaltsführung 
durch den Rückumzug eines Arbeitnehmers in das Ausland. 4Verlegt der Arbeitnehmer sei-
nen Lebensmittelpunkt i. S. d. Absatzes 3 aus privaten Gründen (>Absatz 2 Satz 5) vom 
Ort der ersten Tätigkeitsstätte weg und begründet in seiner bisherigen Wohnung am Ort 
der ersten Tätigkeitsstätte einen Zweithaushalt, um von dort seiner Beschäftigung weiter 
nachgehen zu können, sind diese Umzugskosten keine Werbungskosten, sondern Kosten 
der privaten Lebensführung. 5Entsprechendes gilt für Umzugskosten, die nach Wegverle-
gung des Lebensmittelpunktes vom Ort der ersten Tätigkeitsstätte durch die endgültige Auf-
gabe der Zweitwohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte entstehen; es sei denn, dass 
dieser Umzug wie z. B. im Falle eines Arbeitsplatzwechsels ausschl. beruflich veranlasst 
ist. 6Für Umzugskosten, die nach Wegverlegung des Lebensmittelpunktes vom Ort der ers-
ten Tätigkeitsstätte für den Umzug in eine andere, ausschl. aus beruflichen Gründen ge-
nutzte Zweitwohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte entstehen, gelten die Sätze 1 bis 3 
entsprechend.


Erstattung durch den Arbeitgeber oder Werbungskostenabzug 


(10) 1Die notwendigen Mehraufwendungen nach den Absätzen 5 bis 9 können als Wer-
bungskosten abgezogen werden, soweit sie nicht vom Arbeitgeber nach den folgenden Re-
gelungen steuerfrei erstattet werden. 2Die Erstattung der Mehraufwendungen bei doppelter 
Haushaltsführung durch den Arbeitgeber ist nach § 3 Nr. 13 oder 16 EStG steuerfrei, soweit 
keine höheren Beträge erstattet werden, als nach Satz 1 als Werbungskosten abgezogen 
werden können. 3Dabei kann der Arbeitgeber bei Arbeitnehmern in den Steuerklassen III, 
IV oder V ohne weiteres unterstellen, dass sie einen eigenen Hausstand haben, an dem sie 
sich auch finanziell beteiligen. 4Bei anderen Arbeitnehmern darf der Arbeitgeber einen ei-
genen Hausstand nur dann anerkennen, wenn sie schriftlich erklären, dass sie neben einer 
Zweitwohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte außerhalb des Ortes der ersten Tätigkeits-
stätte einen eigenen Hausstand unterhalten, an dem sie sich auch finanziell beteiligen, und 
die Richtigkeit dieser Erklärung durch Unterschrift bestätigen. 5Diese Erklärung ist als Beleg 
zum Lohnkonto aufzubewahren. 6Das Wahlrecht des Arbeitnehmers nach Absatz 5 hat der 
Arbeitgeber nicht zu beachten. 7Darüber hinaus gilt Folgendes: 


1. Hat der Arbeitgeber oder für dessen Rechnung ein Dritter dem Arbeitnehmer ein Kfz zur 
Durchführung der Heimfahrten unentgeltlich überlassen, kommen ein Werbungskosten-
abzug und eine Erstattung von Fahrtkosten nicht in Betracht. 


2. Verpflegungsmehraufwendungen dürfen nur bis zu den nach Absatz 7 maßgebenden 
Pauschbeträgen steuerfrei erstattet werden. 


3. 1Die notwendigen Aufwendungen für die Zweitwohnung an einem Ort der ersten Tätig-
keitsstätte im Inland dürfen ohne Einzelnachweis für einen Zeitraum von drei Monaten 
mit einem Pauschbetrag von 20 € und für die Folgezeit mit einem Pauschbetrag von 5 € 
je Übernachtung steuerfrei erstattet werden, wenn dem Arbeitnehmer die Zweitwohnung 
nicht unentgeltlich oder teilentgeltlich zur Verfügung gestellt worden ist. 2Bei einer Zweit-
wohnung im Ausland können die notwendigen Aufwendungen ohne Einzelnachweis für 
einen Zeitraum von drei Monaten mit dem für eine Auswärtstätigkeit geltenden auslän-
dischen Übernachtungspauschbetrag und für die Folgezeit mit 40 % dieses Pauschbe-
trags steuerfrei erstattet werden. 


4. Bei der Erstattung der Mehraufwendungen durch den Arbeitgeber dürfen unter Beach-
tung von Nummer 1 bis 3 die einzelnen Aufwendungsarten zusammengefasst werden; 
in diesem Falle ist die Erstattung steuerfrei, soweit sie die Summe der nach Absatz 5 
Nr. 1 bis 4 zulässigen Einzelerstattungen nicht übersteigt.


R 9.11 (9)


R 9.11 (10)







Arbeitsmittel 


1Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Arbeitsmitteln einschl. der Umsatz-
steuer können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Werbungskos-
ten abgesetzt werden, wenn sie ausschl. der Umsatzsteuer für das einzelne Arbeitsmittel 
die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 Satz 2 EStG 
nicht übersteigen. 2Höhere Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind auf die Kj. der vo-
raussichtlichen gesamten Nutzungsdauer des Arbeitsmittels zu verteilen und in jedem die-
ser Jahre anteilig als Werbungskosten zu berücksichtigen. 3Wird ein als Arbeitsmittel ge-
nutztes Wirtschaftsgut veräußert, ist ein sich eventuell ergebender Veräußerungserlös bei 
den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit nicht zu erfassen.


Werbungskosten bei Heimarbeitern 


(1) Bei Heimarbeitern i. S. d. Heimarbeitsgesetzes können Aufwendungen, die unmittel-
bar durch die Heimarbeit veranlasst sind, z. B. Miete und Aufwendungen für Heizung und 
Beleuchtung der Arbeitsräume, Aufwendungen für Arbeitsmittel und Zutaten sowie für den 
Transport des Materials und der fertig gestellten Waren, als Werbungskosten anerkannt 
werden, soweit sie die Heimarbeiterzuschläge nach Absatz 2 übersteigen. 
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(2) 1Lohnzuschläge, die den Heimarbeitern zur Abgeltung der mit der Heimarbeit ver-
bundenen Aufwendungen neben dem Grundlohn gezahlt werden, sind insgesamt aus Ver-
einfachungsgründen nach § 3 Nr. 30 und 50 EStG steuerfrei, soweit sie 10 % des Grund-
lohns nicht übersteigen. 2Die oberste Finanzbehörde eines Landes kann mit Zustimmung 
des BMF den Prozentsatz für bestimmte Gruppen von Heimarbeitern an die tatsächlichen 
Verhältnisse anpassen.


Arbeitgeber 


1Neben den in § 1 Abs. 2 LStDV genannten Fällen kommt als Arbeitgeber auch eine 
natürliche oder juristische Person, ferner eine Personenvereinigung oder Vermögensmasse 
in Betracht, wenn ihr gegenüber die Arbeitskraft geschuldet wird. 2Die Nachfolgeunterneh-
men der Deutschen Bundespost sind Arbeitgeber der bei ihnen Beschäftigten. 3Arbeitgeber 
ist auch, wer Arbeitslohn aus einem früheren oder für ein künftiges Dienstverhältnis zahlt. 
4Bei internationaler Arbeitnehmerentsendung ist das in Deutschland ansässige aufneh-
mende Unternehmen inländischer Arbeitgeber, wenn es den Arbeitslohn für die ihm geleis-
tete Arbeit wirtschaftlich trägt oder nach dem Fremdvergleichsgrundsatz hätte tragen müs-
sen. 5Arbeitgeber ist i. d. R. auch, wer einem Dritten (Entleiher) einen Arbeitnehmer (Leih-
arbeitnehmer) zur Arbeitsleistung überlässt (Verleiher). 6Zahlt im Falle unerlaubter Arbeit-
nehmerüberlassung der Entleiher anstelle des Verleihers den Arbeitslohn an den Arbeit-
nehmer, ist der Entleiher regelmäßig nicht Dritter, sondern Arbeitgeber i. S. d. § 38 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 EStG (>R 42d.2 Abs. 1). 7 Im Übrigen kommt es nicht darauf an, ob derjenige, 
dem die Arbeitskraft geschuldet wird, oder ein Dritter Arbeitslohn zahlt (>R 38.4).


Nebentätigkeit und Aushilfstätigkeit 


1Bei einer nebenberuflichen Lehrtätigkeit an einer Schule oder einem Lehrgang mit ei-
nem allgemein feststehenden und nicht nur von Fall zu Fall aufgestellten Lehrplan sind die 
nebenberuflich tätigen Lehrkräfte i. d. R. Arbeitnehmer, es sei denn, dass sie in den Schul-
oder Lehrgangsbetrieb nicht fest eingegliedert sind. 2Hat die Lehrtätigkeit nur einen gerin-
gen Umfang, kann das ein Anhaltspunkt dafür sein, dass eine feste Eingliederung in den 
Schul- oder Lehrgangsbetrieb nicht vorliegt. 3Ein geringer Umfang in diesem Sinne kann 
stets angenommen werden, wenn die nebenberuflich tätige Lehrkraft bei der einzelnen 
Schule oder dem einzelnen Lehrgang in der Woche durchschnittlich nicht mehr als sechs


R 9.12


R 9.13


R 19.1


R 19.2







Unterrichtsstunden erteilt. 4Auf nebenberuflich tätige Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Be-
treuer oder ähnliche Personen sind die Sätze 1 bis 3 sinngemäß anzuwenden.


Arbeitslohn 
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(1) 1Arbeitslohn ist die Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der individuellen Ar-
beitskraft. 2Zum Arbeitslohn gehören deshalb auch 


1. die Lohnzuschläge für Mehrarbeit und Erschwerniszuschläge, wie Hitzezuschläge, Was-
serzuschläge, Gefahrenzuschläge, Schmutzzulagen usw., 


2. Entschädigungen, die für nicht gewährten Urlaub gezahlt werden, 


3. der aufgrund des § 7 Abs. 5 SVG gezahlte Einarbeitungszuschuss, 


4. pauschale Fehlgeldentschädigungen, die Arbeitnehmern im Kassen- und Zähldienst ge-
zahlt werden, soweit sie 16 € im Monat übersteigen, 


5. Trinkgelder, Bedienungszuschläge und ähnliche Zuwendungen, auf die der Arbeitneh-
mer einen Rechtsanspruch hat. 


(2) Nicht als Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der individuellen Arbeitskraft und 
damit nicht als Arbeitslohn sind u. a. anzusehen 


1. der Wert der unentgeltlich zur beruflichen Nutzung überlassenen Arbeitsmittel, 


2. die vom Arbeitgeber aufgrund gesetzlicher Verpflichtung nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 
Abs. 3 ArbSchG i. V. m. der ArbMedVV übernommenen angemessenen Kosten für eine 
spezielle Sehhilfe, wenn aufgrund einer Untersuchung der Augen und des Sehvermö-
gens durch eine fachkundige Person i. S. d. ArbMedVV die spezielle Sehhilfe notwendig 
ist, um eine ausreichende Sehfähigkeit in den Entfernungsbereichen des Bildschirmar-
beitsplatzes zu gewährleisten, 


3. übliche Sachleistungen des Arbeitgebers aus Anlass der Diensteinführung, eines Amts-
oder Funktionswechsels, eines runden Arbeitnehmerjubiläums oder der Verabschiedung 
eines Arbeitnehmers; betragen die Aufwendungen des Arbeitgebers einschl. Umsatz-
steuer mehr als 110 € je teilnehmender Person, sind die Aufwendungen dem Arbeitslohn 
des Arbeitnehmers hinzuzurechnen; auch Geschenke bis zu einem Gesamtwert von 
60 € sind in die 110 €-Grenze einzubeziehen, 


4. übliche Sachleistungen bei einem Empfang anlässlich eines runden Geburtstages eines 
Arbeitnehmers, wenn es sich unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles um 
ein Fest des Arbeitgebers (betriebliche Veranstaltung) handelt. 2Die anteiligen Aufwen-
dungen des Arbeitgebers, die auf den Arbeitnehmer selbst, seine Familienangehörigen 
sowie private Gäste des Arbeitnehmers entfallen, gehören jedoch zum steuerpflichtigen 
Arbeitslohn, wenn die Aufwendungen des Arbeitgebers mehr als 110 € je teilnehmender 
Person betragen; auch Geschenke bis zu einem Gesamtwert von 60 € sind in die 110 €-
Grenze einzubeziehen, 


5. pauschale Zahlungen des Arbeitgebers an ein Dienstleistungsunternehmen, das sich 
verpflichtet, alle Arbeitnehmer des Auftraggebers kostenlos in persönlichen und sozialen 
Angelegenheiten zu beraten und zu betreuen, bspw. durch die Übernahme der Vermitt-
lung von Betreuungspersonen für Familienangehörige; im Gegensatz dazu führen indi-
viduelle Zahlungen des Arbeitgebers zu Arbeitslohn und sind im Rahmen des § 3 Nr. 34a 
EStG steuerfrei. 


(3) 1Leistungen des Arbeitgebers, mit denen er Werbungskosten des Arbeitnehmers er-
setzt, sind nur steuerfrei, soweit dies gesetzlich bestimmt ist. 2Somit sind auch steuerpflich-
tig 


1. Vergütungen des Arbeitgebers zum Ersatz der dem Arbeitnehmer berechneten Konto-
führungsgebühren, 


2. Vergütungen des Arbeitgebers zum Ersatz der Aufwendungen des Arbeitnehmers für 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte.
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Vermittlungsprovisionen 


(1) 1Erhalten Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern Vermittlungsprovisionen, sind diese 
Arbeitslohn. 2Das Gleiche gilt für Provisionen, die ein Dritter an den Arbeitgeber zahlt und 
die dieser an den Arbeitnehmer weiterleitet. 


(2) 1Provisionszahlungen einer Bausparkasse oder eines Versicherungsunternehmens 
an Arbeitnehmer der Kreditinstitute für Vertragsabschlüsse, die während der Arbeitszeit 
vermittelt werden, sind als Lohnzahlungen Dritter dem Lohnsteuerabzug zu unterwerfen. 
2Wenn zum Aufgabengebiet des Arbeitnehmers der direkte Kontakt mit dem Kunden des 
Kreditinstituts gehört, z. B. bei einem Kunden- oder Anlageberater, gilt dies auch für die 
Provisionen der Vertragsabschlüsse außerhalb der Arbeitszeit.


Zuwendungen bei Betriebsveranstaltungen 


– unbesetzt –


Aufmerksamkeiten 


(1) 1Sachleistungen des Arbeitgebers, die auch im gesellschaftlichen Verkehr üblicher-
weise ausgetauscht werden und zu keiner ins Gewicht fallenden Bereicherung der Arbeit-
nehmer führen, gehören als bloße Aufmerksamkeiten nicht zum Arbeitslohn. 2Aufmerksam-
keiten sind Sachzuwendungen bis zu einem Wert von 60 €, z. B. Blumen, Genussmittel, ein 
Buch oder ein Tonträger, die dem Arbeitnehmer oder in seinem Haushalt lebenden Ange-
hörigen aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses zugewendet werden. 
3Geldzuwendungen gehören stets zum Arbeitslohn, auch wenn ihr Wert gering ist. 
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(2) 1Als Aufmerksamkeiten gehören auch Getränke und Genussmittel, die der Arbeitge-
ber den Arbeitnehmern zum Verzehr im Betrieb unentgeltlich oder teilentgeltlich überlässt, 
nicht zum Arbeitslohn. 2Dasselbe gilt für Speisen, die der Arbeitgeber den Arbeitnehmern 
anlässlich und während eines außergewöhnlichen Arbeitseinsatzes, z. B. während einer 
außergewöhnlichen betrieblichen Besprechung oder Sitzung, im ganz überwiegenden be-
trieblichen Interesse an einer günstigen Gestaltung des Arbeitsablaufes unentgeltlich oder 
teilentgeltlich überlässt und deren Wert 60 € nicht überschreitet.


Berufliche Fort- oder Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers 


(1) 1Berufliche Fort- oder Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers führen nicht zu Ar-
beitslohn, wenn diese Bildungsmaßnahmen im ganz überwiegenden betrieblichen Inte-
resse des Arbeitgebers durchgeführt werden. 2Dabei ist es gleichgültig, ob die Bildungs-
maßnahmen am Arbeitsplatz, in zentralen betrieblichen Einrichtungen oder in außerbetrieb-
lichen Einrichtungen durchgeführt werden. 3Sätze 1 und 2 gelten auch für Bildungsmaß-
nahmen fremder Unternehmer, die für Rechnung des Arbeitgebers erbracht werden. 4 Ist 
der Arbeitnehmer Rechnungsempfänger, ist dies für ein ganz überwiegend betriebliches 
Interesse des Arbeitgebers unschädlich, wenn der Arbeitgeber die Übernahme bzw. den 
Ersatz der Aufwendungen allgemein oder für die besondere Bildungsmaßnahme vor Ver-
tragsabschluss schriftlich zugesagt hat. 


(2) 1Bei einer Bildungsmaßnahme ist ein ganz überwiegendes betriebliches Interesse 
des Arbeitgebers anzunehmen, wenn sie die Einsatzfähigkeit des Arbeitnehmers im Betrieb 
des Arbeitgebers erhöhen soll. 2Für die Annahme eines ganz überwiegenden betrieblichen 
Interesses des Arbeitgebers ist nicht Voraussetzung, dass der Arbeitgeber die Teilnahme 
an der Bildungsmaßnahme zumindest teilweise auf die Arbeitszeit anrechnet. 3Rechnet er 
die Teilnahme an der Bildungsmaßnahme zumindest teilweise auf die Arbeitszeit an, ist die 
Prüfung weiterer Voraussetzungen eines ganz überwiegenden betrieblichen Interesses des 
Arbeitgebers entbehrlich, es sei denn, es liegen konkrete Anhaltspunkte für den
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Belohnungscharakter der Maßnahme vor. 4Auch sprachliche Bildungsmaßnahmen sind un-
ter den genannten Voraussetzungen dem ganz überwiegenden betrieblichen Interesse zu-
zuordnen, wenn der Arbeitgeber die Sprachkenntnisse in dem für den Arbeitnehmer vorge-
sehenen Aufgabengebiet verlangt. 5Von einem ganz überwiegenden betrieblichen Inte-
resse ist auch bei dem SGB III entsprechenden Qualifikations- und Trainingsmaßnahmen 
auszugehen, die der Arbeitgeber oder eine zwischengeschaltete Beschäftigungsgesell-
schaft im Zusammenhang mit Auflösungsvereinbarungen erbringt. 6Bildet sich der Arbeit-
nehmer nicht im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers fort, gehört 
der nach § 8 Abs. 2 EStG zu ermittelnde Wert der vom Arbeitgeber erbrachten Fort- oder 
Weiterbildungsleistung zum Arbeitslohn, der ggf. steuerfrei nach § 3 Nr. 19 EStG ist. 7Der 
Arbeitnehmer kann ggf. den Wert einer beruflichen Fort- und Weiterbildung im Rahmen des 
§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG als Werbungskosten (>R 9.2) oder im Rahmen des § 10 Abs. 1 
Nr. 7 EStG als Sonderausgaben geltend machen. 
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(3) Auch wenn Fort- oder Weiterbildungsleistungen nach den vorstehenden Regelungen 
nicht zu Arbeitslohn führen, können die Aufwendungen des Arbeitgebers, wie z. B. Reise-
kosten, die neben den Kosten für die eigentliche Fort- oder Weiterbildungsleistung anfallen 
und durch die Teilnahme des Arbeitnehmers an der Bildungsveranstaltung veranlasst sind, 
nach § 3 Nr. 13, 16 EStG (>R 9.4 bis R 9.8 und R 9.11) zu behandeln sein.


Versorgungsbezüge 


(1) Zu den nach § 19 Abs. 2 EStG steuerbegünstigten Versorgungsbezügen gehören 
auch: 


1. Sterbegeld i. S. d. § 18 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 BeamtVG sowie entspre-
chende Bezüge im privaten Dienst. 2Nicht zu den steuerbegünstigten Versorgungs-
bezügen gehören Bezüge, die für den Sterbemonat aufgrund des Arbeitsvertrages 
als Arbeitsentgelt gezahlt werden; besondere Leistungen an Hinterbliebene, die 
über das bis zum Erlöschen des Dienstverhältnisses geschuldete Arbeitsentgelt hin-
aus gewährt werden, sind dagegen Versorgungsbezüge, 


2. Übergangsversorgung, die nach dem BAT oder diesen ergänzenden, ändernden 
oder ersetzenden Tarifverträgen sowie Übergangszahlungen nach § 47 Nr. 3 TV-L 
an Angestellte im militärischen Flugsicherungsdienst, bei der Bundesanstalt für 
Flugsicherung im Flugsicherungsdienst, im Justizvollzugsdienst und im kommuna-
len feuerwehrtechnischen Dienst sowie an Luftfahrzeugführer von Messflugzeugen 
und an technische Luftfahrzeugführer gezahlt wird, einschl. des an Hinterbliebene 
zu zahlenden monatlichen Ausgleichsbetrages und einschl. des Ausgleichs, der ne-
ben der Übergangsversorgung zu zahlen ist, sowie die Übergangsversorgung, die 
nach § 7 des Tarifvertrags vom 30.11.1991 über einen sozialverträglichen Perso-
nalabbau im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung gezahlt wird, 


3. die Bezüge der Beamten im einstweiligen Ruhestand, 


4. die nach § 47 Abs. 4 Satz 2 BBG) sowie entsprechender Vorschriften der Beamten-
gesetze der Länder gekürzten Dienstbezüge, 


5. die Unterhaltsbeiträge nach den §§ 15 und 26 BeamtVG sowie nach § 69 BeamtVG 
oder entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften, 


6. die Versorgungsbezüge der vorhandenen, ehemals unter das G 131 und das 
BWGöD fallenden früheren Angehörigen des öffentlichen Dienstes und ihrer Hinter-
bliebenen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 DKfAG i. V. m. den §§ 69, 69a BeamtVG,   


7. die Versorgungsbezüge der politischen Wahlbeamten auf Zeit, 


8. das Ruhegehalt und der Ehrensold der ehemaligen Regierungsmitglieder einschl. 
der entsprechenden Hinterbliebenenbezüge, nicht dagegen das Übergangsgeld 
nach § 14 des Bundesministergesetzes sowie entsprechende Leistungen aufgrund 
von Gesetzen der Länder, 


9. – unbesetzt –
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10. Verschollenheitsbezüge nach § 29 Abs. 2 BeamtVG sowie entsprechende Leistun-
gen nach den Beamtengesetzen der Länder, 
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11. Abfindungsrenten nach § 69 BeamtVG oder entsprechenden landesrechtlichen Vor-
schriften, 


12. Unterhaltsbeihilfen nach den §§ 5 und 6 des baden-württembergischen Gesetzes 
zur einheitlichen Beendigung der politischen Säuberung vom 13.07.1953 (GBl. 
S. 91), 


13. Ehrensold der früheren ehrenamtlichen Bürgermeister und ihrer Hinterbliebenen 
nach § 6 des baden-württembergischen Gesetzes über die Aufwandsentschädigung 
der ehrenamtlichen Bürgermeister und der ehrenamtlichen Ortsvorsteher vom 
19.06.1987 (GBl. S. 281), 


14. Ehrensold der früheren Bürgermeister und früheren Bezirkstagspräsidenten nach 
Artikel 59 des bayerischen Gesetzes über kommunale Wahlbeamte und Wahlbe-
amtinnen, 


15. das Ruhegeld der vorhandenen, ehemals unter das G 131 und das BWGöD fallen-
den früheren Angestellten und Arbeiter der Freien und Hansestadt Hamburg nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 DKfAG i. V. m. dem Hamburgischen Zusatzversorgungsgesetz, 


16. Ehrensold der früheren ehrenamtlichen Bürgermeister und Kassenverwalter sowie 
ihrer Hinterbliebenen nach der hessischen Verordnung über die Aufwandsentschä-
digung und den Ehrensold der ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und ehrenamtli-
chen Bürgermeister vom 07.12.2016 (GVBl. I S. 242), 


17. Ehrensold der früheren ehrenamtlichen Bürgermeister, Beigeordneten und Ortsvor-
steher nach dem rheinland-pfälzischen Ehrensoldgesetz vom 18.12.1972 (GVBl. 
S. 376), 


18. Ruhegehalt und Versorgungsbezüge, die aufgrund des Artikels 3 der Anlage 1 des 
Saarvertrags (BGBl. 1956 II S. 1587) an Personen gezahlt werden, die aus Anlass 
der Rückgliederung des Saarlandes in den Ruhestand versetzt worden sind, 


19. die Bezüge der im Saarland nach dem 08.05.1945 berufenen Amtsbürgermeister 
und Verwaltungsvorsteher, die nach dem Gesetz zur Ergänzung der Gemeindeord-
nung vom 10.07.1953 (Amtsbl. S. 415) in den Ruhestand versetzt worden sind, 


20. Ehrensold der früheren ehrenamtlichen Bürgermeister, Beigeordneten und Amts-
vorsteher nach dem saarländischen Gesetz Nr. 987 vom 06.03.1974 (Amtsbl. 
S. 357), 


21. Vorruhestandsleistungen, z. B. i. S. d. Vorruhestandsgesetzes, soweit der Arbeit-
nehmer im Lohnzahlungszeitraum das 63., bei Schwerbehinderten das 60. Lebens-
jahr vollendet hat, 


22. Ehrensold der früheren ehrenamtlichen Bürgermeister nach § 155b des Sächsi-
schen Beamtengesetzes, 


23. Ehrensold der früheren ehrenamtlichen Bürgermeister nach § 8 des Thüringer Ge-
setzes über kommunale Wahlbeamte. 


(2) Nicht zu den nach § 19 Abs. 2 EStG steuerbegünstigten Versorgungsbezügen gehö-
ren insbesondere 


1. das Übergangsgeld nach § 47 BeamtVG i. V. m. dessen § 67 Abs. 4 und entsprechende 
Leistungen aufgrund der Beamtengesetze der Länder sowie das Übergangsgeld nach 
§ 47a BeamtVG, 


2. das Übergangsgeld nach § 14 des Bundesministergesetzes und entsprechende Leistun-
gen aufgrund der Gesetze der Länder. 


(3) 1Bezieht ein Versorgungsberechtigter Arbeitslohn aus einem gegenwärtigen Dienst-
verhältnis und werden deshalb, z. B. nach § 53 BeamtVG, die Versorgungsbezüge gekürzt, 
sind nur die gekürzten Versorgungsbezüge nach § 19 Abs. 2 EStG steuerbegünstigt; das 
Gleiche gilt, wenn Versorgungsbezüge nach der Ehescheidung gekürzt werden (§ 57 Be-
amtVG). 2Nachzahlungen von Versorgungsbezügen an nichtversorgungsberechtigte Erben 
eines Versorgungsberechtigten sind nicht nach § 19 Abs. 2 EStG begünstigt.







Zahlung von Arbeitslohn an die Erben oder Hinterbliebenen 
eines verstorbenen Arbeitnehmers 


(1) 1Arbeitslohn, der nach dem Tod des Arbeitnehmers gezahlt wird, darf i. d. R. unab-
hängig vom Rechtsgrund der Zahlung nicht mehr nach den steuerlichen Merkmalen des 
Verstorbenen versteuert werden. 2Bei laufendem Arbeitslohn, der im Sterbemonat oder für 
den Sterbemonat gezahlt wird, kann der Steuerabzug aus Vereinfachungsgründen noch 
nach den steuerlichen Merkmalen des Verstorbenen vorgenommen werden; die Lohnsteu-
erbescheinigung ist jedoch auch in diesem Falle für den Erben auszustellen und zu über-
mitteln. 
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(2) 1Zahlt der Arbeitgeber den Arbeitslohn an einen Erben oder einen Hinterbliebenen 
aus, ist der Lohnsteuerabzug vorbehaltlich des Absatzes 1 Satz 2 nur nach dessen Besteu-
erungsmerkmalen durchzuführen. 2Die an die übrigen Anspruchsberechtigten weitergege-
benen Beträge stellen im Kj. der Weitergabe negative Einnahmen dar. 3Handelt es sich 
dabei um Versorgungsbezüge i. S. d. § 19 Abs. 2 EStG, ist für die Berechnung der negati-
ven Einnahmen zunächst vom Bruttobetrag der an die anderen Anspruchsberechtigten wei-
tergegebenen Beträge auszugehen; dieser Bruttobetrag ist sodann um den Unterschied 
zwischen den beim Lohnsteuerabzug berücksichtigten Freibeträgen für Versorgungsbe-
züge und den auf den verbleibenden Anteil des Zahlungsempfängers entfallenden Freibe-
trägen für Versorgungsbezüge zu kürzen. 4Die Auseinandersetzungszahlungen sind bei 
den Empfängern – ggf. vermindert um die Freibeträge für Versorgungsbezüge (§ 19 Abs. 2 
EStG) – als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Rahmen einer Veranlagung zur Ein-
kommensteuer zu erfassen (§ 46 Abs. 2 Nr. 1 EStG). 


(3) Für den Steuerabzug durch den Arbeitgeber gilt im Übrigen Folgendes: 


1. Beim Arbeitslohn, der noch für die aktive Tätigkeit des verstorbenen Arbeitnehmers ge-
zahlt wird, ist, wie dies bei einer Zahlung an den Arbeitnehmer der Fall gewesen wäre, 
zwischen laufendem Arbeitslohn, z. B. Lohn für den Sterbemonat oder den Vormonat, 
und sonstigen Bezügen, z. B. Erfolgsbeteiligung, zu unterscheiden. 


2. 1Der Arbeitslohn für den Sterbemonat stellt, wenn er arbeitsrechtlich für den gesamten 
Lohnzahlungszeitraum zu zahlen ist, keinen Versorgungsbezug i. S. d. § 19 Abs. 2 EStG 
dar. 2Besteht dagegen ein Anspruch auf Lohnzahlung nur bis zum Todestag, handelt es 
sich bei den darüberhinausgehenden Leistungen an die Hinterbliebenen um Versor-
gungsbezüge. 3Dies gilt entsprechend für den Fall, dass die arbeitsrechtlichen Verein-
barungen für den Sterbemonat lediglich die Zahlung von Hinterbliebenenbezügen vor-
sehen oder keine vertraglichen Abmachungen über die Arbeitslohnbemessung bei Be-
endigung des Dienstverhältnisses im Laufe des Lohnzahlungszeitraums bestehen. 
4Auch in diesen Fällen stellt nur der Teil der Bezüge, der auf die Zeit nach dem Todestag 
entfällt, einen Versorgungsbezug dar. 5 In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 sind die 
Freibeträge für Versorgungsbezüge nicht zu berücksichtigen. 


3. 1Das Sterbegeld ist ein Versorgungsbezug und stellt einen sonstigen Bezug dar. 2Dies 
gilt auch für den Fall, dass als Sterbegeld mehrere Monatsgehälter gezahlt werden, weil 
es sich hierbei dem Grunde nach nur um die ratenweise Zahlung eines Einmalbetrages 
handelt. 3Die laufende Zahlung von Witwen- oder Hinterbliebenengeldern i. S. d. § 19 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG durch den Arbeitgeber ist demgegenüber regelmäßig als lau-
fender Arbeitslohn (Versorgungsbezug) zu behandeln. 


4. 1Soweit es sich bei den Zahlungen an die Erben oder Hinterbliebenen nicht um Versor-
gungsbezüge handelt, ist zu prüfen, ob der Altersentlastungsbetrag (§ 24a EStG) zum 
Ansatz kommt. 2Dabei ist auf das Lebensalter des jeweiligen Zahlungsempfängers ab-
zustellen. 3Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. 


5. 1Soweit Zahlungen an im Ausland wohnhafte Erben oder Hinterbliebene erfolgen, bei 
denen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 oder 3, § 1a EStG nicht vorliegen, ist bei 
beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmern beim Steuerabzug nach den für Lohnzah-
lungen geltenden Vorschriften zu verfahren; wegen der Besonderheiten wird auf § 38b 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchst. b, § 39 Abs. 2 und 3, § 39a Abs. 2 und 4, § 39b Abs. 1 und 2 
und § 39c Abs. 2 EStG hingewiesen. 2Dabei ist jedoch zu beachten, dass aufgrund eines 
DBA das Besteuerungsrecht dem Ansässigkeitsstaat zustehen kann.
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Steuerabzug vom Arbeitslohn 


1Der Lohnsteuer unterliegt jeder von einem inländischen Arbeitgeber oder ausländischen 
Verleiher gezahlte Arbeitslohn (>R 38.3). 2Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder 
um einmalige Bezüge handelt und in welcher Form sie gewährt werden. 3Der Arbeitgeber 
hat Lohnsteuer unabhängig davon einzubehalten, ob der Arbeitnehmer zur Einkommens-
teuer veranlagt wird oder nicht. 4Bei laufendem Arbeitslohn kommt es für die Beurteilung, 
ob Lohnsteuer einzubehalten ist, allein auf die Verhältnisse des jeweiligen Lohnzahlungs-
zeitraums an; eine Ausnahme gilt, wenn der sog. permanente Lohnsteuer-Jahresausgleich 
nach § 39b Abs. 2 Satz 12 ff. EStG durchgeführt wird (>R 39b.8).
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Zufluss von Arbeitslohn 


(1) 1Der Lohnsteuerabzug setzt den Zufluss von Arbeitslohn voraus. 2Hat der Arbeitge-
ber eine mit dem Arbeitnehmer getroffene Lohnverwendungsabrede erfüllt, ist Arbeitslohn 
zugeflossen. 


(2) Die besondere Regelung für die zeitliche Zuordnung des – zugeflossenen – Arbeits-
lohns (§ 11 Abs. 1 Satz 4 i. V. m. § 38a Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG) bleibt unberührt. 


(3) 1Der Zufluss des Arbeitslohns erfolgt bei einem Gutschein, der bei einem Dritten ein-
zulösen ist, mit Hingabe des Gutscheins, weil der Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt einen 
Rechtsanspruch gegenüber dem Dritten erhält. 2 Ist der Gutschein beim Arbeitgeber einzu-
lösen, fließt Arbeitslohn erst bei Einlösung des Gutscheins zu.


Einbehaltungspflicht des Arbeitgebers 


(1) 1Zur Einbehaltung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn ist jeder inländische Arbeitgeber 
verpflichtet. 2Für die Einbehaltung der Lohnsteuer seiner Leiharbeitnehmer hat der auslän-
dische Verleiher nach § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG auch dann die gleichen Pflichten wie 
ein inländischer Arbeitgeber zu erfüllen, wenn er selbst nicht inländischer Arbeitgeber ist. 


(2) Neben den im § 12 Satz 2 AO aufgeführten Einrichtungen sind Betriebsstätten auch 
Landungsbrücken (Anlegestellen von Schifffahrtsgesellschaften), Kontore und sonstige Ge-
schäftseinrichtungen, die dem Unternehmer oder Mitunternehmer oder seinem ständigen 
Vertreter, z. B. einem Prokuristen, zur Ausübung des Gewerbes dienen. 


(3) 1Ständiger Vertreter nach § 13 AO kann hiernach z. B. auch eine Person sein, die 
eine Filiale leitet oder die Aufsicht über einen Bautrupp ausübt. 2Ständiger Vertreter ist je-
doch z. B. nicht ein einzelner Monteur, der von Fall zu Fall Montagearbeiten im Inland aus-
führt. 


(4) 1Bei Bauausführungen oder Montagen ausländischer Arbeitgeber im Inland, die län-
ger als sechs Monate (§ 12 Satz 2 Nr. 8 AO) dauern, ist der ausländische Arbeitgeber zu-
gleich als inländischer Arbeitgeber i. S. d. § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG anzusehen, gleich-
gültig ob die Bauausführung oder Montage nach dem DBA eine Betriebsstätte begründet. 
2Begründet die Bauausführung oder Montage nach dem anzuwendenden DBA keine Be-
triebsstätte, sind die Arbeitslöhne, die an die im Inland eingesetzten ausländischen Arbeit-
nehmer gezahlt werden, i. d. R. von der Lohnsteuer freizustellen, wenn sie sich höchstens 
an 183 Tagen im Kj., bei bestimmten DBA in einem Zwölfmonatszeitraum, im Inland auf-
halten. 


(5) 1 In den Fällen der internationalen Arbeitnehmerentsendung ist inländischer Arbeitge-
ber i. S. d. § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG auch das in Deutschland ansässige Unternehmen, 
das den Arbeitslohn für die ihm geleistete Arbeit wirtschaftlich trägt oder nach dem Fremd-
vergleichsgrundsatz hätte tragen müssen (§ 38 Abs. 1 Satz 2 EStG). 2Hiervon ist insbeson-
dere dann auszugehen, wenn die von dem anderen Unternehmen gezahlte Arbeitsvergü-
tung dem deutschen Unternehmen weiterbelastet wird. 3Die Erfüllung der Arbeitgeberpflich-
ten setzt nicht voraus, dass das inländische Unternehmen den Arbeitslohn im eigenen Na-
men und für eigene Rechnung auszahlt. 4Die Lohnsteuer entsteht bereits im Zeitpunkt der


R 38.1


R 38.2


R 38.3







Arbeitslohnzahlung an den Arbeitnehmer, wenn das inländische Unternehmen aufgrund der 
Vereinbarung mit dem ausländischen Unternehmen mit einer Weiterbelastung rechnen 
kann; in diesem Zeitpunkt ist die Lohnsteuer vom inländischen Unternehmen zu erheben.


Lohnzahlung durch Dritte


Unechte Lohnzahlung durch Dritte 


(1) 1Eine unechte Lohnzahlung eines Dritten ist dann anzunehmen, wenn der Dritte le-
diglich als Leistungsmittler fungiert. 2Das ist z B. der Fall, wenn der Dritte im Auftrag des 
Arbeitgebers leistet oder die Stellung einer Kasse des Arbeitgebers innehat. 3Der den Drit-
ten als Leistungsmittler einsetzende Arbeitgeber bleibt der den Arbeitslohn Zahlende und 
ist daher zum Lohnsteuerabzug verpflichtet (§ 38 Abs. 1 Satz 1 EStG).


Echte Lohnzahlung durch Dritte 


(2) 1Eine echte Lohnzahlung eines Dritten liegt dann vor, wenn dem Arbeitnehmer Vor-
teile von einem Dritten eingeräumt werden, die ein Entgelt für eine Leistung sind, die der 
Arbeitnehmer im Rahmen seines Dienstverhältnisses für den Arbeitgeber erbringt. 2Hierzu 
gehören z. B. geldwerte Vorteile, die der Leiharbeitnehmer aufgrund des Zugangs zu Ge-
meinschaftseinrichtungen oder -diensten des Entleihers erhält (§ 13b AÜG). 3 In diesen Fäl-
len hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer einzubehalten und die damit verbundenen sonstigen 
Pflichten zu erfüllen, wenn er weiß oder erkennen kann, dass derartige Vergütungen er-
bracht werden (§ 38 Abs. 1 Satz 3 EStG). 4Die dem Arbeitgeber bei der Lohnzahlung durch 
Dritte auferlegte Lohnsteuerabzugspflicht erfordert, dass dieser seine Arbeitnehmer auf ihre 
gesetzliche Verpflichtung (§ 38 Abs. 4 Satz 3 EStG) hinweist, ihm am Ende des jeweiligen 
Lohnzahlungszeitraums die von einem Dritten gewährten Bezüge anzugeben. 5Kommt der 
Arbeitnehmer seiner Angabepflicht nicht nach und kann der Arbeitgeber bei der gebotenen 
Sorgfalt aus seiner Mitwirkung an der Lohnzahlung des Dritten oder aus der Unternehmens-
verbundenheit mit dem Dritten erkennen, dass der Arbeitnehmer zu Unrecht keine Angaben 
macht oder seine Angaben unzutreffend sind, hat der Arbeitgeber die ihm bekannten Tat-
sachen zur Lohnzahlung von dritter Seite dem Betriebsstättenfinanzamt anzuzeigen (§ 38 
Abs. 4 Satz 3 zweiter Halbsatz EStG). 6Die Anzeige hat unverzüglich zu erfolgen.
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Lohnsteuerabzug durch Dritte 


1Die Übertragung der Arbeitgeberpflichten nach § 38 Abs. 3a Satz 2 ff. EStG auf einen 
Dritten kann vom Finanzamt auf schriftlichen Antrag zugelassen werden. 2Die Zustimmung 
kann nur erteilt werden, wenn der Dritte für den gesamten Arbeitslohn des Arbeitnehmers 
die Lohnsteuerabzugsverpflichtung übernimmt.


Lohnsteuerabzugsmerkmale 


– unbesetzt –


R 38.4


R 38.5


R 39.1







Änderungen und Ergänzungen der Lohnsteuerabzugsmerkmale 


Änderung der Steuerklassen 


(1) 1Wird die Ehe eines Arbeitnehmers durch Scheidung oder Aufhebung aufgelöst oder 
haben die Ehegatten die dauernde Trennung herbeigeführt, dürfen die gebildeten Steuer-
klassen im laufenden Kj. nicht geändert werden; es kommt nur ein Steuerklassenwechsel 
nach Absatz 2 in Betracht. 2Das gilt nicht, wenn bei einer durch Scheidung oder Aufhebung 
aufgelösten Ehe der andere Ehegatte im selben Kj. wieder geheiratet hat, von seinem 
neuen Ehegatten nicht dauernd getrennt lebt und er und sein neuer Ehegatte unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtig sind; in diesen Fällen ist die beim nicht wieder verheirateten Ehe-
gatten gebildete Steuerklasse auf Antrag in Steuerklasse III zu ändern, wenn die Voraus-
setzungen des § 38b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Buchst. c EStG erfüllt sind.
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Steuerklassenwechsel 


(2) Bei Ehegatten sind auf gemeinsamen Antrag der Ehegatten die gebildeten Steuer-
klassen wie folgt zu ändern: 


1. Ist bei beiden Ehegatten die Steuerklasse IV gebildet worden, kann diese bei einem 
Ehegatten in Steuerklasse III und beim anderen Ehegatten in Steuerklasse V geändert 
werden. 


2. Ist bei einem Ehegatten die Steuerklasse III und beim anderen Ehegatten die Steuer-
klasse V gebildet worden, können diese bei beiden Ehegatten in Steuerklasse IV geän-
dert werden, wobei dieser Wechsel auch auf Antrag nur eines Ehegatten möglich ist 
(§ 38b Abs. 3 Satz 2 EStG). 


3. Ist bei einem Ehegatten die Steuerklasse III und beim anderen Ehegatten die Steuer-
klasse V gebildet worden, kann die Steuerklasse III des einen Ehegatten in Steuer-
klasse V und die Steuerklasse V des anderen Ehegatten in Steuerklasse III geändert 
werden. 


4. 1Gehören beide Ehegatten in die Steuerklasse IV, kann diese jeweils in die Steuer-
klasse IV i. V. m. einem Faktor geändert werden (§ 39f Abs. 1 Satz 1 EStG), wenn beide 
Ehegatten Arbeitslohn beziehen.2Neben dem in § 39 Abs. 6 Satz 4 EStG geregelten Fall 
können Ehegatten auch ohne Angabe von Gründen innerhalb eines Kj. weitere Ände-
rungen der Steuerklassen beantragen (§ 39 Abs. 6 Satz 3 EStG).


Zahl der Kinderfreibeträge in den Fällen des § 32 Abs. 6 Satz 4 EStG 


(3) Bei der Zahl der Kinderfreibeträge sind ermäßigte Kinderfreibeträge für nicht unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtige Kinder nicht zu berücksichtigen.


Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 


1Ein Antrag nach § 39e Abs. 8 Satz 1 EStG ist bis zum 31.12. des Kj. zu stellen, für das 
die Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug gilt. 2Die Bescheinigung kann auch der Arbeit-
geber beantragen, wenn der Arbeitnehmer ihn dazu bevollmächtigt hat (§ 39e Abs. 8 Satz 2 
EStG). 3Bei Nichtvorlage der Bescheinigung hat der Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug 
nach Maßgabe des § 39c Abs. 1 und 2 EStG vorzunehmen. 4Für Arbeitnehmer, 


1. die nach § 1 Abs. 2 EStG erweitert unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind, 


2. die nach § 1 Abs. 3 EStG auf Antrag wie unbeschränkt einkommensteuerpflichtig zu be-
handeln sind, 


3. die nach § 1 Abs. 4 EStG beschränkt einkommensteuerpflichtig sind und bei denen ein 


Freibetrag nach § 39a EStG berücksichtigt wird oder 


4. deren Arbeitslohn nach den Regelungen in DBA auf Antrag von der Besteuerung ganz 
oder teilweise freigestellt wird, 


hat das lohnsteuerliche Betriebsstättenfinanzamt des Arbeitgebers auf Antrag eine Papier-
bescheinigung für den Lohnsteuerabzug auszustellen und den Arbeitgeberabruf zu


R 39.2


R 39.3







sperren. 5Der Arbeitgeber hat in diesen Fällen den Lohnsteuerabzug anhand der Papier-
bescheinigung vorzunehmen.


Lohnsteuerabzug bei beschränkter Einkommensteuerpflicht


Freibetrag oder Hinzurechnungsbetrag bei beschränkter Einkommensteuerpflicht 


(1) 1Nach § 39a Abs. 2 Satz 8 i. V. m. Abs. 4 EStG ist ein vom Arbeitnehmer zu beantra-
gender Freibetrag oder Hinzurechnungsbetrag durch Aufteilung in Monatsbeträge, erfor-
derlichenfalls in Wochen- und Tagesbeträge, jeweils auf die voraussichtliche Dauer des 
Dienstverhältnisses im Kj. gleichmäßig zu verteilen. 2Dabei sind ggf. auch die im Kj. bereits 
abgelaufenen Zeiträume desselben Dienstverhältnisses einzubeziehen, es sei denn, der 
Arbeitnehmer beantragt die Verteilung des Betrags auf die restliche Dauer des Dienstver-
hältnisses. 3Bei beschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmern, bei denen § 50 
Abs. 1 Satz 5 EStG anzuwenden ist, sind Werbungskosten und Sonderausgaben insoweit 
einzutragen, als sie die zeitanteiligen Pauschbeträge (§ 50 Abs. 1 Satz 6 EStG) überstei-
gen.
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Ausübung oder Verwertung (§ 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a EStG) 


(2) 1Die nichtselbständige Arbeit wird im Inland ausgeübt, wenn der Arbeitnehmer im 
Geltungsbereich des EStG persönlich tätig wird. 2Sie wird im Inland verwertet, wenn der 
Arbeitnehmer das Ergebnis einer außerhalb des Geltungsbereichs des EStG ausgeübten 
Tätigkeit im Inland seinem Arbeitgeber zuführt. 3Zu der im Inland ausgeübten oder verwer-
teten nichtselbständigen Arbeit gehört nicht die nichtselbständige Arbeit, die auf einem 
deutschen Schiff während seines Aufenthalts in einem ausländischen Küstenmeer, in ei-
nem ausländischen Hafen von Arbeitnehmern ausgeübt wird, die weder einen Wohnsitz 
noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. 4Unerheblich ist, ob der Arbeitslohn 
zu Lasten eines inländischen Arbeitgebers gezahlt wird. 5Arbeitgeber i. S. d. Satzes 2 ist 
die Stelle im Inland, z. B. eine Betriebsstätte oder der inländische Vertreter eines ausländi-
schen Arbeitgebers, die unbeschadet des formalen Vertragsverhältnisses zu einem mögli-
chen ausländischen Arbeitgeber die wesentlichen Rechte und Pflichten eines Arbeitgebers 
tatsächlich wahrnimmt; inländischer Arbeitgeber ist auch ein inländisches Unternehmen be-
züglich der Arbeitnehmer, die bei rechtlich unselbständigen Betriebsstätten, Filialen oder 
Außenstellen im Ausland beschäftigt sind.


Befreiung von der beschränkten Einkommensteuerpflicht 


(3) Einkünfte aus der Verwertung einer außerhalb des Geltungsbereichs des EStG aus-
geübten nichtselbständigen Arbeit bleiben bei der Besteuerung außer Ansatz, 


1. wenn zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Wohnsitzstaat ein DBA be-
steht und nach R 39b.10 der Lohnsteuerabzug unterbleiben darf oder 


2. in anderen Fällen, wenn nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird, dass von diesen 
Einkünften in dem Staat, in dem die Tätigkeit ausgeübt worden ist, eine der deutschen 
Einkommensteuer entsprechende Steuer tatsächlich erhoben wird. 


Künstler, Berufssportler, unterhaltend und ähnlich darbietende Personen sowie Ar-
tisten 


(4) 1Bezüge von beschränkt einkommensteuerpflichtigen Berufssportlern, darbietenden 
Künstlern (z. B. Musikern), werkschaffenden Künstlern (z. B. Schriftstellern, Journalisten 
und Bildberichterstattern), anderen unterhaltend oder ähnlich Darbietenden sowie Artisten 
unterliegen dem Lohnsteuerabzug, wenn sie zu den Einkünften aus nichtselbständiger Ar-
beit gehören und von einem inländischen Arbeitgeber i. S. d. § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG 
gezahlt werden. 2Von den Vergütungen der Berufssportler, darbietenden Künstler, Artisten 
und unterhaltend oder ähnlich darbietenden Personen (§ 50a Abs. 1 Nr. 1 EStG) wird die 
Einkommensteuer nach Maßgabe der §§ 50a, 50d EStG erhoben, wenn diese nicht von 
einem inländischen Arbeitgeber gezahlt werden.


R 39.4







Anwendung von DBA 


1 Ist die Steuerbefreiung nach einem DBA antragsunabhängig, hat das Betriebsstättenfi-
nanzamt gleichwohl auf Antrag eine Freistellungsbescheinigung zu erteilen. 2Das Finanz-
amt hat in der Bescheinigung den Zeitraum anzugeben, für den sie gilt. 3Dieser Zeitraum 
darf drei Jahre nicht überschreiten und soll mit Ablauf eines Kj. enden. 4Die Bescheinigung 
ist vom Arbeitgeber als Beleg zum Lohnkonto aufzubewahren. 5Der Verzicht auf den Lohn-
steuerabzug schließt die Berücksichtigung des Progressionsvorbehalts (§ 32b EStG) bei 
einer Veranlagung des Arbeitnehmers zur Einkommensteuer nicht aus. 6Die Nachweis-
pflicht nach § 50d Abs. 8 EStG betrifft nicht das Lohnsteuerabzugsverfahren.
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Verfahren bei Bildung eines Freibetrags oder 
eines Hinzurechnungsbetrags


Allgemeines 


(1) Soweit die Gewährung eines Freibetrags wegen der Aufwendungen für ein Kind da-
von abhängt, dass der Arbeitnehmer für dieses Kind einen Anspruch auf einen Freibetrag 
nach § 32 Abs. 6 EStG oder auf Kindergeld erhält, ist diese Voraussetzung auch erfüllt, 
wenn dem Arbeitnehmer im Lohnsteuer-Abzugsverfahren ein Kinderfreibetrag zusteht, er 
aber auf die an sich mögliche Bildung einer Kinderfreibetragszahl für dieses Kind verzichtet 
hat oder Anspruch auf einen ermäßigten Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG besteht.


Antragsgrenze 


(2) Für die Feststellung, ob die Antragsgrenze nach § 39a Abs. 2 Satz 4 EStG überschrit-
ten wird, gilt Folgendes: 


1. Soweit für Werbungskosten bestimmte Beträge gelten, z. B. für Verpflegungsmehrauf-
wendungen und pauschale Kilometersätze bei Auswärtstätigkeit, für Wege zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte (§ 9 EStG), sind diese maßgebend. 


2. 1Bei Sonderausgaben i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG und § 10 Abs. 1a Nr. 2 bis 4 EStG 
sind die tatsächlichen Aufwendungen anzusetzen, auch wenn diese Aufwendungen ge-
ringer sind als der Pauschbetrag. 2Für Sonderausgaben i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 5, 7 
und 9 EStG sowie § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG sind höchstens die nach diesen Vorschriften 
berücksichtigungsfähigen Aufwendungen anzusetzen. 


3. Zuwendungen an politische Parteien sind als Sonderausgaben auch zu berücksichtigen, 
soweit eine Steuerermäßigung nach § 34g Satz 1 Nr. 1 EStG in Betracht kommt, nicht 
hingegen Zuwendungen an Vereine i. S. d. § 34g Satz 1 Nr. 2 EStG. 


4. Bei außergewöhnlichen Belastungen nach § 33 EStG ist von den dem Grunde und der 
Höhe nach anzuerkennenden Aufwendungen auszugehen; bei außergewöhnlicher Be-
lastung nach § 33a und § 33b Abs. 6 EStG sind dagegen nicht die Aufwendungen, son-
dern die wegen dieser Aufwendungen abziehbaren Beträge maßgebend. 


5. Vorsorgeaufwendungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 3a EStG) bleiben in jedem Fall außer 
Betracht, auch soweit sie die Vorsorgepauschale (§ 39b Abs. 2 Satz 5 Nr. 3 EStG) über-
steigen. 


6. 1Bei Anträgen von Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind 
und nicht dauernd getrennt leben, ist die Summe der für beide Ehegatten in Betracht 
kommenden Aufwendungen und abziehbaren Beträge zugrunde zu legen. 2Die Antrags-
grenze ist bei Ehegatten nicht zu verdoppeln. 


7. Ist für beschränkt antragsfähige Aufwendungen bereits ein Freibetrag gebildet worden, 
ist bei einer Änderung dieses Freibetrags die Antragsgrenze nicht erneut zu prüfen. 


(3) Die Antragsgrenze gilt nicht, soweit es sich um die Bildung eines Freibetrags für die 
in § 39a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis 7 EStG bezeichneten Beträge handelt. 


(4) 1Wird die Antragsgrenze überschritten oder sind Beträge i. S. d. Absatzes 3 zu be-
rücksichtigen, hat das Finanzamt den Jahresfreibetrag festzustellen. 2Bei der Berechnung 
des Jahresfreibetrags sind Werbungskosten nur zu berücksichtigen, soweit sie den


R 39.5


R 39a.1
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maßgebenden Pauschbetrag für Werbungskosten nach § 9a Satz 1 Nr. 1 EStG überstei-
gen, Sonderausgaben mit Ausnahme der Vorsorgeaufwendungen nur anzusetzen, soweit 
sie den Sonderausgaben-Pauschbetrag (§ 10c EStG) übersteigen, und außergewöhnliche 
Belastungen (§ 33 EStG) nur einzubeziehen, soweit sie die zumutbare Belastung (>Ab-
satz 5) übersteigen. 3Zuwendungen an politische Parteien sind auch zu berücksichtigen, 
soweit eine Steuerermäßigung nach § 34g Satz 1 Nr. 1 EStG in Betracht kommt, nicht hin-
gegen Zuwendungen an Vereine i. S. d. § 34g Satz 1 Nr. 2 EStG.
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Freibetrag wegen außergewöhnlicher Belastung 


(5) 1Die zumutbare Belastung ist vom voraussichtlichen Jahresarbeitslohn des Arbeit-
nehmers und ggf. seines von ihm nicht dauernd getrennt lebenden, unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtigen Ehegatten gekürzt um den Altersentlastungsbetrag (§ 24a EStG), die 
Freibeträge für Versorgungsbezüge (§ 19 Abs. 2 EStG) und die Werbungskosten (§§ 9 und 
9a EStG) zu berechnen. 2Steuerfreie Einnahmen sowie alle Bezüge, für die die Lohnsteuer 
mit einem Pauschsteuersatz nach den §§ 37a, 37b, 40 bis 40b EStG erhoben wird, und 
etwaige weitere Einkünfte des Arbeitnehmers und seines Ehegatten bleiben außer Ansatz. 
3Bei der Anwendung der Tabelle in § 33 Abs. 3 EStG zählen als Kinder des Stpfl. die Kin-
der, für die er einen Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG oder auf Kinder-
geld erhält. 4Bei der zumutbaren Belastung sind auch Kinder zu berücksichtigen, für die der 
Arbeitnehmer auf die Bildung einer Kinderfreibetragszahl verzichtet hat oder Anspruch auf 
einen ermäßigten Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG besteht. 5 Ist im Kj. eine unterschiedli-
che Zahl von Kindern zu berücksichtigen, ist von der höheren Zahl auszugehen.


Freibetrag und Hinzurechnungsbetrag nach § 39a Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 EStG 


(6) 1Arbeitnehmer mit mehr als einem Dienstverhältnis, deren Arbeitslohn aus dem ers-
ten Dienstverhältnis niedriger ist als der Betrag, bis zu dem nach der Steuerklasse des 
ersten Dienstverhältnisses keine Lohnsteuer zu erheben ist, können die Übertragung bis 
zur Höhe dieses Betrags als Freibetrag im zweiten Dienstverhältnis mit der Steuerklasse VI 
beantragen. 2Dabei kann der Arbeitnehmer den zu übertragenden Betrag selbst bestim-
men. 3Eine Verteilung auf mehrere weitere Dienstverhältnisse des Arbeitnehmers ist zuläs-
sig. 4Für das erste Dienstverhältnis wird in diesen Fällen ein Hinzurechnungsbetrag in Höhe 
der abgerufenen Freibeträge nach den Sätzen 1 bis 3 gebildet oder ggf. mit einem Freibe-
trag nach § 39a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 8 EStG verrechnet.


Umrechnung des Jahresfreibetrags oder des Jahreshinzurechnungsbetrags 


(7) 1Für die Umrechnung des Jahresfreibetrags in einen Freibetrag für monatliche Lohn-
zahlung ist der Jahresfreibetrag durch die Zahl der in Betracht kommenden Kalendermo-
nate zu teilen. 2Der Wochenfreibetrag ist mit 7/30 und der Tagesfreibetrag mit 1/30 des 
Monatsbetrags anzusetzen. 3Der sich hiernach ergebende Monatsbetrag ist auf den nächs-
ten vollen Euro-Betrag, der Wochenbetrag auf den nächsten durch zehn teilbaren Centbe-
trag und der Tagesbetrag auf den nächsten durch fünf teilbaren Centbetrag aufzurunden. 
4Die Sätze 1 bis 3 gelten für die Umrechnung des Jahreshinzurechnungsbetrags entspre-
chend.


Änderung eines gebildeten Freibetrags oder Hinzurechnungsbetrags 


(8) 1 Ist bereits ein Jahresfreibetrag gebildet worden und beantragt der Arbeitnehmer im 
Laufe des Kj. die Berücksichtigung weiterer Aufwendungen oder abziehbarer Beträge, wird 
der Jahresfreibetrag unter Berücksichtigung der gesamten Aufwendungen und abziehbaren 
Beträge des Kj. neu festgestellt; für die Berechnung des Monatsfreibetrags, Wochenfreibe-
trags usw. ist der Freibetrag um den Teil des bisherigen Freibetrags zu kürzen, der für den 
Zeitraum bis zur Wirksamkeit des neuen Freibetrags zu berücksichtigen war. 2Der verblei-
bende Betrag ist auf die Zeit vom Beginn des auf die Antragstellung folgenden Kalender-
monats bis zum Schluss des Kj. gleichmäßig zu verteilen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten für den 
Hinzurechnungsbetrag entsprechend.







Freibetrag wegen negativer Einkünfte 


1 In die Ermittlung eines Freibetrags wegen negativer Einkünfte sind sämtliche Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit, Vermietung und Ver-
pachtung und die sonstigen Einkünfte einzubeziehen, die der Arbeitnehmer und sein von 
ihm nicht dauernd getrennt lebender unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Ehegatte 
voraussichtlich erzielen werden; negative Einkünfte aus Kapitalvermögen werden nur be-
rücksichtigt, wenn sie nicht unter das Verlustausgleichsverbot des § 20 Abs. 6 Satz 1 EStG 
fallen (§ 32d Abs. 2 EStG). 2Das bedeutet, dass sich der Betrag der negativen Einkünfte 
des Arbeitnehmers z. B. um die positiven Einkünfte des Ehegatten vermindert. 3Außer Be-
tracht bleiben stets die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit und positive Einkünfte aus 
Kapitalvermögen.
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Freibeträge bei Ehegatten


Werbungskosten 


(1) 1Werbungskosten werden für jeden Ehegatten gesondert ermittelt. 2Von den für den 
einzelnen Ehegatten ermittelten Werbungskosten ist jeweils der maßgebende Pauschbe-
trag für Werbungskosten nach § 9a Satz 1 Nr. 1 EStG abzuziehen.


Sonderausgaben 


(2) 1Sonderausgaben i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 4, 5, 7 und 9, § 10 Abs. 1a und § 10b EStG 
sind bei Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dau-
ernd getrennt leben, einheitlich zu ermitteln. 2Hiervon ist der Sonderausgaben-Pauschbe-
trag für Ehegatten abzuziehen.


Außergewöhnliche Belastungen 


(3) Bei Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dau-
ernd getrennt leben, genügt es für die Anwendung der §§ 33, 33a und 33b Abs. 6 EStG 
(außergewöhnliche Belastungen), dass die Voraussetzungen für die Eintragung eines Frei-
betrags in der Person eines Ehegatten erfüllt sind.


Pauschbeträge für Menschen mit Behinderungen 


(4) 1Für die Gewährung eines Pauschbetrags für Menschen mit Behinderungen nach 
§ 33b EStG ist es bei Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind 
und nicht dauernd getrennt leben, unerheblich, wer von ihnen die Voraussetzungen erfüllt. 
2Liegen bei beiden Ehegatten die Voraussetzungen für die Gewährung eines Pauschbe-
trags für Menschen mit Behinderungen vor, ist für jeden Ehegatten der in Betracht kom-
mende Pauschbetrag zu gewähren; dies gilt auch, wenn nur einer von ihnen Arbeitnehmer 
ist.


Aufteilung des Freibetrags 


(5) 1Bei Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind, nicht dau-
ernd getrennt leben und für die beide Lohnsteuerabzugsmerkmale gebildet werden, ist der 
Freibetrag je zur Hälfte aufzuteilen; auf Antrag der Ehegatten ist aber eine andere Auftei-
lung vorzunehmen (§ 39a Abs. 3 Satz 3 EStG). 2Eine Ausnahme gilt für einen Freibetrag 
wegen erhöhter Werbungskosten; dieser darf bei dem Ehegatten berücksichtigt werden, 
dem die Werbungskosten entstanden sind. 3Pauschbeträge für Menschen mit Behinderun-
gen und Hinterbliebene dürfen abweichend von Satz 1 bei demjenigen als Freibetrag gebil-
det werden, der die Voraussetzungen für den Pauschbetrag erfüllt. 4Der Freibetrag bei Ehe-
gatten ist vor der Berücksichtigung des Hinzurechnungsbetrags nach § 39a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 7 EStG aufzuteilen; der Hinzurechnungsbetrag selbst darf nicht aufgeteilt werden.


R 39a.2


R 39a.3







– unbesetzt –


Laufender Arbeitslohn und sonstige Bezüge 


(1) Laufender Arbeitslohn ist der Arbeitslohn, der dem Arbeitnehmer regelmäßig fortlau-
fend zufließt, insbesondere: 


1. Monatsgehälter, 


2. Wochen- und Tagelöhne, 


3. Mehrarbeitsvergütungen, 


4. Zuschläge und Zulagen, 


5. geldwerte Vorteile aus der ständigen Überlassung von Dienstwagen zur privaten 
Nutzung, 
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6. Nachzahlungen und Vorauszahlungen, wenn sich diese ausschl. auf Lohnzahlungs-
zeiträume beziehen, die im Kj. der Zahlung enden, 
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7. Arbeitslohn für Lohnzahlungszeiträume des abgelaufenen Kj., der innerhalb der ers-
ten drei Wochen des nachfolgenden Kj. zufließt. 


(2) 1Ein sonstiger Bezug ist der Arbeitslohn, der nicht als laufender Arbeitslohn gezahlt 
wird. 2Zu den sonstigen Bezügen gehören insbesondere einmalige Arbeitslohnzahlungen, 
die neben dem laufenden Arbeitslohn gezahlt werden, z. B.: 


1. 13. und 14. Monatsgehälter, 


2. einmalige Abfindungen und Entschädigungen, 


3. Gratifikationen und Tantiemen, die nicht fortlaufend gezahlt werden, 


4. Jubiläumszuwendungen, 


5. Urlaubsgelder, die nicht fortlaufend gezahlt werden, und Entschädigungen zur Ab-
geltung nicht genommenen Urlaubs, 


6. Vergütungen für Erfindungen, 


7. Weihnachtszuwendungen, die nicht fortlaufend gezahlt werden, 


8. Nachzahlungen und Vorauszahlungen, wenn sich der Gesamtbetrag oder ein Teil-
betrag der Nachzahlung oder Vorauszahlung auf Lohnzahlungszeiträume bezieht, 
die in einem anderen Jahr als dem der Zahlung enden, oder, wenn Arbeitslohn für 
Lohnzahlungszeiträume des abgelaufenen Kj. später als drei Wochen nach Ablauf 
dieses Jahres zufließt, 


9. Ausgleichszahlungen für die in der Arbeitsphase erbrachten Vorleistungen aufgrund 
eines Altersteilzeitverhältnisses im Blockmodell, das vor Ablauf der vereinbarten 
Zeit beendet wird, 


10. Zahlungen innerhalb eines Kj. als viertel- oder halbjährliche Teilbeträge, 


11. steuerpflichtige Reisekostenerstattungen, die nicht fortlaufend gezahlt werden.


Freibeträge für Versorgungsbezüge 


(1) 1Werden Versorgungsbezüge als sonstige Bezüge gezahlt, ist § 39b Abs. 3 EStG an-
zuwenden. 2Danach dürfen die Freibeträge für Versorgungsbezüge von dem sonstigen Be-
zug nur abgezogen werden, soweit sie bei der Feststellung des maßgebenden Jahresar-
beitslohns nicht verbraucht sind. 3Werden laufende Versorgungsbezüge erstmals gezahlt, 
nachdem im selben Kj. bereits Versorgungsbezüge als sonstige Bezüge gewährt worden 
sind, darf der Arbeitgeber die maßgebenden Freibeträge für Versorgungsbezüge bei den 
laufenden Bezügen nur berücksichtigen, soweit sie sich bei den sonstigen Bezügen nicht 
ausgewirkt haben. 4Von Arbeitslohn, von dem die Lohnsteuer nach §§ 40 bis 40b EStG mit 
Pauschsteuersätzen erhoben wird, dürfen die Freibeträge für Versorgungsbezüge nicht ab-
gezogen werden.


R 39b.1


R 39b.2


R 39b.3







(2) Durch die Regelungen des Absatzes 1 wird die steuerliche Behandlung der Versor-
gungsbezüge beim Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber oder bei einer Ver-
anlagung zur Einkommensteuer nicht berührt.


Altersentlastungsbetrag beim Lohnsteuerabzug 


(1) Der Altersentlastungsbetrag ist auch bei beschränkt einkommensteuerpflichtigen Ar-
beitnehmern abzuziehen (§ 50 Abs. 1 Satz 4 EStG). 
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(2) 1Wird Arbeitslohn als sonstiger Bezug gezahlt, ist § 39b Abs. 3 EStG anzuwenden. 
2Danach darf der Altersentlastungsbetrag von dem sonstigen Bezug nur abgezogen wer-
den, soweit er bei der Feststellung des maßgebenden Jahresarbeitslohns nicht verbraucht 
ist. 3Wird laufender Arbeitslohn erstmals gezahlt, nachdem im selben Kj. ein Altersentlas-
tungsbetrag bereits bei sonstigen Bezügen berücksichtigt worden ist, darf der Arbeitgeber 
den maßgebenden steuerfreien Höchstbetrag bei den laufenden Bezügen nur berücksich-
tigen, soweit er sich bei den sonstigen Bezügen nicht ausgewirkt hat. 4Von Arbeitslohn, von 
dem die Lohnsteuer nach §§ 40 bis 40b EStG mit Pauschsteuersätzen erhoben wird, darf 
der Altersentlastungsbetrag nicht abgezogen werden. 
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(3) Durch die Regelungen der Absätze 1 und 2 wird die steuerliche Behandlung des Al-
tersentlastungsbetrags beim Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber oder bei 
einer Veranlagung zur Einkommensteuer nicht berührt.


Einbehaltung der Lohnsteuer vom laufenden Arbeitslohn


Allgemeines 


(1) 1Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer i. d. R. bei jeder Zahlung vom Arbeitslohn ein-
zubehalten (§ 38 Abs. 3 EStG). 2Reichen die dem Arbeitgeber zur Verfügung stehenden 
Mittel zur Zahlung des vollen vereinbarten Arbeitslohns nicht aus, hat er die Lohnsteuer von 
dem tatsächlich zur Auszahlung gelangenden niedrigeren Betrag zu berechnen und einzu-
behalten. 3Der Lohnsteuerermittlung sind jeweils die Lohnsteuerabzugsmerkmale (§ 39 
EStG) zugrunde zu legen, die für den Tag gelten, an dem der Lohnzahlungszeitraum endet; 
dies gilt auch bei einem Wechsel des ersten Arbeitgebers (Hauptarbeitgeber) im Laufe des 
Lohnzahlungszeitraums. 4Für Lohnzahlungen vor Ende des betreffenden Lohnzahlungs-
zeitraums sind zunächst die zu diesem Zeitpunkt bereitgestellten Lohnsteuerabzugsmerk-
male (§ 39e Abs. 5 EStG) zugrunde zu legen. 5Werden nach einer solchen Lohnzahlung 
Lohnsteuerabzugsmerkmale bekannt, die auf den Lohnzahlungszeitraum zurückwirken, ist 
§ 41c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG anzuwenden.


Lohnzahlungszeitraum 


(2) 1Der Zeitraum, für den jeweils der laufende Arbeitslohn gezahlt wird, ist der Lohnzah-
lungszeitraum. 2 Ist ein solcher Zeitraum nicht feststellbar, tritt an seine Stelle die Summe 
der tatsächlichen Arbeitstage oder der tatsächlichen Arbeitswochen (§ 39b Abs. 5 Satz 4 
EStG). 3Solange das Dienstverhältnis fortbesteht, sind auch solche in den Lohnzahlungs-
zeitraum fallende Arbeitstage mitzuzählen, für die der Arbeitnehmer keinen Arbeitslohn be-
zogen hat (z. B. Ablauf der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder Übergang zum Eltern-
geldbezug). 4Arbeitstage, an denen der Arbeitnehmer Arbeitslohn bezogen hat, der nicht 
dem inländischen Lohnsteuerabzug unterliegt, sind nicht mitzuzählen (z. B. Bezug von 
steuerfreiem Arbeitslohn nach DBA oder tageweise Beschäftigung im Inland). 


(3) 1Wird der Arbeitslohn für einen Lohnzahlungszeitraum gezahlt, für den der steuerfreie 
Betrag oder der Hinzurechnungsbetrag den Lohnsteuerabzugsmerkmalen nicht unmittelbar 
entnommen werden kann, hat der Arbeitgeber für diesen Lohnzahlungszeitraum den zu 
berücksichtigenden Betrag selbst zu berechnen. 2Er hat dabei von dem für den monatlichen 
Lohnzahlungszeitraum geltenden – also aufgerundeten – steuerfreien Betrag auszugehen.


R 39b.4


R 39b.5







Nachzahlungen, Vorauszahlungen 


(4) 1Stellen Nachzahlungen oder Vorauszahlungen laufenden Arbeitslohn dar (>R 39b.2 
Abs. 1), ist die Nachzahlung oder Vorauszahlung für die Berechnung der Lohnsteuer den 
Lohnzahlungszeiträumen zuzurechnen, für die sie geleistet werden. 2Es bestehen jedoch 
keine Bedenken, diese Nachzahlungen und Vorauszahlungen als sonstige Bezüge nach 
R 39b.6 zu behandeln, wenn nicht der Arbeitnehmer die Besteuerung nach Satz 1 verlangt; 
die Pauschalierung nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG ist nicht zulässig.
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Abschlagszahlungen 


(5) 1Zahlt der Arbeitgeber den Arbeitslohn für den üblichen Lohnzahlungszeitraum nur in 
ungefährer Höhe (Abschlagszahlung) und nimmt er eine genaue Lohnabrechnung für einen 
längeren Zeitraum vor, braucht er nach § 39b Abs. 5 EStG die Lohnsteuer erst bei der 
Lohnabrechnung einzubehalten, wenn der Lohnabrechnungszeitraum fünf Wochen nicht 
übersteigt und die Lohnabrechnung innerhalb von drei Wochen nach Ablauf des Lohnab-
rechnungszeitraums erfolgt. 2Die Lohnabrechnung gilt als abgeschlossen, wenn die Zah-
lungsbelege den Bereich des Arbeitgebers verlassen haben; auf den zeitlichen Zufluss der 
Zahlung beim Arbeitnehmer kommt es nicht an. 3Wird die Lohnabrechnung für den letzten 
Abrechnungszeitraum des abgelaufenen Kj. erst im nachfolgenden Kj., aber noch innerhalb 
der Dreiwochenfrist vorgenommen, handelt es sich um Arbeitslohn und einbehaltene Lohn-
steuer dieses Lohnabrechnungszeitraums; der Arbeitslohn und die Lohnsteuer sind des-
halb im Lohnkonto und in den Lohnsteuerbelegen des abgelaufenen Kj. zu erfassen. 4Die 
einbehaltene Lohnsteuer ist aber für die Anmeldung und Abführung als Lohnsteuer des 
Kalendermonats bzw. Kalendervierteljahres zu erfassen, in dem die Abrechnung tatsäch-
lich vorgenommen wird.


Einbehaltung der Lohnsteuer von sonstigen Bezügen


Allgemeines 


(1) 1Von einem sonstigen Bezug ist die Lohnsteuer stets in dem Zeitpunkt einzubehalten, 
in dem er zufließt. 2Der Lohnsteuerermittlung sind die Lohnsteuerabzugsmerkmale zu-
grunde zu legen, die zum Ende des Kalendermonats des Zuflusses gelten. 3Der maßge-
bende Arbeitslohn (§ 39b Abs. 3 EStG) kann nach Abzug eines Freibetrags auch negativ 
sein.


Voraussichtlicher Jahresarbeitslohn 


(2) 1Zur Ermittlung der von einem sonstigen Bezug einzubehaltenden Lohnsteuer ist je-
weils der voraussichtliche Jahresarbeitslohn des Kj. zugrunde zu legen, in dem der sonstige 
Bezug dem Arbeitnehmer zufließt. 2Dabei sind der laufende Arbeitslohn, der für die im Kj. 
bereits abgelaufenen Lohnzahlungszeiträume zugeflossen ist, und die in diesem Kj. bereits 
gezahlten sonstigen Bezüge mit dem laufenden Arbeitslohn zusammenzurechnen, der sich 
voraussichtlich für die Restzeit des Kj. ergibt. 3Stattdessen kann der voraussichtlich für die 
Restzeit des Kj. zu zahlende laufende Arbeitslohn durch Umrechnung des bisher zugeflos-
senen laufenden Arbeitslohns ermittelt werden. 4Künftige sonstige Bezüge, deren Zahlung 
bis zum Ablauf des Kj. zu erwarten ist, sind nicht zu erfassen.


Sonstige Bezüge nach Ende des Dienstverhältnisses 


(3) 1Werden sonstige Bezüge gezahlt, nachdem der Arbeitnehmer aus dem Dienstver-
hältnis ausgeschieden ist, sind der Lohnsteuerermittlung die Lohnsteuerabzugsmerkmale 
zugrunde zu legen, die zum Ende des Kalendermonats des Zuflusses gelten. 2Der 
voraussichtliche Jahresarbeitslohn ist auf der Grundlage der Angaben des Arbeitnehmers 
zu ermitteln. 3Macht der Arbeitnehmer keine Angaben, ist der beim bisherigen Arbeitgeber 
zugeflossene Arbeitslohn auf einen Jahresbetrag hochzurechnen. 4Eine Hochrechnung ist 
nicht erforderlich, wenn mit dem Zufließen von weiterem Arbeitslohn im Laufe des Kj., z. B. 
wegen Alters oder Erwerbsunfähigkeit, nicht zu rechnen ist.


R 39b.6







Zusammentreffen regulär und ermäßigt besteuerter sonstiger Bezüge 


(4) Trifft ein sonstiger Bezug i. S. d. § 39b Abs. 3 Satz 1 bis 7 EStG mit einem sonstigen 
Bezug i. S. d. § 39b Abs. 3 Satz 9 EStG zusammen, ist zunächst die Lohnsteuer für den 
sonstigen Bezug i. S. d. § 39b Abs. 3 Satz 1 bis 7 EStG und danach die Lohnsteuer für den 
anderen sonstigen Bezug zu ermitteln.
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Regulär zu besteuernde Entschädigungen 


(5) 1Liegen bei einer Entschädigung i. S. d. § 24 Nr. 1 EStG die Voraussetzungen für die 
Steuerermäßigung nach § 34 EStG nicht vor, ist die Entschädigung als regulär zu besteu-
ernder sonstiger Bezug zu behandeln. 2Es ist aus Vereinfachungsgründen nicht zu bean-
standen, wenn dieser sonstige Bezug bei der Anwendung des § 39b Abs. 2 Satz 5 Nr. 3 
Buchst. a bis c EStG berücksichtigt wird.


– unbesetzt –


Permanenter Lohnsteuer-Jahresausgleich 


(1) 1Nach § 39b Abs. 2 Satz 12 EStG darf das Betriebsstättenfinanzamt zulassen, dass 
die Lohnsteuer nach dem voraussichtlichen Jahresarbeitslohn ermittelt wird (sog. perma-
nenter Lohnsteuer-Jahresausgleich). 2Voraussetzung für den permanenten Lohnsteuer-
Jahresausgleich ist, dass 


1. der Arbeitnehmer unbeschränkt oder beschränkt (§ 42b Abs. 1 Satz 1 EStG) einkom-
mensteuerpflichtig ist, 


2. der Arbeitnehmer seit Beginn des Kj. ständig in einem Dienstverhältnis gestanden hat, 


3. die zutreffende Jahreslohnsteuer (§ 38a Abs. 2 EStG) nicht unterschritten wird, 


4. bei der Lohnsteuerberechnung kein Freibetrag oder Hinzurechnungsbetrag zu berück-
sichtigen war, 


5. das Faktorverfahren nicht angewandt wurde, 


6. der Arbeitnehmer kein Kurzarbeitergeld einschl. Saison-Kurzarbeitergeld, keinen Zu-
schuss zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz oder § 3 der Mutterschutz-
und Elternzeitverordnung oder einer entsprechenden Landesregelung, keine Entschädi-
gung für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz, keine Aufstockungsbeträge 
nach dem AltTZG und keine Zuschläge aufgrund § 6 Abs. 2 BBesG bezogen hat, 


7. im Lohnkonto oder in der Lohnsteuerbescheinigung kein Großbuchstabe U eingetragen 
ist, 


8. im Kj. im Rahmen der Vorsorgepauschale jeweils nicht nur zeitweise Beträge nach § 39b 
Abs. 2 Satz 5 Nr. 3 Buchst. a bis d EStG oder der Beitragszuschlag nach § 39b Abs. 2 
Satz 5 Nr. 3 Buchst. c EStG berücksichtigt wurden und – bezogen auf den Teilbetrag der 
Vorsorgepauschale für die Rentenversicherung – der Arbeitnehmer innerhalb des Kj. 
durchgängig zum Anwendungsbereich nur einer Beitragsbemessungsgrenze (West oder 
Ost) gehörte und – bezogen auf den Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die Renten-
versicherung oder die gesetzliche Kranken- und soziale Pflegeversicherung – innerhalb 
des Kj. durchgängig ein Beitragssatz anzuwenden war, 


9. der Arbeitnehmer keinen Arbeitslohn bezogen hat, der nach einem DBA oder nach dem 
Auslandstätigkeitserlass von der deutschen Lohnsteuer freigestellt ist. 


3Auf die Steuerklasse des Arbeitnehmers kommt es nicht an. 4Sind die in Satz 2 bezeich-
neten Voraussetzungen erfüllt, gilt die Genehmigung des Betriebsstättenfinanzamts als er-
teilt, wenn sie nicht im Einzelfall widerrufen wird. 5Die besondere Lohnsteuerermittlung 
nach dem voraussichtlichen Jahresarbeitslohn beschränkt sich im Übrigen auf den laufen-
den Arbeitslohn; für die Lohnsteuerermittlung von sonstigen Bezügen sind stets § 39b 
Abs. 3 EStG und R 39b.6 anzuwenden. 6Zur Anwendung des besonderen Verfahrens ist 
nach Ablauf eines jeden Lohnzahlungszeitraums oder – in den Fällen des § 39b Abs. 5 


R 39b.7


R 39b.8







EStG – Lohnabrechnungszeitraums der laufende Arbeitslohn der abgelaufenen Lohnzah-
lungs- oder Lohnabrechnungszeiträume auf einen Jahresbetrag hochzurechnen, z. B. der 
laufende Arbeitslohn für die Monate Januar bis April multipliziert mit drei. 7Von dem Jah-
resbetrag sind die Freibeträge für Versorgungsbezüge (§ 19 Abs. 2 EStG) und der Alters-
entlastungsbetrag (§ 24a EStG) abzuziehen, wenn die Voraussetzungen für den Abzug je-
weils erfüllt sind. 8Für den verbleibenden Jahreslohn ist die Jahreslohnsteuer zu ermitteln. 
9Dabei ist die für den Lohnzahlungszeitraum geltende Steuerklasse maßgebend. 10Sodann 
ist der Teilbetrag der Jahreslohnsteuer zu ermitteln, der auf die abgelaufenen Lohnzah-
lungs- oder Lohnabrechnungszeiträume entfällt. 11Von diesem Steuerbetrag ist die Lohn-
steuer abzuziehen, die von dem laufenden Arbeitslohn der abgelaufenen Lohnzahlungs-


Drucksache 455/22- 61 -


oder Lohnabrechnungszeiträume bereits erhoben worden ist; der Restbetrag ist die Lohn-
steuer, die für den zuletzt abgelaufenen Lohnzahlungs- oder Lohnabrechnungszeitraum zu 
erheben ist. 12 In den Fällen, in denen die maßgebende Steuerklasse während des Kj. ge-
wechselt hat, ist anstelle der Lohnsteuer, die vom laufenden Arbeitslohn der abgelaufenen 
Lohnzahlungs- oder Lohnabrechnungszeiträume erhoben worden ist, die Lohnsteuer abzu-
ziehen, die nach der zuletzt maßgebenden Steuerklasse vom laufenden Arbeitslohn bis 
zum vorletzten abgelaufenen Lohnzahlungs- oder Lohnabrechnungszeitraum zu erheben 
gewesen wäre. 13Liegen die Voraussetzungen für den permanenten Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich für nachfolgende Lohnzahlungszeiträume nicht mehr vor, bleibt ein in den voran-
gegangenen Lohnzahlungszeiträumen vorgenommener Lohnsteuer-Jahresausgleich hier-
von unberührt. 


(2) Auf Antrag kann das Betriebsstättenfinanzamt bei kurzfristig Beschäftigten mit Steu-
erklasse VI und ohne Freibetrag nach § 39a EStG einen permanenten Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich zulassen (§ 39b Abs. 2 Satz 13 ff. EStG).


Besteuerung des Nettolohns 


(1) 1Will der Arbeitgeber aufgrund einer Nettolohnvereinbarung die auf den Arbeitslohn 
entfallende Lohnsteuer, den Solidaritätszuschlag, die Kirchensteuer und den Arbeitnehmer-
anteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag selbst tragen, sind die von ihm übernomme-
nen Abzugsbeträge Teile des Arbeitslohns, die dem Nettolohn zur Steuerermittlung hinzu-
gerechnet werden müssen. 2Die Lohnsteuer ist aus dem Bruttoarbeitslohn zu berechnen, 
der nach Minderung um die übernommenen Abzugsbeträge den Nettobetrag ergibt. 3Dies 
gilt sinngemäß, wenn der Arbeitgeber nicht alle Abzugsbeträge übernehmen will. 4Ein beim 
Lohnsteuerabzug zu berücksichtigender Freibetrag, die Freibeträge für Versorgungsbe-
züge, der Altersentlastungsbetrag und ein Hinzurechnungsbetrag sind beim Bruttoarbeits-
lohn zu berücksichtigen. 5Führen mehrere Bruttoarbeitslöhne zum gewünschten Nettolohn, 
kann der niedrigste Bruttoarbeitslohn zugrunde gelegt werden. 


(2) 1Sonstige Bezüge, die netto gezahlt werden, z. B. Nettogratifikationen, sind nach 
§ 39b Abs. 3 EStG zu besteuern. 2R 39b.6 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass bei der 
Ermittlung des maßgebenden Jahresarbeitslohns der voraussichtliche laufende Jahresar-
beitslohn und frühere, netto gezahlte sonstige Bezüge mit den entsprechenden Bruttobe-
trägen nach Absatz 1 anzusetzen sind. 3Diese Bruttobeträge sind auch bei späterer Zah-
lung sonstiger Bezüge im selben Kj. bei der Ermittlung des maßgebenden Jahresarbeits-
lohns zugrunde zu legen. 


(3) 1Bei der manuellen Berechnung der Lohnsteuer anhand von Lohnsteuertabellen wird 
eine Nettolohnvereinbarung mit steuerlicher Wirkung nur anerkannt, wenn sich gegenüber 
der maschinellen Lohnsteuerberechnung keine Abweichungen ergeben. 2Geringfügige Ab-
weichungen aufgrund des Lohnstufenabstands (§ 51 Abs. 4 Nr. 1a EStG) sind hier jedoch 
unbeachtlich. 


(4) Im Lohnkonto und in den Lohnsteuerbescheinigungen sind die nach den Absätzen 1 
und 2 ermittelten Bruttoarbeitslöhne anzugeben.


R 39b.9







Lohnsteuerabzug durch Dritte ohne Lohnsteuerabzugsmerkmale 


1 Ist ein Dritter zum Lohnsteuerabzug verpflichtet, weil er tarifvertragliche Ansprüche ei-
nes Arbeitnehmers eines anderen Arbeitgebers unmittelbar zu erfüllen hat (§ 38 Abs. 3a 
Satz 1 EStG), kann der Dritte die Lohnsteuer für einen sonstigen Bezug unter den Voraus-
setzungen des § 39c Abs. 3 EStG mit 20 % unabhängig von den für den Arbeitnehmer gel-
tenden Lohnsteuerabzugsmerkmalen ermitteln. 2Es handelt sich dabei nicht um eine pau-
schale Lohnsteuer i. S. d. §§ 40 ff. EStG. 3Schuldner der Lohnsteuer bleibt im Falle des 
§ 39c Abs. 3 EStG der Arbeitnehmer. 4Der versteuerte Arbeitslohn ist im Rahmen einer 
Einkommensteuerveranlagung des Arbeitnehmers zu erfassen und die pauschal erhobene 
Lohnsteuer auf die Einkommensteuerschuld anzurechnen. 5Der Dritte hat der zuständigen 
Finanzbehörde für jeden Arbeitnehmer eine elektronische Lohnsteuerbescheinigung zu 
übermitteln (§ 41b Abs. 1 Satz 2 EStG).
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Bemessung der Lohnsteuer nach besonderen Pauschsteuersätzen 
(§ 40 Abs. 1 EStG)


Größere Zahl von Fällen 


(1) 1Eine größere Zahl von Fällen ist ohne weitere Prüfung anzunehmen, wenn gleich-
zeitig mindestens 20 Arbeitnehmer in die Pauschalbesteuerung einbezogen werden. 2Wird 
ein Antrag auf Lohnsteuerpauschalierung für weniger als 20 Arbeitnehmer gestellt, kann 
unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse des Arbeitgebers und der mit der Pau-
schalbesteuerung angestrebten Vereinfachung eine größere Zahl von Fällen auch bei we-
niger als 20 Arbeitnehmern angenommen werden.


Beachtung der Pauschalierungsgrenze 


(2) 1Der Arbeitgeber hat anhand der Aufzeichnungen im Lohnkonto (§ 4 Abs. 2 Nr. 8 
Satz 1 LStDV) vor jedem Pauschalierungsantrag zu prüfen, ob die Summe aus den im lau-
fenden Kj. bereits gezahlten sonstigen Bezügen, für die die Lohnsteuer mit einem beson-
deren Steuersatz erhoben worden ist, und aus dem sonstigen Bezug, der nunmehr an den 
einzelnen Arbeitnehmer gezahlt werden soll, die Pauschalierungsgrenze nach § 40 Abs. 1 
Satz 3 EStG übersteigt. 2Wird diese Pauschalierungsgrenze durch den sonstigen Bezug 
überschritten, ist der übersteigende Teil nach § 39b Abs. 3 EStG zu besteuern. 3Hat der 
Arbeitgeber die Pauschalierungsgrenze mehrfach nicht beachtet, sind Anträge auf Lohn-
steuerpauschalierung nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG nicht zu genehmigen.


Berechnung des durchschnittlichen Steuersatzes 


(3) 1Die Verpflichtung, den durchschnittlichen Steuersatz zu errechnen, kann der Arbeit-
geber dadurch erfüllen, dass er 


1. den Durchschnittsbetrag der pauschal zu versteuernden Bezüge, 


2. die Zahl der betroffenen Arbeitnehmer nach Steuerklassen getrennt in folgenden drei 
Gruppen: 


a) Arbeitnehmer in den Steuerklassen I, II und IV, 


b) Arbeitnehmer in der Steuerklasse III und 


c) Arbeitnehmer in den Steuerklassen V und VI sowie 


3. die Summe der Jahresarbeitslöhne der betroffenen Arbeitnehmer, gemindert um die 
nach § 39b Abs. 3 Satz 3 EStG abziehbaren Freibeträge und den Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende bei der Steuerklasse II (ohne Erhöhungsbeträge für weitere Kinder), 
erhöht um den Hinzurechnungsbetrag, 


ermittelt. 2Hierbei kann aus Vereinfachungsgründen davon ausgegangen werden, dass die 
betroffenen Arbeitnehmer in allen Zweigen der Sozialversicherung versichert sind und kei-
nen Beitragszuschlag für Kinderlose (§ 55 Abs. 3 SGB XI) leisten; die individuellen Verhält-
nisse aufgrund des Faktorverfahrens nach § 39f EStG bleiben unberücksichtigt. 3Außer-
dem kann für die Ermittlungen nach Satz 1 Nr. 2 und 3 eine repräsentative Auswahl der 


R 39c
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betroffenen Arbeitnehmer zugrunde gelegt werden. 4Zur Festsetzung eines Pauschsteuer-
satzes für das laufende Kj. können für die Ermittlung nach Satz 1 Nr. 3 auch die Verhält-
nisse des Vorjahres zugrunde gelegt werden. 5Aus dem nach Satz 1 Nr. 3 ermittelten Be-
trag hat der Arbeitgeber den durchschnittlichen Jahresarbeitslohn der erfassten Arbeitneh-
mer zu berechnen. 6Für jede der in Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Gruppen hat der Arbeitgeber 
sodann den Steuerbetrag zu ermitteln, dem der Durchschnittsbetrag der pauschal zu ver-
steuernden Bezüge unterliegt, wenn er dem durchschnittlichen Jahresarbeitslohn hinzuge-
rechnet wird. 7Dabei ist für die Gruppe nach Satz 1 Nr. 2 Buchst. a die Steuerklasse I, für 
die Gruppe nach Satz 1 Nr. 2 Buchst. b die Steuerklasse III und für die Gruppe nach Satz 1 
Nr. 2 Buchst. c die Steuerklasse V maßgebend; der Durchschnittsbetrag der pauschal zu 
besteuernden Bezüge ist auf den nächsten durch 216 ohne Rest teilbaren Euro-Betrag auf-
zurunden. 8Durch Multiplikation der Steuerbeträge mit der Zahl der in der entsprechenden 
Gruppe erfassten Arbeitnehmer und Division der sich hiernach ergebenden Summe der 
Steuerbeträge durch die Gesamtzahl der Arbeitnehmer und den Durchschnittsbetrag der 
pauschal zu besteuernden Bezüge ist hiernach die durchschnittliche Steuerbelastung zu 
berechnen, der die pauschal zu besteuernden Bezüge unterliegen. 9Das Finanzamt hat den 
Pauschsteuersatz nach dieser Steuerbelastung so zu berechnen, dass unter Berücksichti-
gung der Übernahme der pauschalen Lohnsteuer durch den Arbeitgeber insgesamt nicht 
zu wenig Lohnsteuer erhoben wird. 10Die Prozentsätze der durchschnittlichen Steuerbe-
lastung und des Pauschsteuersatzes sind mit einer Dezimalstelle anzusetzen, die nachfol-
genden Dezimalstellen sind fortzulassen.
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Bemessung der Lohnsteuer nach einem festen  
Pauschsteuersatz (§ 40 Abs. 2 EStG)


Allgemeines 


(1) Die Lohnsteuer kann mit einem Pauschsteuersatz von 25 % erhoben werden 


1. nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG für den Unterschiedsbetrag zwischen dem amtlichen 
Sachbezugswert und dem niedrigeren Entgelt, das der Arbeitnehmer für die Mahlzeiten 
entrichtet (>R 8.1 Abs. 7 Nr. 1 bis 3); ggf. ist der nach R 8.1 Abs. 7 Nr. 5 ermittelte Durch-
schnittswert der Besteuerung zugrunde zu legen. 2Bei der Ausgabe von Essenmarken 
ist die Pauschalversteuerung nur zulässig, wenn die Mahlzeit mit dem amtlichen Sach-
bezugswert zu bewerten ist (>R 8.1 Abs. 7 Nr. 4 Buchst. a) oder der Verrechnungswert 
der Essenmarke nach R 8.1 Abs. 7 Nr. 4 Buchst. b anzusetzen ist; 


1a.nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1a EStG für Mahlzeiten, die der Arbeitgeber oder auf seine 
Veranlassung ein Dritter den Arbeitnehmern bei einer Auswärtstätigkeit zur Verfügung 
stellt, wenn die Mahlzeit mit dem amtlichen Sachbezugswert anzusetzen ist, z. B., weil 
die Abwesenheit von mehr als acht Stunden nicht erreicht oder nicht dokumentiert wird 
(eintägige Auswärtstätigkeit) oder der Dreimonatszeitraum abgelaufen ist; 


2. nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG für Zuwendungen bei Betriebsveranstaltungen; 


3. nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG für Erholungsbeihilfen, soweit sie nicht ausnahms-
weise als steuerfreie Unterstützungen anzusehen sind und wenn sie nicht die in § 40 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG genannten Grenzen übersteigen; 


4. nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 EStG für Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendun-
gen, die anlässlich einer Auswärtstätigkeit mit einer Abwesenheitsdauer von mehr als 
acht Stunden oder für den An- und Abreisetag einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit mit 
Übernachtung gezahlt werden, soweit die Vergütungen die in § 9 Abs. 4a Satz 3 bis 6 
EStG bezeichneten ungekürzten Pauschbeträge um nicht mehr als 100 % übersteigen; 
die Pauschalversteuerung gilt nicht für die Erstattung von Verpflegungsmehraufwendun-
gen wegen einer doppelten Haushaltsführung; 


5. nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 EStG für zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
unentgeltlich oder verbilligt übereignete Datenverarbeitungsgeräte, Zubehör und Inter-
netzugang sowie für zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlte


R 40.2
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Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Internet-
nutzung; 
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6. nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 EStG für die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn unentgeltlich oder verbilligt übereignete Ladevorrichtung für Elektro- oder Hyb-
ridelektrofahrzeuge sowie für zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlte 
Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für den Erwerb 
und die Nutzung dieser Ladevorrichtung; 


7. nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG für ein zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn unentgeltlich oder verbilligt übereignetes betriebliches Fahrrad oder Elektro-
fahrrad, das verkehrsrechtlich nicht als Kfz einzuordnen ist.


Verhältnis zur Pauschalierung nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG 


(2) Die nach § 40 Abs. 2 EStG pauschal besteuerten sonstigen Bezüge werden nicht auf 
die Pauschalierungsgrenze (>R 40.1 Abs. 2) angerechnet.


Erholungsbeihilfen 


(3) 1Bei der Feststellung, ob die im Kj. gewährten Erholungsbeihilfen zusammen mit frü-
her gewährten Erholungsbeihilfen die in § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG bezeichneten Be-
träge übersteigen, ist von der Höhe der Zuwendungen im Einzelfall auszugehen. 2Die Jah-
reshöchstbeträge für den Arbeitnehmer, seinen Ehegatten und seine Kinder sind jeweils 
gesondert zu betrachten. 3Die Erholungsbeihilfen müssen für die Erholung dieser Personen 
bestimmt sein und verwendet werden. 4Davon kann i. d. R. ausgegangen werden, wenn 
die Erholungsbeihilfe im zeitlichen Zusammenhang mit einem Urlaub des Arbeitnehmers 
gewährt wird. 5Übersteigen die Erholungsbeihilfen im Einzelfall den maßgebenden Jahres-
höchstbetrag, ist auf sie insgesamt entweder § 39b Abs. 3 EStG mit Ausnahme des Sat-
zes 9 oder § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG anzuwenden.


Reisekosten 


(4) 1Die Pauschalversteuerung mit einem Pauschsteuersatz von 25 % nach § 40 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 EStG ist auf einen Vergütungsbetrag bis zur Summe der ungekürzten Verpfle-
gungspauschalen nach § 9 Abs. 4a Satz 3 bis 6 EStG begrenzt. 2Für den darüberhinaus-
gehenden Vergütungsbetrag kann weiterhin eine Pauschalversteuerung mit einem beson-
deren Pauschsteuersatz nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG in Betracht kommen. 3Zur 
Ermittlung des steuerfreien Vergütungsbetrags dürfen die einzelnen Aufwendungsarten zu-
sammengefasst werden (>R 3.16 Satz 1). 4Aus Vereinfachungsgründen bestehen auch 
keine Bedenken, den Betrag, der den steuerfreien Vergütungsbetrag übersteigt, einheitlich 
als Vergütung für Verpflegungsmehraufwendungen zu behandeln, die in den Grenzen des 
§ 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 EStG mit 25 % pauschal versteuert werden kann.


Datenverarbeitungsgeräte und Internet 


(5) 1Die Pauschalierung nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Satz 1 EStG kommt bei Sachzu-
wendungen des Arbeitgebers in Betracht. 2Hierzu rechnet die Übereignung von Hardware 
einschl. technischem Zubehör und Software als Erstausstattung oder als Ergänzung, Aktu-
alisierung und Austausch vorhandener Bestandteile. 3Die Pauschalierung ist auch möglich, 
wenn der Arbeitgeber ausschl. technisches Zubehör oder Software übereignet. 4Telekom-
munikationsgeräte, die nicht Zubehör eines Datenverarbeitungsgerätes sind oder nicht für 
die Internetnutzung verwendet werden können, sind von der Pauschalierung ausgeschlos-
sen. 5Hat der Arbeitnehmer einen Internetzugang, sind die Barzuschüsse des Arbeitgebers 
für die Internetnutzung des Arbeitnehmers nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 EStG pau-
schalierungsfähig. 6Zu den Aufwendungen für die Internetnutzung in diesem Sinne gehören 
sowohl die laufenden Kosten (z. B. Grundgebühr für den Internetzugang, laufende Gebüh-
ren für die Internetnutzung, Flatrate), als auch die Kosten der Einrichtung des Internetzu-
gangs (z. B. Anschluss, Modem, PC). 7Aus Vereinfachungsgründen kann der Arbeitgeber 
den vom Arbeitnehmer erklärten Betrag für die laufende Internetnutzung (Gebühren) pau-
schal versteuern, soweit dieser 50 € im Monat nicht übersteigt. 8Der Arbeitgeber hat diese 
Erklärung als Beleg zum Lohnkonto aufzubewahren. 9Bei höheren Zuschüssen zur







Internetnutzung und zur Änderung der Verhältnisse gilt R 3.50 Abs. 2 sinngemäß. 10Soweit 
die pauschal besteuerten Bezüge auf Werbungskosten entfallen, ist der Werbungskosten-
abzug i. d. R. ausgeschlossen. 11Zugunsten des Arbeitnehmers sind die pauschal besteu-
erten Zuschüsse zunächst auf den privat veranlassten Teil der Aufwendungen anzurech-
nen. 12Aus Vereinfachungsgründen unterbleibt zugunsten des Arbeitnehmers eine Anrech-
nung auf seine Werbungskosten bei Zuschüssen bis zu 50 € im Monat.
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Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zu einem Sammelpunkt oder 
einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet 


(6) 1Die Lohnsteuer kann für nicht nach § 3 Nr. 15 EStG steuerfreie Sachbezüge oder 
Zuschüsse des Arbeitgebers nach § 40 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 EStG mit einem Pauschsteuer-
satz von 15 % erhoben werden. 2Maßgeblich für die Höhe des pauschalierbaren Betrages 
sind die tatsächlichen Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte oder Fahrten nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG, 
jedoch höchstens der Betrag, den der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4, Abs. 2 
EStG als Werbungskosten geltend machen könnte. 3Anstelle der Steuerbefreiung nach § 3 
Nr. 15 EStG kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer für alle dort genannten Sachbezüge und 
Zuschüsse eines Kj. nach § 40 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EStG mit einem Pauschsteuersatz von 
25 % erheben. 4Die Anwendung des Pauschsteuersatzes von 25 % ist auch möglich, wenn 
die Bezüge dem Arbeitnehmer nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-
währt werden. 5Maßgeblich für die Höhe des pauschalierbaren Betrages sind die Aufwen-
dungen des Arbeitgebers einschl. Umsatzsteuer.


Kurzfristig Beschäftigte und Aushilfskräfte in der Land- und 
Forstwirtschaft


Allgemeines 


(1) 1Die Pauschalierung der Lohnsteuer nach § 40a Abs. 1 und 3 EStG ist sowohl für 
unbeschränkt als auch für beschränkt einkommensteuerpflichtige Aushilfskräfte zulässig. 
2Bei der Prüfung der Voraussetzungen für die Pauschalierung ist von den Merkmalen aus-
zugehen, die sich für das einzelne Dienstverhältnis ergeben. 3Es ist nicht zu prüfen, ob die 
Aushilfskraft noch in einem Dienstverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber steht. 4Der Ar-
beitgeber darf die Pauschalbesteuerung nachholen, solange keine Lohnsteuerbescheini-
gung ausgeschrieben ist, eine Lohnsteuer-Anmeldung noch berichtigt werden kann und 
noch keine Festsetzungsverjährung eingetreten ist. 5Der Arbeitnehmer kann Aufwendun-
gen, die mit dem pauschal besteuerten Arbeitslohn zusammenhängen, nicht als Werbungs-
kosten abziehen.


Gelegentliche Beschäftigung 


(2) 1Als gelegentliche, nicht regelmäßig wiederkehrende Beschäftigung ist eine ohne 
feste Wiederholungsabsicht ausgeübte Tätigkeit anzusehen. 2Tatsächlich kann es zu Wie-
derholungen der Tätigkeit kommen. 3Entscheidend ist, dass die erneute Tätigkeit nicht be-
reits von vornherein vereinbart worden ist. 4Es kommt dann nicht darauf an, wie oft die 
Aushilfskräfte tatsächlich im Laufe des Jahres tätig werden. 5Ob sozialversicherungsrecht-
lich eine kurzfristige Beschäftigung vorliegt oder nicht, ist für die Pauschalierung nach § 40a 
Abs. 1 EStG ohne Bedeutung.


Unvorhersehbarer Zeitpunkt 


(3) 1§ 40a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 EStG setzt voraus, dass das Dienstverhältnis dem Ersatz 
einer ausgefallenen oder dem akuten Bedarf einer zusätzlichen Arbeitskraft dient. 2Die Be-
schäftigung von Aushilfskräften, deren Einsatzzeitpunkt längere Zeit vorher feststeht, z. B. 
bei Volksfesten oder Messen, kann nicht als unvorhersehbar und sofort erforderlich ange-
sehen werden; eine andere Beurteilung ist aber z. B. hinsichtlich solcher Aushilfskräfte 


R 40a.1







möglich, deren Einstellung entgegen dem vorhersehbaren Bedarf an Arbeitskräften not-
wendig geworden ist.


Bemessungsgrundlage für die pauschale Lohnsteuer 


(4) 1Zur Bemessungsgrundlage der pauschalen Lohnsteuer gehören alle Einnahmen, 
die dem Arbeitnehmer aus der Aushilfsbeschäftigung zufließen (§ 2 LStDV). 2Steuerfreie 
Einnahmen bleiben außer Betracht. 3Der Arbeitslohn darf für die Ermittlung der pauschalen 
Lohnsteuer nicht um den Altersentlastungsbetrag (§ 24a EStG) gekürzt werden.
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Pauschalierungsgrenzen 


(5) 1Bei der Prüfung der Pauschalierungsgrenzen des § 40a Abs. 1 und 3 EStG ist Ab-
satz 4 entsprechend anzuwenden. 2Pauschal besteuerte Bezüge mit Ausnahme des § 40 
Abs. 2 Satz 2 EStG sind bei der Prüfung der Pauschalierungsgrenzen zu berücksichtigen. 
3Zur Beschäftigungsdauer gehören auch solche Zeiträume, in denen der Arbeitslohn we-
gen Urlaubs, Krankheit oder gesetzlicher Feiertage fortgezahlt wird.


Aushilfskräfte in der Land- und Forstwirtschaft 


(6) 1Eine Pauschalierung der Lohnsteuer nach § 40a Abs. 3 EStG für Aushilfskräfte in 
der Land- und Forstwirtschaft ist nur zulässig, wenn die Aushilfskräfte in einem Betrieb 
i. S. d. § 13 Abs. 1 EStG beschäftigt werden. 2Für Aushilfskräfte, die in einem Gewerbebe-
trieb i. S. d. § 15 EStG tätig sind, kommt die Pauschalierung nach § 40a Abs. 3 EStG selbst 
dann nicht in Betracht, wenn sie mit typisch land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten be-
schäftigt werden; eine Pauschalierung der Lohnsteuer ist zulässig, wenn ein Betrieb, der 
Land- und Forstwirtschaft betreibt, nur wegen seiner Rechtsform oder der Abfärbetheorie 
(§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG) als Gewerbebetrieb gilt. 3Werden die Aushilfskräfte zwar in einem 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb i. S. d. § 13 Abs. 1 EStG beschäftigt, üben sie aber 
keine typische land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit aus, z. B. Blumenbinder, Verkäufer, 
oder sind sie abwechselnd mit typisch land- und forstwirtschaftlichen und anderen Arbeiten 
betraut, z. B. auch im Gewerbebetrieb oder Nebenbetrieb desselben Arbeitgebers tätig, ist 
eine Pauschalierung der Lohnsteuer nach § 40a Abs. 3 EStG nicht zulässig.


Geringfügig entlohnte Beschäftigte 


1Die Erhebung der einheitlichen Pauschsteuer nach § 40a Abs. 2 EStG knüpft allein an 
die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung als geringfügige Beschäftigung an und kann 
daher nur dann erfolgen, wenn eine abhängige Beschäftigung i. S. d. Sozialversicherungs-
rechts vorliegt und der Arbeitgeber einen pauschalen Beitrag zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung von 15 % bzw. 5 % (geringfügig Beschäftigte im Privathaushalt) zu entrichten 
hat. 2Die Pauschalierung der Lohnsteuer nach § 40a Abs. 2a EStG kommt in Betracht, 
wenn der Arbeitgeber für einen Beschäftigten, dessen Beschäftigungsverhältnis für sich 
genommen als geringfügige Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1, § 8a SGB IV einzuordnen 
ist, keinen pauschalen Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung zu entrichten hat (z. B. 
aufgrund der Zusammenrechnung mehrerer geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse). 
3Bemessungsgrundlage für die einheitliche Pauschsteuer (§ 40a Abs. 2 EStG) und den 
Pauschsteuersatz nach § 40a Abs. 2a EStG ist das sozialversicherungsrechtliche Arbeits-
entgelt, unabhängig davon, ob es steuerpflichtiger oder steuerfreier Arbeitslohn ist. 4Für 
Lohnbestandteile, die nicht zum sozialversicherungsrechtlichen Arbeitsentgelt gehören, ist 
die Lohnsteuerpauschalierung nach § 40a Abs. 2 und 2a EStG nicht zulässig; sie unterlie-
gen der Lohnsteuererhebung nach den allgemeinen Regelungen.
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Pauschalierung der Lohnsteuer bei Beiträgen zu 
Direktversicherungen und Zuwendungen an Pensionskassen 


für Versorgungszusagen, die vor dem 01.01.2005 erteilt wurden


Direktversicherung 


(1) 1Eine Direktversicherung ist eine Lebensversicherung auf das Leben des Arbeitneh-
mers, die durch den Arbeitgeber bei einem inländischen oder ausländischen Versiche-
rungsunternehmen abgeschlossen worden ist und bei der der Arbeitnehmer oder seine Hin-
terbliebenen hinsichtlich der Versorgungsleistungen des Versicherers ganz oder teilweise 
bezugsberechtigt sind (§ 1b Abs. 2 Satz 1 BetrAVG). 2Dasselbe gilt für eine Lebensversi-
cherung auf das Leben des Arbeitnehmers, die nach Abschluss durch den Arbeitnehmer 
vom Arbeitgeber übernommen worden ist. 3Der Abschluss einer Lebensversicherung durch 
eine mit dem Arbeitgeber verbundene Konzerngesellschaft schließt die Anerkennung als 
Direktversicherung nicht aus, wenn der Anspruch auf die Versicherungsleistungen durch 
das Dienstverhältnis veranlasst ist und der Arbeitgeber die Beitragslast trägt. 4Als Versor-
gungsleistungen können Leistungen der Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversor-
gung in Betracht kommen. 
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(2) 1Es ist gleichgültig, ob es sich um Kapitalversicherungen einschl. Risikoversicherun-
gen, um Rentenversicherungen oder fondsgebundene Lebensversicherungen handelt. 
2Kapitallebensversicherungen mit steigender Todesfallleistung sind als Direktversicherung 
anzuerkennen, wenn zu Beginn der Versicherung eine Todesfallleistung von mindestens 
10 % der Kapitalleistung im Erlebensfall vereinbart und der Versicherungsvertrag vor dem 
01.08.1994 abgeschlossen worden ist. 3Bei einer nach dem 31.07.1994 abgeschlossenen 
Kapitallebensversicherung ist Voraussetzung für die Anerkennung, dass die Todesfallleis-
tung über die gesamte Versicherungsdauer mindestens 50 % der für den Erlebensfall ver-
einbarten Kapitalleistung beträgt. 4Eine nach dem 31.12.1996 abgeschlossene Kapitalle-
bensversicherung ist als Direktversicherung anzuerkennen, wenn die Todesfallleistung 
während der gesamten Laufzeit des Versicherungsvertrags mindestens 60 % der Summe 
der Beiträge beträgt, die nach dem Versicherungsvertrag für die gesamte Vertragsdauer zu 
zahlen sind. 5Kapitalversicherungen mit einer Vertragsdauer von weniger als fünf Jahren 
können nicht anerkannt werden, es sei denn, dass sie im Rahmen einer Gruppenversiche-
rung nach dem arbeitsrechtlichen Grundsatz der Gleichbehandlung abgeschlossen worden 
sind. 6Dasselbe gilt für Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht, bei denen das Wahl-
recht innerhalb von fünf Jahren nach Vertragsabschluss wirksam werden kann, und für Bei-
tragserhöhungen bei bereits bestehenden Kapitalversicherungen mit einer Restlaufzeit von 
weniger als fünf Jahren; aus Billigkeitsgründen können Beitragserhöhungen anerkannt wer-
den, wenn sie im Zusammenhang mit der Anhebung der Pauschalierungsgrenzen durch 
das Steuer-Euroglättungsgesetz erfolgt sind. 7Unfallversicherungen sind keine Lebensver-
sicherungen, auch wenn bei Unfall mit Todesfolge eine Leistung vorgesehen ist. 8Dagegen 
gehören Unfallzusatzversicherungen und Berufsunfähigkeitszusatzversicherungen, die im 
Zusammenhang mit Lebensversicherungen abgeschlossen werden, sowie selbständige 
Berufsunfähigkeitsversicherungen und Unfallversicherungen mit Prämienrückgewähr, bei 
denen der Arbeitnehmer Anspruch auf die Prämienrückgewähr hat, zu den Direktversiche-
rungen. 9Die Bezugsberechtigung des Arbeitnehmers oder seiner Hinterbliebenen muss 
vom Versicherungsnehmer (Arbeitgeber) der Versicherungsgesellschaft gegenüber erklärt 
werden (§ 159 VVG). 10Die Bezugsberechtigung kann widerruflich oder unwiderruflich sein; 
bei widerruflicher Bezugsberechtigung sind die Bedingungen eines Widerrufs steuerlich un-
beachtlich. 11Unbeachtlich ist auch, ob die Anwartschaft des Arbeitnehmers arbeitsrecht-
lich bereits unverfallbar ist.


Rückdeckungsversicherung 


(3) 1Für die Abgrenzung zwischen einer Direktversicherung und einer Rückdeckungsver-
sicherung, die vom Arbeitgeber abgeschlossen wird und die nur dazu dient, dem Arbeitge-
ber die Mittel zur Leistung einer dem Arbeitnehmer zugesagten Versorgung zu verschaffen, 
sind regelmäßig die zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer getroffenen Vereinbarungen 
(Innenverhältnis) maßgebend und nicht die Abreden zwischen Arbeitgeber und
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Versicherungsunternehmen (Außenverhältnis). 2Deshalb kann eine Rückdeckungsversi-
cherung steuerlich nur anerkannt werden, wenn die nachstehenden Voraussetzungen 
sämtlich erfüllt sind: 
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1. Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer eine Versorgung aus eigenen Mitteln zugesagt, 
z. B. eine Werkspension. 


2. Zur Gewährleistung der Mittel für diese Versorgung hat der Arbeitgeber eine Versiche-
rung abgeschlossen, zu der der Arbeitnehmer keine eigenen Beiträge i. S. d. § 2 Abs. 2 
Nr. 2 Satz 2 LStDV leistet. 


3. 1Nur der Arbeitgeber, nicht aber der Arbeitnehmer erlangt Ansprüche gegen die Versi-
cherung. 2Unschädlich ist jedoch die Verpfändung der Ansprüche aus der Rückde-
ckungsversicherung an den Arbeitnehmer, weil dieser bei einer Verpfändung gegenwär-
tig keine Rechte erwirbt, die ihm einen Zugriff auf die Versicherung und die darin ange-
sammelten Werte ermöglichen. 3Entsprechendes gilt für eine aufschiebend bedingte Ab-
tretung des Rückdeckungsanspruchs, da die Abtretung rechtlich erst wirksam wird, wenn 
die Bedingung eintritt (§ 158 Abs. 1 BGB), und für die Abtretung des Rückdeckungsan-
spruchs zahlungshalber im Falle der Liquidation oder der Vollstreckung in die Versiche-
rungsansprüche durch Dritte. 


3Wird ein Anspruch aus einer Rückdeckungsversicherung ohne Entgelt auf den Arbeitneh-
mer übertragen oder eine bestehende Rückdeckungsversicherung in eine Direktversiche-
rung umgewandelt, fließt dem Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Übertragung bzw. Umwand-
lung ein lohnsteuerpflichtiger geldwerter Vorteil zu, der i. d. R. dem geschäftsplanmäßigen 
Deckungskapital zzgl. einer bis zu diesem Zeitpunkt zugeteilten Überschussbeteiligung 
i. S. d. § 153 VVG der Versicherung entspricht; § 3 Nr. 65 Satz 1 Buchst. c EStG ist nicht 
anwendbar. 4Die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 65 Satz 1 Buchst. d EStG kann in Betracht 
kommen. 5Entsprechendes gilt, wenn eine aufschiebend bedingte Abtretung rechtswirksam 
wird (>Satz 2 Nr. 3).


Pensionskasse 


(4) 1Als Pensionskassen sind sowohl rechtsfähige Versorgungseinrichtungen i. S. d. 
§ 1b Abs. 3 Satz 1 BetrAVG als auch nichtrechtsfähige Zusatzversorgungseinrichtungen 
des öffentlichen Dienstes i. S. d. § 18 BetrAVG anzusehen, die den Leistungsberechtigten, 
insbesondere Arbeitnehmern und deren Hinterbliebenen, auf ihre Versorgungsleistungen 
einen Rechtsanspruch gewähren. 2Es ist gleichgültig, ob die Kasse ihren Sitz oder ihre 
Geschäftsleitung innerhalb oder außerhalb des Geltungsbereichs des EStG hat. 3Absatz 1 
Satz 4 gilt sinngemäß.


Barlohnkürzung 


(5) Für die Lohnsteuerpauschalierung nach § 40b EStG kommt es nicht darauf an, ob 
Beiträge oder Zuwendungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn oder auf-
grund einer Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer durch Herabsetzung des individuell zu 
besteuernden Arbeitslohns erbracht werden.


Voraussetzungen der Pauschalierung 


(6) 1Die Lohnsteuerpauschalierung setzt bei Beiträgen für eine Direktversicherung vo-
raus, dass 


1. die Versicherung nicht auf den Erlebensfall eines früheren als des 60. Lebensjahres des 
Arbeitnehmers abgeschlossen, 


2. die Abtretung oder Beleihung eines dem Arbeitnehmer eingeräumten unwiderruflichen 
Bezugsrechts in dem Versicherungsvertrag ausgeschlossen und 


3. eine vorzeitige Kündigung des Versicherungsvertrags durch den Arbeitnehmer ausge-
schlossen 


worden ist. 2Der Versicherungsvertrag darf keine Regelung enthalten, nach der die Versi-
cherungsleistung für den Erlebensfall vor Ablauf des 59. Lebensjahres fällig werden könnte. 
3Lässt der Versicherungsvertrag z. B. die Möglichkeit zu, Gewinnanteile zur Abkürzung der 
Versicherungsdauer zu verwenden, muss die Laufzeitverkürzung bis zur Vollendung des 
59. Lebensjahres begrenzt sein. 4Der Ausschluss einer vorzeitigen Kündigung des
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Versicherungsvertrags ist anzunehmen, wenn in dem Versicherungsvertrag zwischen dem 
Arbeitgeber als Versicherungsnehmer und dem Versicherer folgende Vereinbarung getrof-
fen worden ist: 
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„Es wird unwiderruflich vereinbart, dass während der Dauer des Dienstverhältnisses eine 
Übertragung der Versicherungsnehmer-Eigenschaft und eine Abtretung von Rechten 
aus diesem Vertrag auf den versicherten Arbeitnehmer bis zu dem Zeitpunkt, in dem der 
versicherte Arbeitnehmer sein 59. Lebensjahr vollendet, insoweit ausgeschlossen ist, als 
die Beiträge vom Versicherungsnehmer (Arbeitgeber) entrichtet worden sind.“ 


5Wird anlässlich der Beendigung des Dienstverhältnisses die Direktversicherung auf den 
ausscheidenden Arbeitnehmer übertragen, bleibt die Pauschalierung der Direktversiche-
rungsbeiträge in der Vergangenheit hiervon unberührt. 6Das gilt unabhängig davon, ob der 
Arbeitnehmer den Direktversicherungsvertrag auf einen neuen Arbeitgeber überträgt, 
selbst fortführt oder kündigt. 7Es ist nicht Voraussetzung, dass die Zukunftssicherungsleis-
tungen in einer größeren Zahl von Fällen erbracht werden.


Bemessungsgrundlage der pauschalen Lohnsteuer 


(7) 1Die pauschale Lohnsteuer bemisst sich i. d. R. nach den tatsächlichen Leistungen, 
die der Arbeitgeber für den einzelnen Arbeitnehmer erbringt. 2Gewinnausschüttungen an 
den Arbeitgeber oder eine Verrechnung des Tarifbeitrags mit Überschussanteilen stellen 
keine Arbeitslohnrückzahlungen dar und mindern die Bemessungsgrundlage für die pau-
schale Lohnsteuer nicht. 3Wird für mehrere Arbeitnehmer gemeinsam eine pauschale Leis-
tung erbracht, bei der der Teil, der auf den einzelnen Arbeitnehmer entfällt, nicht festgestellt 
werden kann, ist dem einzelnen Arbeitnehmer der Teil der Leistung zuzurechnen, der sich 
bei einer Aufteilung der Leistung nach der Zahl der begünstigten Arbeitnehmer ergibt (§ 2 
Abs. 2 Nr. 3 Satz 3 LStDV). 4Werden Leistungen des Arbeitgebers für die tarifvertragliche 
Zusatzversorgung der Arbeitnehmer mit einem Prozentsatz der Bruttolohnsumme des Be-
triebs erbracht, ist die Arbeitgeberleistung Bemessungsgrundlage der pauschalen Lohn-
steuer. 5Für die Feststellung der Pauschalierungsgrenze (>Absatz 8) bei zusätzlichen pau-
schal besteuerbaren Leistungen für einzelne Arbeitnehmer ist die Arbeitgeberleistung auf 
die Zahl der durch die tarifvertragliche Zusatzversorgung begünstigten Arbeitnehmer auf-
zuteilen.


Pauschalierungsgrenze 


(8) 1Die Pauschalierungsgrenze von 1.752 € nach § 40b Abs. 2 Satz 1 EStG i. d. F. am 
31.12.2004 kann auch in den Fällen voll ausgeschöpft werden, in denen feststeht, dass 
dem Arbeitnehmer bereits aus einem vorangegangenen Dienstverhältnis im selben Kj. pau-
schal besteuerte Zukunftssicherungsleistungen zugeflossen sind. 2Soweit pauschal be-
steuerbare Leistungen den Grenzbetrag von 1.752 € überschreiten, müssen sie dem nor-
malen Lohnsteuerabzug unterworfen werden.


Durchschnittsberechnung 


(9) 1Wenn mehrere Arbeitnehmer gemeinsam in einem Direktversicherungsvertrag oder 
in einer Pensionskasse versichert sind, ist für die Feststellung der Pauschalierungsgrenze 
eine Durchschnittsberechnung anzustellen. 2Ein gemeinsamer Direktversicherungsvertrag 
liegt außer bei einer Gruppenversicherung auch dann vor, wenn in einem Rahmenvertrag 
mit einem oder mehreren Versicherern sowohl die versicherten Personen als auch die ver-
sicherten Wagnisse bezeichnet werden und die Einzelheiten in Zusatzvereinbarungen ge-
regelt sind. 3Ein Rahmenvertrag, der z. B. nur den Beitragseinzug und die Beitragsabrech-
nung regelt, stellt keinen gemeinsamen Direktversicherungsvertrag dar. 4Bei der Durch-
schnittsberechnung bleiben Beiträge des Arbeitgebers unberücksichtigt, die nach § 3 Nr. 63 
EStG steuerfrei sind oder wegen der Ausübung des Wahlrechts nach § 3 Nr. 63 Satz 2 
zweite Alternative EStG individuell besteuert werden. 5 Im Übrigen ist wie folgt zu verfahren: 


1. 1Sind in der Direktversicherung oder in der Pensionskasse Arbeitnehmer versichert, für 
die pauschal besteuerbare Leistungen von jeweils insgesamt mehr als 2.148 € (§ 40b 
Abs. 2 Satz 2 EStG i. d. F. am 31.12.2004) jährlich erbracht werden, scheiden die Leis-
tungen für diese Arbeitnehmer aus der Durchschnittsberechnung aus. 2Das gilt z. B. 
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auch dann, wenn mehrere Direktversicherungsverträge bestehen und die Beitragsan-
teile für den einzelnen Arbeitnehmer insgesamt 2.148 € übersteigen. 3Die Erhebung der 
Lohnsteuer auf diese Leistungen richtet sich nach Abs. 8 Satz 2. 
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2. 1Die Leistungen für die übrigen Arbeitnehmer sind zusammenzurechnen und durch die 
Zahl der Arbeitnehmer zu teilen, für die sie erbracht worden sind. 2Bei einem konzern-
umfassenden gemeinsamen Direktversicherungsvertrag ist der Durchschnittsbetrag 
durch Aufteilung der Beitragszahlungen des Arbeitgebers auf die Zahl seiner begünstig-
ten Arbeitnehmer festzustellen; es ist nicht zulässig, den Durchschnittsbetrag durch Auf-
teilung des Konzernbeitrags auf alle Arbeitnehmer des Konzerns zu ermitteln. 


a) 1Übersteigt der so ermittelte Durchschnittsbetrag nicht 1.752 €, ist dieser für jeden 
Arbeitnehmer der Pauschalbesteuerung zugrunde zu legen. 2Werden für den einzel-
nen Arbeitnehmer noch weitere pauschal besteuerbare Leistungen erbracht, dürfen 
aber insgesamt nur 1.752 € pauschal besteuert werden; im Übrigen gilt Abs. 8 Satz 2. 


b) 1Übersteigt der Durchschnittsbetrag 1.752 €, kommt er als Bemessungsgrundlage für 
die Pauschalbesteuerung nicht in Betracht. 2Der Pauschalbesteuerung sind die tat-
sächlichen Leistungen zugrunde zu legen, soweit sie für den einzelnen Arbeitnehmer 
1.752 € nicht übersteigen; im Übrigen gilt Abs. 8 Satz 2. 


3. 1 Ist ein Arbeitnehmer 


a) in mehreren Direktversicherungsverträgen gemeinsam mit anderen Arbeitnehmern, 


b) in mehreren Pensionskassen oder 


c) in Direktversicherungsverträgen gemeinsam mit anderen Arbeitnehmern und in Pen-
sionskassen versichert, ist jeweils der Durchschnittsbetrag aus der Summe der Bei-
träge für mehrere Direktversicherungen, aus der Summe der Zuwendungen an meh-
rere Pensionskassen oder aus der Summe der Beiträge zu Direktversicherungen und 
der Zuwendungen an Pensionskassen zu ermitteln. 2 In diese gemeinsame Durch-
schnittsbildung dürfen jedoch solche Verträge nicht einbezogen werden, bei denen 
wegen der 2.148-€-Grenze (>Nummer 1) nur noch ein Arbeitnehmer übrig bleibt; in 
diesen Fällen liegt eine gemeinsame Versicherung, die in die Durchschnittsberech-
nung einzubeziehen ist, nicht vor. 


(10) Werden die pauschal besteuerbaren Leistungen nicht in einem Jahresbetrag er-
bracht, gilt Folgendes: 


1. Die Einbeziehung der auf den einzelnen Arbeitnehmer entfallenden Leistungen in die 
Durchschnittsberechnung nach § 40b Abs. 2 Satz 2 EStG entfällt von dem Zeitpunkt an, 
in dem sich ergibt, dass die Leistungen für diesen Arbeitnehmer voraussichtlich insge-
samt 2.148 € im Kj. übersteigen werden. 


2. Die Lohnsteuerpauschalierung auf der Grundlage des Durchschnittsbetrags entfällt von 
dem Zeitpunkt an, in dem sich ergibt, dass der Durchschnittsbetrag voraussichtlich 
1.752 € im Kj. übersteigen wird. 


3. 1Die Pauschalierungsgrenze von 1.752 € ist jeweils insoweit zu vermindern, als sie bei 
der Pauschalbesteuerung von früheren Leistungen im selben Kj. bereits ausgeschöpft 
worden ist. 2Werden die Leistungen laufend erbracht, darf die Pauschalierungsgrenze 
mit dem auf den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum entfallenden Anteil berücksichtigt 
werden.


Vervielfältigungsregelung 


(11) 1Die Vervielfältigung der Pauschalierungsgrenze kann nach § 40b Abs. 2 Satz 3 
EStG erfolgen, wenn sie im sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Beendigung 
des Dienstverhältnisses steht; ein solcher Zusammenhang ist insbesondere dann zu ver-
muten, wenn der Direktversicherungsbeitrag innerhalb von zwölf Monaten vor dem Auflö-
sungszeitpunkt geleistet wird. 2Nach Auflösung des Dienstverhältnisses kann sie ohne zeit-
liche Beschränkung angewendet werden, wenn sie im sachlichen Zusammenhang mit der 
Auflösung des Dienstverhältnisses steht. 3Die Vervielfältigungsregelung gilt auch bei der 
Umwandlung von Arbeitslohn (>Absatz 5). 4Die Gründe, aus denen das Dienstverhältnis 
beendet wird, sind für die Vervielfältigung der Pauschalierungsgrenze unerheblich. 5Die 
Vervielfältigungsregelung kann daher auch in den Fällen angewendet werden, in denen ein 







Arbeitnehmer wegen Erreichens der Altersgrenze aus dem Dienstverhältnis ausscheidet. 
6Auf die vervielfältigte Pauschalierungsgrenze sind die für den einzelnen Arbeitnehmer in 
dem Kj., in dem das Dienstverhältnis beendet wird, und in den sechs vorangegangenen Kj. 
tatsächlich entrichteten Beiträge und Zuwendungen anzurechnen, die nach § 40b Abs. 1 
EStG pauschal besteuert wurden. 7Dazu gehören auch die 1.752 € übersteigenden perso-
nenbezogenen Beiträge, wenn sie nach § 40b Abs. 2 Satz 2 EStG in die Bemessungs-
grundlage für die Pauschsteuer einbezogen worden sind. 8 Ist bei Pauschalzuweisungen 
ein personenbezogener Beitrag nicht feststellbar, ist als tatsächlicher Beitrag für den ein-
zelnen Arbeitnehmer der Durchschnittsbetrag aus der Pauschalzuweisung anzunehmen. 
9Die Sätze 1 bis 3 gelten für ab dem 1. Januar 2023 erbrachte pauschal besteuerbare Leis-
tungen auch dann, wenn das Dienstverhältnis vor dem 1. Januar 2023 beendet wurde.
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Rückzahlung pauschal besteuerbarer Leistungen 


(12) – unbesetzt – 


(13) 1Eine Arbeitslohnrückzahlung (negative Einnahme) ist anzunehmen, wenn der Ar-
beitnehmer sein Bezugsrecht aus einer Direktversicherung (z. B. bei vorzeitigem Ausschei-
den aus dem Dienstverhältnis) ganz oder teilweise ersatzlos verliert und das Versiche-
rungsunternehmen als Arbeitslohn versteuerte Beiträge an den Arbeitgeber zurückzahlt. 
2Zahlungen des Arbeitnehmers zum Wiedererwerb des verlorenen Bezugsrechts sind der 
Vermögenssphäre zuzurechnen; sie stellen keine Arbeitslohnrückzahlung dar. 


(14) 1Sind nach Absatz 13 Arbeitslohnrückzahlungen aus pauschal versteuerten Bei-
tragsleistungen anzunehmen, mindern sie die gleichzeitig (im selben Kj.) anfallenden pau-
schal besteuerbaren Beitragsleistungen des Arbeitgebers. 2Übersteigen in einem Kj. die 
Arbeitslohnrückzahlungen betragsmäßig die Beitragsleistungen des Arbeitgebers, ist eine 
Minderung der Beitragsleistungen im selben Kj. nur bis auf Null möglich. 3Eine Minderung 
von Beitragsleistungen des Arbeitgebers aus den Vorjahren ist nicht möglich. 4Der Arbeit-
nehmer kann negative Einnahmen aus pauschal versteuerten Beitragsleistungen nicht gel-
tend machen. 


(15) 1Wenn Arbeitslohnrückzahlungen nach Absatz 13 aus teilweise individuell und teil-
weise pauschal versteuerten Beitragsleistungen herrühren, ist der Betrag entsprechend 
aufzuteilen. 2Dabei kann aus Vereinfachungsgründen das Verhältnis zugrunde gelegt wer-
den, das sich nach den Beitragsleistungen in den vorangegangenen fünf Kj. ergibt. 3Maß-
gebend sind die tatsächlichen Beitragsleistungen; § 40b Abs. 2 Satz 2 EStG ist nicht anzu-
wenden. 4Die lohnsteuerliche Berücksichtigung der dem Arbeitnehmer zuzurechnenden Ar-
beitslohnzahlung richtet sich nach folgenden Grundsätzen: 


1. Besteht im Zeitpunkt der Arbeitslohnrückzahlung noch das Dienstverhältnis zu dem Ar-
beitgeber, der die Versicherungsbeiträge geleistet hat, kann der Arbeitgeber die Arbeits-
lohnrückzahlung mit dem Arbeitslohn des Kj. der Rückzahlung verrechnen und den so 
verminderten Arbeitslohn der Lohnsteuer unterwerfen. 


2. 1Soweit der Arbeitgeber von der vorstehenden Möglichkeit nicht Gebrauch macht oder 
machen kann, kann der Arbeitnehmer die Arbeitslohnrückzahlung wie Werbungskosten 
– ohne Anrechnung des maßgebenden Pauschbetrags für Werbungskosten nach § 9a 
Satz 1 Nr. 1 EStG – als Freibetrag (§ 39a EStG) bilden lassen oder bei der Veranlagung 
zur Einkommensteuer geltend machen. 2Erzielt der Arbeitnehmer durch die Arbeits-
lohnrückzahlung bei seinen Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit einen Verlust, kann 
er diesen mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgleichen oder unter den Vo-
raussetzungen des § 10d EStG den Verlustabzug beanspruchen. 


(16) Die Absätze 13 bis 15 gelten für Zuwendungen an Pensionskassen sinngemäß.


Pauschalierung der Lohnsteuer bei Beiträgen zu einer 
Gruppenunfallversicherung 


1Die Lohnsteuerpauschalierung nach § 40b Abs. 3 EStG ist nicht zulässig, wenn der 
steuerpflichtige Durchschnittsbeitrag – ohne Versicherungsteuer – 100 € jährlich übersteigt; 
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in diesem Falle ist der steuerpflichtige Durchschnittsbeitrag dem normalen Lohnsteuerab-
zug zu unterwerfen. 2Bei konzernumfassenden Gruppenunfallversicherungen ist der 
Durchschnittsbeitrag festzustellen, der sich bei Aufteilung der Beitragszahlungen des Ar-
beitgebers auf die Zahl seiner begünstigten Arbeitnehmer ergibt; es ist nicht zulässig, den 
Durchschnittsbeitrag durch Aufteilung des Konzernbeitrags auf alle Arbeitnehmer des Kon-
zerns zu ermitteln. 3Ein gemeinsamer Unfallversicherungsvertrag i. S. d. § 40b Abs. 3 EStG 
liegt außer bei einer Gruppenversicherung auch dann vor, wenn in einem Rahmenvertrag 
mit einem oder mehreren Versicherern sowohl die versicherten Personen als auch die ver-
sicherten Wagnisse bezeichnet werden und die Einzelheiten in Zusatzvereinbarungen ge-
regelt sind. 4Ein Rahmenvertrag, der z. B. nur den Beitragseinzug und die Beitragsabrech-
nung regelt, stellt keinen gemeinsamen Unfallversicherungsvertrag dar.
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Aufzeichnungserleichterungen, 
Aufzeichnung der Religionsgemeinschaft 


(1) 1Die nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 40b EStG pauschal besteuerten Bezüge 
und die darauf entfallende pauschale Lohnsteuer sind i. d. R. in dem für jeden Arbeitnehmer 
zu führenden Lohnkonto aufzuzeichnen. 2Soweit die Lohnsteuerpauschalierung nach § 40b 
EStG auf der Grundlage des Durchschnittsbetrags durchgeführt wird (§ 40b Abs. 2 Satz 2 
EStG), ist dieser aufzuzeichnen. 


(2) 1Das Betriebsstättenfinanzamt kann nach § 4 Abs. 3 Satz 1 LStDV Ausnahmen von 
der Aufzeichnung im Lohnkonto zulassen, wenn die Möglichkeit zur Nachprüfung in anderer 
Weise sichergestellt ist. 2Die Möglichkeit zur Nachprüfung ist in den bezeichneten Fällen 
nur dann gegeben, wenn die Zahlung der Bezüge und die Art ihrer Aufzeichnung im Lohn-
konto vermerkt werden. 


(3) 1Das Finanzamt hat Anträgen auf Befreiung von der Aufzeichnungspflicht nach § 4 
Abs. 3 Satz 2 LStDV im Allgemeinen zu entsprechen, wenn es im Hinblick auf die betrieb-
lichen Verhältnisse nach der Lebenserfahrung so gut wie ausgeschlossen ist, dass der Ra-
battfreibetrag (§ 8 Abs. 3 EStG) oder die Freigrenze nach § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG im Ein-
zelfall überschritten wird. 2Zusätzlicher Überwachungsmaßnahmen durch den Arbeitgeber 
bedarf es in diesen Fällen nicht. 


(4) 1Der Arbeitgeber hat die Religionsgemeinschaft im Lohnkonto aufzuzeichnen (§ 4 
Abs. 1 Nr. 1 LStDV). 2Erhebt der Arbeitgeber von pauschal besteuerten Bezügen (§§ 37a, 
37b, 40, 40a Abs. 1, 2a und 3, § 40b EStG) keine Kirchensteuer, weil der Arbeitnehmer 
keiner Religionsgemeinschaft angehört, für die die Kirchensteuer von den Finanzbehörden 
erhoben wird, hat er die Unterlage hierüber als Beleg zu den nach § 4 Abs. 2 Nr. 8 Satz 3 
und 4 LStDV zu führenden Unterlagen zu nehmen (§ 4 Abs. 2 Nr. 8 Satz 5 LStDV). 3 In den 
Fällen der §§ 37a, 37b und des § 40a Abs. 1, 2a und 3 EStG kann der Arbeitgeber auch 
eine Erklärung zur Religionszugehörigkeit nach amtlichem Muster als Beleg verwenden.


Aufzeichnung des Großbuchstabens U 


1Der Anspruch auf Arbeitslohn ist im Wesentlichen weggefallen, wenn z. B. lediglich ver-
mögenswirksame Leistungen oder Krankengeldzuschüsse gezahlt werden, oder wenn 
während unbezahlter Fehlzeiten (z. B. Elternzeit) eine Beschäftigung mit reduzierter Ar-
beitszeit aufgenommen wird. 2Der Großbuchstabe U ist je Unterbrechung einmal im Lohn-
konto einzutragen. 3Wird Kurzarbeitergeld einschl. Saison-Kurzarbeitergeld, der Zuschuss 
zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz, der Zuschuss nach § 3 der Mutter-
schutz- und Elternzeitverordnung oder einer entsprechenden Landesregelung, die Entschä-
digung für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz oder werden Aufstockungs-
beträge nach dem AltTZG gezahlt, ist kein Großbuchstabe U in das Lohnkonto einzutragen.


R 41.1


R 41.2







Betriebsstätte 


1Die lohnsteuerliche Betriebsstätte ist der im Inland gelegene Betrieb oder Betriebsteil 
des Arbeitgebers, an dem der Arbeitslohn insgesamt ermittelt wird, d. h. wo die einzelnen 
Lohnbestandteile oder bei maschineller Lohnabrechnung die Eingabewerte zu dem für die 
Durchführung des Lohnsteuerabzugs maßgebenden Arbeitslohn zusammengefasst wer-
den. 2Es kommt nicht darauf an, wo einzelne Lohnbestandteile ermittelt, die Berechnung 
der Lohnsteuer vorgenommen wird und die für den Lohnsteuerabzug maßgebenden Unter-
lagen aufbewahrt werden. 3Bei einem ausländischen Arbeitgeber mit Wohnsitz und Ge-
schäftsleitung im Ausland, der im Inland einen ständigen Vertreter (§ 13 AO) hat, aber keine 
Betriebsstätte unterhält, gilt als Mittelpunkt der geschäftlichen Leitung der Wohnsitz oder 
der gewöhnliche Aufenthalt des ständigen Vertreters. 4Ein selbständiges Dienstleistungs-
unternehmen, das für einen Arbeitgeber tätig wird, kann nicht als Betriebsstätte dieses Ar-
beitgebers angesehen werden. 5Bei einer Arbeitnehmerüberlassung (>R 42d.2) kann nach 
§ 41 Abs. 2 Satz 2 EStG eine abweichende lohnsteuerliche Betriebsstätte in Betracht kom-
men. 6Erlangt ein Finanzamt von Umständen Kenntnis, die auf eine Zentralisierung oder 
Verlegung von lohnsteuerlichen Betriebsstätten in seinem Zuständigkeitsbereich hindeu-
ten, hat es vor einer Äußerung gegenüber dem Arbeitgeber die anderen betroffenen Fi-
nanzämter unverzüglich hierüber zu unterrichten und sich mit ihnen abzustimmen.
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Lohnsteuer-Anmeldung 


(1) 1Der Arbeitgeber ist von der Verpflichtung befreit, eine weitere Lohnsteuer-Anmel-
dung einzureichen, wenn er dem Betriebsstättenfinanzamt mitteilt, dass er im Lohnsteuer-
Anmeldungszeitraum keine Lohnsteuer einzubehalten oder zu übernehmen hat, weil der 
Arbeitslohn nicht steuerbelastet ist. 2Dies gilt auch, wenn der Arbeitgeber nur Arbeitnehmer 
beschäftigt, für die er lediglich die Pauschsteuer nach § 40a Abs. 2 EStG an die Deutsche 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See entrichtet. 


(2) 1Für jede Betriebsstätte (§ 41 Abs. 2 EStG) und für jeden Lohnsteuer-Anmeldungs-
zeitraum ist eine einheitliche Lohnsteuer-Anmeldung einzureichen. 2Die Abgabe mehrerer 
Lohnsteuer-Anmeldungen für dieselbe Betriebsstätte und denselben Lohnsteuer-Anmel-
dungszeitraum, etwa getrennt nach den verschiedenen Bereichen der Lohnabrechnung, 
z. B. gewerbliche Arbeitnehmer, Gehaltsempfänger, Pauschalierungen nach den §§ 37a, 
37b, 40 bis 40b EStG, ist nicht zulässig. 


(3) Der für den Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum maßgebende Betrag der abzuführen-
den Lohnsteuer (§ 41a Abs. 2 EStG) ist die Summe der nach § 38 Abs. 3 EStG im Zeitpunkt 
der Zahlung einbehaltenen und übernommenen Lohnsteuer ohne Kürzung um das ihr ent-
nommene Kindergeld (§ 72 Abs. 7 EStG). 


(4) 1Das Betriebsstättenfinanzamt hat den rechtzeitigen Eingang der Lohnsteuer-Anmel-
dung zu überwachen. 2Bei nicht rechtzeitigem Eingang der Lohnsteuer-Anmeldung ist 
i. d. R. ein Verspätungszuschlag nach § 152 AO festzusetzen; erforderlichenfalls kann die 
Abgabe der Lohnsteuer-Anmeldung mit Zwangsmitteln nach §§ 328 bis 335 AO durchge-
setzt werden. 3Wird eine Lohnsteuer-Anmeldung nicht eingereicht, kann das Finanzamt die 
Lohnsteuer im Schätzungswege ermitteln und den Arbeitgeber durch Steuerbescheid in 
Anspruch nehmen (§§ 162, 167 Abs. 1 AO). 4Pauschale Lohnsteuer kann im Schätzungs-
wege ermittelt und in einem Steuerbescheid festgesetzt werden, wenn der Arbeitgeber mit 
dem Pauschalierungsverfahren einverstanden ist. 


(5) 1Bemessungsgrundlage für den Steuereinbehalt nach § 41a Abs. 4 EStG ist die 
Lohnsteuer, die auf den für die Tätigkeit an Bord von Schiffen gezahlten Arbeitslohn entfällt. 
2Der Lohnsteuereinbehalt durch den Reeder nach § 41a Abs. 4 EStG gilt für den Kapitän 
und alle Besatzungsmitglieder – einschl. des Servicepersonals –, die über eine Dienstbe-
scheinigung verfügen und deren Arbeitgeber er ist. 3Der Lohnsteuereinbehalt kann durch 
Korrespondent- oder Vertragsreeder nur vorgenommen werden, wenn diese mit der Bere-
ederung des Schiffes in ihrer Eigenschaft als Mitgesellschafter an der Eigentümergesell-
schaft beauftragt sind. 4Bei Vertragsreedern ist dies regelmäßig nicht der Fall. 5Bei 


R 41.3
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Korrespondentreedern ist der Lohnsteuereinbehalt nur für die Heuern der Seeleute zuläs-
sig, die auf den Schiffen tätig sind, bei denen der Korrespondentreeder auch Miteigentümer 
ist.


Abführung der Lohnsteuer 


1Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer in einem Betrag an die Kasse des Betriebsstätten-
finanzamts (§ 41 Abs. 2 EStG) oder an eine von der obersten Finanzbehörde des Landes 
bestimmte öffentliche Kasse (§ 41a Abs. 3 EStG) abzuführen. 2Der Arbeitgeber muss mit 
der Zahlung angeben oder durch sein Kreditinstitut angeben lassen: die Steuernummer, die 
Bezeichnung der Steuer und den Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum. 3Eine Stundung der 
einzubehaltenden oder einbehaltenen Lohnsteuer ist nicht möglich (§ 222 Satz 3 und 4 
AO).
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Abschluss des Lohnsteuerabzugs


Lohnsteuerbescheinigungen 


(1) Die Lohnsteuerbescheinigung richtet sich nach § 41b EStG und der im BStBl I be-
kannt gemachten Datensatzbeschreibung für die elektronische Übermittlung sowie dem 
entsprechenden Vordruckmuster.


Lohnsteuerbescheinigungen von öffentlichen Kassen 


(2) 1Wird ein Arbeitnehmer, der den Arbeitslohn im Voraus für einen Lohnzahlungszeit-
raum erhalten hat, während dieser Zeit einer anderen Dienststelle zugewiesen und geht die 
Zahlung des Arbeitslohns auf die Kasse dieser Dienststelle über, hat die früher zuständige 
Kasse in der Lohnsteuerbescheinigung (>Absatz 1) den vollen von ihr gezahlten Arbeits-
lohn und die davon einbehaltene Lohnsteuer auch dann aufzunehmen, wenn ihr ein Teil 
des Arbeitslohns von der nunmehr zuständigen Kasse erstattet wird; der Arbeitslohn darf 
nicht um die Freibeträge für Versorgungsbezüge (§ 19 Abs. 2 EStG) und den Altersentlas-
tungsbetrag (§ 24a EStG) gekürzt werden. 2Die nunmehr zuständige Kasse hat den der 
früher zuständigen Kasse erstatteten Teil des Arbeitslohns nicht in die Lohnsteuerbeschei-
nigung aufzunehmen.


Änderung des Lohnsteuerabzugs 


(1) 1Unabhängig von der Verpflichtung des Arbeitgebers, nach § 39c Abs. 1 und 2 EStG 
den Lohnsteuerabzug für vorangegangene Monate zu überprüfen und erforderlichenfalls zu 
ändern, ist der Arbeitgeber in den in § 41c Abs. 1 EStG bezeichneten Fällen zu einer Än-
derung des Lohnsteuerabzugs bei der jeweils nächstfolgenden Lohnzahlung berechtigt o-
der verpflichtet. 2Die Änderung ist zugunsten oder zuungunsten des Arbeitnehmers zuläs-
sig, ohne dass es dabei auf die Höhe der zu erstattenden oder nachträglich einzubehalten-
den Steuer ankommt. 3Für die nachträgliche Einbehaltung durch den Arbeitgeber gilt der 
Mindestbetrag für die Nachforderung durch das Finanzamt (§ 41c Abs. 4 Satz 2 EStG) 
nicht. 


(2) 1Der Arbeitgeber ist zur Änderung des Lohnsteuerabzugs nur berechtigt oder ver-
pflichtet, soweit die Lohnsteuer von ihm einbehalten worden ist oder einzubehalten war. 
2Bei Nettolöhnen (>R 39b.9) gilt dies für die zu übernehmende Steuer. 


(3) 1Die Änderung des Lohnsteuerabzugs aufgrund rückwirkender Lohnsteuerabzugs-
merkmale ist nicht auf die Fälle beschränkt, in denen das Finanzamt die Lohnsteuerabzugs-
merkmale mit Wirkung von einem zurückliegenden Zeitpunkt an ändert oder ergänzt. 2Die 
Änderung des Lohnsteuerabzugs ist ebenso zulässig, wenn der Arbeitgeber wegen fehlen-
der Lohnsteuerabzugsmerkmale den Lohnsteuerabzug gemäß § 39c Abs. 1 Satz 1 bis 3 


R 41a.2


R 41b


R 41c.1







oder Abs. 2 Satz 1 EStG vorgenommen hat und dem Arbeitgeber erstmals Lohnsteuerab-
zugsmerkmale zur Verfügung gestellt werden bzw. der Arbeitnehmer erstmals eine Be-
scheinigung für den Lohnsteuerabzug vorlegt oder wenn bei Vorauszahlung des Arbeits-
lohns der Geltungsbeginn der Lohnsteuerabzugsmerkmale in einen bereits abgerechneten 
Lohnzahlungszeitraum fällt. 
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(4) 1Die Änderung des Lohnsteuerabzugs ist, sofern der Arbeitgeber von seiner Berech-
tigung hierzu Gebrauch macht, bei der nächsten Lohnzahlung vorzunehmen, die dem Abruf 
von rückwirkenden Lohnsteuerabzugsmerkmalen oder auf die Vorlage einer Bescheinigung 
für den Lohnsteuerabzug mit den rückwirkenden Eintragungen oder dem Erkennen einer 
nicht vorschriftsmäßigen Lohnsteuereinbehaltung folgt. 2Der Arbeitgeber darf in Fällen 
nachträglicher Einbehaltung von Lohnsteuer die Einbehaltung nicht auf mehrere Lohnzah-
lungen verteilen. 3Die nachträgliche Einbehaltung ist auch insoweit zulässig, als dadurch 
die Pfändungsfreigrenzen unterschritten werden; wenn die nachträglich einzubehaltende 
Lohnsteuer den auszuzahlenden Barlohn übersteigt, ist die nachträgliche Einbehaltung 
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i. H. d. auszuzahlenden Barlohns vorzunehmen und dem Finanzamt für den übersteigen-
den Betrag eine Anzeige nach § 41c Abs. 4 EStG zu erstatten. 


(5) 1 Im Falle der Erstattung von Lohnsteuer hat der Arbeitgeber die zu erstattende Lohn-
steuer dem Gesamtbetrag der von ihm abzuführenden Lohnsteuer zu entnehmen. 2Als An-
trag auf Ersatz eines etwaigen Fehlbetrags reicht es aus, wenn in der Lohnsteuer-Anmel-
dung der Erstattungsbetrag kenntlich gemacht wird. 3Macht der Arbeitgeber von seiner Be-
rechtigung zur Lohnsteuererstattung nach § 41c Abs. 1 und 2 EStG keinen Gebrauch, kann 
der Arbeitnehmer die Erstattung beim Finanzamt beantragen. 


(6) 1Nach Ablauf des Kj. ist eine Änderung des Lohnsteuerabzugs in der Weise vorzu-
nehmen, dass die Jahreslohnsteuer festzustellen und durch Gegenüberstellung mit der ins-
gesamt einbehaltenen Lohnsteuer der nachträglich einzubehaltende oder zu erstattende 
Steuerbetrag zu ermitteln ist. 2Eine Erstattung darf aber nur im Lohnsteuer-Jahresausgleich 
unter den Voraussetzungen des § 42b EStG vorgenommen werden. 3Wenn der Arbeitge-
ber nach § 42b Abs. 1 EStG den Lohnsteuer-Jahresausgleich nicht durchführen darf, ist 
auch eine Änderung des Lohnsteuerabzugs mit Erstattungsfolge nicht möglich; der Arbeit-
nehmer kann in diesen Fällen die Erstattung im Rahmen einer Veranlagung zur Einkom-
mensteuer erreichen. 4Soweit der Arbeitgeber aufgrund einer Änderung des Lohnsteuer-
abzugs nach Ablauf des Kj. nachträglich Lohnsteuer einbehält, handelt es sich um Lohn-
steuer des abgelaufenen Kj., die zusammen mit der übrigen einbehaltenen Lohnsteuer des 
abgelaufenen Kj. in einer Summe in der Lohnsteuerbescheinigung zu übermitteln oder an-
zugeben ist. 5Die nachträglich einbehaltene Lohnsteuer ist, getrennt nach den Kj., in denen 
der Arbeitslohn bezogen wird oder als bezogen gilt, für den Anmeldungszeitraum anzuge-
ben und abzuführen, in dem sie einbehalten wurde. 


(7) 1Hat der Arbeitgeber die Lohnsteuerbescheinigung übermittelt oder ausgestellt, ist 
eine Änderung des Lohnsteuerabzugs nicht mehr möglich. 2Die bloße Korrektur eines zu-
nächst unrichtig übermittelten Datensatzes ist zulässig. 3Die Anzeigeverpflichtung nach 
§ 41c Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG bleibt unberührt. 


(8) 1Liegen bei einem beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmer die Voraussetzungen 
gem. § 42b EStG nicht vor, ist auch nach Ablauf des Kj. eine Änderung des Lohnsteuerab-
zugs nur für die Lohnzahlungszeiträume vorzunehmen, auf die sich die Änderungen bezie-
hen. 2Eine Änderung mit Erstattungsfolge kann in diesem Falle nur das Finanzamt durch-
führen.


Anzeigepflichten des Arbeitgebers 


(1) 1Der Arbeitgeber hat die Anzeigepflichten nach § 38 Abs. 4, § 41c Abs. 4 EStG un-
verzüglich zu erfüllen. 2Sobald der Arbeitgeber erkennt, dass der Lohnsteuerabzug in zu 
geringer Höhe vorgenommen worden ist, hat er dies dem Betriebsstättenfinanzamt anzu-
zeigen, wenn er die Lohnsteuer nicht nachträglich einbehalten kann oder von seiner Be-
rechtigung hierzu keinen Gebrauch macht; dies gilt auch bei rückwirkender Gesetzesände-
rung. 3Der Arbeitgeber hat die Anzeige über die zu geringe Einbehaltung der Lohnsteuer 


R 41c.2







ggf. auch für die zurückliegenden vier Kj. zu erstatten. 4Die Anzeigepflicht besteht unab-
hängig von dem Mindestbetrag (§ 41c Abs. 4 Satz 2 EStG) für die Nachforderung durch 
das Finanzamt. 


(2) 1Die Anzeige ist schriftlich zu erstatten. 2 In ihr sind der Name, Anschrift, Geburtsda-
tum und Identifikationsnummer des Arbeitnehmers, seine Lohnsteuerabzugsmerkmale, 
nämlich Steuerklasse/Faktor, Zahl der Kinderfreibeträge, Kirchensteuermerkmal und ggf. 
ein Freibetrag oder Hinzurechnungsbetrag, sowie der Anzeigegrund und die für die Berech-
nung einer Lohnsteuer-Nachforderung erforderlichen Mitteilungen über Höhe und Art des 
Arbeitslohns, z. B. Auszug aus dem Lohnkonto, anzugeben. 
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(3) 1Das Betriebsstättenfinanzamt hat die Anzeige an das für die Einkommensbesteue-
rung des Arbeitnehmers zuständige Finanzamt weiterzuleiten, wenn es zweckmäßig er-
scheint, die Lohnsteuer-Nachforderung nicht sofort durchzuführen, z. B. weil es wahr-
scheinlich ist, dass der Arbeitnehmer zur Einkommensteuer veranlagt wird. 2Das ist auch 
angebracht in Fällen, in denen bei Eingang der Anzeige nicht abzusehen ist, ob sich bei 
Änderung des Lohnsteuerabzugs nach Ablauf des Kj. (§ 41c Abs. 3 Satz 2 EStG) eine 
Lohnsteuer-Nachforderung ergeben wird.


Nachforderung von Lohnsteuer 


(1) In den Fällen des § 38 Abs. 4 und des § 41c Abs. 4 EStG ist das Betriebsstättenfi-
nanzamt für die Nachforderung dann zuständig, wenn die zu wenig erhobene Lohnsteuer 
bereits im Laufe des Kj. nachgefordert werden soll. 


(2) 1 Im Falle des § 41c Abs. 4 EStG gilt für die Berechnung der nachzufordernden Lohn-
steuer nach Ablauf des Kj. R 41c.1 Abs. 6 Satz 1 und Abs. 8 Satz 1 entsprechend. 2 In an-
deren Fällen ist die Jahreslohnsteuer wie folgt zu ermitteln: 


1 Bruttoarbeitslohn 


2 + ermäßigt besteuerte Entschädigungen und ermäßigt 
besteuerte Vergütungen für mehrjährige Tätigkeit 
i. S. d. § 34 EStG


3 = Jahresarbeitslohn 


4 – Freibeträge für Versorgungsbezüge (§ 19 Abs. 2 
EStG) 


5 – Werbungskosten, maßgebender Pauschbetrag für 
Werbungskosten (§§ 9, 9a EStG) 


6 – Altersentlastungsbetrag (§ 24a EStG) 


7 – Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (Summe der 
Beträge nach § 24b Abs. 2 EStG)


8 = Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG) 


9 – Sonderausgaben (§§ 10, 10b, 10c, 39b Abs. 2 Satz 5 
Nr. 3 EStG) 


10 – außergewöhnliche Belastungen (§§ 33 bis 33b EStG)


11 = Einkommen (§ 2 Abs. 4 EStG) 


12 – Freibeträge für Kinder (nur für Kinder, für die kein An-
spruch auf Kindergeld besteht; § 39a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 6 EStG)


13 = zu versteuerndes Einkommen (§ 2 Abs. 5 EStG) 


14 – Entschädigungen und Vergütungen i. S. d. § 34 EStG  
(Zeile 2)


15 = verbleibendes zu versteuerndes Einkommen 


16 + 1/5 der Entschädigungen und Vergütungen i. S. d. 
§ 34 EStG (Zeile 2)


17 = Summe


R 41c.3







18 = Steuerbetrag für die Summe (Zeile 17) laut Grundta-
rif/Splittingtarif 


19 – Steuerbetrag für das verbleibende zu versteuernde 
Einkommen (Zeile 15) laut Grundtarif/Splittingtarif
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20 = Unterschiedsbetrag


3Hat der Arbeitnehmer keine Entschädigungen und Vergütungen i. S. d. § 34 EStG bezo-
gen, ist der für das zu versteuernde Einkommen (Zeile 13) nach dem Grundtarif/Splittingtarif 
ermittelte Steuerbetrag die Jahreslohnsteuer (tarifliche Einkommensteuer – § 32a Abs. 1, 5 
EStG). 4Hat der Arbeitnehmer Entschädigungen und Vergütungen i. S. d. § 34 EStG bezo-
gen, ist der Steuerbetrag für das verbleibende zu versteuernde Einkommen (Zeile 19) zzgl. 
des Fünffachen des Unterschiedsbetrags (Zeile 20) die Jahreslohnsteuer (tarifliche Ein-
kommensteuer – § 32a Abs. 1, 5 EStG). 


(3) 1Will das Finanzamt zu wenig einbehaltene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachfor-
dern, erlässt es gegen diesen einen Steuerbescheid. 2Nach Ablauf des Kj. kommt eine 
Nachforderung von Lohnsteuer oder Einkommensteuer ggf. auch durch erstmalige oder 
geänderte Veranlagung zur Einkommensteuer in Betracht. 3Die Nachforderung von Lohn-
steuer oder Einkommensteuer erfolgt durch erstmalige oder geänderte Veranlagung zur 
Einkommensteuer, wenn ein Hinzurechnungsbetrag als Lohnsteuerabzugsmerkmal gebil-
det wurde (§ 46 Abs. 2 Nr. 2 EStG). 


(4) 1Außer im Falle des § 38 Abs. 4 EStG unterbleibt die Nachforderung, wenn die nach-
zufordernde Lohnsteuer den Mindestbetrag nach § 41c Abs. 4 Satz 2 EStG nicht übersteigt. 
2Bezieht sich die Nachforderung auf mehrere Kj., ist für jedes Kj. gesondert festzustellen, 
ob der Mindestbetrag überschritten wird. 3Treffen in einem Kj. mehrere Nachforderungs-
gründe zusammen, gilt der Mindestbetrag für die insgesamt nachzufordernde Lohnsteuer.


Durchführung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs durch den Arbeitgeber 


(1) 1Der Arbeitgeber darf den Lohnsteuer-Jahresausgleich nur für Arbeitnehmer durch-
führen, 


1. die während des Ausgleichsjahres ständig in einem zu ihm bestehenden Dienstverhält-
nis gestanden haben, 


2. die am 31.12. des Ausgleichsjahres in seinen Diensten stehen oder zu diesem Zeitpunkt 
von ihm Arbeitslohn aus einem früheren Dienstverhältnis beziehen und 


3. bei denen kein Ausschlusstatbestand nach § 42b Abs. 1 Satz 3 EStG vorliegt. 
2Beginnt oder endet die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht im Laufe des Kj., darf der 
Arbeitgeber den Lohnsteuer-Jahresausgleich nicht durchführen. 


(2) Beantragt der Arbeitnehmer, Entschädigungen oder Vergütungen für mehrjährige Tä-
tigkeit i. S. d. § 34 EStG in den Lohnsteuer-Jahresausgleich einzubeziehen (§ 42b Abs. 2 
Satz 2 EStG), gehören die Entschädigungen und Vergütungen zum Jahresarbeitslohn, für 
den die Jahreslohnsteuer zu ermitteln ist. 


(3) 1Bei Arbeitnehmern, für die der Arbeitgeber nach § 42b Abs. 1 EStG einen Lohn-
steuer-Jahresausgleich durchführen darf, darf der Arbeitgeber den Jahresausgleich mit der 
Ermittlung der Lohnsteuer für den letzten im Ausgleichsjahr endenden Lohnzahlungszeit-
raum zusammenfassen (§ 42b Abs. 3 Satz 1 EStG). 2Hierbei ist die Jahreslohnsteuer nach 
§ 42b Abs. 2 Satz 1 bis 3 EStG zu ermitteln und der Lohnsteuer, die von dem Jahresar-
beitslohn erhoben worden ist, gegenüberzustellen. 3Übersteigt die ermittelte Jahreslohn-
steuer die erhobene Lohnsteuer, ist der Unterschiedsbetrag die Lohnsteuer, die für den 
letzten Lohnzahlungszeitraum des Ausgleichsjahres einzubehalten ist. 4Übersteigt die er-
hobene Lohnsteuer die ermittelte Jahreslohnsteuer, ist der Unterschiedsbetrag dem Arbeit-
nehmer zu erstatten; § 42b Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie Abs. 4 EStG ist hierbei anzuwenden.
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Inanspruchnahme des Arbeitgebers


Allgemeines 


(1) 1Der Arbeitnehmer ist – vorbehaltlich § 40 Abs. 3 EStG – Schuldner der Lohnsteuer 
(§ 38 Abs. 2 EStG); dies gilt auch für den Fall einer Nettolohnvereinbarung (>R 39b.9). 2Für 
diese Schuld kann der Arbeitgeber als Haftender in Anspruch genommen werden, soweit 
seine Haftung reicht (§ 42d Abs. 1 und 2 EStG); die Haftung entfällt auch in den vom Ar-
beitgeber angezeigten Fällen des § 38 Abs. 4 Satz 3 EStG. 3Dies gilt auch bei Lohnzahlung 
durch Dritte, soweit der Arbeitgeber zur Einbehaltung der Lohnsteuer verpflichtet ist (§ 38 
Abs. 1 Satz 3 EStG), und in Fällen des § 38 Abs. 3a EStG.
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Haftung anderer Personen 


(2) 1Soweit Dritte für Steuerleistungen in Anspruch genommen werden können, z. B. ge-
setzliche Vertreter juristischer Personen, Vertreter, Bevollmächtigte, Vermögensverwalter, 
Rechtsnachfolger, haften sie als Gesamtschuldner neben dem Arbeitgeber als weiterem 
Haftenden und neben dem Arbeitnehmer als Steuerschuldner (§ 44 AO). 2Die Haftung kann 
sich z. B. aus §§ 69 bis 77 AO ergeben.


Gesamtschuldner 


(3) 1Soweit Arbeitgeber, Arbeitnehmer und ggf. andere Personen Gesamtschuldner sind, 
schuldet jeder die gesamte Leistung (§ 44 Abs. 1 Satz 2 AO). 2Das Finanzamt muss die 
Wahl, an welchen Gesamtschuldner es sich halten will, nach pflichtgemäßem Ermessen 
unter Beachtung der durch Recht und Billigkeit gezogenen Grenzen und unter verständiger 
Abwägung der Interessen aller Beteiligten treffen.


Ermessensprüfung 


(4) 1Die Haftung des Arbeitgebers ist von einem Verschulden i. d. R. nicht abhängig. 2Ein 
geringfügiges Verschulden oder ein schuldloses Verhalten des Arbeitgebers ist aber bei der 
Frage zu würdigen, ob eine Inanspruchnahme des Arbeitgebers im Rahmen des Ermes-
sens liegt. 3Die Frage, ob der Arbeitgeber vor dem Arbeitnehmer und vor Dritten (>R 42d.1 
Abs. 2) in Anspruch genommen werden darf, hängt wesentlich von den Gesamtumständen 
des Einzelfalles ab, wobei von dem gesetzgeberischen Zweck des Lohnsteuerverfahrens, 
durch den Abzug an der Quelle den schnellen Eingang der Lohnsteuer in einem vereinfach-
ten Verfahren sicherzustellen, auszugehen ist. 4Die Inanspruchnahme des Arbeitgebers 
kann ausgeschlossen sein, wenn er den individuellen Lohnsteuerabzug ohne Berücksichti-
gung von Gesetzesänderungen durchgeführt hat, soweit es ihm in der kurzen Zeit zwischen 
der Verkündung des Gesetzes und den folgenden Lohnabrechnungen bei Anwendung ei-
nes strengen Maßstabs nicht zumutbar war, die Gesetzesänderungen zu berücksichtigen. 
5In den Fällen einer Nettolohnvereinbarung handelt das Finanzamt ermessensfehlerfrei, 
wenn es den Arbeitgeber vorrangig als Haftungsschuldner in Anspruch nimmt, da der Ar-
beitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber einen arbeitsrechtlichen Anspruch auf Befreiung 
von den Lohnsteuerabzugsbeträgen hat.


Haftungsbescheid 


(5) 1Wird der Arbeitgeber nach § 42d EStG als Haftungsschuldner in Anspruch genom-
men, ist, vorbehaltlich § 42d Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 2 EStG, ein Haftungsbescheid zu er-
lassen. 2Darin sind die für das Entschließungs- und Auswahlermessen maßgebenden 
Gründe anzugeben. 3Hat der Arbeitgeber nach Abschluss einer Lohnsteuer-Außenprüfung 
eine Zahlungsverpflichtung schriftlich anerkannt, steht die Anerkenntniserklärung einer 
Lohnsteuer-Anmeldung gleich (§ 167 Abs. 1 Satz 3 AO). 4Ein Haftungsbescheid lässt die 
Lohnsteuer-Anmeldungen unberührt.


Nachforderungsbescheid 


(6) 1Wird pauschale Lohnsteuer nacherhoben, die der Arbeitgeber zu übernehmen hat 
(§ 40 Abs. 3 EStG), ist ein Nachforderungsbescheid (Steuerbescheid) zu erlassen; Ab-
satz 5 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 2Der Nachforderungsbescheid bezieht sich auf be-
stimmte steuerpflichtige Sachverhalte. 3Die Änderung ist hinsichtlich der ihm zugrunde
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liegenden Sachverhalte – außer in den Fällen der §§ 172 und 175 AO – wegen der Ände-
rungssperre des § 173 Abs. 2 AO nur bei Steuerhinterziehung oder leichtfertiger Steuerver-
kürzung möglich.
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Zahlungsfrist 


(7) Für die durch Haftungsbescheid (>Absatz 5) oder Nachforderungsbescheid (>Ab-
satz 6) angeforderten Steuerbeträge ist eine Zahlungsfrist von einem Monat zu setzen.


Haftung bei Arbeitnehmerüberlassung


Allgemeines 


(1) 1Bei Arbeitnehmerüberlassung ist steuerrechtlich i. d. R. der Verleiher Arbeitgeber 
der Leiharbeitnehmer (>R 19.1 Satz 5). 2Dies gilt für einen ausländischen Verleiher 
(>R 38.3 Abs. 1 Satz 2) selbst dann, wenn der Entleiher Arbeitgeber im Sinne eines DBA 
ist; die Arbeitgebereigenschaft des Entleihers nach einem DBA hat nur Bedeutung für die 
Zuweisung des Besteuerungsrechts. 3Wird der Entleiher als Haftungsschuldner in An-
spruch genommen, ist wegen der unterschiedlichen Voraussetzungen und Folgen stets da-
nach zu unterscheiden, ob er als Arbeitgeber der Leiharbeitnehmer oder als Dritter nach 
§ 42d Abs. 6 EStG neben dem Verleiher als dem Arbeitgeber der Leiharbeitnehmer haftet.


Inanspruchnahme des Entleihers nach § 42d Abs. 6 EStG 


(2) 1Der Entleiher haftet nach § 42d Abs. 6 EStG wie der Verleiher (Arbeitgeber), jedoch 
beschränkt auf die Lohnsteuer für die Zeit, für die ihm der Leiharbeitnehmer überlassen 
worden ist. 2Die Haftung des Entleihers richtet sich deshalb nach denselben Grundsätzen 
wie die Haftung des Arbeitgebers. 3Sie scheidet aus, wenn der Verleiher als Arbeitgeber 
nicht haften würde. 4Die Haftung des Entleihers kommt nur bei Arbeitnehmerüberlassung 
nach § 1 AÜG in Betracht. 5Arbeitnehmerüberlassung liegt nicht vor, wenn das Überlassen 
von Arbeitnehmern als Nebenleistung zu einer anderen Leistung anzusehen ist, wenn z. B. 
im Falle der Vermietung von Maschinen und Überlassung des Bedienungspersonals der 
wirtschaftliche Wert der Vermietung überwiegt. 6 In den Fällen des § 1 Abs. 1a Satz 1 und 
Abs. 3 AÜG ist ebenfalls keine Arbeitnehmerüberlassung anzunehmen. 


(3) 1Zu der rechtlichen Würdigung eines Sachverhalts mit drittbezogener Tätigkeit als 
Arbeitnehmerüberlassung und ihrer Abgrenzung insbesondere gegenüber einem Werkver-
trag ist entscheidend auf das Gesamtbild der Tätigkeit abzustellen. 2Auf die Bezeichnung 
des Rechtsgeschäfts, z. B. als Werkvertrag, kommt es nicht entscheidend an. 3Auf Arbeit-
nehmerüberlassung weisen z. B. folgende Merkmale hin: 


1. Der Inhaber der Drittfirma (Entleiher) nimmt im Wesentlichen das Weisungsrecht des 
Arbeitgebers wahr; 


2. der mit dem Einsatz des Arbeitnehmers verfolgte Leistungszweck stimmt mit dem Be-
triebszweck der Drittfirma überein; 


3. das zu verwendende Werkzeug wird im Wesentlichen von der Drittfirma gestellt, es sei 
denn aufgrund von Sicherheitsvorschriften; 


4. die mit anderen Vertragstypen, insbesondere Werkvertrag, verbundenen Haftungsrisi-
ken sind ausgeschlossen oder beschränkt worden; 


5. die Arbeit des eingesetzten Arbeitnehmers gegenüber dem entsendenden Arbeitgeber 
wird auf der Grundlage von Zeiteinheiten vergütet. 


4Bei der Prüfung der Frage, ob Arbeitnehmerüberlassung vorliegt, ist die Auffassung der 
BfA zu berücksichtigen. 5Eine Inanspruchnahme des Entleihers kommt regelmäßig nicht in 
Betracht, wenn die BfA gegenüber dem Entleiher die Auffassung geäußert hat, bei dem 
verwirklichten Sachverhalt liege Arbeitnehmerüberlassung nicht vor. 


(4) 1Ausnahmen von der Entleiherhaftung enthält § 42d Abs. 6 Satz 2 und 3 EStG. 2Der 
Überlassung liegt eine Erlaubnis nach § 1 AÜG i. S. d. § 42d Abs. 6 Satz 2 EStG immer 
dann zugrunde, wenn der Verleiher eine Erlaubnis nach § 1 AÜG zur Zeit des Verleihs
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besessen hat oder die Erlaubnis in dieser Zeit nach § 2 Abs. 4 AÜG als fortbestehend gilt, 
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d. h. bis zu zwölf Monaten nach Erlöschen der Erlaubnis für die Abwicklung der erlaubt 
abgeschlossenen Verträge. 3Der Überlassung liegt jedoch keine Erlaubnis zugrunde, wenn 
Arbeitnehmer im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit an Betriebe des Baugewerbes für 
Arbeiten überlassen werden, die üblicherweise von Arbeitern verrichtet werden, weil dies 
nach § 1b AÜG unzulässig ist und sich die Erlaubnis nach § 1 AÜG auf solchen Verleih 
nicht erstreckt, es sei denn, die Überlassung erfolgt zwischen Betrieben des Baugewerbes, 
die von denselben Rahmen- und Sozialkassentarifverträgen oder von der Allgemeinver-
bindlichkeit erfasst werden. 4Bei erlaubtem Verleih durch einen inländischen Verleiher haf-
tet der Entleiher nicht. 5Der Entleiher trägt die Feststellungslast, wenn er sich darauf beruft, 
dass er über das Vorliegen einer Arbeitnehmerüberlassung ohne Verschulden irrte (§ 42d 
Abs. 6 Satz 3 EStG). 6Bei der Inanspruchnahme des Entleihers ist Absatz 3 zu berücksich-
tigen. 7 Im Bereich unzulässiger Arbeitnehmerüberlassung sind wegen des Verbots in § 1b 
AÜG strengere Maßstäbe anzulegen, wenn sich der Entleiher darauf beruft, ohne Verschul-
den einem Irrtum erlegen zu sein. 8Dies gilt insbesondere, wenn das Überlassungsentgelt 
deutlich günstiger ist als dasjenige von anderen Anbietern. 9Ob der Verleiher eine Erlaubnis 
nach § 1 AÜG hat, muss der Verleiher in dem schriftlichen Überlassungsvertrag nach § 12 
Abs. 1 AÜG erklären und kann der Entleiher selbst oder das Finanzamt durch Anfrage bei 
der Regionaldirektion der BfA erfahren oder überprüfen. 


(5) 1Die Höhe des Haftungsbetrags ist auf die Lohnsteuer begrenzt, die vom Verleiher 
ggf. anteilig für die Zeit einzubehalten war, für die der Leiharbeitnehmer dem Entleiher über-
lassen war. 2Hat der Verleiher einen Teil der von ihm insgesamt einbehaltenen und ange-
meldeten Lohnsteuer für den entsprechenden Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum gezahlt, 
wobei er auch die Lohnsteuer des dem Entleiher überlassenen Leiharbeitnehmers berück-
sichtigt hat, mindert sich der Haftungsbetrag im Verhältnis von angemeldeter zu gezahlter 
Lohnsteuer. 


(6) 1Der Haftungsbescheid kann gegen den Entleiher ergehen, wenn die Voraussetzun-
gen der Haftung erfüllt sind. 2Auf Zahlung darf er jedoch erst in Anspruch genommen wer-
den nach einem fehlgeschlagenen Vollstreckungsversuch in das inländische bewegliche 
Vermögen des Verleihers oder wenn die Vollstreckung keinen Erfolg verspricht (§ 42d 
Abs. 6 Satz 6 EStG). 3Eine vorherige Zahlungsaufforderung an den Arbeitnehmer oder ein 
Vollstreckungsversuch bei diesem ist nicht erforderlich (entsprechende Anwendung des 
§ 219 Satz 2 AO).


Inanspruchnahme des Verleihers nach § 42d Abs. 7 EStG 


(7) 1Nach § 42d Abs. 7 EStG kann der Verleiher, der steuerrechtlich nicht als Arbeitgeber 
zu behandeln ist, wie ein Entleiher nach § 42d Abs. 6 EStG als Haftender in Anspruch ge-
nommen werden. 2 Insoweit kann er erst nach dem Entleiher auf Zahlung in Anspruch ge-
nommen werden. 3Davon zu unterscheiden ist der Erlass des Haftungsbescheids, der vor-
her ergehen kann. 4Gegen den Haftungsbescheid kann sich der Verleiher deswegen nicht 
mit Erfolg darauf berufen, der Entleiher sei aufgrund der tatsächlichen Abwicklung einer 
unerlaubten Arbeitnehmerüberlassung als Arbeitgeber aller oder eines Teils der überlasse-
nen Leiharbeitnehmer zu behandeln.


Sicherungsverfahren nach § 42d Abs. 8 EStG 


(8) 1Als Sicherungsmaßnahme kann das Finanzamt den Entleiher verpflichten, einen be-
stimmten Euro-Betrag oder einen als Prozentsatz bestimmten Teil des vereinbarten Über-
lassungsentgelts einzubehalten und abzuführen. 2Hat der Entleiher bereits einen Teil der 
geschuldeten Überlassungsvergütung an den Verleiher geleistet, kann der Sicherungsbe-
trag mit einem bestimmten Euro-Betrag oder als Prozentsatz bis zur Höhe des Restentgelts 
festgesetzt werden. 3Die Sicherungsmaßnahme ist nur anzuordnen in Fällen, in denen eine 
Haftung in Betracht kommen kann. 4Dabei darf berücksichtigt werden, dass sie den Entlei-
her im Ergebnis weniger belasten kann als die nachfolgende Haftung, wenn er z. B. einen 
Rückgriffsanspruch gegen den Verleiher nicht durchsetzen kann.







Haftungsverfahren 


(9) Wird der Entleiher oder Verleiher als Haftungsschuldner in Anspruch genommen, ist 
ein Haftungsbescheid zu erlassen (>R 42d.1 Abs. 5).


Zuständigkeit 


(10) 1Zuständig für den Haftungsbescheid gegen den Entleiher oder Verleiher ist das 
Betriebsstättenfinanzamt des Verleihers (§ 42d Abs. 6 Satz 9 EStG). 2Wird bei einem Ent-
leiher festgestellt, dass seine Inanspruchnahme als Haftungsschuldner nach § 42d Abs. 6 
EStG in Betracht kommt, ist das Betriebsstättenfinanzamt des Verleihers einzuschalten. 
3Bei Verleih durch einen ausländischen Verleiher (§ 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG) ist das 
Betriebsstättenfinanzamt des Verleihers nach § 41 Abs. 2 Satz 2 EStG zuständig; Zentral-
zuständigkeiten sind zu beachten. 4Dies gilt i. d. R. auch für eine Sicherungsmaßnahme 
nach § 42d Abs. 8 EStG. 5Darüber hinaus ist für eine Sicherungsmaßnahme jedes Finanz-
amt zuständig, in dessen Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt, insbesondere 
bei Gefahr im Verzug (§§ 24, 29 AO).
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Haftung bei Lohnsteuerabzug durch einen Dritten 


1 In den Fällen der Lohnzahlung durch Dritte haftet der Dritte in beiden Fallgestaltungen 
des § 38 Abs. 3a EStG neben dem Arbeitgeber (§ 42d Abs. 9 EStG). 2Es besteht eine Ge-
samtschuldnerschaft zwischen Arbeitgeber, dem Dritten und dem Arbeitnehmer. 3Das Fi-
nanzamt muss die Wahl, an welchen Gesamtschuldner es sich halten will, nach pflichtge-
mäßem Ermessen unter Beachtung der durch Recht und Billigkeit gezogenen Grenzen und 
unter verständiger Abwägung der Interessen aller Beteiligten treffen. 4Eine Haftungsinan-
spruchnahme des Arbeitgebers unterbleibt, wenn beim Arbeitnehmer selbst eine Nachfor-
derung unzulässig ist, weil der Mindestbetrag nach § 42d Abs. 5 EStG nicht überschritten 
wird. 5Für die durch Haftungsbescheid angeforderten Steuerbeträge ist eine Zahlungsfrist 
von einem Monat zu setzen.


Anrufungsauskunft 


– unbesetzt –


Lohnsteuer-Außenprüfung 


(1) 1Für die Lohnsteuer-Außenprüfung gelten die §§ 193 bis 207 AO. 2Die §§ 5 bis 12, 
20 bis 24, 29 und 30 Betriebsprüfungsordnung sind mit Ausnahme des § 5 Abs. 4 Satz 2 
sinngemäß anzuwenden. 


(2) 1Der Lohnsteuer-Außenprüfung unterliegen sowohl private als auch öffentlich-recht-
liche Arbeitgeber. 2Prüfungen eines öffentlich-rechtlichen Arbeitgebers durch die zustän-
dige Aufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörde stehen der Zulässigkeit einer Lohnsteuer-
Außenprüfung nicht entgegen. 


(3) 1Die Lohnsteuer-Außenprüfung hat sich hauptsächlich darauf zu erstrecken, ob sämt-
liche Arbeitnehmer, auch die nicht ständig beschäftigten, erfasst wurden und alle zum Ar-
beitslohn gehörigen Einnahmen, gleichgültig in welcher Form sie gewährt wurden, dem 
Steuerabzug unterworfen wurden und ob bei der Berechnung der Lohnsteuer von der rich-
tigen Lohnhöhe ausgegangen wurde. 2Privathaushalte, in denen nur gering entlohnte Hilfen 
beschäftigt werden, sind i. d. R. nicht zu prüfen. 


(4) 1Über das Ergebnis der Außenprüfung ist dem Arbeitgeber ein Prüfungsbericht zu 
übersenden (§ 202 Abs. 1 AO). 2Führt die Außenprüfung zu keiner Änderung der Besteue-
rungsgrundlagen, genügt es, wenn dies dem Arbeitgeber schriftlich mitgeteilt wird (§ 202 
Abs. 1 Satz 3 AO). 3 In den Fällen, in denen ein Nachforderungsbescheid oder ein 
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Haftungsbescheid nicht zu erteilen ist (§ 42d Abs. 4 EStG), kann der Arbeitgeber auf die 
Übersendung eines Prüfungsberichts verzichten. 
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(5) Das Recht auf Anrufungsauskunft nach § 42e EStG steht dem Recht auf Erteilung 
einer verbindlichen Zusage aufgrund einer Außenprüfung nach § 204 AO nicht entgegen.


Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Begründung


A. Allgemeiner Teil


Die Lohnsteuer-Richtlinien sind eine allgemeine Verwaltungsvorschrift der Bundesregie-
rung, die aufgrund ihrer Bindungswirkung für die Verwaltung eine einheitliche Anwendung 
der Rechtsvorschriften für die Arbeitnehmerbesteuerung durch die Finanzämter gewähr-
leistet.


Die Lohnsteuer-Richtlinien sind teilweise veraltet und überarbeitungsbedürftig. Die letzte 
größere Überarbeitung erfolgte durch die Lohnsteuer-Änderungsrichtlinien 2015 vom 
22. Oktober 2014 (BStBl I S. 1344). Die letzte Neufassung erfolgte in Gestalt der Lohn-
steuer-Richtlinien 2008 vom 10. Dezember 2007 (BStBl I Sondernummer 1/2007). Auf ak-
tuelle Ereignisse hat die Finanzverwaltung in der jüngeren Vergangenheit vor allem durch 
den Erlass einheitlicher Verwaltungsgrundsätze nach § 21a Finanzverwaltungsgesetz 
(BMF-Schreiben) reagiert. Die Lohnsteuer-Richtlinien sind für die Rechtsanwendung aber 
nach wie vor von erheblicher Bedeutung. Es ist daher an der Zeit, die Lohnsteuer-Richtli-
nien grundlegend zu überarbeiten, um diese an die aktuellen Entwicklungen in Form von 
Gesetzen, Gerichtsentscheidungen, BMF-Schreiben und Beschlüssen von Bund und Län-
dern anzupassen.


Darüber hinaus sind umfangreiche redaktionelle wie sprachliche Änderungen erforderlich. 
Ziel der Überarbeitung ist es auch, dass die Rechtsanwendung erleichtert wird. Insbeson-
dere soll auch eine Übereinstimmung mit dem Basisregelwerk „Bürgernahe und geschlech-
tergerechte Sprache der Steuerverwaltung“ erreicht werden.


Die Bundesregierung hat die Lohnsteuer-Richtlinien im Rahmen einer Neufassung grund-
legend überarbeitet.


Im Hinblick auf die in den zurückliegenden Jahren stetig gewachsene Bedeutung von BMF-
Schreiben enthält die Neufassung der Lohnsteuer-Richtlinien trotz der grundlegenden 
Überarbeitung kaum echte Neuregelungen. Die Bundesregierung hat davon abgesehen, 
den Inhalt neuerer BMF-Schreiben in die Richtlinien zu übernehmen. Allerdings wurden 
diese teilweise an zwischenzeitlich ergangene BMF-Schreiben angepasst. Dies gilt insbe-
sondere für die Richtlinien zu § 8 Einkommensteuergesetz (EStG). Darüber hinaus bein-
haltet die Neufassung zahlreiche redaktionelle Änderungen.
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B. Besonderer Teil
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Die wesentlichen Änderungen der Neufassung im Vergleich zur vorherigen Fassung der 
Lohnsteuer-Richtlinien sind die folgenden:
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R 3.26 (Steuerbefreiung für nebenberufliche Tätigkeiten)


Absatz 2 (Nebenberuflichkeit): Die aus Vereinfachungsgründen zu berücksichtigende 14-
Stunden-Grenze (Bund-Länder-Beschluss aus dem Jahr 2015) hat Regelungscharakter 
und wird daher in die Lohnsteuer-Richtlinien aufgenommen.


In Absatz 9 (Verluste aus ehrenamtlicher Tätigkeit) erfolgt die Klarstellung, dass Verluste 
bzw. Werbungskosten-Überschüsse aus ehrenamtlicher Tätigkeit anerkannt werden kön-
nen, wenn die Tätigkeit mit Einkunftserzielungsabsicht ausgeübt wird. Die Richtlinie wird an 
die in Hinweis (H) 3.26 (Verluste aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit) der Lohnsteuer-Hin-
weise (LStH) aufgeführten Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 20. Dezember 2017 
(BStBl. 2019 II S. 469) und vom 20. November 2018 (BStBl. 2019 II S. 422) angepasst. In 
Absatz 9 Satz 1 wird zunächst der Grundfall des § 3c EStG geregelt, der Fall der Entste-
hung eines Verlustes sodann in Satz 2. Der Fall des § 3 Nummer 26 Satz 2 EStG wird 
ebenfalls aufgenommen.


Absatz 10 (Lohnsteuerverfahren): Die Richtlinie wird an die in H 3.26 (Aufteilung des steu-
erfreien Höchstbetrags im Lohnsteuerverfahren) LStH aufgeführten Beispiele angepasst.


R 3.30 (Werkzeuggeld)


Zur Klarstellung wird die Aufzählung der Gegenstände, die nicht als Werkzeug im Sinne 
des § 3 Nummer 30 EStG gelten, um die Telekommunikationsgeräte sowie die Zubehörteile 
für Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräte erweitert.


R 3.62 Absatz 2 Nummer 3 Satz 14, 15 (Bescheinigungsverfahren der Versicherungs-
unternehmen bei Zuschüssen des Arbeitgebers zur Kranken- oder Pflegeversiche-
rung)


Es erfolgt eine Ergänzung, wonach ab dem Jahr 2024 das elektronische Datenübermitt-
lungsverfahren gilt.


R 3b (Steuerfreiheit der Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit)


R 3b Absatz 2 zur Abgrenzung des Grundlohns wird im Sinne der Anwenderfreundlichkeit 
besser strukturiert.


In R 3b Absatz 3 Satz 3 wird der Begriff der Arbeitsstätte im Sinne einer eindeutigen Rege-
lung näher bestimmt.
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R 8.1 und 8.2 (Bewertung der Sachbezüge und Bezug von Waren und Dienstleistun-
gen) 
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R 8 wird insgesamt umfangreich geändert, um die Richtlinie insbesondere an Änderungen 
des Gesetzes und an Änderungen von BMF-Schreiben anzupassen.


Es wird ein neuer R 8.1 Absatz 6 Satz 6 mit Erläuterung der Vergleichsmiete bei Anwen-
dung eines Mietspiegels aufgenommen.


Es wird ein neuer R 8.1 Absatz 6a mit Erläuterung zum Bewertungsabschlag bei Wohn-
raumüberlassung nach § 8 Absatz 2 Satz 12 EStG aufgenommen.


In R 8.1 Absatz 7 Nummer 4 (Zuschüsse des Arbeitgebers zu Mahlzeiten in Form von Es-
senmarken) werden mit Blick auf das BMF-Schreiben zur Mahlzeitengestellung einige Än-
derungen vorgenommen. 


Mit Blick auf ein entsprechendes BMF-Schreiben erfolgen diverse Änderungen in R 8.1 Ab-
satz 9 (Gestellung von Kfz).


R 9.11 Absatz 6 (Besuchsfahrten des Ehegatten bei doppelter Haushaltsführung)


Bislang ist unklar, in welchen Fällen „umgekehrte Fahrten“ des Ehegatten als Werbungs-
kosten anzuerkennen sind. Der BFH hat dies für die doppelte Haushaltsführung noch nicht 
entschieden. R 9.11 Absatz 6 Nummer 2 Satz 3 der Neufassung der Lohnsteuer-Richtlinien 
regelt zum Thema Besuchsfahrten des Ehegatten neu, dass Werbungskosten vorliegen, 
wenn der Arbeitnehmer aus beruflichen Gründen an einer Familienheimfahrt gehindert ist. 


R 19.6 (Aufmerksamkeiten)


Die Regelung zu den nicht steuerbaren Aufmerksamkeiten wird angepasst, indem der Be-
griff der Angehörigen auf die im Haushalt des Arbeitnehmers lebenden Angehörigen be-
schränkt wird.


R 39b.2 Absatz 2 Nummer 11 (Laufender Arbeitslohn und sonstige Bezüge)


Die nicht abschließende Aufzählung der Fälle sonstiger Bezüge wird zur Klarstellung er-
gänzt um steuerpflichtige Reisekostenerstattungen, die nicht fortlaufend gezahlt werden. 
Dadurch wird in diesen Fällen eine Pauschalierung gemäß § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
EStG möglich. Dagegen sind Reisekostenerstattungen, die fortlaufend gezahlt werden, als 
laufender Arbeitslohn zu versteuern.


R 39b.5 Absatz 2 (Lohnzahlungszeitraum bei beschränkter Steuerpflicht)


Nach der Ergänzung von Satz 4 sind künftig Arbeitstage, an denen der Arbeitnehmer Ar-
beitslohn bezogen hat, der nicht dem inländischen Lohnsteuerabzug unterliegt, bei der Be-
stimmung des Lohnzahlungszeitraums nicht mitzuzählen. Zweck ist die zutreffende Besteu-
erung.
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R 39c Satz 5 (Lohnsteuerabzug durch Dritte ohne Lohnsteuerabzugsmerkmale)
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Der Dritte, der die Lohnsteuer ausnahmsweise ohne Lohnsteuerabzugsmerkmale mit 20% 
pauschaliert, hat der zuständigen Finanzbehörde künftig anstelle der besonderen eine 
elektronische Lohnsteuerbescheinigung zu übermitteln.


R 40a.2 (Geringfügig entlohnte Beschäftigte)


In Satz 1 erfolgt eine Klarstellung, wonach eine Pauschalierung nur dann in Betracht 
kommt, wenn es sich um eine abhängige Beschäftigung im Sinne des Sozialversicherungs-
rechts handelt.


R 40b.1 Absatz 7 (Bemessungsgrundlage der pauschalen Lohnsteuer)


Der neue Satz 2 regelt, dass Gewinnausschüttungen an den Arbeitgeber oder eine Ver-
rechnung des Tarifbeitrags mit Überschussanteilen keine Arbeitslohnrückzahlungen dar-
stellen und die Bemessungsgrundlage der pauschalen Lohnsteuer nicht mindern. Mit der 
Änderung wird eine entsprechende BFH-Rechtsprechung umgesetzt (BFH-Urteil vom 
12. November 2009, VI R 20/07, BStBl. 2010 II S. 845).


R 40b.1 Absatz 11 (Vervielfältigungsregelung)


Nach Auflösung des Dienstverhältnisses kann die Regelung zur Vervielfältigung der Pau-
schalierungsgrenze künftig ohne zeitliche Beschränkung angewendet werden, wenn die 
Beitragszahlung im sachlichen Zusammenhang mit der Auflösung des Dienstverhältnisses 
steht.


R 42e (Anrufungsauskunft)


R 42e wird gestrichen, da ein umfassenderes BMF-Schreiben zur Anrufungsauskunft vor-
handen ist. Auf das BMF-Schreiben vom 12. Dezember 2017 (BStBl. I S. 1656) wird im 
Übrigen in H 42e Bezug genommen.


Redaktionelle bzw. sprachliche Änderungen 


Der Begriff „grundsätzlich“ wird in Übereinstimmung mit dem Basisregelwerk „Bürgernahe 
und geschlechtergerechte Sprache der Steuerverwaltung“ in allen Fällen entweder durch 
die Wendung „i. d. R.“ ersetzt, um ein Regel-Ausnahme-Verhältnis zum Ausdruck zu brin-
gen, oder ersatzlos gestrichen, soweit es keine Ausnahmen gibt.


Die Fußnoten im Text der Lohnsteuer-Richtlinien werden bei der Neufassung aufgelöst und 
in den Fließtext integriert.


Abkürzungen werden unter Anpassung des Abkürzungsverzeichnisses im Lohnsteuer-
Handbuch künftig umfangreicher als bisher verwendet.







Drucksache 455/22


Infolge gesetzlicher Änderungen überholte Begriffe werden ersetzt, etwa „Beschäftigungs-
ort“ durch „Ort der ersten Tätigkeitsstätte“ in R 9.11 (Mehraufwendungen bei doppelter 
Haushaltsführung).
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Länder gilt Folgendes: 
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1.1 Befristete Absenkung des Umsatzsteuersatzes für Gaslieferungen über 
das Erdgasnetz und Wärme über ein Wärmenetz 
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1.2 Anwendungsregelung für Änderungen des Umsatzsteuergesetzes 
(§ 27 Abs. 1 UStG) 


2 - 4 


2 Auswirkungen der befristeten Absenkung der Umsatzsteuersätze  


2.1 Anwendungsbereich 5 - 9 


2.2 Anwendungszeitraum 10 


3 


3.1 


3.2 


3.3 


3.4 


Vereinfachungsregelungen 


Abrechnung auf Grundlage des Gastages 


Abrechnung von Gas- uns Wärmelieferungen 


Gewährung von Jahresboni, Jahresrückvergütungen und dergleichen 


Zu hoher Umsatzsteuerausweis in der Unternehmerkette 


 


11 
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17 – 18 


19 


4 Wiederanwendung des Regelsteuersatzes zum 1. April 2024 
 


20 


  







 
Seite 3  1 Umsatzsteuersatzsenkung 


 


1.1 Befristete Absenkung des Umsatzsteuersatzes für Gaslieferungen über das 
Erdgasnetz und Wärme über ein Wärmenetz 


 
1 Durch das Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen 


über das Erdgasnetz (BGBl  2022 I S. 1743) wird der Umsatzsteuersatz für 
Gaslieferungen über das Erdgasnetz und die Lieferung von Wärme über ein 
Wärmenetz befristet vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2024 von 19 Prozent auf 
7 Prozent gesenkt. Die Änderung tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft. 


 


1.2 Anwendungsregelung für Änderungen des Umsatzsteuergesetzes 
(§ 27 Abs. 1 UStG) 


 
2 Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind Änderungen des Umsatzsteuergesetzes auf 


Lieferungen, sonstige Leistungen und innergemeinschaftliche Erwerbe anzuwenden, 
die ab dem In-Kraft-Treten der jeweiligen Änderungsvorschrift ausgeführt werden 
(§ 27 Abs. 1 Satz 1 UStG). Werden statt einer Gesamtleistung Teilleistungen (§ 13 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 2 und 3 UStG) erbracht, kommt es für die Anwendung 
einer Änderungsvorschrift (z. B. der Absenkung und Anhebung der Umsatzsteuersät-
ze) nicht auf den Zeitpunkt der Gesamtleistung, sondern darauf an, wann die einzelnen 
Teilleistungen ausgeführt werden. 


 
3 Änderungen des Umsatzsteuergesetzes sind nach § 27 Abs. 1 Satz 2 UStG auf die ab 


dem In-Kraft-Treten der jeweiligen Änderungsvorschrift ausgeführten Lieferungen 
und sonstigen Leistungen auch insoweit anzuwenden, als die Umsatzsteuer dafür  
- z. B. bei Anzahlungen, Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, Vorschüssen - in den 
Fällen der Istversteuerung nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4, Buchstabe b 
oder § 13b Abs. 4 Satz 2 UStG bereits vor dem In-Kraft-Treten der betreffenden 
Änderungsvorschrift entstanden ist. Die Steuerberechnung ist in diesen Fällen erst in 
dem Voranmeldungszeitraum zu berichtigen, in dem die Leistung ausgeführt wird 
(§ 27 Abs. 1 Satz 3 UStG). 


 
4 Gas- und Wärmelieferungen sind erst mit Ablauf des jeweiligen Ablesezeitraums als 


ausgeführt zu behandeln. Die während des Ablesezeitraums geleisteten 
Abschlagszahlungen führen mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums ihrer 
Vereinnahmung zum Entstehen der Steuer (Abschnitt 13.1 Abs. 2 Sätze 4 und 5 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass – UStAE –).  







 
Seite 4   Die unter den Rzn. 2 und 3 genannten Grundsätze haben zur Folge, dass der Gas- oder 


Wärmeverbrauch eines Kunden auch dann in vollem Umfang dem Steuersatz 
unterliegt, der am Ende des Ablesezeitraums gilt, wenn zu Beginn dieses Zeitraums 
noch ein anderer Steuersatz gegolten hat.  


 
 


2 Auswirkungen der befristeten Absenkung der Umsatzsteuersätze 
 


2.1 Anwendungsbereich 


 
5 Der ermäßigte Umsatzsteuersatz gilt für die Lieferung von Gas über das Erdgasnetz. 


Nicht entscheidend ist dabei, um welche Art von Gas es sich handelt (z. B. Biogas 
oder Erdgas). Ebenso erfasst sind Lieferungen von Gas, das vom leistenden 
Unternehmer per Tanklastwagen zum Leistungsempfänger für die Wärmeerzeugung 
transportiert wird. Ermäßigt besteuert wird auch die Einspeisung von Gas in das 
Erdgasnetz. 


 
6 Als Lieferung von „Gas über das Erdgasnetz“ gilt auch das Legen eines Gas-


Hausanschlusses. Die Grundsätze des BMF-Schreibens vom 4. Februar 2021 (BStBl I 
S. 312) - zu Hauswasseranschlüssen gelten für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 
zum 31. März 2024 entsprechend. Ebenso umfasst die Steuersatzermäßigung die 
Mehr-/Mindermengen-Abrechnung von Gas auf Ebene des Ausspeisenetzbetreibers 
sowohl im Verhältnis zum Transportkunden als auch im Verhältnis zum 
Marktgebietsverantwortlichen. 


 
7 Selbstständige sonstige Leistungen, die nicht Teil einer Gaslieferung sind, unterliegen 


dem Regelsteuersatz.  
 
8  Die Einfuhr von Gas über das Erdgasnetz bleibt unter den Voraussetzungen des § 5 


Abs. 1 Nr. 6 UStG weiterhin steuerfrei. Bei Lieferungen von Gas über das Erdgasnetz 
unter den Bedingungen von § 3g Abs. 1 oder Abs. 2 UStG liegt weder ein 
innergemeinschaftliches Verbringen noch ein innergemeinschaftlicher Erwerb vor 
(vgl. Abschn. 3g.1 Abs. 6 Satz 3 ff UStAE).  


 
9 Der ermäßigte Umsatzsteuersatz gilt auch für die Lieferung von Wärme über ein 


Wärmenetz. Begünstigt ist damit die Lieferung von Wärme aus einer 
Wärmeerzeugungsanlage. 
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2.2 Anwendungszeitraum 


 
10 Der ermäßigte Umsatzsteuersatz gilt für Lieferungen von Gas über das Erdgasnetz und 


von Wärme über ein Wärmenetz, die vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2024 
bewirkt werden (vgl. Rzn. 2 bis 4). 


 
3 Vereinfachungsregelungen 
 
3.1 Abrechnung auf Grundlage des Gastages 
 
11 Aus Vereinfachungsgründen wird es nicht beanstandet, wenn der Unternehmer 


Abrechnungen zum 1. Oktober 2022 6 Uhr und zum 1. April 2024 6 Uhr so behandelt, 
als wäre die Abrechnung am Vortag um 24 Uhr erfolgt. Ein Unternehmer kann diese 
Vereinfachungsregelung in Bezug auf den jeweiligen Kunden nur einheitlich 
anwenden. 


 
3.2 Abrechnung von Gas- und Wärmelieferungen 
 
12 Die Lieferungen von Gas oder Wärme durch Versorgungsunternehmen an Kunden 


werden nach Ablesezeiträumen (z. B. vierteljährlich oder jährlich) abgerechnet. Sofern 
die Ablesezeiträume zu einem Zeitpunkt nach dem 30. September 2022 und vor dem 
1. April 2024 enden, sind grundsätzlich die Lieferungen des gesamten 
Ablesezeitraums dem ab 1. Oktober 2022 geltenden Umsatzsteuersatz von 7 Prozent 
zu unterwerfen. Sofern Ablesezeiträume nach dem 31. März 2024 enden, sind 
grundsätzlich die Lieferungen des gesamten Ablesezeitraums dem Umsatzsteuersatz 
von 19 Prozent zu unterwerfen. Werden nach dem 30. September 2022 und vor dem 1. 
April 2024 ausgeführte Lieferungen gesondert abgerechnet, gelten die Sätze 2 und 3 
für die verkürzten Abrechnungszeiträume entsprechend. Umsatzsteuerrechtlich 
bestehen keine Bedenken dagegen, diese gesonderten Abrechnungen bei Kunden in 
der Weise vorzunehmen, dass die Ergebnisse der Ablesezeiträume, die regulär nach 
dem 30. September 2022 und/oder vor dem 1. April 2024 enden, im Verhältnis der 
Tage vor und ab dem 1. Oktober 2022 aufgeteilt werden. Für Ablesezeiträume, die 
regulär nach dem 31. März 2024 enden, können die gesonderten Abrechnungen im 
Verhältnis der Tage vor und ab dem 1. April 2024 vorgenommen werden. Ist der 
Ablesezeitraum länger als drei Monate, hat das Versorgungsunternehmen bei der 
Aufteilung grundsätzlich eine Gewichtung vorzunehmen, damit die 
Verbrauchsunterschiede in den Zeiträumen vor und ab dem Stichtag entsprechend 
berücksichtigt werden.  
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verzichtet werden. Es bestehen keine Bedenken, wenn hinsichtlich eines Kunden 
teilweise Abrechnungszeiträume nach Satz 5 und teilweise Abrechnungszeiträume 
nach Satz 6 abgerechnet werden. 


 
13 Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten können die Finanzämter auf Antrag 


ein vereinfachtes Abrechnungsverfahren für solche Versorgungsunternehmen 
zulassen, die bei ihren Kunden ein manuelles direktes Inkassoverfahren anwenden. 
Sofern in diesem Inkassoverfahren bei Kunden mit gleichen Ablesezeiträumen zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten abgelesen wird und sich die Ablesezeiträume 
unterschiedlich um den 1. Oktober 2022 verteilen, kann zum Ausgleich der 
unterschiedlichen Ablesezeitpunkte für die letzte Ablesung vor dem 1. Oktober 2022 
ein mittlerer Ablesezeitpunkt gebildet werden. 


 
14 Die Rechnungen an die Kunden sind anhand der nach den vorstehenden Grundsätzen 


ermittelten Ergebnissen auszustellen. Spätere Entgeltberichtigungen sowie 
Änderungen der nach den vorstehenden Grundsätzen vorgenommenen Aufteilung der 
Lieferungen sind umsatzsteuerlich entsprechend zu berücksichtigen. 


 
15 Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten wird es nicht beanstandet, wenn 


Rechnungen über Abschlagszahlungen, die nach dem 30. September 2022 und vor 
dem 1. April 2024 fällig werden, nicht berichtigt werden, sofern dementsprechend 
Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent abgeführt und erst in der Endabrechnung nach 
den vorstehenden Grundsätzen zutreffend abgerechnet wird. In diesem Fall wird es 
auch nicht beanstandet, wenn vorsteuerabzugsberechtigte Kunden aus den 
Abschlagsrechnungen einen Vorsteuerabzug auf der Grundlage von 19 Prozent 
geltend machen und der Vorsteuerabzug für die gesamte Leistung erst auf der 
Grundlage der vorstehenden Endabrechnung auf den zulässigen Wert korrigiert wird. 


 
16 Es bestehen keine Bedenken dagegen, dass in Rechnungen, die vor dem 1. Oktober 


2022 über die vor diesem Zeitpunkt vereinnahmten Teilentgelte für nach dem 
30. September 2022 erbrachte steuerpflichtige Leistungen oder Teilleistungen 
ausgestellt werden, die Umsatzsteuer nach den nach dem 30. September 2022 und vor 
dem 1. April 2024 geltenden Umsatzsteuersatz von 7 Prozent ausgewiesen wird. Die 
ausgewiesene Umsatzsteuer wird vom Unternehmer geschuldet. Der 
Leistungsempfänger kann den angegebenen Umsatzsteuerbetrag unter den übrigen 
Voraussetzungen des § 15 UStG als Vorsteuer abziehen, nachdem die Rechnung 
vorliegt und soweit der Rechnungsbetrag gezahlt worden ist. Eine Berichtigung der 
Berechnung der vor dem 1. Oktober 2022 entstandenen Umsatzsteuer (§ 27 Abs. 1 
Satz 3 UStG) scheidet in diesen Fällen aus.  







 
Seite 7   Ebenso wird es bei Anwendung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 


nach § 13b UStG nicht beanstandet, wenn eine vor dem 1. Oktober 2022 vereinnahmte 
Abschlagszahlung für eine nach dem 30. September 2022 ausgeführte Leistung dem 
Umsatzsteuersatz von 7 Prozent unterworfen wird. 


 
3.3 Gewährung von Jahresboni, Jahresrückvergütungen und dergleichen 
 
17 Die Absenkung des Umsatzsteuersatzes zum 1. Oktober 2022 ist bei der Berichtigung 


der Steuer- und Vorsteuerbeträge nach § 17 Abs. 1 UStG ebenfalls zu berücksichtigen, 
wenn die Entgelte für die in einem Jahreszeitraum ausgeführten Leistungen 
gemeinsam (z. B. durch Jahresrückvergütungen, Jahresboni, Treuerabatte und 
dergleichen) gemindert werden und dieser Jahreszeitraum vor dem 1. Oktober 2022 
begonnen hat und nach dem 30. September 2022 endet (z. B. vom 1. Januar 2022 bis 
31. Dezember 2022). Soweit die gemeinsamen Entgeltminderungen für die bis zum 
30. September 2022 ausgeführten Umsätze gewährt werden, ist folglich bei der 
Anwendung des § 17 Abs. 1 UStG der Umsatzsteuersatz von 19 Prozent zugrunde zu 
legen. Auf den Anteil der gemeinsamen Entgeltminderungen, der auf die Umsätze 
nach dem 30. September 2022 (z. B. vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 
2022) entfällt, ist auch für die Steuer- und Vorsteuerberichtigung der Umsatzsteuersatz 
7 Prozent anzuwenden. Der Unternehmer hat nach § 17 Abs. 4 UStG den betreffenden 
Leistungsempfängern einen Beleg zu erteilen, aus dem hervorgeht, wie sich die 
gemeinsamen Entgeltminderungen auf die Umsätze in den beiden Zeiträumen 
entsprechend der anzuwendenden Steuersätze verteilen. 
 
Zur Vereinfachung kann bei der Aufteilung der gemeinsamen Entgeltminderungen wie 
folgt verfahren werden: 


 
1. Der Unternehmer ermittelt das Verhältnis zwischen seinen steuerpflichtigen Umsätzen 


der anteiligen Jahreszeiträume vor und nach dem Stichtag 1. Oktober 2022. Er teilt 
nach diesem Verhältnis die gemeinsamen Entgeltminderungen auf, die er den 
einzelnen Leistungsempfängern für den über den 30. September 2022 
hinausreichenden Jahreszeitraum gewährt. 
 


2. Unterliegen die Umsätze des Unternehmers teils dem allgemeinen, teils dem 
ermäßigten Steuersatz, wird das Verhältnis zwischen den nichtbegünstigten und den 
begünstigten Umsätzen entweder für den über den 30. September 2022 
hinausreichenden Jahreszeitraum insgesamt oder für die beiden anteiligen Zeiträume 
gesondert ermittelt. Der Unternehmer verteilt die den einzelnen Leistungsempfängern 
gewährten gemeinsamen Entgeltminderungen nach diesem Umsatzverhältnis auf die 
verschiedenen Steuersätze. 
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3. Eine Jahresrückvergütung für das gesamte Kalenderjahr 2022 kann zu 75 Prozent 
(Januar bis September) mit 19 Prozent und zu 25 Prozent (Oktober bis Dezember) mit 
7 Prozent berücksichtigt werden, unabhängig davon, wann die zugrundeliegenden 
Umsätze ausgeführt wurden. 


 
 Der Leistungsempfänger hat bei der Berichtigung des Vorsteuerabzugs von der 


Aufteilung der gemeinsamen Entgeltminderungen auf die verschiedenen Steuersätze 
auszugehen, die der Unternehmer vorgenommen und in dem nach § 17 Abs. 4 UStG 
zu erteilenden Beleg angegeben hat. 


 
18 Es ist außerdem nicht zu beanstanden, wenn ein Unternehmer von einer Aufteilung der 


gemeinsamen Entgeltminderungen absieht und der Steuerberichtigung nach § 17 
Abs. 1 Satz 1 UStG ausnahmslos den allgemeinen Steuersatz von 19 Prozent zugrunde 
legt. Der Leistungsempfänger muss dann bei der Berichtigung des Vorsteuerabzugs 
nach § 17 Abs. 1 Satz 2 UStG entsprechend verfahren. 


 
 
3.4 Zu hoher Umsatzsteuerausweis in der Unternehmerkette 
 
19 Hat der leistende Unternehmer für eine nach dem 30. September 2022 und vor dem 


1. November 2022 an einen anderen Unternehmer erbrachte Leistung in der Rechnung 
den Regelsteuersatz ausgewiesen und diesen Steuerbetrag abgeführt, wird es aus 
Vereinfachungsgründen nicht beanstandet, wenn der Unternehmer in den Rechnungen 
den Umsatzsteuerausweis nicht berichtigt. Einem zum Vorsteuerabzug berechtigten 
Leistungsempfänger wird aus Gründen der Praktikabilität aus einer Rechnung mit 
einem derartigen Steuerausweis, der i. S. von § 14c Abs. 1 UStG unrichtig ist, auch für 
die nach dem 30. September 2022 und vor dem 1. November 2022 seitens eines 
Unternehmers erbrachte Leistung ein Vorsteuerabzug auf Grundlage des 
ausgewiesenen Steuersatzes gewährt. Für Umsätze, für die der Leistungsempfänger 
die Steuer nach § 13b UStG schuldet, gilt dies entsprechend für die vom 
Leistungsempfänger berechnete Steuer. 
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4 Wiederanwendung des Regelsteuersatzes zum 1. April 2024 
 
20 Die vorgenannten Regelungen gelten für die Wiederanwendung des Regelsteuersatzes 


von 19 Prozent zum 1. April 2024 entsprechend. 
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I. Allgemeines 


1 Durch Artikel 12 des Steueränderungsgesetzes 2015 vom 2. November 2015 (BGBl. I S. 1834) 
wurden die Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts (jPöR) neu gefasst. § 2 Abs. 3 UStG wurde aufgehoben und § 2b neu in das Umsatz-
steuergesetz eingefügt. Die Änderungen traten am 1. Januar 2017 in Kraft. Die Neuregelung 
wird von einer Übergangsregelung in § 27 Abs. 22 UStG begleitet, auf deren Grundlage eine 
jPöR dem Finanzamt gegenüber erklären konnte, das bis zum 1. Januar 2017 geltende Recht 
für sämtliche vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Leistungen weiterhin anzuwenden. Durch 
Artikel 1 des Corona-Steuerhilfegesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) wurde die Über-
gangsregelung um § 27 Abs. 22a UStG ergänzt, so dass diese Erklärung auch für sämtliche 
Leistungen gilt, die nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2023 ausgeführt wer-
den, es sei denn, diese Erklärung ist widerrufen worden.  


2 In Folge der Neuregelung gelten jPöR, die den allgemeinen Unternehmerbegriff des § 2 Abs. 1 
UStG erfüllen, nicht als Unternehmer, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen 
der öffentlichen Gewalt obliegen (§ 2b Abs. 1 Satz 1 UStG). Dies setzt voraus, dass eine Be-
handlung der jPöR als Nichtunternehmer nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen 
würde (§ 2b Abs. 1 Satz 2 UStG). Diese sich in § 2b UStG widerspiegelnde besondere Aufga-
ben- und Tätigkeitsstruktur der jPöR als umsatzsteuerlicher Unternehmer mit einer i. d. R. um-
fangreichen nichtwirtschaftlichen Tätigkeit im engeren Sinne (i. e. S.) macht besondere Rege-
lungen beim Vorsteuerabzug erforderlich. 


Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt Folgendes:  


II. Zuordnung von Eingangsleistungen zum Unternehmen und Vorsteu-
erabzug  


3 Für den Vorsteuerabzug von jPöR sind zunächst und vorrangig die allgemeinen Regelungen 
anzuwenden. Dafür ist zwischen der umsatzsteuerlich relevanten Betätigung im unternehmeri-
schen (wirtschaftlichen) Bereich und der nichtunternehmerischen Betätigung zu unterscheiden.  


Die nichtunternehmerische Betätigung kann in einer unternehmensfremden Tätigkeit (z. B. 
Entnahmen für den privaten Bedarf des Personals) oder einer nichtwirtschaftlichen Tätigkeit 
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schnitt 2.3 Abs. 1a UStAE). In der Praxis wird der nichtunternehmerische Bereich in erster Li-
nie durch die nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten i. e. S. bestimmt.  


4 Bei Eingangsleistungen ist zu unterscheiden, ob sie für unternehmerische oder nichtunterneh-
merische Tätigkeiten bezogen werden. Abziehbar sind nach § 15 Abs. 1 UStG unter den übri-
gen Voraussetzungen nur Vorsteuerbeträge aus Eingangsleistungen für das Unternehmen der 
jPöR. Eingangsleistungen sind für das Unternehmen bezogen, wenn und soweit die jPöR diese 
im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeiten zur Erbringung entgeltlicher Leistungen zu 
verwenden beabsichtigt. Zwischen Eingangs- und Ausgangsleistung muss nach dem objektiven 
Inhalt der bezogenen Leistung ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang bestehen. Fehlt 
ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwischen einem bestimmten Eingangsumsatz 
und einem Ausgangsumsatz, kann die jPöR zum Vorsteuerabzug berechtigt sein, wenn die Kos-
ten für die Eingangsleistung zu ihren allgemeinen Aufwendungen gehören und – als solche – 
Bestandteile des Preises der von ihr erbrachten steuerbaren Leistungen sind. 


5 Der Vorsteuerabzug ist ausgeschlossen, wenn und soweit die jPöR Leistungen für ihren nicht-
unternehmerischen Bereich, insbesondere für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten i. e. S., bezieht. 


6 Wird eine Leistung sowohl für den unternehmerischen als auch für den nichtunternehmerischen 
Bereich der jPöR ausgeführt (teilunternehmerische Verwendung), kann sie – mit Ausnahme 
von Fällen einer unternehmensfremden Verwendung, vgl. Abschnitt 15.2b Abs. 2 Satz 7 bzw. 
15.2c Abs. 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b UStAE – nicht in vollem Umfang dem Unterneh-
men zugeordnet werden. Eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug besteht dann nur im Umfang 
der beabsichtigten Verwendung für die unternehmerische Tätigkeit (vgl. EuGH-Urteil vom 
12. Februar 2009, C-515/07, VNLTO, und Abschnitt 15.2b Abs. 2 UStAE). Die auf die Ein-
gangsleistung entfallende Steuer ist entsprechend dem (beabsichtigten) Verwendungszweck in 
einen abziehbaren und einen nicht abziehbaren Anteil aufzuteilen. Insoweit besteht ein Auftei-
lungsgebot (z. B. beim Bezug einheitlicher Gegenstände für eine teilunternehmerische nicht-
wirtschaftliche Verwendung i. e. S., bei einem gemeinsamen Bezug von Heizmaterial oder bei 
Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts, der auf Grund eines umfassenden Beratungsmandats 
ständig Rechtsberatungen für beide Bereiche erbringt). Bei der Aufteilung sind die Grundsätze 
des § 15 Abs. 4 UStG analog anzuwenden (vgl. BFH-Urteil vom 3. März 2011 – V R 23/10, 
BStBl II 2012 S. 74). 
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schaftliche Erwerb eines Gegenstandes, den die jPöR zu weniger als 10 % für das Unternehmen 
nutzt (§ 15 Abs. 1 Satz 2 UStG). 


8 Für den Vorsteuerabzug beim Bezug einheitlicher Gegenstände, die sowohl unternehmerisch 
als auch nichtwirtschaftlich i. e. S. verwendet werden, gilt eine Billigkeitsregelung (vgl. Ab-
schnitt 15.2c Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a UStAE). Danach kann die jPöR den Gegenstand 
in vollem Umfang in ihrem nichtunternehmerischen Bereich belassen, ein Vorsteuerabzug ist 
dann nicht möglich. Dafür ist eine entsprechende Zuordnungsentscheidung erforderlich (vgl. 
Abschnitt 15.2c Abs. 14 Satz 4 UStAE). Eine spätere Vorsteuerberichtigung zugunsten der 
jPöR im Billigkeitswege nach Abschnitt 15a.1 Abs. 7 UStAE ist ausgeschlossen. 


9 Maßgeblich für den Vorsteuerabzug ist die Verwendung der bezogenen Gegenstände und sons-
tigen Leistungen im gesamten Tätigkeitsbereich der jPöR. Dabei ist die Einheitlichkeit des Un-
ternehmens zu beachten (§ 2 Abs. 1 Satz 2 UStG). Zu den Besonderheiten bei der dezentralen 
Besteuerung von Organisationseinheiten der Gebietskörperschaften Bund bzw. Länder (§ 18 
Abs. 4f UStG) siehe IV. (Rn. 33 ff.). 


III. Besondere Regelungen zur Aufteilung von Vorsteuerbeträgen bei 
jPöR 


10 Aufgrund der weiten Tätigkeitsfelder einer jPöR, ihrer anderen Organisationsform und der im 
Vergleich zu einem privatrechtlich organisierten Unternehmer nicht von profit- und wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten geprägten Aufgabenstellung kann bei jPöR regelmäßig davon ausge-
gangen werden, dass die Aufteilung der Vorsteuern nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Zu-
rechnung (siehe Abschnitt 15.17 Abs. 2 UStAE) nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
möglich ist. Daher können jPöR zur sachgerechten Ermittlung des Anteils der unternehmeri-
schen Nutzung und der unentgeltlichen Wertabgaben auch die folgenden Methoden anwenden, 
es sei denn, die Ermittlung der Verwendungsverhältnisse nach den allgemeinen Grundsätzen 
ist im Einzelfall ohne besondere Schwierigkeiten möglich.  


11 Ein Wechsel der Methoden zur Inanspruchnahme bzw. Aufteilung des Vorsteuerabzugs ist nur 
zum Beginn eines Kalenderjahrs zulässig. Die Entscheidung kann bis zum Eintritt der formellen 
Bestandskraft der Umsatzsteuer-Jahresfestsetzung getroffen werden. 
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dige Tochtergesellschaften, Organgesellschaften und Gesellschaften nach der Saudaçor-Recht-
sprechung des EuGH (siehe BMF-Schreiben vom 18. September 2019, BStBl I S. 921). 


1. Einnahmeschlüssel für teilunternehmerisch verwendete Leistungsbezüge 


13 Bei teilunternehmerisch verwendeten Leistungen kann die Vorsteueraufteilung in analoger An-
wendung von § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG (vgl. Rn. 6) nach einem Einnahmeschlüssel vorgenom-


men werden, wobei mit „Einnahmen“ hier die Nettobeträge ohne USt gemeint sind: 


 


14 Zu berücksichtigen sind alle Einnahmen, die der jPöR im Besteuerungszeitraum zufließen. 
Hierzu gehören insbesondere die Einnahmen aus wirtschaftlichen Tätigkeiten (z. B. aus Ver-
mietungen, Warenverkäufen, Veranstaltungen) sowie Zuschüsse, Spenden, Steuereinnahmen, 
Finanzzuweisungen, Umlagen, Verwaltungseinnahmen, Gebühren, Einnahmen aus Beteiligun-
gen usw. Nicht dazu gehören Einnahmen, die nicht dazu bestimmt sind, für Aufwendungen 
(insbesondere Leistungsbezüge) der jPöR zur Verfügung zu stehen, sondern die an andere Emp-
fänger weitergeleitet werden (z. B. Abführungen im Finanzausgleich). Nicht dazu gehören fer-
ner Finanzmittel aus der Aufnahme von Neukrediten, Anleihen und ähnlichen Finanzierungen, 
weil diese zurückgezahlt werden müssen. 


15 Zweckgebundene Einnahmen (Zuschüsse, Spenden usw.) sind dabei verwendungsbezogen dem 
unternehmerischen bzw. nichtunternehmerischen Bereich zuzuordnen. Nichtzweckgebundene 
Einnahmen (allgemeine Finanzzuweisungen usw.) sind dem Bereich der nichtwirtschaftlichen 
Tätigkeiten i. e. S. zuzuordnen.  


16 Die Quote des Einnahmeschlüssels ist auf die zweite Nachkommastelle aufzurunden. 


 


 


Einnahmen aus dem unternehmerischen Bereich x 100 
Einnahmen aus dem unternehmerischen und nichtunternehmerischen Bereich (Gesamteinnahmen) 
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zuwenden. Zunächst sind die unternehmerischen Einnahmen den Gesamteinnahmen gegen-
überzustellen. Liegt der so ermittelte Wert unter 10 %, gilt eine Lieferung, eine Einfuhr oder 
ein innergemeinschaftlicher Erwerb eines Gegenstandes als nicht für das Unternehmen ausge-
führt (§ 15 Abs. 1 Satz 2 UStG) und ein Vorsteuerabzug ist insoweit nicht möglich. Die Grenze 
des § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG ist nur bei einheitlichen Gegenständen zu prüfen (vgl. Ab-
schnitt 15.2c Abs. 1 und 2 UStAE). Bei der Beschaffung von Hilfs- und Betriebsstoffen sowie 
Verbrauchsmaterialien (z. B. Büromaterial) und bei sonstigen Leistungen ist die Grenze unbe-
achtlich.  


18 Die nach Rn. 17 unter den übrigen Voraussetzungen abziehbaren Vorsteuern unterliegen einer 
weiteren Aufteilung, sofern die jPöR auch unternehmerische Einnahmen erzielt, für die der 
Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 2 und 3 UStG ausgeschlossen ist. 


19 Beispiel 1: 
Die Kommune A erzielt im Besteuerungszeitraum 01 folgende Einnahmen:  


 
Einnahmeart Nichtwirt-


schaftlich 
i. e. S. 


Unternehme-
risch, mit Vor-


steuerabzug 


Unternehme-
risch, ohne 


Vorsteuerab-
zug 


Steuerpflichtige Vermietung  50.000 €  
Steuerfreie Vermietung   150.000 € 
Verkäufe i. Z. m. Tourismus  100.000 €  
Entgeltliche Personalgestellung  350.000 €  
Steuerpflichtige interkommunale 
Zusammenarbeit  


 400.000 €  


Verkauf von selbstkompostierter 
Pflanzenerde 


 200.000 €  


Gewerbesteuer 700.000 €   
Grundsteuer 1.500.000 €   
Zuschüsse (hier: zweckgebunden für 
den nichtwirtschaftlichen Bereich 
i. e. S.) 


1.500.000 €   


Zuschüsse (nichtzweckgebunden) 500.000 €   
Ertragsteueranteil 9.000.000 €   
Bußgelder 250.000 €   
Summen 13.450.000 € 1.100.000 € 150.000 € 
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schen Bereichs 
 


1.250.000 € 


Gesamteinnahmen 14.700.000 € 
 


Die Gesamteinnahmen der Kommune betragen somit 14,7 Mio. €. Hiervon entfallen 
1,25 Mio. € (gerundet 8,51 %) auf die unternehmerischen Einnahmen. Die danach zu schät-
zende unternehmerische Verwendung beträgt weniger als 10 %. Soweit einheitliche Gegen-
stände erworben wurden, gelten diese als nicht für das Unternehmen bezogen, ein Vorsteu-
erabzug ist insoweit nicht möglich. 
Der Anteil der Einnahmen, die zum Vorsteuerabzug berechtigen (1,1 Mio. €), im Verhältnis 
zu den Gesamteinnahmen (14,7 Mio. €) beträgt (gerundet) 7,49 %. Ein Vorsteuerabzug bei-
spielsweise aus teilunternehmerisch verwendeten sonstigen Leistungen oder Verbrauchsma-
terialien ist in Höhe von 7,49 % möglich. 


20 Für die unterjährige Berechnung der abzugsfähigen Vorsteuern im Voranmeldungsverfahren 
kann für den Einnahmeschlüssel vorläufig auf den vorgesehenen Haushaltsplan bzw. die Fi-
nanzplanung des betreffenden Kalenderjahrs zurückgegriffen werden. Genauso kann auch der 
Schlüssel des Vorjahres berücksichtigt werden. In der Umsatzsteuer-Jahreserklärung ist dann 
eine Berichtigung anhand der tatsächlichen Werte des laufenden Jahres durchzuführen (vgl. 
Abschnitt 15.16 Abs. 2a UStAE). Der Einnahmeschlüssel eines repräsentativen früheren Zeit-
raums (eines Jahres oder Durchschnitts mehrerer Jahre) kann als endgültiger Einnahmeschlüs-
sel verwendet werden, wenn für das laufende Jahr keine größeren Abweichungen aufgetreten 
sind. 


21 Erhöht oder verringert sich der zum Vorsteuerabzug berechtigende Einnahmeschlüssel, kom-
men die Regelungen über die unentgeltliche Wertabgabe bzw., wenn die Betragsgrenzen des 
§ 44 UStDV überschritten sind, des § 15a UStG zur Anwendung (vgl. Schaubild in Ab-
schnitt 15.2b Abs. 3 UStAE). Auf die Vereinfachungsregelung in Rn. 24 wird hingewiesen. 


22 Aus Vereinfachungsgründen sind bei Änderungen des Einnahmeschlüssels die Bagatellgrenzen 
des § 44 Abs. 1 und 2 UStDV auch bei der Wertabgabenbesteuerung zu beachten. Während der 
Anwendung des Einnahmeschlüssels brauchen deshalb die Voraussetzungen einer unentgeltli-
chen Wertabgabe nicht geprüft zu werden, solange die auf den Leistungsbezug entfallende Vor-
steuer 1.000 € nicht überstiegen hat und das Berichtigungsobjekt (siehe Abschnitt 15a.1 Abs. 2 
UStAE) nicht aus dem unternehmerischen Bereich der jPöR entnommen wird. Bei einer späte-
ren Veräußerung des Berichtigungsobjekts unterliegt nur der unternehmerisch genutzte Teil des 
Gegenstandes der Umsatzsteuer.  
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Einnahmeschlüssel. Die Veräußerung des für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten i. e. S. genutzten 
Teils des Berichtigungsobjekts ist grundsätzlich nicht steuerbar, es sei denn, die Bedingungen 
des Abschnitt 2b.1 Abs. 9 Satz 3 UStAE sind erfüllt. 


Beispiel 2:  
Die Kommune B hat für das Jahr 01 einen Einnahmeschlüssel von 11,2 % für die abzugs-
fähigen Vorsteuern ermittelt. Zu Beginn des Jahres 01 hat sie eine Druckstraße für 50.000 € 
zzgl. USt erworben. Die Druckstraße wird teilunternehmerisch verwendet. Aus dieser An-
schaffung wurden Vorsteuern i. H. v. (9.500,00 € x 11,2 % =) 1.064,00 € geltend gemacht. 
Im Folgejahr 02 erhöht sich der zum Vorsteuerabzug berechtigende Einnahmeschlüssel auf 
23,38 %. Anfang des Jahres 03 wird die Druckstraße an eine andere Kommune für 10.000 € 
zzgl. USt verkauft.  
 
Aus Billigkeitsgründen kann für die Jahre 02 bis 05 eine Vorsteuerberichtigung vorgenom-
men werden (Abschnitt 15a.1 Abs. 7 UStAE). Der unternehmerisch genutzte Anteil hat sich 
um (23,38 % abzüglich 11,2 % =) 12,18 % erhöht. Da die Grenzen aus § 44 Abs. 1 und 2 
UStDV überschritten sind, ergibt sich im Jahr 02 eine Vorsteuerberichtigung von 
(9.500,00 € x 1/5 x 12,18 % =) 231,42 € zugunsten der Kommune. Der Verkauf der Druck-
straße i. H. v. 10.000 € netto unterliegt zu 23,38 % der Umsatzsteuer (vgl. Rn. 22). Mithin 
ist ein Betrag von 2.338,00 € netto zu versteuern, es entsteht eine USt von 444,22 €. Da der 
Verkauf vor Ablauf des maßgeblichen Berichtigungszeitraums von fünf Jahren (§ 15a Abs. 1 
Satz 1 UStG) erfolgt und dieser Umsatz (23,38 %) anders zu beurteilen ist als die für den 
ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgebliche Verwendung (11,2 %), ergibt sich im Jahr 03 
gemäß § 15a Abs. 8 und 9 UStG in Verbindung mit § 44 Abs. 3 Satz 2 UStDV eine Vorsteu-
erberichtigung für die Jahre 03 bis 05 i. H. v. (9.500,00 € x 3/5 x 12,18 % =) 694,26 € zu-
gunsten der Kommune. 


23 Wenn während des Berichtigungszeitraums nach § 15a Abs. 1 UStG auf die Anwendung des 
Einnahmeschlüssels wieder verzichtet wird, stellt dieser Wechsel für sich allein keine Nut-
zungsänderung i. S. von § 3 Abs. 1b und 9a UStG und keine Änderung der Verhältnisse i. S. d. 
§ 15a UStG dar. Analog zu Abschnitt 15a.2 Abs. 2 Satz 3 Nummer 1 Buchstabe c UStAE kön-
nen solche Änderungen aber vorliegen, wenn sich das prozentuale Verhältnis (Anteile der Nut-
zung unternehmerisch/ nichtwirtschaftlich i. e. S.) ändert, nach dem die abziehbaren Vorsteu-
ern ursprünglich ermittelt worden sind. 
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24 Es wird abweichend von Rn. 21 nicht beanstandet, wenn Änderungen der Verhältnisse (unter-
nehmerisch zum Vorsteuerabzug berechtigend/unternehmerisch nicht zum Vorsteuerabzug be-
rechtigend/ nichtwirtschaftlich i. e. S.) durch die jPöR einheitlich für alle Leistungsbezüge nicht 
überwacht und dokumentiert und nicht als Wertabgabe nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG versteuert 
bzw. als Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG berücksichtigt werden. Im Gegenzug ist die 
Veräußerung oder Entnahme des Gegenstandes i. S. v. § 3 Abs. 1b UStG mit dem vollen Ver-
äußerungspreis bzw. dem vollem Wiederbeschaffungspreis des gesamten Gegenstandes der 
Umsatzsteuer zu unterwerfen, wenn der Gegenstand oder seine Bestandteile zum vollen oder 
teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben. 


Beispiel 3: 
Variation von Beispiel 2 (siehe Rn. 22). Hat sich die Kommune für eine Anwendung der 
Regelung nach Rn. 24 entschieden, braucht die Vorsteuerkorrektur nicht überwacht, doku-
mentiert und berücksichtigt zu werden. Im Gegenzug ist dann die Veräußerung der Druck-
straße vollständig in Höhe von 10.000 € zu versteuern, es entsteht eine USt von 1.900 €. 


25 Werden teilunternehmerisch verwendete Leistungsbezüge ausschließlich von einer abgrenzba-
ren Einrichtung der jPöR (z. B. Behörde) verwendet, kann der Vorsteueraufteilung ein einrich-
tungsbezogener Einnahmeschlüssel zugrunde gelegt werden. Die Gesamteinnahmen nach 
Rn. 13 sind in diesem Fall sachgerecht der Einrichtung anteilig zuzurechnen. 


2. Regelungen für Grundstücke 


26 Für teilweise nichtwirtschaftlich i. e. S. genutzte Grundstücke ist zunächst zu prüfen, ob ein 
sachgerechter Schlüssel nach den üblichen Voraussetzungen (vgl. Abschnitt 15.17 Abs. 5 ff. 
UStAE) ermittelt werden kann. Führt die Prüfung danach zu keinem sachgerechten Schlüssel, 
sind die Vorsteuern, die aus der Anschaffung oder Herstellung bzw. der Nutzung, Erhaltung 
und Unterhaltung eines Grundstücks herrühren, nach der Methode aus diesem BMF-Schreiben 
zu ermitteln, die die jPöR auch ansonsten anwendet. Wenn mit der Vermietung des Gebäudes 
Einnahmen erzielt werden, sind in jedem der oben genannten Fälle die entsprechenden Einnah-
men bei der Berechnung des Einnahmeschlüssels nach Rn. 13 bis 25 zu berücksichtigen. 
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27 JPöR, deren steuerpflichtiger Umsatz, mit Ausnahme der Einfuhr und des innergemeinschaft-
lichen Erwerbs, im vorangegangenen Kalenderjahr 45.000 € nicht überstiegen hat, können un-
ter den Voraussetzungen der Rn. 10 einen pauschalen Vorsteuersatz in Anspruch nehmen. 


28 Die insgesamt abzugsfähigen Vorsteuern können pauschal mit einem bestimmten Prozentsatz 
der angefallenen steuerpflichtigen Ausgangsumsätze (einschließlich der Umsätze aus der Ver-
äußerung von ganz oder teilweise unternehmerisch verwendeten Gegenständen) ermittelt wer-
den. Der maßgebliche Prozentsatz bestimmt sich ausgehend von dem anzunehmenden Vorsteu-
erbetrag nach dem Verhältnis der Gesamtausgaben vermindert um die Personalausgaben (= üb-
rige Ausgaben) zu den Gesamtausgaben. 


29 Die Personalausgaben umfassen die Ausgaben für das eigene Personal. Zu den übrigen Ausga-
ben gehören sämtliche anderen Ausgaben, z. B. Sachausgaben, Ausgaben für Fremdleistungen 
sowie weitere Ausgaben, die keine eigenen Personalausgaben sind. Zum Ausgleich der nicht 
mit Vorsteuer belasteten Ausgaben und weiterer Unsicherheiten sind im Zähler die übrigen 
Ausgaben pauschal um 20 % zu kürzen. Die Ausgaben sind jeweils mit ihren Bruttowerten 
anzusetzen. Der anzunehmende Vorsteuerbetrag ist aus den übrigen Ausgaben mit dem Regel-
steuersatz nach § 12 Abs. 1 UStG zu ermitteln.  


30 Insgesamt ist der pauschale Vorsteuersatz damit nach folgender Formel zu berechnen: 


 


Auf die tatsächliche Vorsteuerbelastung der Eingangsumsätze kommt es hierbei nicht an. Wei-
tere Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug sind nicht zu prüfen. Der Prozentsatz kann für 
einen repräsentativen Zeitraum (ein oder mehrere Jahre) ermittelt und angesetzt werden, so-
lange sich die Verhältnisse nicht wesentlich ändern. Der Prozentsatz ist auf die zweite Nach-
kommastelle aufzurunden.  
 
Beispiel 4:  


Die Gesamtausgaben einer jPöR betrugen im Jahr 01 5 Mio. €, die sich aus Personalaus-
gaben i. H. v. 3 Mio. € und übrigen Ausgaben i. H. v. 2 Mio. € zusammensetzen. Die jPöR 
erzielt im Jahr 03 aus verschiedenen Tätigkeiten steuerpflichtige Ausgangsumsätze i. H. v. 
30.000 € zzgl. 19 % USt (= 5.700 €) und 1.000 € zzgl. 7 % USt (= 70 €). Die Verhältnisse 
bei den Ausgaben haben sich zwischen den Jahren 01 und 03 nicht wesentlich geändert.  


übrige Ausgaben, gekürzt um 20 % Unsicherheitsabschlag, x 100 x 19/119 
Summe der Personalausgaben und übrigen Ausgaben (Gesamtausgaben) 
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Der Prozentsatz für den pauschalen Vorsteuerabzug beträgt  
 


(2 Mio. € abzgl. 20 % Unsicherheitsabschlag =) 1,6 Mio. € x 100 x 19/119 
5 Mio. € 


 
Für das Jahr 03 kann die jPöR einen pauschalen Vorsteuerabzug von (31.000,00 € x 
5,11 % =) 1.584,10 € geltend machen. Ihre Zahllast beträgt (5.770,00 € USt abzgl. 
1.584,10 € Vorsteuer =) 4.185,90 €. 


31 Mit dem so ermittelten Betrag sind sämtliche Vorsteuerbeträge abgegolten; ein weiterer Vor-
steuerabzug ist ausgeschlossen. Die nichtunternehmerische Verwendung von Leistungsbezü-
gen sowie Nutzungsänderungen sind ebenfalls mit dem pauschalen Vorsteuerabzug abgegolten. 
Während der gesamten Nutzungsdauer kommt es deshalb weder zu einer Wertabgabenbesteu-
erung noch zu einer Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG. Zum Ausgleich sind die Umsätze 
aus der Veräußerung von Gegenständen, die ganz oder teilweise für den unternehmerischen 
Bereich bezogen wurden, in vollem Umfang umsatzsteuerbar. Die Inanspruchnahme einschlä-
giger Steuerbefreiungen (z. B. nach § 4 Nr. 9 Buchstabe a UStG) bleibt unberührt. 


32 Die jPöR ist an ihre Entscheidung, die Vorsteuerbeträge pauschal zu ermitteln, für mindestens 
fünf Kalenderjahre gebunden; ein Wechsel ist nur zum Beginn eines Kalenderjahrs möglich. 
Übersteigt der steuerpflichtige Umsatz im vorangegangenen Kalenderjahr jedoch 45.000 €, 
kann der pauschale Vorsteuersatz im folgenden Kalenderjahr nicht angewendet werden, auch 
wenn dieses Kalenderjahr in dem vorgenannten Fünfjahreszeitraum liegt. 


IV. Organisationseinheiten der Gebietskörperschaften Bund und Länder 


33 Die Regelungen in Rn. 3 bis 26 gelten auch für Organisationseinheiten der Gebietskörperschaf-
ten Bund und Länder unter den Regelungen von § 18 Abs. 4f und 4g UStG (dezentrale Besteu-
erung). Die in Rn. 10 bis 26 aufgeführten Methoden sind keine Wahlrechte im Sinne des § 18 
Abs. 4f Satz 7 UStG, da es sich weder um ein gesetzliches Wahlrecht handelt, noch um eines, 
welches das gesamte Unternehmen in seiner Umsatzbesteuerung erfasst. 


34 Wegen des Grundsatzes der Unternehmenseinheit (§ 2 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 18 Abs. 4f 
Satz 3 UStG) kommt es im Übrigen für die Frage des Vorsteuerabzuges auf die Verhältnisse in 
der gesamten Gebietskörperschaft an. Dies gilt insbesondere, wenn der Bezug von Eingangs-
leistungen und deren spätere Verwendung bei anderen Organisationseinheiten erfolgen, z. B. in 
Fällen einer späteren Weitergabe von Wirtschaftsgütern an eine andere Organisationseinheit. 


= 5,11 % 
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und zu dokumentieren, dass die tatsächlichen Verwendungsverhältnisse für den Vorsteuerab-
zug und evtl. erforderlich werdende Korrekturen berücksichtigt werden. 


1. Zentrale Beschaffung 


35 Bei Leistungen, die durch unterschiedliche Organisationseinheiten einer Gebietskörperschaft 
bezogen und verwendet werden (z. B. bei zentraler Beschaffung), ist durch organisatorische 
Maßnahmen sicherzustellen, dass der in Anspruch genommene Vorsteuerabzug den insgesamt 
zulässigen Anteil nicht übersteigt. Dies betrifft insbesondere die Zuordnung der bezogenen 
Leistung zum (gesamten) umsatzsteuerlichen Unternehmen und die Ausübung des Vorsteuer-
abzugsrechts. 


36 Den auf eine verwendende Organisationseinheit entfallenden Anteil des Vorsteueranspruchs 
aus einem Leistungsbezug kann entweder nur die leistungsbeziehende oder nur die insoweit 
verwendende Organisationseinheit geltend machen. 


37 Die Organisationseinheit, die den Vorsteuerabzug beansprucht, ist auch für eventuelle Besteu-
erungen von unentgeltlichen Wertabgaben nach § 3 Abs. 1b bzw. 9a UStG und Berichtigungen 
des Vorsteuerabzugs nach § 15a UStG verantwortlich. Die dafür erforderlichen Informationen 
sind von der anderen Organisationseinheit einzuholen. 


38 Die für die Bestimmung des in Anspruch genommenen Vorsteuerabzugs getroffene Zuordnung, 
die vorgenommene Aufteilung sowie die Ausübung ist durch die den Vorsteuerabzug beanspru-
chende Organisationseinheit hinreichend zu dokumentieren. Hierzu gehört auch die Prüfung 
der sonstigen Voraussetzungen für die Ausübung des Vorsteuerabzugsrechts (z. B. Vorliegen 
einer ordnungsgemäßen Rechnung). Letzteres kann auch durch eine entsprechende ausdrückli-
che Bestätigung der beschaffenden Organisationseinheit erfolgen. 


39 Kommt es zu einer widerstreitenden Inanspruchnahme von Vorsteuerbeträgen durch verschie-
dene Organisationseinheiten (z. B. doppelte Inanspruchnahme bei leistungsbeziehender und 
verwendender Organisationseinheit), ist der Vorsteueranspruch stets nur bei der leistungsbezie-
henden Organisationseinheit zu berücksichtigen; im Übrigen ist dieser zu berichtigen. 
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Haushaltsansätzen 


40 Die Gebietskörperschaften Bund und Länder können anstelle des Einnahmeschlüssels 
gem. III.1. (Rn. 13 ff.) auch Schlüssel für verschiedene Organisationseinheiten i. S. d. § 18 
Abs. 4f UStG oder einzelne Einrichtungen berechnen, die auf den Haushaltsansätzen beruhen 
(Haushaltsschlüssel). Dabei werden im Wesentlichen die Ansätze aus dem Haushaltsplan (d. h. 
das der jeweiligen Organisationseinheit bzw. Einrichtung für ihre Tätigkeit vom Haushaltsge-
setzgeber zugewiesene Budget) als Gesamteinnahmen zugrunde gelegt. Hierbei wird unter-
stellt, dass das Gesamtbudget der Einrichtung den Umfang der gesamten Tätigkeit der jeweili-
gen Organisationseinheit bzw. Einrichtung grundsätzlich in ähnlicher Weise widerspiegelt wie 
der Gesamtumsatz bei einem Unternehmen der Privatwirtschaft. 


41 Zur Erzielung eines sachgerechten Ergebnisses sind die Haushaltsplanansätze soweit erforder-
lich zu korrigieren. Dabei genügt es, sich auf Korrekturen zu beschränken, die eine signifikante 
Auswirkung auf den Haushaltsschlüssel haben. Dies können z. B. sein: 


Abzüge 


42 - Erhebliche Finanzzuweisungen, die nicht dazu bestimmt sind, für die Tätigkeit der Einrich-
tung zur Verfügung zu stehen, sondern an andere Empfänger weitergeleitet werden (z. B. Zu-
schüsse an Private und Unternehmen, Sozialleistungen); vgl. auch Rn. 14. 


 - Neukreditaufnahmen, wenn diese das sachgerechte Ergebnis verzerren würden. 


Hinzurechnungen 


43 Wesentliche Personal- und Sachmittel, die in dem Budgetansatz nicht berücksichtigt sind (z. B. 
Zuschläge für Beihilfe- und Versorgung, Büroräume und Liegenschaften). Dabei kann auf die 
pauschalen Zuschläge in den jeweiligen Rundschreiben zu Personal- und Sachkosten zurück-
gegriffen werden, wie sie von Bund1 und Ländern jährlich veröffentlicht werden. 


Ermittlung der Einnahmen des unternehmerischen Bereichs 


 


                                                 
1 Personalkostensätze 2020 s. Schreiben des BMF vom 28. Mai 2021 II A 3 - H 1012-10/07/0001 :023 
(2021/0242683). 
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44 Für die Ermittlung der Einnahmen des unternehmerischen Bereichs gelten die Ausführungen 
unter III.1. entsprechend. Dabei sind als Einnahmen der jeweiligen Einrichtung die Einnahmen 
zum Ansatz zu bringen, die durch ihre unternehmerische Tätigkeit generiert werden. Das gilt 
auch, wenn sie an anderer Stelle im Haushaltsplan verbucht werden. 


45 Für die Berechnung des Haushaltsschlüssels und die Ermittlung der abziehbaren Vorsteuern 
gelten im Übrigen die Ausführungen unter III.1. entsprechend. 


V. Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I 
S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom xx. xxx xxxx – x C x – S 7xxx/xx/xxxxx 
(xxxx/xxxxxxx), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wie folgt geändert:  
 
1. Abschnitt 2b.1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 


a) Der bisherige Inhalt wird Satz 1. 
 


b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 
 


„2Zu den Aufteilungsmethoden für die Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs 
bei unternehmerisch tätigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts vgl. 
BMF-Schreiben vom xx.xx.2022, BStBl I S. xxx.“ 


 
2. Abschnitt 15.19 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 
 


a) Der bisherige Inhalt wird Satz 1. 
 


b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:  
 


„2Zu den Aufteilungsmethoden für die Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs 
bei unternehmerisch tätigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts vgl. 
auch BMF-Schreiben vom xx.xx.2022, BStBl I S. xxx.“ 


 


VI. Anwendungsregelung 
Die Grundsätze dieses BMF-Schreibens gelten erstmals für Besteuerungszeiträume unter Gel-
tung von § 2b UStG, die nicht der Erklärung nach § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG unterliegen. 
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Schlussbestimmungen 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen – Steuern – Steuerarten – 
Umsatzsteuer – Umsatzsteuer-Anwendungserlass zum Herunterladen bereit. 
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BETREFF  Berücksichtigung der gestiegenen Energiekosten als Folge des Angriffskrieges 
Russlands gegen die Ukraine 


   
   GZ  IV A 3 - S 0336/22/10004 :001 


DOK  2022/0983625 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


Der völkerrechtswidrige Überfall Russlands auf die Ukraine stellt eine Zäsur dar. Die darauf-
hin erfolgten Sanktionen der EU waren und sind notwendig. Die Folgewirkungen des Krieges 
und der Sanktionen sind auch für die Bevölkerung und Unternehmen in Deutschland schwer-
wiegend. 
 
Die Finanzämter werden diese besondere Situation bei nicht unerheblich negativ wirtschaft-
lich betroffenen Steuerpflichtigen angemessen berücksichtigen. Den Finanzämtern stehen im 
Rahmen der allgemeinen rechtlichen Vorgaben neben der Herabsetzung von Vorauszahlungen 
zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer eine Reihe von Billigkeitsmaßnahmen zur Verfü-
gung, um sachgerechte Entscheidungen treffen zu können. Genannt seien hier insbesondere 
die Stundung oder die einstweilige Einstellung oder Beschränkung der Vollstreckung (Voll-
streckungsaufschub). 
 
Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden von Bund und Ländern gilt hierzu 
Folgendes: 
 
In jedem Einzelfall ist unter Würdigung der entscheidungserheblichen Tatsachen nach pflicht-
gemäßem Ermessen zu entscheiden, inwieweit ggf. die Voraussetzungen für eine steuerliche 
Billigkeitsmaßnahme vorliegen. Die Finanzämter schöpfen den ihnen hierbei zur Verfügung 
stehenden Ermessensspielraum verantwortungsvoll aus.  
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Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen sind bei bis zum 31. März 2023 eingehenden 
Anträgen keine strengen Anforderungen zu stellen.   
 
Über Anträge auf Billigkeitsmaßnahmen oder Anpassung der Vorauszahlungen unter Einbe-
ziehung der aktuellen Situation soll zeitnah entschieden werden. Auch eine rückwirkende 
Herabsetzung von Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ist im Rahmen der Ermessensentschei-
dung möglich.  
 
Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann im Einzelfall aus Billigkeitsgründen verzichtet 
werden. Voraussetzung hierfür ist u. a., dass der Steuerpflichtige seinen steuerlichen Pflich-
ten, insbesondere seinen Zahlungspflichten, bisher pünktlich nachgekommen ist und er in der 
Vergangenheit nicht wiederholt Stundungen und Vollstreckungsaufschübe in Anspruch 
genommen hat, wobei Billigkeitsmaßnahmen aufgrund der Corona-Krise nicht zu Lasten des 
Steuerpflichtigen berücksichtigt werden. In diesen Fällen kommt ein Verzicht auf Stundungs-
zinsen in der Regel in Betracht, wenn die Billigkeitsmaßnahme für einen Zeitraum von nicht 
mehr als drei Monaten gewährt wird. 
 
Des Weiteren gelten die verlängerten Steuererklärungsfristen für die Veranlagungszeiträume 
2020 bis 2024 (Artikel 97 § 36 Absatz 3 EGAO). Näheres hierzu ergibt sich aus dem BMF-
Schreiben vom 23. Juni 2022, BStBl I S. 938. 
 
Im Auftrag 








Gleich lautende Erlasse 


der obersten Finanzbehörden der Länder 


zu 


gewerbesteuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der gestiegenen Energiekosten als Folge des 
Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine 


vom 20. Oktober 2022 


 


Der völkerrechtswidrige Überfall Russlands auf die Ukraine und die daraufhin beschlossenen 
Sanktionen der EU begründen teils schwerwiegende Folgen für Unternehmen in Deutschland. 


 


Nach dem Ergebnis einer Erörterung der obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur angemessenen 
Berücksichtigung dieser besonderen Situation bei nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffenen 
Steuerpflichtigen bei der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der Vorauszah-
lungen (§ 19 Abs. 3 Satz 3 GewStG) Folgendes: 


Nach § 19 Abs. 3 Satz 3 GewStG kann auch das Finanzamt bei Kenntnis veränderter Verhältnisse 
hinsichtlich des Gewerbeertrags für den laufenden Erhebungszeitraum die Anpassung der Gewerbe-
steuer-Vorauszahlungen veranlassen. Das gilt insbesondere für die Fälle, in denen das Finanzamt 
Einkommensteuer- und Körperschaftsteuervorauszahlungen anpasst (R 19.2 Abs. 1 Satz 5 GewStR). 
Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen sind bei bis zum 31. März 2023 eingehenden Anträgen 
keine strengen Anforderungen zu stellen. Über Anträge auf Herabsetzung des Gewerbesteuermess-
betrags für Zwecke der Vorauszahlungen unter Einbeziehung der aktuellen Situation soll zeitnah 
entschieden werden. Auch eine rückwirkende Anpassung des Gewerbesteuermessbetrags für Zwecke 
der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ist im Rahmen der Ermessensentscheidung 
möglich. 


Nimmt das Finanzamt eine Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der Vorauszah-
lungen vor, ist die betreffende Gemeinde hieran bei der Festsetzung ihrer Gewerbesteuer-Voraus-
zahlungen gebunden (§ 19 Abs. 3 Satz 4 GewStG). 


Für etwaige Stundungs- und Erlassanträge gilt auch im Hinblick auf einen möglichen Zusammenhang 
mit Auswirkungen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, dass diese an die Gemeinden und 
nur dann  an das zuständige Finanzamt zu richten sind, wenn die Festsetzung und die Erhebung der 
Gewerbesteuer nicht den Gemeinden übertragen worden ist (§ 1 GewStG und R 1.6 Abs. 1 GewStR). 


 


 


Diese Erlasse ergehen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen. 


Ministerium für Finanzen Niedersächsisches Finanzministerium 
Baden-Württemberg 31-G 1460/003 
FM3-G 1460-1/5 


 
 







Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, Ministerium der Finanzen des Landes  
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33- G 1460-3/1 G 1498 – 2 – 2022 -9181 – V B 4 


  Senatsverwaltung für Finanzen Berlin Ministerium der Finanzen 
III A -G 1500-2/2022-1 Rheinland-Pfalz 


G 1465#2022/0001-0401 444 
 


 Ministerium der Finanzen des Ministerium der Finanzen  
Landes Brandenburg und für Wissenschaft des Saarlandes 
35 – G 1460/22#01#01 G 1460-1#002  


  Die Senatorin für Finanzen der Sächsisches Staatsministerium 
Freien Hansestadt Bremen der Finanzen 
900-G 1460-1/2020-1/2022 33-G 1460/1/12-2022/63630 


  Finanzbehörde der Freien und Ministerium der Finanzen des Landes 
Hansestadt Hamburg Sachsen-Anhalt 
G 1460 – 2022/001 - 53 42-G 1460-7 


  Hessisches Ministerium der Finanzen Finanzministerium des Landes 
G1498 A-003-II41 Schleswig-Holstein 
 VI 312 – G 1460 - 015 


 Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern Thüringer Finanzministerium 
IV-G 1460-00000-2022/001-001 1040-24-G 1498/12 


  


 


  








Urteil vom 30. Juni 2022, IV R 42/19 
Abfärbung von Verlusten aus gewerblicher Tätigkeit auf die im Übrigen vermögensverwaltende Tätigkeit einer GbR - 
Verfassungsmäßigkeit der § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 und Satz 2 Alternative 1, § 52 Abs. 23 Satz 1 EStG i.d.F. 
des WElektroMobFördG


ECLI:DE:BFH:2022:U.300622.IVR42.19.0


BFH IV. Senat


EStG § 15 Abs 3 Nr 1 S 1 Alt 1, EStG § 15 Abs 3 Nr 1 S 2 Alt 1, EStG § 52 Abs 23 S 1, GG Art 3 Abs 1, AO § 180 Abs 1 S 1 Nr 
2 Buchst a, EStG VZ 2012 


vorgehend FG München, 26. Juni 2018, Az: 2 K 2245/16


Leitsätze


1. Verluste aus einer gewerblichen Tätigkeit stehen bei Überschreiten der sog. Bagatellgrenze der Umqualifizierung der im 
Übrigen vermögensverwaltenden Tätigkeit einer GbR nicht entgegen (Aufgabe der im BFH-Urteil vom 12.04.2018 - IV R 
5/15, BFHE 261, 157, BStBl II 2020, 118, Rz 34 f. zu § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F. vertretenen Rechtsauffassung).


2. Die seitwärts abfärbende Wirkung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 und Satz 2 Alternative 1 EStG i.d.F. des 
WElektroMobFördG (EStG n.F.) ist für gemischt tätige vermögensverwaltende Personengesellschaften nicht stärker 
einzuschränken, als dies bisher für gemischt tätige freiberufliche Personengesellschaften geschehen ist.


3. § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 und Satz 2 Alternative 1 und § 52 Abs. 23 Satz 1 EStG n.F. sind verfassungsgemäß.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts München vom 26.06.2018 - 2 K 2245/16 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


A. 


Streitig ist, ob negative Einkünfte aus Gewerbebetrieb die vermögensverwaltende Tätigkeit der Klägerin und 
Revisionsklägerin (Klägerin) im Feststellungszeitraum 2012 (Streitjahr) umqualifizieren.


1


Die Klägerin ist eine GbR. Sie wurde unter der Bezeichnung "… GbR" im Jahr 2009 gegründet. An ihr sind A und B je 
zur Hälfte als Gesellschafter beteiligt. Gesellschaftszweck ist die "Verwaltung und Vermietung der Grundstücke zur 
Erzielung von Überschüssen". Die Klägerin wurde ab dem Jahr 2009 steuerlich als vermögensverwaltende GbR unter 
dem Namen "… GbR" erfasst. Im Feststellungsverfahren für 2009 sind für die Klägerin erklärungsgemäß Verluste aus 
Vermietung und Verpachtung festgestellt worden.


2


Mit zwei Darlehensverträgen jeweils vom 25./27.05.2010 nahmen A und B unter dem Namen der Klägerin zwei 
Bankdarlehen zur Errichtung einer Photovoltaikanlage (PVA) auf dem Objekt "C-Str. 2, D" und zur 


3







Entscheidungsgründe


B.


Zwischenfinanzierung der anfallenden Umsatzsteuer auf. Die Darlehen wurden auf Unterkonten des Geschäftskontos 
der Klägerin verbucht und über das Geschäftskonto der Klägerin ausgezahlt. Die Rechnung für die Errichtung einer 
betriebsfertigen PVA vom 24.06.2010 wurde an die Klägerin gestellt. Die Anmeldung der PVA bei der 
Bundesnetzagentur, der Abschluss des Einspeisevertrags sowie einer Elektronikversicherung erfolgten ebenfalls 
unter dem Namen der Klägerin. Im Einspeisevertrag ist das Geschäftskonto der Klägerin als Bankverbindung 
angegeben. An die Klägerin war auch die Bestätigung des Versorgungsvertrags mit der Stadtwerke D GmbH & Co. KG 
nebst Abschlagsrechnung vom 23.07.2010 gerichtet.


In der Feststellungserklärung für das Streitjahr gab die Klägerin unter der Einkunftsart Gewerbebetrieb aufzuteilende 
Einkünfte von ./. 6.561 € und unter der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung aufzuteilende Einkünfte 
von ./. 19.775 € an. Beigefügt waren zwei Einkünfteermittlungen, eine betreffend die Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung und eine betreffend die Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Die Gesamtnettoumsätze beliefen sich im 
Streitjahr auf 113.484 €; auf den Betrieb der PVA entfielen Nettoumsätze in Höhe von 8.472 €.


4


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--) stellte mit Bescheid über die gesonderte und einheitliche 
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen (Gewinnfeststellungsbescheid) 2012 vom 04.07.2014 ausschließlich 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb fest. Der Einspruch der Klägerin blieb erfolglos (Einspruchsentscheidung vom 
07.07.2016). Der Einspruchsentscheidung lässt sich entnehmen, dass die Klägerin den Einspeisevertrag für die 
Stromerzeugung im August 2013 auf die … Fotovoltaik GbR hat umschreiben lassen.


5


Mit ihrer Klage begehrte die Klägerin, ihre Einkünfte ohne diejenigen aus dem Betrieb der PVA, hilfsweise ihre 
Einkünfte erklärungsgemäß als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von ./. 19.775 € und als 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb in Höhe von ./. 6.561 € gesondert und einheitlich festzustellen. Das Finanzgericht (FG) 
wies die Klage mit Urteil vom 26.06.2018 - 2 K 2245/16 als unbegründet ab.


6


Die Klägerin rügt mit ihrer Revision die Verletzung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG).7


Sie beantragt,
unter Aufhebung des Urteils des FG München vom 26.06.2018 - 2 K 2245/16 und der Einspruchsentscheidung vom 
07.07.2016 den Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 2012 vom 
04.07.2014 dahin zu ändern, dass entsprechend der Erklärung Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung in Höhe 
von ./. 19.775 €,
hilfsweise Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von ./. 19.775 € und Einkünfte aus Gewerbebetrieb in 
Höhe von ./. 6.561 € festgestellt werden.


8


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


9


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die 
Klägerin hat im Streitjahr mit dem Betrieb der PVA eine originär gewerbliche Tätigkeit ausgeübt, die gemäß § 15 
Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 und Satz 2 Alternative 1 EStG i.d.F. des Gesetzes zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 
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12.12.2019 --WElektroMobFördG-- (BGBl I 2019, 2451, BStBl I 2020, 17) --im Folgenden: EStG n.F.-- ihre im Übrigen 
ausgeübte vermögensverwaltende Tätigkeit insgesamt in eine gewerbliche umqualifiziert.


Gegenstand des Revisionsverfahrens ist die im angefochtenen Gewinnfeststellungsbescheid 2012 erfolgte 
Qualifikation der Einkünfte sowie die festgestellte Höhe der von der Klägerin erzielten Gesamthandseinkünfte (dazu 
I.). Das FG hat die Klage zu Recht als unbegründet abgewiesen, und zwar sowohl in ihrem Hauptantrag (dazu II.) als 
auch in ihrem Hilfsantrag (dazu III.). Das Verfahren war nicht nach § 74 FGO zwecks Vorlage des Rechtsstreits an das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) auszusetzen (dazu IV.).
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I. Das Revisionsverfahren richtet sich gegen die im Gewinnfeststellungsbescheid 2012 vom 04.07.2014 erfolgte 
Qualifikation der von der Klägerin erzielten Einkünfte und gegen die festgestellte Höhe der von ihr erzielten 
Gesamthandseinkünfte.
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1. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) kann ein Bescheid über die gesonderte und 
einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach §§ 179, 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a der 
Abgabenordnung (AO) eine Vielzahl selbständiger und damit auch selbständig anfechtbarer Feststellungen 
enthalten, die eigenständig in Bestandskraft erwachsen können. Solche selbständigen Feststellungen sind u.a. die 
Qualifikation der Einkünfte und die Höhe des laufenden Gesamthandsgewinns (z.B. BFH-Urteil vom 21.12.2021 - 
IV R 13/19, Rz 16, m.w.N.).
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2. Die Klägerin begehrt mit ihrem Hauptantrag, anstelle laufender gewerblicher Gesamthandseinkünfte nur solche 
aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von ./. 19.775 € festzustellen. Der Hilfsantrag der Klägerin zielt für den 
Fall, dass die Ausgliederung des Betriebs der PVA auf eine zweite (beteiligungsidentische) GbR abgelehnt wird, 
darauf ab, laufende Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von ./. 19.775 € und laufende Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb in Höhe von ./. 6.561 € festzustellen. Die Klägerin wendet sich daher mit ihrem Hauptantrag gegen 
die Qualifikation der Einkünfte und wegen der vorgeblich fehlerhaften Einbeziehung der Einkünfte aus dem Betrieb 
der PVA in ihr Feststellungsverfahren gegen die Höhe des festgestellten laufenden Gesamthandsgewinns, mit ihrem 
Hilfsantrag nur gegen die Qualifikation der Einkünfte.
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II. Der Hauptantrag der Klägerin, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von ./. 19.775 € festzustellen, 
hat in der Sache keinen Erfolg.
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1. Dieses Klagebegehren ist zwar zulässig. Der Zulässigkeit steht nicht entgegen, dass die Klägerin hiermit die 
Feststellung eines niedrigeren als des im Gewinnfeststellungsbescheid 2012 enthaltenen Gesamthandsverlusts 
begehrt. Insbesondere fehlt es nicht an der Beschwer i.S. des § 40 Abs. 2 FGO. Denn eine vorgeblich 
rechtsfehlerhafte Qualifikation der Einkünfte begründet unabhängig von den Gewinnauswirkungen eine Beschwer 
(z.B. BFH-Urteil vom 14.09.2017 - IV R 34/15, Rz 24, m.w.N.). Gleiches gilt für solche Einkünfte (Gewinne oder 
Verluste), die vermeintlich zu Unrecht in den angefochtenen Gewinnfeststellungsbescheid einbezogen worden sind.
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2. Das Klagebegehren bleibt aber in der Sache erfolglos, weil die Einkünfte aus dem Betrieb der PVA nicht von einer 
zweiten (ggf. beteiligungsidentischen Schwester-)GbR erzielt worden sind.
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a) Eine (seitwärts) abfärbende Wirkung einer bestimmten originär gewerblichen Tätigkeit kann --auch unter Geltung 
des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG n.F.-- nicht eintreten, wenn diese gewerbliche Tätigkeit in einer eigenen zweiten (ggf. 
auch beteiligungsidentischen Schwester-)Personengesellschaft ausgeübt wird (sog. Ausgliederungsmodell; ständige 
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Rechtsprechung zu § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F., z.B. BFH-Urteil vom 19.02.1998 - IV R 11/97, BFHE 186, 37, BStBl II 
1998, 603, m.w.N.; Schmidt/Wacker, EStG, 41. Aufl., § 15 Rz 193). Denn jede Personengesellschaft übt als 
eigenständiges Einkünfteerzielungssubjekt eine auch eigenständig zu qualifizierende Tätigkeit aus.


Ob eine zweite (personenidentische) Gesellschaft gegründet und dort die gewerbliche Tätigkeit ausgeübt wurde, ist 
aufgrund der objektiven Gegebenheiten des Einzelfalls zu entscheiden. Unabdingbare Voraussetzung für die 
Annahme einer zweiten Personengesellschaft ist nach der Rechtsprechung des BFH, dass die zweite Gesellschaft 
nach außen erkennbar geworden ist (BFH-Urteil in BFHE 186, 37, BStBl II 1998, 603, m.w.N.). Im Übrigen ist aufgrund 
von Beweisanzeichen (z.B. getrennte Bankkonten und Kassen, verschiedene Rechnungsvordrucke, eigenständige 
Buchführung) festzustellen, ob und inwieweit die zweite Gesellschaft eine von der ersten Gesellschaft abgrenzbare 
Tätigkeit entfaltet hat (BFH-Urteil in BFHE 186, 37, BStBl II 1998, 603). Auf eine zweite Personengesellschaft können 
auch getrennte Ergebnisermittlungen hindeuten (z.B. BFH-Urteil vom 15.12.1992 - VIII R 52/91, BFH/NV 1993, 684, 
unter II.2.c). Dabei obliegt es dem FG als Tatsachengericht, sämtliche Umstände des Einzelfalls, die Anhaltspunkte 
für die Beantwortung dieser Fragen bieten, aufzuklären und die dabei getroffenen Feststellungen dahingehend zu 
bewerten, ob sie den Schluss auf die Gründung einer zweiten Gesellschaft zulassen (BFH-Beschluss vom 22.01.1998 - 
IV B 153/96, BFH/NV 1998, 847, unter 1.).


19


b) Nach diesen Grundsätzen ist die Würdigung des FG, wonach die Gesellschafter der Klägerin den Betrieb der PVA 
im Streitjahr nicht auf eine zweite GbR ausgegliedert hatten, revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.
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aa) Das FG hat im Rahmen seiner Würdigung berücksichtigt, dass die vorgelegten Unterlagen, welche eine weitere 
GbR im allgemeinen Rechtsverkehr nach außen dokumentieren könnten, keine Anhaltspunkte für die Existenz einer 
zweiten GbR im Streitjahr enthalten. So sind alle Verträge im Zusammenhang mit der Anschaffung, Finanzierung und 
dem Betrieb der PVA unter der Bezeichnung und im Namen der Klägerin abgeschlossen worden. Weiter wurden --so 
die Feststellungen des FG-- die Darlehen über das Geschäftskonto der Klägerin ausgereicht; ebenso ist die 
Bankverbindung der Klägerin im Einspeisevertrag enthalten. Das FG hat weiter bedacht, dass die Gewinne für die 
Tätigkeitsbereiche "Vermietung" und "PVA" getrennt ermittelt wurden. Gleichwohl hat es hieraus nicht die 
konkludente Gründung einer zweiten GbR gefolgert, u.a. weil diese Gewinnermittlungen --wie schon in den 
Vorjahren-- in einer Gewinnermittlung der "… GbR Vermietung und Photovoltaik" zusammengefasst und einer 
(einzigen) Feststellungserklärung unter der Steuernummer der Klägerin zugrunde gelegt worden sind, ein für beide 
Bereiche gemeinsames Anlagenverzeichnis existierte und die Klägerin von Anfang an ohne Einflussnahme des FA 
Umsatzsteuerjahreserklärungen abgegeben hat, in denen die Umsätze aus beiden Tätigkeitsbereichen zusammen 
erklärt worden sind. Nach alledem ist die Schlussfolgerung des FG, es habe im Streitjahr keine --ggf. konkludent 
gegründete-- zweite GbR bestanden, ohne Weiteres nachvollziehbar. Sie lässt auch sonst keinen Verstoß gegen 
Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze erkennen.
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bb) Die von der Klägerin hiergegen erhobenen Einwände greifen nicht durch.22


Die vorstehend bezeichnete Schlussfolgerung des FG ist möglich und nach Berücksichtigung der Umstände des 
Streitfalls auch naheliegend. Sie ist damit für den erkennenden Senat bindend (vgl. BFH-Beschluss in BFH/NV 1998, 
847, unter 1.). Die von der Klägerin für das Vorliegen einer zweiten GbR vorgebrachten Umstände zwingen nicht zu 
einer anderen als der vom FG gezogenen Schlussfolgerung. So hat das FG die nach Tätigkeitsbereichen getrennten 
Einkünfteermittlungen der Klägerin umfassend gewürdigt. Abweichendes muss sich auch nicht aus getrennten 
Buchführungen und der Vergabe einer zweiten Steuernummer durch das FA ergeben. Vielmehr hat das FG die 
maßgeblichen Indizien berücksichtigt und dabei die rechtlichen Anforderungen, die an die Erkennbarkeit einer 
zweiten GbR nach außen zu stellen sind, nicht überspannt. Es hat unter Zugrundelegung der einschlägigen 
höchstrichterlichen Rechtsprechung eine Gesamtwürdigung vorgenommen, die zu einem jedenfalls möglichen 
Ergebnis kommt. Dem BFH ist es verwehrt, an die Stelle einer vertretbaren Würdigung des FG eine andere zu setzen 
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(z.B. BFH-Urteil vom 06.03.2007 - IX R 38/05, BFH/NV 2007, 1281, unter II.2.c, m.w.N.). Da auch keine 
Verfahrensrügen erhoben wurden, bleibt es bei der vom FG gezogenen Schlussfolgerung.


III. Ebenso hat das FG den Hilfsantrag der Klägerin, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung in Höhe 
von ./. 19.775 € und Einkünfte aus Gewerbebetrieb in Höhe von ./. 6.561 € festzustellen, zu Recht als unbegründet 
abgewiesen.
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Der Beurteilung des Streitfalls ist § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 und Satz 2 Alternative 1 EStG n.F. zugrunde 
zu legen (dazu 1.). Nach diesen Vorschriften ist die vermögensverwaltende Tätigkeit der Klägerin trotz des im 
gewerblichen Bereich erzielten Verlusts im Wege der Abfärbung insgesamt als gewerbliche zu qualifizieren (dazu 2.). 
Die vom BFH für gemischt tätige freiberufliche Personengesellschaften entwickelte Geringfügigkeitsgrenze ist zwar 
auch bei § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 EStG n.F. zu beachten (dazu 3.). Der erkennende Senat sieht aber 
keinen Grund, die in § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 und Satz 2 Alternative 1 EStG n.F. angeordnete 
umqualifizierende Wirkung einer originär gewerblichen Tätigkeit für gemischt tätige vermögensverwaltende 
Personengesellschaften weitergehend einzuschränken, als dies bisher für gemischt tätige freiberufliche 
Personengesellschaften geschehen ist (dazu 4.). Da die Klägerin mit ihrer gewerblichen Tätigkeit die weiterhin 
anwendbare Geringfügigkeitsgrenze überschritten hat, bleibt es bei der seitwärts abfärbenden Wirkung (dazu 5.).
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1. Gemäß § 52 Abs. 23 Satz 1 EStG n.F. ist für das Streitjahr § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Alternative 1 EStG n.F., im 
Übrigen auch § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 EStG n.F. anzuwenden.
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Nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 EStG n.F. gilt als Gewerbebetrieb in vollem Umfang die mit Einkünfteerzielungsabsicht 
unternommene Tätigkeit einer OHG, einer KG oder einer anderen Personengesellschaft, wenn die Gesellschaft auch 
eine Tätigkeit i.S. des Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ausübt (Alternative 1) oder gewerbliche Einkünfte i.S. des Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
bezieht (Alternative 2). Dies gilt nach Satz 2 unabhängig davon, ob aus der Tätigkeit i.S. des Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ein 
Gewinn oder Verlust erzielt wird (Alternative 1) oder ob die gewerblichen Einkünfte i.S. des Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 positiv 
oder negativ sind (Alternative 2).
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a) Gemäß § 121 Satz 1, § 100 Abs. 2 FGO kann ein Anspruch auf Abänderung des angefochtenen 
Gewinnfeststellungsbescheids nur dann bestehen, wenn dieser Bescheid im Zeitpunkt der Entscheidung des FG bzw. 
des BFH rechtswidrig ist. Dabei kommt es auf die Sach- und Rechtslage in dem Feststellungszeitraum an, der dem 
angefochtenen Gewinnfeststellungsbescheid zugrunde liegt (BFH-Urteil vom 28.07.2005 - III R 68/04, BFHE 211, 
107, BStBl II 2008, 350, unter II.2., m.w.N., zum Einkommensteuerbescheid). Das FG und der BFH haben daher 
während des gerichtlichen Verfahrens eingetretene rückwirkende Gesetzesänderungen zu beachten, soweit sie 
verfassungsrechtlich zulässig sind (vgl. BFH-Urteil in BFHE 211, 107, BStBl II 2008, 350, unter II.2., m.w.N.).
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b) Danach beurteilt sich der Streitfall nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 und Satz 2 Alternative 1 EStG n.F.29


Mit der am 18.12.2019 in Kraft getretenen Neuregelung (vgl. Art. 39 Abs. 1 WElektroMobFördG) hat der Gesetzgeber 
zum einen in dem neuen Satz 1 Alternative 1 den bislang in § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG a.F. enthaltenen 
Zitierfehler korrigiert (a.F.: "... im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 ..."; n.F.: "... im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 1 ... ."), zum anderen die Vorschrift um einen neuen Satz 2 ergänzt. Der neue Satz 1 ist als bloße 
redaktionelle Klarstellung ohne Weiteres rückwirkend anwendbar (vgl. BVerfG-Beschluss vom 17.12.2013 - 
1 BvL 5/08, BVerfGE 135, 1, Rz 45). Ebenso ist nach § 52 Abs. 23 Satz 1 EStG n.F. der neue Satz 2 für 
Veranlagungszeiträume vor 2019 anwendbar. Da der erkennende Senat weder von der Verfassungswidrigkeit des 
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§ 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 und Satz 2 Alternative 1 EStG n.F. noch von der des § 52 Abs. 23 Satz 1 EStG 
n.F. überzeugt ist (dazu IV.), sind diese Normen der Beurteilung des Streitfalls zugrunde zu legen.


2. Die Klägerin hat den Tatbestand des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 und Satz 2 Alternative 1 EStG n.F. 
erfüllt, so dass ihre gesamte Tätigkeit als gewerbliche zu qualifizieren ist.
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a) aa) Der neue Satz 1 Alternative 1 entspricht inhaltlich § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F. bzw. § 15 Abs. 3 Nr. 1 
Alternative 1 EStG a.F. nach Einfügung der Alternative 2 durch das Jahressteuergesetz (JStG) 2007 vom 13.12.2006 
(BGBl I 2006, 2878). Die bisherigen Grundsätze gelten daher unverändert fort. Danach ist Voraussetzung für dessen 
Anwendung, dass es sich um eine eigenständige gewerbliche Tätigkeit i.S. des § 15 Abs. 2 Satz 1 EStG handelt, die 
von mindestens einer weiteren Tätigkeit der Personengesellschaft, die isoliert betrachtet zu einer anderen 
Einkunftsart (Gewinn- oder Überschusseinkunftsart) führen würde und auf die sich die Abfärbung auswirken soll, 
getrennt werden kann (BFH-Urteil vom 28.09.2017 - IV R 50/15, BFHE 259, 341, BStBl II 2018, 89, Rz 18, m.w.N.). Ist 
die Tätigkeit der Personengesellschaft hingegen wegen untrennbarer Verflechtung der Tätigkeiten einheitlich als 
originär gewerblich zu qualifizieren, gilt (insgesamt) § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Liegt eine einheitliche 
nichtgewerbliche (z.B. freiberufliche oder vermögensverwaltende) Tätigkeit vor, entfällt die Anwendung von § 15 
Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 EStG n.F. (BFH-Urteile vom 27.08.2014 - VIII R 6/12, BFHE 247, 513, BStBl II 2015, 
1002, Rz 46, zu § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F. betreffend gewerbliche und freiberufliche Tätigkeit; vom 14.07.2016 - 
IV R 34/13, BFHE 255, 12, BStBl II 2017, 175, Rz 55, zu § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F. betreffend gewerbliche und 
vermögensverwaltende Tätigkeit).
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bb) Die Neuregelung enthält --wie § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F.-- keinerlei Ausnahmen von der sog. Abfärbewirkung. Im 
Gegenteil setzt der neue Satz 2 Alternative 1, wonach die umqualifizierende Wirkung unabhängig davon eintritt, ob 
aus der Tätigkeit i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG ein Gewinn oder Verlust erzielt wird, die vom erkennenden 
Senat in dem BFH-Urteil vom 12.04.2018 - IV R 5/15 (BFHE 261, 157, BStBl II 2020, 118, Rz 34 f.) vertretene 
Rechtsauffassung, nach der negative Einkünfte aus einer originär gewerblichen Tätigkeit nicht zur Umqualifizierung 
der vermögensverwaltenden Einkünfte einer GbR führen, mit Wirkung auch für das Streitjahr außer Kraft.
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b) Danach hat die Klägerin ausschließlich gewerbliche Einkünfte erzielt.34


Die Klägerin übte als GbR und damit als eine "andere Personengesellschaft" i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 EStG n.F. 
(z.B. BFH-Urteil in BFHE 259, 341, BStBl II 2018, 89, Rz 19, m.w.N., zu § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F.) zum einen eine 
vermögensverwaltende Tätigkeit, zum anderen mit dem Betrieb der PVA --was nicht in Streit steht-- eine originär 
gewerbliche Tätigkeit i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 EStG aus (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 16.09.2014 - 
X R 32/12, Rz 17, m.w.N., zur Gewerblichkeit des Betriebs einer PVA). Anhaltspunkte, die für eine untrennbare 
Verflechtung dieser beiden Tätigkeitsbereiche sprechen könnten, sind nicht ersichtlich. Vielmehr konnte die Klägerin 
ohne Weiteres ihre vermögensverwaltende Tätigkeit ohne die Stromerzeugung ausüben und umgekehrt. Zudem 
erzielte die Klägerin --was ebenfalls nicht streitig ist-- im vermögensverwaltenden Bereich (insbesondere) Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von ./. 19.775 €, im gewerblichen Bereich Einkünfte in Höhe 
von ./. 6.561 €. Da gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Alternative 1 EStG n.F. ausdrücklich auch originär gewerbliche 
Verluste einer Abfärbung auf die übrige Tätigkeit nicht entgegenstehen, hat die Klägerin insgesamt eine gewerbliche 
Tätigkeit ausgeübt und damit insgesamt gewerbliche Einkünfte erzielt.
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3. Die vom BFH für gemischt tätige freiberufliche Personengesellschaften entwickelte Geringfügigkeitsgrenze ist 
auch bei Anwendung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 EStG n.F. zu beachten (noch offen gelassen im BFH-
Urteil in BFHE 261, 157, BStBl II 2020, 118, Rz 36).
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a) Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat, soweit die Frage der Einschränkung der umqualifizierenden Wirkung 
des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F. ("Seitwärtsabfärbung") durch Anerkennung einer unschädlichen 
Geringfügigkeitsgrenze betroffen ist, verschiedene Phasen durchlaufen:
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Während in der ersten Phase eine Einschränkung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F. bei Geringfügigkeit der gewerblichen 
Tätigkeit abgelehnt wurde (z.B. BFH-Urteile vom 10.08.1994 - I R 133/93, BFHE 175, 357, BStBl II 1995, 171, unter 
II.2.b; in BFHE 186, 37, BStBl II 1998, 603), war die zweite Phase durch die grundsätzliche Anerkennung einer 
Geringfügigkeitsgrenze, d.h. die Ablehnung der umqualifizierenden Wirkung bei einem äußert geringen Anteil der 
originär gewerblichen Tätigkeit gekennzeichnet; es existierten jedoch keine festen Umsatzgrenzen zur Bestimmung 
des äußerst geringen Anteils (BFH-Urteile vom 11.08.1999 - XI R 12/98, BFHE 189, 419, BStBl II 2000, 229, unter 
II.3.: jedenfalls keine Umqualifizierung bei gewerblichen Umsätzen in Höhe von 1,25 % der Gesamtumsätze; vom 
29.11.2001 - IV R 91/99, BFHE 197, 400, BStBl II 2002, 221, unter 3.b cc; BFH-Beschluss vom 08.03.2004 - 
IV B 212/03, BFH/NV 2004, 954, unter 2.a und b: jedenfalls keine Umqualifizierung bei gewerblichen Umsätzen in 
Höhe von 2,81 % der Gesamtumsätze). In der dritten Phase quantifizierte der VIII. Senat des BFH mit seinen Urteilen 
vom 27.08.2014 für gemischt tätige freiberufliche Personengesellschaften klare Umsatzgrenzen für die 
Geringfügigkeitsgrenze. Danach ist eine die umqualifizierende Wirkung nicht auslösende gewerbliche Tätigkeit von 
äußerst geringem Ausmaß gegeben, wenn die originär gewerblichen Nettoumsatzerlöse 3 % der 
Gesamtnettoumsätze (relative Grenze) der Personengesellschaft und zugleich den Höchstbetrag von 24.500 € im 
Feststellungszeitraum (absolute Grenze) nicht übersteigen (BFH-Urteile vom 27.08.2014 - VIII R 16/11, BFHE 247, 
499, BStBl II 2015, 996, Rz 28, und VIII R 41/11, BFHE 247, 506, BStBl II 2015, 999, Rz 27; in BFHE 247, 513, BStBl II 
2015, 1002, Rz 53). Die letzte Phase ist durch das Urteil des erkennenden Senats in BFHE 261, 157, BStBl II 2020, 
118, Rz 34 bestimmt, wonach im Falle einer vermögensverwaltenden GbR (auch) negative Einkünfte aus einer 
gewerblichen Tätigkeit nicht zur Abfärbung führen.
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b) Der Gesetzgeber geht offenbar davon aus, dass die vom VIII. Senat des BFH entwickelte Geringfügigkeitsgrenze 
mit ihrer relativen und absoluten Grenze bei der Auslegung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 EStG n.F. zu 
beachten ist. So heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfs zu dieser Norm, die Änderung stelle sicher, 
"dass --mit Ausnahme der von der Rechtsprechung entwickelten und von der Finanzverwaltung angewandten 
Bagatellgrenzen-- nicht in jedem Jahr erneut zu prüfen ist, ob eine gewerbliche Abfärbung der Einkünfte 
anzunehmen ist" (BRDrucks 356/19, S. 104). Anhaltspunkte dafür, dass es dem Willen des Gesetzgebers entsprochen 
haben könnte, unterschiedliche Bagatellgrenzen in Abhängigkeit davon heranzuziehen, ob die Personengesellschaft 
neben der gewerblichen Tätigkeit eine Tätigkeit nach § 13 EStG, eine solche nach § 18 EStG oder eine 
vermögensverwaltende Tätigkeit ausübt, lassen sich der Begründung des Gesetzentwurfs nicht entnehmen. Denn die 
dort in Bezug genommene Ansicht der Finanzverwaltung verweist seit dem Veranlagungszeitraum 2015 in H 15.8 
Abs. 5 des Amtlichen Einkommensteuer-Handbuchs (EStH) 2015 unter dem Stichwort "Bagatellgrenze" auf die 
vorstehend genannten Urteile des VIII. Senats vom 27.08.2014, ohne danach zu unterscheiden, ob die 
Personengesellschaft neben ihrer originär gewerblichen Tätigkeit nach § 13 EStG, nach § 18 EStG oder 
vermögensverwaltend tätig ist.


39


c) Ausgehend von dieser Begründung des Gesetzentwurfs legt der erkennende Senat --trotz der weiterhin fehlenden 
Kodifizierung-- die Neuregelung dahin aus, dass die von der Rechtsprechung entwickelte Geringfügigkeitsgrenze mit 
ihrer relativen und absoluten Umsatzgrenze auch bei Anwendung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 EStG n.F. 
zu beachten ist (anderer Ansicht Stapperfend in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 15 EStG Rz 1426).
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Bereits § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F. enthielt keinerlei Ausnahmen von der sog. Abfärbewirkung. Gleichwohl hat der 
BFH --wie vorstehend dargestellt-- eine zu beachtende Geringfügigkeitsgrenze entwickelt, um die 
"Seitwärtsabfärbung" bei gewerblichen Tätigkeiten von äußerst geringem Ausmaß mit Blick auf den 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu begrenzen. Das BVerfG hat die darin zum Ausdruck kommende restriktive 
Auslegung dieser Norm durch den BFH unter Bezugnahme auf das BFH-Urteil in BFHE 189, 419, BStBl II 2000, 229 
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nicht nur nicht beanstandet, sondern als eines von mehreren Argumenten zur Begründung der Verfassungsmäßigkeit 
des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG in der für den Veranlagungszeitraum 1988 geltenden Fassung (= § 15 Abs. 3 Nr. 1 
Alternative 1 EStG a.F. nach Einfügung der Alternative 2 durch das JStG 2007) herangezogen (BVerfG-Beschluss vom 
15.01.2008 – 1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1, Rz 131). Diese Überlegungen sind auf § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 
EStG n.F. gleichermaßen übertragbar.


Etwas anderes ergibt sich nicht aus § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Alternative 1 EStG n.F. Nach dieser Regelung führt zwar 
jede originär gewerbliche Tätigkeit zur "Seitwärtsabfärbung", unabhängig davon, ob aus dieser Tätigkeit ein Gewinn 
oder Verlust erzielt wird. Damit wollte der Gesetzgeber aber --wie vorstehend aufgezeigt-- gerade nicht die bisherige 
Geringfügigkeitsgrenze beseitigen, sondern allein die im BFH-Urteil in BFHE 261, 157, BStBl II 2020, 118, Rz 34 f. 
vertretene Rechtsauffassung außer Kraft setzen, wonach gewerbliche Verluste (generell) nicht abfärben. § 15 Abs. 3 
Nr. 1 Satz 2 Alternative 1 EStG n.F. stellt damit lediglich klar, dass die abfärbende Wirkung durch die gewerbliche 
Tätigkeit und nicht durch das hieraus erzielte positive oder negative Ergebnis (Gewinn oder Verlust) ausgelöst wird. 
Dies bedeutet zugleich, dass die bisherige Geringfügigkeitsgrenze mit ihrer absoluten und relativen Umsatzgrenze 
sowohl bei Gewinnen als auch bei Verlusten zu beachten ist. Wird diese Bagatellgrenze überschritten, färben 
gewerbliche Gewinne und gewerbliche Verluste gleichermaßen ab.
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4. Der erkennende Senat sieht keinen Grund, die abfärbende Wirkung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 und 
Satz 2 Alternative 1 EStG n.F. für gemischt tätige vermögensverwaltende Personengesellschaften stärker 
einzuschränken, als dies bisher für gemischt tätige freiberufliche Personengesellschaften geschehen ist.
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Für gemischt tätige vermögensverwaltende Personengesellschaften ist keine höhere Bagatellgrenze anzusetzen 
(dazu a). Bei solchen Personengesellschaften ist der Prüfung der sog. Abfärbewirkung auch kein mehrjähriger 
Beobachtungszeitraum zugrunde zu legen (dazu b). Auch von Verfassungs wegen ist eine Neuausrichtung der 
Geringfügigkeitsgrenze nicht geboten (dazu c).
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a) Für gemischt tätige vermögensverwaltende Personengesellschaften ist keine höhere Bagatellgrenze anzusetzen 
(dies noch offen lassend BFH-Urteil in BFHE 261, 157, BStBl II 2020, 118, Rz 36).
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Bei solchen Personengesellschaften können die steuerrechtlichen Folgen infolge der Verstrickung der 
Wirtschaftsgüter im Betriebsvermögen zwar gravierender sein als bei gemischt freiberuflich oder land- und 
forstwirtschaftlich tätigen Personengesellschaften. Dies rechtfertigt aber keine unterschiedlichen Bagatellgrenzen. 
Dem Gesetzgeber kann die vorbezeichnete Problematik nicht verborgen geblieben sein; der Gesetzentwurf benennt 
es vielmehr als Ziel, dass eine Abfärbung neben u.a. freiberuflichen auch vermögensverwaltende Einkünfte erfasst 
(BRDrucks 356/19, S. 104). Es lassen sich weder § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG n.F. noch der Begründung des Gesetzentwurfs 
zu dieser Neuregelung Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass der Gesetzgeber für gemischt tätige 
vermögensverwaltende Personengesellschaften eine modifizierte Bagatellgrenze einführen wollte (dazu bereits 
vorstehend B.III.3.b). Zudem widerspräche eine modifizierte Bagatellgrenze für gemischt tätige 
vermögensverwaltende Personengesellschaften dem Sinn und Zweck des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG, die 
Einkünfteermittlung zu vereinfachen. So würden unterschiedliche Bagatellgrenzen zu weiteren 
Abgrenzungsschwierigkeiten führen (gleicher Ansicht Carlé/Bauschatz in Korn, § 15 EStG Rz 492.1; 
Stenert/Gravenhorst, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2020, 2505, 2507 f.). Es müsste das Konkurrenzverhältnis 
zwischen den verschiedenen Bagatellgrenzen geklärt werden, wenn die Personengesellschaft z.B. neben der originär 
gewerblichen Tätigkeit vermögensverwaltend und freiberuflich tätig ist; der angestrebte Vereinfachungseffekt wäre 
konterkariert. Im Übrigen lässt sich nicht belastbar quantifizieren, wie hoch die relative und/oder absolute Grenze bei 
vermögensverwaltenden Personengesellschaften zur Abfederung der eintretenden Folgen sein müsste. Es könnte 
wiederum nur eine griffweise Schätzung vorgenommen werden, die einer belastbaren Grundlage entbehrt.
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Vor diesem Hintergrund teilt der erkennende Senat auch nicht die in der mündlichen Verhandlung geäußerten 
Überlegungen der Klägerin, wonach bei gemischt tätigen vermögensverwaltenden Personengesellschaften auf die 
relative Grenze verzichtet werden und nur die absolute Grenze von 24.500 € zur Anwendung kommen oder in 
Anlehnung an § 9 Nr. 1 Satz 3 Buchst. b des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i.d.F. des Fondsstandortgesetzes vom 
03.06.2021 (BGBl I 2021, 1498) ausschließlich eine relative 10 %-Grenze zugrunde gelegt werden sollte. Ebenso 
entbehrt der Vorschlag des FA, wonach bei gemischt tätigen vermögensverwaltenden Personengesellschaften als 
typisierender Maßstab zur Bestimmung einer unschädlichen Tätigkeit von äußerst geringem Ausmaß die 
Nettoinvestitionssummen in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen miteinander zu vergleichen seien, nach Ansicht 
des erkennenden Senats einer tragfähigen Grundlage.


47


b) § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 und Satz 2 Alternative 1 EStG n.F. lässt es --entgegen der Auffassung der 
Klägerin-- auch nicht zu, die abfärbende Wirkung erst nach einem längeren (mehrjährigen) Beobachtungszeitraum 
(z.B. von drei Jahren) eintreten zu lassen (dies noch offen lassend BFH-Urteil in BFHE 261, 157, BStBl II 2020, 118, 
Rz 36).
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aa) Nach Ansicht der Klägerin dürfen gewerbliche Einkünfte erst nach einem längeren Beobachtungszeitraum zur 
Abfärbung führen, weil anderenfalls ein späterer Wegfall der bereits eingetretenen Abfärbewirkung zu einer 
Betriebsaufgabe führe (ähnlich Kanzler, Finanz-Rundschau 2015, 512; Wendt, Steuerberater-Jahrbuch 2015/2016, 35, 
42; Kahle/Braun, Deutsche Steuer-Zeitung 2019, 332).
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bb) Der Senat kann sich dieser Meinung im Ergebnis aus den gleichen Gründen nicht anschließen, die bereits gegen 
eine modifizierte Bagatellgrenze sprechen (dazu vorstehend B.III.4.a). Zudem ist nicht ersichtlich, auf welche 
Rechtsgrundlage sich unter Berücksichtigung des Prinzips der Abschnittsbesteuerung (Jahresbetrachtung) ein 
Beobachtungszeitraum stützen ließe, der über einen Veranlagungszeitraum (ein Kalenderjahr) hinausgeht. Im 
Übrigen würde das Problem der Betriebsaufgabe (infolge "Entstrickung") auch durch Einführung eines 
Beobachtungszeitraums nicht gänzlich gelöst, sondern lediglich entschärft und ggf. auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben.
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c) Auch von Verfassungs wegen ist eine Neuausrichtung der Geringfügigkeitsgrenze nicht geboten (dazu B.IV.1.; 
anderer Ansicht noch BFH-Urteil in BFHE 261, 157, BStBl II 2020, 118, Rz 34 ff., zu § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F. für 
gewerbliche Verluste einer ansonsten vermögensverwaltend tätigen GbR).
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5. Nach Anwendung vorstehend genannter Grundsätze bleibt es bei der seitwärts abfärbenden Wirkung. Die Klägerin 
hat aus der originär gewerblichen Tätigkeit Nettoumsätze von 8.472 € erzielt. Diese Umsätze machten 7,46 % der 
Gesamtnettoumsätze (113.484 €) aus. Sie blieben zwar unterhalb der absoluten Umsatzgrenze von 24.500 €, 
überschritten aber deutlich die relative Bagatellgrenze von 3 % der Gesamtnettoumsätze.
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IV. Eine Aussetzung des Verfahrens nach § 74 FGO in Verbindung mit einer Vorlage des Rechtsstreits an das BVerfG 
nach Art. 100 Abs.  1 Satz 1 GG kommt nicht in Betracht. Der erkennende Senat ist weder von der 
Verfassungswidrigkeit des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 und Satz 2 Alternative 1 EStG n.F. (dazu 1.) noch von 
der Verfassungswidrigkeit der in § 52 Abs. 23 Satz 1 EStG n.F. angeordneten rückwirkenden Geltung des § 15 Abs. 3 
Nr. 1 Satz 2 Alternative 1 EStG n.F. (dazu 2.) überzeugt.
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1. § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 und Satz 2 Alternative 1 EStG n.F. sind mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar (ebenso 
Schmidt/Wacker, a.a.O., § 15 Rz 188; anderer Ansicht Stenert/Gravenhorst, DStR 2020, 2505, 2510 f.; Carlé/Bauschatz 
in Korn, § 15 EStG Rz 498.2).
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Die vom BVerfG in seinem Beschluss in BVerfGE 120, 1, Rz 117 ff. zur Verfassungsmäßigkeit des § 15 Abs. 3 Nr. 1 
EStG in der für den Veranlagungszeitraum 1988 geltenden Fassung (= § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 EStG a.F. nach 
Einfügung der Alternative 2 durch das JStG 2007) dargelegten Gründe für eine Vereinbarkeit der Abfärberegelung mit 
Art. 3 Abs. 1 GG sind auch für § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 EStG n.F. weiterhin gültig (dazu a). § 15 Abs. 3 
Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 EStG n.F. ist auch nicht verfassungswidrig, soweit die originär gewerbliche Tätigkeit eine 
im Übrigen vermögensverwaltend tätige Personengesellschaft infiziert (dazu b). Dies gilt auch dann, wenn die 
gemischt tätige vermögensverwaltende Personengesellschaft in ihrem gewerblichen Bereich einen Verlust (§ 15 
Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Alternative 1 EStG n.F.) erzielt (dazu c).
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a) Die vom BVerfG dargelegten, für die Verfassungsmäßigkeit der Abfärberegelung sprechenden Gründe gelten auch 
für § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 EStG n.F. unverändert fort. Denn die vom BVerfG geprüfte Vorschrift stimmt 
inhaltlich mit dem im Streitfall anwendbaren § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 EStG n.F. überein. Wie dargelegt 
(dazu vorstehend B.III.3.c), geht der erkennende Senat davon aus, dass die bisherige Bagatellgrenze mit ihrer 
relativen und absoluten Umsatzgrenze auch bei § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 EStG n.F. zu beachten ist. 
Deshalb ist unter Zugrundelegung der vom BVerfG entwickelten Maßstäbe auch die in der Neufassung geregelte 
Abfärbewirkung verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.
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b) § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 EStG n.F. ist auch verfassungskonform, soweit diese Vorschrift die 
umqualifizierende Wirkung auf gemischt tätige vermögensverwaltende Personengesellschaften betrifft.
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aa) Die Entscheidung des BVerfG in BVerfGE 120, 1 betrifft zwar die umqualifizierende Wirkung einer originär 
gewerblichen Tätigkeit auf eine im Übrigen freiberuflich tätige Personengesellschaft. Das BVerfG hat seine 
Ausführungen aber nicht auf diese Einkunftsart beschränkt, sondern in seine Überlegungen wiederholt auch 
gemischt tätige vermögensverwaltende Personengesellschaften einbezogen. Im Wesentlichen hat das BVerfG in 
seinem Beschluss in BVerfGE 120, 1 ausgeführt, dass die Abfärberegelung zwar zu einer Ungleichbehandlung von 
Personengesellschaften gegenüber Einzelunternehmern führe (a.a.O., Rz 110). Hierin liege aber kein Verstoß gegen 
Art. 3 Abs. 1 GG. So habe der Gesetzgeber mit der Regelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F. legitime Zwecke --zum 
einen die Vereinfachung der Einkünfteermittlung gemischt tätiger Personengesellschaften (a.a.O., Rz 118 ff.), zum 
anderen die Erhaltung der Substanz der Gewerbesteuer (a.a.O., Rz 125)-- verfolgt. Soweit die Vereinfachung bei der 
Einkünfteermittlung betroffen ist, hat das BVerfG betont, dass sich ansonsten gerade bei gemischt tätigen 
vermögensverwaltenden Personengesellschaften durch die notwendige Bildung unterschiedlicher Vermögensmassen 
(Privatvermögen/Betriebsvermögen) die Probleme weiter verschärfen würden (a.a.O., Rz 120 f.). Zudem stünden die 
mit der Typisierung der Regelung für die Personengesellschaften verbundenen Nachteile in einem vertretbaren 
Verhältnis zu den mit der Regelung verfolgten Zielen (a.a.O., Rz 130 ff.). So werde die zusätzliche Belastung u.a. 
durch eine restriktive Interpretation der Vorschrift durch den BFH (a.a.O., Rz 131) und vor allem durch die 
Möglichkeit gemildert, der Abfärberegelung durch die risikolose und ohne großen Aufwand durchzuführende 
Gründung einer zweiten personenidentischen Personengesellschaft auszuweichen (a.a.O., Rz 132 ff.). Im Übrigen 
eröffne die Freiheit im Ergreifen der beschriebenen Gestaltungsmöglichkeit dem Steuerschuldner die Option, es bei 
der Abfärbewirkung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F. zu belassen, wenn dies für ihn günstiger sei. Denn es dürfe nicht 
übersehen werden, dass die mit der Abfärberegelung verbundene Gewerblichkeit --insbesondere bei der 
Umqualifizierung von Einkünften aus Vermögensverwaltung-- auch zu steuerlichen Vorteilen führen könne (a.a.O., 
Rz 138).
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Diese Ausführungen enthalten keine Anhaltspunkte dafür, dass verfassungsrechtlich unterschiedliche Maßstäbe in 
Abhängigkeit von der Art der umzuqualifizierenden Tätigkeit geboten sind.
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bb) Die von der Klägerin erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Argumentation, wonach das 
Ausgliederungsmodell als solches bei Nutzungsüberlassungen zwischen einer vermögensverwaltend und einer 
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gewerblich tätigen Schwesterpersonengesellschaft neue Risiken berge, führt zu keiner abweichenden 
verfassungsrechtlichen Beurteilung. Überlässt die vermögensverwaltende Personengesellschaft die wesentlichen 
Betriebsgrundlagen der gewerblich tätigen Schwesterpersonengesellschaft unentgeltlich oder zu einem nicht 
kostendeckenden Entgelt, erzielt sie grundsätzlich mangels Gewinnerzielungsabsicht keine gewerblichen Einkünfte 
aufgrund einer mitunternehmerischen Betriebsaufspaltung (BFH-Urteil in BFHE 261, 157, BStBl II 2020, 118, 
Rz 23 ff.); es bleibt also bei der vermögensverwaltenden Tätigkeit. Zwar können in einem solchen Fall die der 
gewerblich tätigen Schwesterpersonengesellschaft zur Nutzung überlassenen Wirtschaftsgüter ggf. 
Sonderbetriebsvermögen (I) bei der letztgenannten Personengesellschaft sein (vgl. BFH-Urteile vom 16.06.1994 - 
IV R 48/93, BFHE 175, 109, BStBl II 1996, 82, unter I.3.a; vom 10.11.2005 - IV R 29/04, BFHE 211, 305, BStBl II 2006, 
173, unter 2.d aa). Dies ist aber eine Folge des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 2 EStG und der bei 
vermögensverwaltenden Personengesellschaften zur Anwendung kommenden Bruchteilsbetrachtung (§ 39 Abs. 2 
Nr. 2 AO) und keine Folge der Abfärbewirkung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG. Im Übrigen hat auch bereits das BVerfG das 
Problem einer mitunternehmerischen Betriebsaufspaltung gesehen und nicht als durchgreifend erachtet (BVerfG-
Beschluss in BVerfGE 120, 1, Rz 135).


c) Ebenso ist die Regelung in § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Alternative 1 EStG n.F. verfassungskonform, soweit die 
gemischt tätige vermögensverwaltende Personengesellschaft im gewerblichen Bereich nach den 
einkommensteuerrechtlichen Gewinnermittlungsvorschriften einen Verlust erzielt. Denn auch für diesen Fall ist die 
Ungleichbehandlung von Einzelunternehmern und Personengesellschaften --entgegen der Meinung der 
Klägerin-- verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Soweit der Senat in seinem Urteil in BFHE 261, 157, BStBl II 
2020, 118, Rz 35 zu § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F. noch eine andere Auffassung vertreten hat, hält er daran nicht mehr 
fest.
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aa) Der von § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 EStG n.F. weiterhin angestrebte Zweck einer vereinfachten 
Einkünfteermittlung entfällt nicht deshalb, weil eine gemischt tätige vermögensverwaltende Personengesellschaft 
handelsrechtlich ggf. nicht zur Buchführung und zur Bilanzierung verpflichtet ist (vgl. z.B. Stenert/Gravenhorst, DStR 
2020, 2505, 2511, zur Einkünfteermittlung vermögensverwaltender Personengesellschaften). Denn unabhängig von 
der Methode der Einkünfteermittlung ergeben sich --wie auch das BVerfG betont hat (dazu oben B.IV.1.b)-- gerade bei 
gemischt tätigen vermögensverwaltenden Personengesellschaften Abgrenzungsschwierigkeiten, die § 15 Abs. 3 Nr. 1 
Satz 1 Alternative 1 EStG n.F. vermeiden will. Es müssten im Gesellschaftsvermögen verschiedene 
Vermögensbereiche --Privatvermögen und Betriebsvermögen-- gebildet und die Wirtschaftsgüter sowie die durch die 
einzelnen Tätigkeitsbereiche veranlassten Einnahmen und Aufwendungen diesen Bereichen zugeordnet werden. 
Zudem kämen --je nach betroffenem Vermögensbereich-- unterschiedliche Einkünfteermittlungsvorschriften zur 
Anwendung (z.B. allgemeine Steuerpflicht bei Veräußerung von Betriebsvermögen versus partielle Steuerpflicht bei 
Veräußerung von Privatvermögen nach § 17 und § 23 EStG; keine Einlagen und Entnahmen sowie keine Anwendung 
der §§ 6b, 6c, 7g EStG bei Überschusseinkünften). Diese Abgrenzung würde besondere Bedeutung dann erlangen, 
wenn es dem Steuerpflichtigen gerade darum ginge, die abfärbende Wirkung durch Erzielen eines gewerblichen 
Verlusts zu vermeiden. Damit wäre der von der "Seitwärtsabfärbung" bezweckte Effekt einer vereinfachten 
Einkünfteermittlung gefährdet. Im Übrigen war dieser Vereinfachungseffekt auch Grund dafür, dass der VIII. Senat 
des BFH in seinen Urteilen vom 27.08.2014 die Bagatellgrenze anhand von Umsatzgrenzen, nicht anhand von 
Gewinngrenzen konkretisiert hat (z.B. BFH-Urteil in BFHE 247, 513, BStBl II 2015, 1002, Rz 63).
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bb) Auch der weiterhin von § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 1 EStG n.F. bezweckte Schutz des 
Gewerbesteueraufkommens entfällt nicht schon dann, wenn die gemischt tätige vermögensverwaltende 
Personengesellschaft aus der gewerblichen Tätigkeit einen Verlust erzielt.
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Soweit es in der Begründung des Gesetzentwurfs der Neuregelung hierzu heißt, die Begründung des BFH, die 
gewerbliche Abfärbetheorie diene ausschließlich der Sicherung des Gewerbesteueraufkommens, welches bei 
Verlusten nicht gefährdet sei, überzeuge nicht, da es z.B. aufgrund von Hinzurechnungen auch im Verlustfall zu einer 
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Gewerbesteuerfestsetzung kommen könne (BRDrucks 356/19, S. 104), kann diese Begründung der Neuregelung 
ihrerseits nur dann überzeugen, wenn man eine "Entfärbung" der gewerblichen Einkünfte (des gewerblichen Verlusts) 
annehmen wollte. Verneint man hingegen eine "Entfärbung", kann es trotz eines einkommensteuerrechtlichen 
gewerblichen Verlusts infolge der ggf. in diesem Bereich vorzunehmenden gewerbesteuerrechtlichen 
Hinzurechnungen gleichwohl zu einem positiven Gewerbeertrag und damit zu einer positiven 
Gewerbesteuerfestsetzung kommen.


Das Gewerbesteueraufkommen ist aber bei fehlender Abfärbung schon dadurch gefährdet, dass Aufwendungen aus 
dem vermögensverwaltenden Bereich in den gewerblichen Bereich verlagert werden könnten und dadurch überhaupt 
ein gewerblicher Verlust entstehen oder sich ein nach § 10a GewStG nutzbarer gewerblicher Verlust erhöhen würde.
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2. a) Die in § 52 Abs. 23 Satz 1 EStG n.F. angeordnete rückwirkende Geltung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Alternative 1 
EStG n.F. auch für das Streitjahr stellt eine "echte" Rückwirkung dar (dazu aa), die verfassungsrechtlich 
ausnahmsweise nicht zu beanstanden ist (dazu bb und cc).
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aa) Eine Rechtsnorm entfaltet "echte" Rückwirkung, wenn ihre Rechtsfolge mit belastender Wirkung schon für vor 
dem Zeitpunkt ihrer Verkündung bereits abgeschlossene Tatbestände gelten soll (z.B. BVerfG-Beschlüsse vom 
07.07.2010 - 2 BvL 14/02, 2 BvL 2/04, 2 BvL 13/05, BVerfGE 127, 1, Rz 56; vom 25.03.2021 - 2 BvL 1/11, BVerfGE 
157, 177, Rz 52; vom 30.06.2020 - 1 BvR 1679/17, 1 BvR 2190/17, BVerfGE 155, 238, Rz 129). Danach liegt im 
Steuerrecht eine "echte" Rückwirkung vor, wenn der Gesetzgeber eine bereits entstandene Steuerschuld nachträglich 
abändert (BVerfG-Beschluss vom 10.10.2012 - 1 BvL 6/07, BVerfGE 132, 302, Rz 44, m.w.N.). Für den Bereich des 
Einkommensteuerrechts bedeutet dies, dass die Änderung von Normen mit Wirkung für einen abgeschlossenen 
Veranlagungszeitraum der Kategorie der "echten" Rückwirkung zuzuordnen ist; denn nach § 38 AO i.V.m. § 36 Abs. 1 
EStG entsteht die Einkommensteuer mit dem Ablauf des Veranlagungszeitraums, d.h. des Kalenderjahres (§ 25 Abs. 1 
EStG).


67


So verhält es sich im Streitfall. § 52 Abs. 23 Satz 1 EStG n.F. ordnet die Geltung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 
Alternative 1 EStG n.F. für Veranlagungszeiträume vor 2019 und damit für solche an, die im Zeitpunkt der 
Gesetzesverkündung am 17.12.2019 bereits abgeschlossen waren. Im Streitfall ist über den Veranlagungszeitraum 
(bzw. Feststellungszeitraum) 2012 zu entscheiden. Damit hat der Gesetzgeber mit § 52 Abs. 23 Satz 1 EStG n.F. die 
bereits entstandene Einkommensteuer 2012 nachträglich abgeändert.


68


bb) Diese "echte" Rückwirkung ist ausnahmsweise verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (ebenso BeckOK 
EStG/Schenke, 13. Ed. [01.07.2022], EStG § 15 Rz 2287; dies bezweifelnd Krumm in Kirchhof/Seer, EStG, 21. Aufl., 
§ 15 Rz 144a; anderer Ansicht HHR/Stapperfend, § 15 EStG Rz 1402; Stenert/Gravenhorst, DStR 2020, 2505, 2512 f.; 
Carlé/Bauschatz in Korn, § 15 EStG Rz 498.2).
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Der Gesetzgeber hat mit § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Alternative 1. i.V.m. § 52 Abs. 23 Satz 1 EStG n.F. unter Beachtung 
der für rückwirkende Gesetzesänderungen geltenden verfassungsrechtlichen Vorgaben (dazu (1)) zulässig eine 
Rechtslage festgeschrieben, die vor dem BFH-Urteil in BFHE 261, 157, BStBl II 2020, 118 einer gefestigten 
höchstrichterlichen Rechtsprechung und einheitlichen Rechtspraxis entsprochen hat (dazu (2)). Ebenso war das 
vorstehend genannte Urteil des IV. Senats des BFH in BFHE 261, 157, BStBl II 2020, 118 nicht geeignet, Vertrauen 
dahingehend zu erzeugen, das bei gemischt tätigen vermögensverwaltenden Personengesellschaften Verluste im 
gewerblichen Bereich nicht abfärben (dazu (3)).
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(1) Gesetze mit "echter" Rückwirkung, die die Rechtsfolge eines der Vergangenheit zugehörigen Verhaltens 
nachträglich belastend ändern, sind verfassungsrechtlich grundsätzlich unzulässig (ständige Rechtsprechung des 
BVerfG, z.B. Beschluss in BVerfGE 127, 1, Rz 56, m.w.N.). Belastende Steuergesetze dürfen ihre Wirksamkeit 
grundsätzlich nicht auf bereits abgeschlossene Tatbestände erstrecken; der Gesetzgeber darf daran nicht 
ungünstigere Folgen knüpfen als diejenigen, von denen der Bürger bei seinen Dispositionen ausgehen durfte. Nach 
der Rechtsprechung des BVerfG sind aber --ohne dass dies abschließend wäre-- Fallgruppen anerkannt, in denen das 
rechtsstaatliche Rückwirkungsverbot durchbrochen ist (BVerfG-Beschluss vom 15.10.2008 - 1 BvR 1138/06, BVerfGK 
14, 338, Rz 14, m.w.N.). So tritt das Rückwirkungsverbot, das seinen Grund im Vertrauensschutz hat, namentlich dann 
zurück, wenn sich kein schützenswertes Vertrauen auf den Bestand des geltenden Rechts bilden konnte, etwa weil 
die Rechtslage unklar und verworren war (z.B. BVerfG-Beschluss in BVerfGK 14, 338, Rz 14, m.w.N.) oder weil ein 
Zustand allgemeiner und erheblicher Rechtsunsicherheit eingetreten war und für eine Vielzahl Betroffener 
Unklarheit darüber herrschte, was rechtens sei (z.B. BVerfG-Beschluss vom 02.05.2012 - 2 BvL 5/10, BVerfGE 131, 20, 
Rz 77, m.w.N.). Dem Gesetzgeber ist es unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes erst recht 
verfassungsrechtlich nicht verwehrt, eine Rechtslage rückwirkend festzuschreiben, die vor einer 
Rechtsprechungsänderung einer gefestigten Rechtsprechung und einheitlichen Rechtspraxis entsprach (BVerfG-
Beschluss in BVerfGK 14, 338, Rz 19). Ein schutzwürdiges Vertrauen in eine bestimmte Rechtslage aufgrund 
höchstrichterlicher Rechtsprechung kann allenfalls bei gefestigter, langjähriger Rechtsprechung entstehen (BVerfG-
Beschluss vom 21.07.2010 - 1 BvL 11/06, 1 BvL 12/06, 1 BvL 13/06, 1 BvR 2530/05, BVerfGE 126, 369, Rz 79). 
Hingegen rechtfertigt allein die Auslegungsbedürftigkeit einer Norm nicht deren rückwirkende Änderung (BVerfG-
Beschluss in BVerfGE 135, 1, Rz 67).


(2) Die Klägerin konnte im Streitjahr nicht auf die zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte und nicht ohne Weiteres 
erwartbare Rechtslage vertrauen, die erst durch das Urteil des IV. Senats des BFH in BFHE 261, 157, BStBl II 2020, 
118 geschaffen wurde.
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(2.1.) Als die Klägerin ihre Dispositionen im Zeitraum von 2010 bis 2012 traf (Errichtung der PVA, mangelnde 
Ausgliederung auf eine eigenständige Personengesellschaft), vertrat die höchstrichterliche Rechtsprechung --wie 
bereits unter B.III.3.a dargelegt-- zu § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F. die Auffassung, dass nur eine gewerbliche Tätigkeit 
von äußerst geringem Ausmaß nicht abfärbt. Dabei bestimmte die Rechtsprechung das "äußerst geringe Ausmaß" 
anhand der auf die gewerbliche Tätigkeit entfallenden Umsätze im Verhältnis zu den Gesamtumsätzen, nicht anhand 
der im gewerblichen Bereich erzielten Einkünfte. So lag bei den von der Rechtsprechung entschiedenen Fällen, in 
denen ausnahmsweise eine umqualifizierende Wirkung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F. abgelehnt wurde, der Anteil 
der gewerblichen Umsätze weit unter 5 % der Gesamtumsätze (dazu oben B.III.3.a). Diese Rechtsprechung war dem 
Grunde nach auch von der Finanzverwaltung akzeptiert und fand sich seit dem Veranlagungszeitraum 2000 in H 138 
Abs. 5 EStH 2000, ab dem Veranlagungszeitraum 2005 inhaltlich unverändert in H 15.8 Abs. 5 EStH unter dem 
Stichwort "Geringfügige gewerbliche Tätigkeit". Der BFH hat diese Bagatellgrenze im Jahr 2014 bezüglich der 
Umsatzgrenzen weiter konkretisiert und eine feste relative (3 %) und absolute (24.500 €) Grenze geschaffen (dazu 
oben B.III.3.a). Auch diese Rechtsprechung wurde von der Finanzverwaltung akzeptiert und wird seit dem 
Veranlagungszeitraum 2015 in H 15.8 Abs. 5 EStH 2015 unter dem Stichwort "Bagatellgrenze" wiedergegeben.
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Danach konnte sich bei einem gewerblichen Umsatzanteil von 7,46 % der Gesamt(netto)umsätze --wie im 
Streitfall-- unter Berücksichtigung der damals geltenden Gesetzesinterpretation kein schutzwürdiges Vertrauen 
bilden. Auch wenn im Streitjahr noch keine von der Rechtsprechung entwickelten festen Umsatzgrenzen zur 
Bestimmung einer gewerblichen Tätigkeit von äußerst geringem Umfang existierten und diesbezüglich eine gewisse 
Rechtsunsicherheit herrschte, bestanden jedenfalls keine Anhaltspunkte dafür, dass gewerbliche Verluste generell 
nicht abfärben sollten.


74


(2.2.) Der Klägerin wurde auch nicht deshalb eine schutzwürdige Position entzogen, weil der Gesetzgeber mit § 52 
Abs. 23 Satz 1 EStG n.F. rückwirkend unerlaubt eine von ihm missbilligte Gesetzesauslegung durch den BFH beseitigt 
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210200?
type=1646225765]


hätte. Vielmehr hat der Gesetzgeber durch die Neuregelung verfassungskonform die durch das BFH-Urteil in BFHE 
261, 157, BStBl II 2020, 118 für gemischt tätige Personengesellschaften, die im gewerblichen Bereich einen Verlust 
erzielt haben, erfolgte Rechtsprechungsänderung rückwirkend beseitigt.


Entgegen der Auffassung der Klägerin lässt sich das genannte BFH-Urteil in BFHE 261, 157, BStBl II 2020, 118 nicht 
als eine folgerichtige Fortentwicklung der zu diesem Zeitpunkt in Rechtsprechung und Finanzverwaltung 
anerkannten Geringfügigkeitsgrenze für gemischt tätige vermögensverwaltende Personengesellschaften begreifen; 
insbesondere sind durch dieses Urteil keine Zweifelsfragen bei der Anwendung der Bagatellgrenze beseitigt worden. 
Vielmehr ist hierdurch für Fälle eines Verlusts im gewerblichen Bereich die Rechtsprechung geändert worden. Denn 
das Urteil verfolgt einen neuen methodischen Ansatz bei der Auslegung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG a.F. Bis zum 
Ergehen dieses Urteils blieb mit der Bagatellgrenze eine originär gewerbliche Tätigkeit von äußert geringem 
Ausmaß --diese wiederum bestimmt anhand einfach zu ermittelnder objektiver Umsatzgrenzen-- unberücksichtigt. 
Dabei haben die höchstrichterliche Rechtsprechung und die Finanzverwaltung nicht danach differenziert, ob aus der 
auch gewerblichen Tätigkeit ein Gewinn oder ein Verlust erzielt wird. Das Abstellen auf gewerbliche Verluste in dem 
BFH-Urteil in BFHE 261, 157, BStBl II 2020, 118 bedeutet damit die Einführung eines neuen Kriteriums, welches 
sowohl von der Höhe dieser (negativen) Einkünfte als auch vom Umfang der gewerblichen Tätigkeit unabhängig ist.
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Bei gemischt tätigen vermögensverwaltenden Personengesellschaften konnte auch nicht berechtigterweise eine 
derartige Rechtsprechungsänderung erwartet werden. So drängte sich die vom erkennenden Senat in seinem Urteil 
in BFHE 261, 157, BStBl II 2020, 118 angeführte Argumentation, weshalb Verluste im gewerblichen Bereich nicht 
abfärben sollen, nicht ohne Weiteres auf.
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(3) Schließlich konnte aus dem BFH-Urteil in BFHE 261, 157, BStBl II 2020, 118 auch kein schutzwürdiges Vertrauen 
der Klägerin in den Fortbestand der dadurch geschaffenen Rechtslage entstehen. Eine gefestigte, langjährige 
höchstrichterliche Rechtsprechung, wonach bei gemischt tätigen vermögensverwaltenden Personengesellschaften 
Verluste im gewerblichen Bereich nicht abfärben, existierte nicht. Das Urteil in BFHE 261, 157, BStBl II 2020, 118 
blieb eine nicht bestätigte Einzelfallentscheidung des BFH. Die Finanzverwaltung hat das am 04.07.2018 
veröffentlichte Urteil zunächst nicht im BStBl II abgedruckt. Bereits im August 2019 hat die Bundesregierung dem 
Bundesrat den Entwurf eines WElektroMobFördG zugeleitet, der u.a. den Entwurf eines § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG n.F. 
enthielt (BRDrucks 356/19). Dieses Gesetz beschloss der Deutsche Bundestag abschließend am 07.11.2019 
(Plenarprotokoll 19/124, S. 15383, 15400), der Bundesrat stimmte am 29.11.2019 zu (BRDrucks 552/19, S. 1). § 15 
Abs. 3 Nr. 1 und § 52 Abs. 23 Satz 1 EStG n.F. traten am 18.12.2019 in Kraft (Art. 39 Abs. 1 WElektroMobFördG).
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b) Danach kann dahinstehen, ob sich die Abfärbewirkung der gewerblichen Verluste der Klägerin selbst bei 
Verfassungswidrigkeit der in § 52 Abs. 23 Satz 1 EStG n.F. angeordneten rückwirkenden Geltung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 
Satz 2 Alternative 1 EStG n.F. daraus hätte ergeben können, dass --nunmehr nach Aufgabe der im Senatsurteil in 
BFHE 261, 157, BStBl II 2020, 118, Rz 34 f. vertretenen Rechtsauffassung-- bereits § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alternative 1 
EStG a.F. (i.d.F. des JStG 2007) zu dem gleichen Ergebnis geführt hätte.
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V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 1, § 135 Abs. 2 FGO.80








Urteil vom 29. Juni 2022, III R 19/21 
Erweiterte Kürzung bei Überlassung von Gewerberäumen an geringfügig beteiligte Genossin


ECLI:DE:BFH:2022:U.290622.IIIR19.21.0


BFH III. Senat


GewStG § 9 Nr 1, GewStG § 11 Abs 1 S 3 Nr 1, GG Art 20 Abs 3, GewStG VZ 2014 , GewStG VZ 2015 , GewStG VZ 2016 


vorgehend FG Düsseldorf, 22. April 2021, Az: 9 K 2652/19 G,F


Leitsätze


1. Die Überlassung relativ unwesentlichen Grundbesitzes an eine mit nur etwa 1/6000 beteiligte Genossin, den diese für 
ihren Gewerbebetrieb nutzt, steht auch dann der erweiterten Kürzung bei der Genossenschaft entgegen, wenn der von 
ihrem Betrieb erzielte Gewerbeertrag den Freibetrag des § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG nicht erreicht.


2. Eine Gesamtbetrachtung, wonach das Zusammenkommen mehrerer "Bagatellaspekte" die Nichtanwendung des § 9 Nr. 1 
Satz 5 Nr. 1 GewStG rechtfertigt, obwohl diese für sich --einzeln genommen-- die Nichtanwendung der Vorschrift nicht 
rechtfertigen würden, scheidet aus.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 22.04.2021 - 9 K 2652/19 G,F 
aufgehoben.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


Streitig ist die erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags (§ 9 Nr. 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes --GewStG--) der 
Klägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin), einer eingetragenen Genossenschaft.


1


Die Klägerin war in den Streitjahren (2014 bis 2016) ausschließlich mit der Vermietung von Grundstücken befasst, 
und zwar sowohl von Wohnungen als auch gewerblich genutzten Flächen. Einer ihrer gewerblichen Mieter (B) hatte 
seit dem Sommer 2012 von der Klägerin Räume gemietet, in denen sie ein Einzelhandelsgeschäft betrieb. Mit 
diesem Gewerbe erzielte B Gewinne, die den gewerbesteuerlichen Freibetrag des § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG 
nicht erreichten.


2


Im Jahre 2014 trat B an die Klägerin mit dem Wunsch heran, eine Wohnung für sich zu mieten. Sie wurde darauf 
verwiesen, dass die Klägerin nach ihrer Satzung Wohnungen "in erster Linie" an ihre Genossenschaftsmitglieder 
vermiete. B erwarb daraufhin am ...12.2014 (Datum der Zustimmung zur Beitrittserklärung) einen Geschäftsanteil von 
… €. Am ...01.2015 wurde ihr von der Klägerin eine Wohnung überlassen.
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Entscheidungsgründe


Die Klägerin hatte am 31.12.2016 fast 6 000 Mitglieder; in den Jahren davor waren es ähnlich viele. Der Anteil der 
Mieterin B an der Genossenschaft betrug am 31.12.2016, beruhend auf ihrer für … € erworbenen Mitgliedschaft, 
lediglich 0,0168 %. Außer B waren keine weiteren gewerblichen Mieter als Genossen beteiligt.
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Die Klägerin hatte laufend Anträge auf die sog. erweiterte Kürzung ihres Gewerbeertrags nach § 9 Nr. 1 Satz 2 
GewStG gestellt. Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt --FA--) vertrat im Anschluss an eine Betriebsprüfung 
unter Verweis auf das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 07.04.2005 - IV R 34/03 (BFHE 209, 133, BStBl II 2005, 
576) die Auffassung, das gesetzliche Merkmal des "Dienens" des Grundbesitzes für Zwecke des Gewerbebetriebes 
einer Genossin sei objektiv erfüllt worden. Auch ein sog. Zwergenanteil wie im Falle der Mieterin B stehe der 
erweiterten Kürzung des Gewerbeertrags nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG wegen § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG 
entgegen.
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Die Einsprüche der Klägerin gegen die aufgrund der Betriebsprüfung am 19.02.2019 ergangenen Gewerbesteuer-
Messbescheide für 2014 bis 2016 und die gesonderten Feststellungen der vortragsfähigen Gewerbeverluste auf den 
31.12.2014 bis 31.12.2016 wurden als unbegründet zurückgewiesen.
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Zur Begründung ihrer dagegen gerichteten Klage trug die Klägerin vor, der Genossenschaftsanteil der B habe allein 
mit der Wohnungsüberlassung in Zusammenhang gestanden. Eine Verweigerung der Mitgliedschaft wie auch der 
Wohnungsvermietung zwecks Vermeidung etwaiger gewerbesteuerlicher Nachteile sei wegen des aus § 2 Abs. 1 
Nr. 8 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes folgenden Diskriminierungsverbots nicht möglich gewesen. Der 
Genossenschaftsanteil habe nicht dem Gewerbe der Mieterin gedient und sei deshalb von ihr auch nicht als 
Betriebsvermögen behandelt worden. Als Genossin sei B auch keine Mitunternehmerin gewesen. Außerdem habe sie 
wegen ihrer geringfügigen Beteiligung keinen Einfluss auf ihren --der Klägerin-- Betrieb nehmen können; es habe 
sich um eine einflusslose "Mini-Beteiligung" gehandelt. Da B ein Kleingewerbe betreibe, bei dem keine 
Gewerbesteuer angefallen sei, sei der Sinn und Zweck der Einschränkung des § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG nicht 
erfüllt.
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Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht (FG) entschied, bei einer Genossenschaft, die neben Wohnungen auch 
gewerblich genutzte Flächen vermiete, sei eine erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags auch dann vorzunehmen, 
wenn deren Grundbesitz zu einem Teil dem Gewerbebetrieb einer Genossin diene, die zu weniger als 1 % an der 
Genossenschaft beteiligt sei, dieser Beteiligung nur geringe Bedeutung zukomme und die Genossin selbst keiner 
Gewerbesteuerbelastung ausgesetzt sei. § 9 Nr. 1 Satz 5 GewStG bedürfe bei einer derartigen Bagatellbeteiligung 
einer Einschränkung.
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Das FA rügt die Verletzung materiellen Bundesrechts.9


Das FA beantragt,
unter Aufhebung des Urteils vom 22.04.2021 die Klage als unbegründet abzuweisen.
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Die Klägerin beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.
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II.


Die Revision des FA ist begründet; sie führt zur Aufhebung des FG-Urteils und Abweisung der Klage (§ 126 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG hat zu Unrecht angenommen, dass der Klägerin die 
erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 i.V.m. Satz 5 GewStG zu gewähren ist.
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1. Die Klägerin erfüllt unstreitig die in § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG normierten Voraussetzungen der sog. erweiterten 
Kürzung, da sie ausschließlich eigenen Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen 
verwaltet und nutzt. Daher wäre nach dieser Vorschrift die Summe ihres Gewinns und der Hinzurechnungen aufgrund 
ihrer Anträge nicht lediglich gemäß § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG um einen Hundertsatz vom Einheitswert, sondern um 
den Teil des Gewerbeertrags zu kürzen, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt 
(BFH-Urteil vom 18.04.2000 - VIII R 68/98, BFHE 192, 100, BStBl II 2001, 359).
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2. Der erweiterten Kürzung steht jedoch § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG entgegen, da die Klägerin einen Teil ihres 
Grundbesitzes an eine ihrer Genossinnen vermietet, den diese für ihren Gewerbebetrieb nutzt.
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a) Die Inanspruchnahme der erweiterten Kürzung ist nach § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG ausgeschlossen, wenn der 
Grundbesitz ganz oder zum Teil dem Gewerbebetrieb eines Gesellschafters oder Genossen dient. Die Vorschrift stellt 
eine Ausnahme von der Begünstigungsvorschrift des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG dar. Sie beruht darauf, dass der 
Gesetzgeber in der Überlassung von Grundbesitz an einen Gesellschafter oder Genossen zu dessen gewerblichen 
Zwecken keine reine Vermögensverwaltung mehr sieht, weil bei einer Nutzung des Grundstücks im Gewerbebetrieb 
des Gesellschafters oder Genossen ohne Zwischenschaltung eines weiteren Rechtsträgers die Grundstückserträge in 
den Gewerbeertrag einfließen und damit der Gewerbesteuer unterliegen würden (BFH-Urteile vom 17.01.2006 - 
VIII R 60/02, BFHE 213, 5, BStBl II 2006, 434, unter II.2.a; vom 15.04.1999 - IV R 11/98, BFHE 188, 412, BStBl II 1999, 
532, und vom 26.10.1995 - IV R 35/94, BFHE 178, 572, BStBl II 1996, 76).
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b) An dieser Einschränkung scheitert das Begehren der Klägerin.16


aa) Die Genossin B hatte zum Grundbesitz der Klägerin gehörende Räume zur Erzielung gewerblicher Einkünfte 
gemietet. Der Grundbesitz diente mithin ihrem Gewerbebetrieb (vgl. BFH-Urteil vom 18.12.2014 - IV R 50/11, BFHE 
248, 346, BStBl II 2015, 597, Rz 27; Güroff in Glanegger/Güroff, GewStG, 10. Aufl., § 9 Rz 33d).
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bb) Der Versagung der erweiterten Kürzung steht nicht entgegen, dass die Klägerin etwa 6 000 Genossen hat und die 
betragsmäßige Beteiligung und der Stimmenanteil der B äußerst geringfügig sind. Denn es ist ohne Bedeutung, in 
welchem Umfang der Gesellschafter oder Genosse an der Grundstücksgesellschaft beteiligt ist (BFH-Urteile vom 
07.08.2008 - IV R 36/07, BFHE 223, 251, BStBl II 2010, 988, betreffend am Vermögen und Gewinn nicht beteiligten 
persönlich haftenden Gesellschafter, und in BFHE 209, 133, BStBl II 2005, 576, betreffend mit 5 % beteiligte 
Kommanditistin).
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Zwar zeigt sich, wie der BFH im Urteil in BFHE 209, 133, BStBl II 2005, 576 (unter II.2.c) ausgeführt hat, die 
Berechtigung des § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG umso mehr, je größer der Anteil des Gesellschafters oder Genossen 
ist, der das Grundstück in seinem Gewerbebetrieb nutzt. Dem Gesetzgeber kann allerdings nicht verborgen geblieben 
sein, dass von der Versagung der erweiterten Kürzung auch Gesellschaften und Genossenschaften betroffen sind, an 
denen der das Grundstück nutzende Unternehmer nur einen geringen Anteil hält und/oder die einem Gesellschafter 
oder Genossen für dessen Gewerbebetrieb nur einen geringen Teil ihres Grundbesitzes überlassen. Der Gesetzgeber 
hat dies --offenbar zur Vermeidung von Abgrenzungsschwierigkeiten-- in Kauf genommen (im Ergebnis ebenso Roser 


19







in Lenski/Steinberg, Gewerbesteuergesetz, § 9 Nr. 1 Rz 195). Das BFH-Urteil in BFHE 209, 133, BStBl II 2005, 576 
zieht insoweit eine Parallele zu dem seinerzeitigen strikten Ausschließlichkeitsgebot in § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG.


Eine Geringfügigkeitsgrenze ist im Hinblick auf die geringe Beteiligung und den geringen Einfluss der B auf die 
Klägerin auch nicht aufgrund des verfassungsrechtlich gewährleisteten Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (Art. 20 
Abs. 3 des Grundgesetzes) geboten. Auch ein Zwergenanteil erfüllt den Ausschlusstatbestand des § 9 Nr. 1 Satz 5 
GewStG (Wagner in Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, 2. Aufl., § 9 Nr. 1 Rz 123). Soweit erwogen 
wurde, eine Bagatellgrenze bei einer 1 %-Beteiligung zu ziehen (z.B. BFH-Urteil in BFHE 209, 133, BStBl II 2005, 576, 
unter II.; vgl. dazu --ablehnend-- Güroff in Glanegger/Güroff, a.a.O., § 9 Nr. 1 Rz 33), folgt der Senat dem nicht.
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cc) Die Nichtanwendbarkeit des § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 EStG lässt sich auch nicht daraus herleiten, dass die Klägerin 
nur einen äußerst geringen Teil ihres Grundbesitzes an B vermietet hat.
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(1) Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG entfällt die erweiterte Kürzung insgesamt auch 
dann, wenn nur ein Teil des Grundbesitzes im Gewerbebetrieb des Gesellschafters genutzt wird. Der Gesetzgeber hat 
klar und eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass er dem Einwand, der Grundbesitz diene nur zum Teil dem 
Gewerbebetrieb eines Gesellschafters oder Genossen, keine Bedeutung beimessen wollte (BFH-Urteil vom 
26.06.2007 - IV R 9/05, BFHE 219, 173, BStBl II 2007, 893, unter II.4.b). Das bedeutet zugleich, dass es auf die Größe 
des vermieteten Grundstücksteils nicht ankommen kann, vielmehr ist "jede" (auch noch so geringe) Nutzung des 
Grundbesitzes im Gesellschafterinteresse schädlich (Herlinghaus, Entscheidungen der Finanzgerichte 2005, 1149). 
Die erweiterte Kürzung wurde dementsprechend auch versagt, wenn der Grundbesitz dem Gewerbebetrieb eines 
Gesellschafters nur für zwei Tage diente (BFH-Urteil vom 08.06.1978 - I R 68/75, BFHE 125, 187, BStBl II 1978, 505).
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Hiermit überschreitet der Gesetzgeber nicht die Grenzen seiner Gestaltungsfreiheit. Er vermeidet vielmehr eine 
Auseinandersetzung über den richtigen Maßstab für eine etwaige Unerheblichkeit des dem Gewerbebetrieb des 
Gesellschafters der Vermietungsgesellschaft dienenden Grundbesitzes (BFH-Urteile in BFHE 219, 173, BStBl II 2007, 
893, unter II.4.b, und vom 05.03.2008 - I R 56/07, BFH/NV 2008, 1359, unter II.4.). Er darf bei der Ausgestaltung der 
Steuertatbestände dem Umstand Rechnung tragen, dass Steuergesetze in der Regel Massenvorgänge des 
Wirtschaftslebens betreffen, die daher, um praktikabel zu sein, Sachverhalte, an die sie dieselben steuerrechtlichen 
Folgen knüpfen, typisieren und dabei in weitem Umfang die Besonderheiten des Einzelfalls vernachlässigen müssen 
(Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 15.01.2008 - 1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1, unter C.I.2.a aa und C.I.2.c, 
betreffend Gewerbesteuerfreiheit der Landwirte und Freiberufler).
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(2) Nichts anderes würde sich aus § 8 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) ergeben, dessen 
Voraussetzungen --u.a. ein Wert des überlassenen Grundstücksteils von nicht mehr als 20.500 €-- das FG nicht 
festgestellt hat. § 8 EStDV regelt lediglich, dass die Behandlung als Betriebsvermögen im Ermessen des 
Gewerbetreibenden liegt, wenn ein eigenbetrieblich genutzter Grundstücksteil "von untergeordneter Bedeutung" ist. 
Die hieraus erzielten Pachterlöse wären indessen ungeachtet einer Anwendung des § 8 EStDV beim nutzenden 
Gewerbetreibenden Einkünfte aus Gewerbebetrieb und in dessen Gewerbeertrag einzubeziehen (Schmidt/Wacker, 
EStG, 41. Aufl., § 15 EStG Rz 593); daher besteht kein Anlass für eine erweiterte Kürzung (BFH-Urteil in BFHE 213, 5, 
BStBl II 2006, 434, unter II.2.b aa (1); Wendt, Finanz-Rundschau 2006, 556).
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dd) Das BFH-Urteil in BFHE 219, 173, BStBl II 2007, 893, unter II.4.b hat erwogen, ob der Wortlaut des § 9 Nr. 1 
Satz 5 Nr. 1 GewStG eine Auslegung dahin erlaubt, dass das Grundstück bei einer äußerst geringen Beteiligung des 
Gesellschafters oder Genossen an der mietenden Gesellschaft nicht "dem Gewerbebetrieb eines Gesellschafters 
dient". Der Senat lässt dahingestellt, ob er dem folgen könnte, denn eine derartige Bagatell-Betrachtung würde der 
Klägerin nichts nützen, da B als Einzelunternehmerin tätig war.
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ee) Von der Anwendung des § 9 Nr. 1 Satz 5 GewStG ist auch nicht abzusehen, weil der von B erzielte Gewerbeertrag 
den Freibetrag des § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG nicht erreichte.
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(1) § 9 Nr. 1 Satz 5 GewStG ist zwar im Wege der teleologischen Reduktion in der Weise einzuschränken, dass dem 
Grundstücksunternehmen die erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG auch dann zu 
gewähren ist, wenn das überlassene Grundstück dem Gewerbebetrieb eines Gesellschafters oder Genossen dient, der 
mit den gesamten (positiven wie negativen) Einkünften von der Gewerbesteuer befreit ist (BFH-Urteil in BFHE 219, 
173, BStBl II 2007, 893). Das trifft auf den Gewerbebetrieb der B indessen nicht zu.
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(2) Diese Ausnahme kann aber nicht auf den Fall erstreckt werden, dass der mietende Gewerbebetrieb zwar nicht von 
der Gewerbesteuer befreit ist, aber einen Gewerbeertrag von weniger als 24.500 € erwirtschaftet und daher als 
Personenunternehmen keine Gewerbesteuer schuldet (§ 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 GewStG).
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Angemerkt sei zunächst, dass aufgrund des Zwecks der erweiterten Kürzung dann nicht auf den tatsächlichen 
Gewerbeertrag des nutzenden Unternehmens abzustellen wäre, sondern darauf, ob dieser auch ohne den Abzug der 
Miet- oder Pachtaufwendungen als Betriebsausgabe unter dem Freibetrag läge. Feststellungen dazu liegen nicht vor.
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Eine derartige Ausnahme verbietet sich aber, weil der Grundbesitz dann bei ansonsten gleichbleibenden 
Verhältnissen infolge zufällig schwankender Gewinne des mietenden Unternehmens in einigen Jahren i.S. von § 9 
Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG dem Gewerbebetrieb eines Gesellschafters oder Genossen dienen würde, in anderen aber 
nicht. Mit dem Begriff des "Dienens" ließe sich das nicht vereinbaren.
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Die weitere --für die Praxis kaum handhabbare-- Folge einer derartigen Ausnahme bestünde darin, dass Änderungen 
der Gewerbesteuer-Messbescheide des mietenden Unternehmens zu Folgeänderungen bei dem 
Grundstücksunternehmen führen müssten; Erhöhungen oder Minderungen des Gewerbeertrags z.B. infolge einer 
Gewinnverlagerung bei dem nutzenden Unternehmen --etwa infolge einer Betriebsprüfung-- könnten die Änderung 
der Gewährung oder Versagung der erweiterten Kürzung des Grundstücksunternehmens nach sich ziehen.
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ff) Der Senat verkennt nicht, dass die am Gesetzeswortlaut orientierte Rechtsprechung zur erweiterten Kürzung zu 
mitunter als unbillig empfundenen Ergebnissen führt. Dies gilt insbesondere im Streitfall, der durch die Überlassung 
relativ unwesentlichen Grundbesitzes an eine mit nur etwa 1/6000 beteiligte Genossin sowie dadurch geprägt ist, 
dass die Klägerin den Sachverhalt nach ihrer plausiblen Darlegung nicht ohne Weiteres "reparieren" kann. Die 
gewerbesteuerlichen Nachteile der Klägerin stehen auch ersichtlich in einem groben Missverhältnis zur 
wirtschaftlichen Bedeutung der Überlassung der Geschäftsräume an B.
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Der Senat sieht indessen keine rechtliche Grundlage für die vom FG angestellte Gesamtbetrachtung, wonach das 
Zusammenkommen mehrerer "Bagatellaspekte" die Nichtanwendung des § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG rechtfertigt, 
obwohl diese für sich --einzeln genommen-- die Nichtanwendung der Vorschrift nicht rechtfertigen würden.
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Eine Abhilfe könnte letztlich nur durch den Gesetzgeber bewirkt werden, wie dies z.B. bereits im Hinblick auf das 
Ausschließlichkeitsgebot des § 9 Abs. 1 Satz 2 GewStG durch das Fondsstandortgesetz geschehen ist (vgl. § 9 Nr. 1 
Satz 3 GewStG n.F.).


34


3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 142 Abs. 1, § 135 Abs. 2 FGO.35







  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210199?
type=1646225765]







